
IVITAS
ZEITSCHRIFT FÜR DAS CHRISTLICHE GEMEINWESEN 
 
On ne bâtira pas la cité autrement que Dieu ne l'a bâtie ; on n'édifiera pas la société, 
si l'Eglise n'en jette les bases et ne dirige les travaux ; non, la civilisation n'est plus à 

inventer ni la cité nouvelle à bâtir dans les nuées. Elle a été, elle est ; c'est la 
civilisation chrétienne, c'est la cité catholique. Il ne s'agit que de l'instaurer et le 

restaurer sans cesse sur ses fondements naturels et divins contre les attaques toujours 
renaissantes de l'utopie malsaine, de la révolte et de l'impiété : 

OMNIA INSTAURARE IN CHRISTO.  
 

Man kann das Gemeinwesen nicht anders bauen, als Gott es gebaut hat; man kann 
die Gesellschaft nicht errichten, wenn die Kirche nicht die Fundamente legt und nicht 

die Bauarbeiten leitet; nein, es ist nicht mehr nötig, eine Zivilisation zu ersinnen, 
noch auch ein neues Gemeinwesen in den Wolken zu bauen. Es hat sie gegeben und 
es gibt sie: es sind die christliche Kultur und das katholische Gemeinwesen. Es kann 

sich nur noch darum handeln, es unablässig gegen die immer wieder neu 
aufbrechenden Angriffe einer falschen Utopie, der Revolte und der Gottlosigkeit auf 
seine natürlichen und göttlichen Grundlagen zu stellen und es darin zu stärken und zu 

festigen: OMNIA INSTAURARE IN CHRISTO. 
 

Hl. Papst Pius X. 
Notre charge apostolique  

Brief an die Erzbischöfe und Bischöfe Frankreichs über die Sillon-Bewegung vom 29. August 1910 
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EDITORIAL 
_________________________________________________________ 

 
 
Mit dem vorliegenden Heft unserer Zeitschrift CIVITAS erhalten Sie 
erstmals eine Doppelnummer. Das Heft ist so umfangreich wie zwei 
übliche Hefte unserer Zeitschrift. So blieb uns nur die Möglichkeit, den 
hervorragenden Beitrag von Herrn Dr. Heinz-Lothar Barth auf zwei Hefte 
zu verteilen oder ihn in einer Doppelnummer vollständig zu 
veröffentlichen. Wir haben uns für letzteres entschieden, weil wir davon 
ausgegangen sind, dass dies Ihnen, verehrter Leser, lieber ist. Das nächste 
Heft erscheint dann wieder im üblichen Umfang Ende dieses Jahres. 
 
Der Beitrag von Heinz-Lothar Barth über die christliche Haltung zum 
Krieg und zum Kriegsdienst geht zurück auf einen Vortrag des Autors 
beim V. Civitas Kongress in Stuttgart. Der Autor geht nicht auf die 
aktuelle Situation ein, ob Kriegseinsätze der Bundeswehr wie in 
Afghanistan gerechtfertigt sind, sondern behandelt umfassend die Lehre 
der Kirche zu Krieg und Kriegsdienst von den Anfängen bis zum II. 
Vatikanischen Konzil. Der Beitrag stellt eine außerordentliche und 
lehrreiche Gesamtdarstellung der Kirche zu diesem Themenbereich dar, 
wie sie woanders wohl kaum zu finden ist. 
 
Professor Walter Hoeres rezensiert im vorliegenden Heft eine 
Neuerscheinung aus dem im Jahre 2011 gegründeten Verlag Editiones 
Scholasticae, nämlich das aus dem amerikanischen übersetzte Buch Der 
letzte Aberglaube. Eine philosophische Kritik des neuen Atheismus von 
Edward Feser. Edward Feser gehört zu den Philosophen im 
angelsächsischen Raum, die in den vergangenen Jahren die aristotelisch-
thomistische Philosophie wieder neu belebt haben, was dazu führte, dass 
diese Philosophie in der Gegenwartsphilosophie, vor allem bei 
analytischen Philosophen, wieder Beachtung findet. 
 
Das Heft schließt ab mit der Fortsetzung unserer Reihe zum Thomismus 
heute. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



Die Haltung des Christentums zum Krieg: 
Antike Stimmen und spätere Entwicklung 
 
 
 

Zitate zum Nachdenken 
 
1) „Wer teilt nicht den innigen Wunsch, die schweren Militärlasten 
erleichtert zu sehen, die vermöge seiner Weltstellung inmitten der 
mächtigsten Nachbarn zu tragen Deutschland genötigt ist. Nicht die 
Fürsten und Regierungen verschließen sich ihm, aber glücklichere 
Verhältnisse können erst eintreten, wenn alle Völker zu der Erkenntnis 
gelangen, daß jeder Krieg, auch der siegreiche, ein nationales Unglück 
ist. Diese Überzeugung herbeizuführen, vermag auch die Macht unse-
res Kaisers nicht; sie kann nur aus einer besseren religiösen und sittli-
chen Erziehung der Völker hervorgehen, eine Frucht von Jahrhunder-
ten weltgeschichtlicher Entwicklung, die wir beide nicht erleben wer-
den.“ (Generalfeldmarschall Helmuth Graf von Moltke in einem Brief 
aus dem Jahre 1879 an Herrn Hauschild aus Herbergen/Sachsen, Zitat 
nach: Musen und Grazien in der Mark – 750 Jahre Literatur in Bran-
denburg. Ein Lesebuch. Herausgegeben von Jürgen Israel und Peter 
Walther, Berlin 2002, 178).1    
 
2) „Wer weiß, ob des Kriegs genug ist, aber er wird nie aufhören, 
wenn man nicht den Palmzweig ergreift, den allein eine geistliche 
Macht darreichen kann … Nur die Religion kann Europa wieder auf-
wecken und die Völker sichern, und die Christenheit mit neuer Herr-
lichkeit sichtbar auf Erden in ihr altes friedensstiftendes Amt instal-
liren.“  (Friedrich von Hardenberg, Die Christenheit oder Europa – 
Ein Fragment, in: Novalis, Bd. 2: Das philosophisch-theoretische 
Werk, hg. von Hans-Joachim Mähl, Wien 1978, Sonderausgabe 
Darmstadt 1999,  749)2   
                                                 
1 Daß diese Stellungnahme Aspekte enthält, die historisch angreifbar sind, liegt 
auf der Hand. Trotzdem handelt es sich um ein erstaunliches Zeugnis eines der 
berühmtesten preußischen Generäle des 19. Jahrhunderts. 
2 Daß Novalis’ gesamtes Konzept für den Frieden, so schön seine hier zitierten 
Worte auch klingen, Elemente enthält, die mehr seiner romantischen als einer 
authentisch christlichen Einstellung ihre Entstehung verdanken, hat der Histori-
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3) „In der Schule übten die Kinder die Fronleichnam-Sequenz ein. Ih-
re jungen Stimmen drangen dem Pfarrer Smith, als er mit der Schwes-
ter de la Tour über den Rasen schritt, aus den offenen Fenstern entge-
gen:  

„Sit laus plena, sit sonora, 
Sit jucunda, sit decora 

Mentis jubilatio.“ 
 
Wenn die ganze Welt solche Lieder sänge und sie beherzigte, gäbe es 
keine Kriege, keine Arbeitslosigkeit, keine Streiks, kein Elend mehr, 
gingen seine Gedanken.“  (Bruce Marshall, Alle Herrlichkeit ist inner-
lich – Roman, 3Köln-Olten 1956, 152)  
 

Einleitung 
 

In diesem Beitrag geht es nicht in erster Linie um die heikle 
Frage, wie man sich heute als Christ zu einem Kriegseinsatz, z. B. der 
Deutschen Bundeswehr in Afghanistan, stellen soll3, hier kann man ja 
durchaus unterschiedlicher Meinung sein; Verfasser selbst macht aus 
seiner Ablehnung keinen Hehl.4 Vielmehr betreffen die folgenden 

                                                                                                                                               
ker Kurt Wehrle herausgearbeitet (Analektik und Dialektik der restaurativen In-
tention – Ein Grundlagenbeitrag zur kontinentaleuropäischen Verhaltensproble-
matik 1780 – 1840, Basler Beiträge zur Geschichtswissenschaft Bd. 141, Basel – 
Stuttgart 1980, 166-177). Wehrle steht allerdings selbst dem traditionellen christ-
lichen Glauben eher fern, was nicht heißt, daß er nicht manche Schwächen in den 
restaurativen Bemühungen von Katholiken während der nachrevolutionären 
Jahrzehnte scharfsinnig analysiert.  
3 Wertvolle Ergänzungen zu meinen Ausführungen findet der Leser in folgen-
dem, mit scholastischer  Präzision angelegten, Vergangenheit und Gegenwart 
berücksichtigenden Überblick: Der Christ  im Wehr – und Kriegsdienst: Dives in 
omnes (Quartalsblätter des Priesterseminars Herz Jesu/Schierling-Zaitzkofen) 
4,3/1995, 2-20. Der Beitrag wurde von P. Waldemar Schulz FSSPX verfaßt.   
4 Der Top-Journalist Peter Scholl-Latour, ein hervorragender Kenner der interna-
tionalen politischen Szene, urteilte m. E. treffend über das Engagement der Bun-
deswehr in Afghanistan: „Der Bundeswehr-Einsatz in Afghanistan wurde mit 
dem Artikel 5 des NATO-Vertrages begründet, dem sogenannten Bündnisfall, 
wenn ein Bündnispartner angegriffen wird. Als Gegner galt der internationale, 
islamistische Terrorismus. Aber das ist eine blödsinnige Kriegsbegründung … 
Die Bundesrepublik hat den Afghanistan-Krieg wohl nur deshalb mitgemacht, 
weil wir den Amerikanern noch etwas schuldeten … Dort trägt die deutsche 
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Ausführungen zunächst einmal einen rein historischen Befund. So be-
hauptete Kardinal Giacomo Biffi, Erzbischof von Bologna, noch im 
Jahre 1999: „Die Christenheit war bis vor hundert Jahren nie der Mei-
nung, daß dem Wehrdienst etwas Unmoralisches anhafte“.5 Selbst ein 
ausgewiesener Althistoriker wie Manfred Clauss hatte, obwohl bereits 
manche Studien vorlagen, die ihn vor einem solchen Pauschalurteil 
hätten warnen müssen, ein Jahr zuvor geschrieben: „...es gab keinen 
christlichen Pazifismus, sondern es ging um den omnipräsenten Kai-
serkult“.6   

Im selben Jahr schrieb der Latinist und Mediävist Paul Gerhard 
Schmidt: „Ein christlicher Soldat war zur Zeit der Kirchenväter etwas 
Unvorstellbares, eine Contradictio in adiecto.“7 Dabei differenzierte 
Schmidt nicht einmal zwischen vor – und nachkonstantinischer Epo-
che! In der Regel wird nämlich diese Unterscheidung vorgenommen. 
Dabei wirft man dem Christentum oft vor, es habe unter dem Druck 
der Anpassung an den mittlerweile christlich gewordenen Staat seine 
                                                                                                                                               
Kriegsführung Züge der Lächerlichkeit. Sie ist – rein militärisch gesehen – völlig 
unzulänglich.“ (Die Welt ist ganz anders, ideaSpektrum 51-52/2012, 16-18). 
Scholl-Latour warnte auch davor – hoffentlich zu Unrecht –, daß das derzeitige 
pazifistische Klima in Deutschland durch die Gewöhnung an Kriege sich wieder 
militarisieren könne. Das wahre Heilmittel kann nur darin bestehen, daß man sich 
auf die christliche Lehre vom Krieg zurückbesinnt, wie sie sich im wesentlichen 
auch im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland widerspiegelt.         
5 Aufbruch zur Wahrheit. Ein möglicher Dialog, Augsburg 1999, 155. Biffi sieht 
sich folglich gezwungen, für die auch ihm nicht unbekannten negativen Äuße-
rungen über den Kriegsdienst bei den frühen Kirchenvätern ausschließlich das 
heidnische Umfeld verantwortlich zu machen.  
6 M. Clauss, „Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist!“ Bemerkungen zur Rolle der 
Christen im römischen Heer: Imperium Romanum. Festschrift für K. Christ zum 
75. Geburtstag, hg. von P. Kneissl und V. Losemann, Stuttgart 1998, 95. Zu ei-
nem solchen Ergebnis konnte Clauss nur deshalb gelangen, weil er in seinem 
Aufsatz die antiken Kirchenordnungen völlig vernachlässigte, die einen durchaus 
ähnlichen Geist wie bestimmte Stellen bei Tertullian, Cyprian, Laktanz u. a. at-
men, wie wir noch sehen werden. Ähnlich wie Clauss argumentierte auch das 
vom Katholischen Militärbischofsamt herausgegebene, sonst sehr lesenswerte 
Buch „Mensch, was wollt ihr denen sagen? Katholische Feldseelsorger im Zwei-
ten Weltkrieg (Augsburg 1991, 8): „Bezeichnenderweise spitzte sich die Solda-
tenfrage im frühen Christentum  - bis hin zum Martyrium – nicht in der prinzi-
piellen Ablehnung des Militärs an sich, sondern an dem unannehmbaren sakral-
rituellen Cäsarenkult zu.“    
7 Mittelalterlicher Humanismus: Humanismus in Europa, hg. von der Stiftung 
„Humanismus Heute“ des Landes Baden-Württemberg, Heidelberg 1998, 76 
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vorangegangene radikal-pazifistische  Haltung aufgegeben. Irgendwie 
liegt dann der Vorwurf des Bruches mit der eigenen Tradition, ja des 
Verrates in der Luft. Eine solche Behauptung war schon viel früher v. 
a. von C. J. Cadoux vertreten worden: In seinem im Jahre 1919 er-
schienenen Buch The Early Christian Attitude to War (1925 zu dem 
Werk The Early Church and the World unter Beibehaltung der Grund-
these erweitert) war Cadoux vom Standpunkt eines radikalen Pazifis-
ten aus zu einem derartigen Ergebnis gelangt und hatte damit bei den 
Zeitgenossen großes Aufsehen erregt. Ähnliches galt auch für die Ar-
beiten von Jean-Michel Hornus (z. B. Evangile et labarum. Étude sur 
l’attitude du christianisme primitif devant les problèmes de l’état, de 
la guerre et de la violence, Genève 1960).   

In den letzten Jahrzehnten Zeit stellte z.B. der Dogmatiker 
Wolfgang Beinert eine solche Behauptung auf. Jener Theologe be-
müht sich immer wieder - meist wissenschaftlich leicht widerlegbar - 
darum, Brüche in der vorkonziliaren kirchlichen Doktrin zu dokumen-
tieren, um damit Diskontinuitäten in der Ära des II. Vatikanums zu 
relativieren und zu rechtfertigen.8 Eine ähnliche Position zum frühen 
Christentum hat in jüngster Zeit Robert Jonischkeit eingenommen.9 
Ganz anders argumentierte hingegen ein Jahr später John F. Shean in 
seinem Werk „Soldiering for God – Christianity and the Roman 
Army“10: Eine radikal-pazifistische Grundhaltung könne man für die 
frühen christlichen Gemeinden nicht in Anschlag bringen.    

 Angesichts so klar sich widersprechender Aussagen, die kei-
neswegs einsam auf weiter Flur dastehen, wird der Leser mir wohl zu-
stimmen, daß da etwas nicht stimmen kann. Es besteht also erhebli-
cher Klärungsbedarf. Hier ist nun auch der Altertumswissenschaftler 
gefragt, selbst wenn er nur - Philologe ist. 

 
Positive Zeugnisse des Neuen Testaments für den Soldatenberuf 

 
Beginnen wir mit dem Neuen Testament – für einen Klassischen 

Philologen, leider, so kann man nur sagen, eher selten ein Feld seiner 

                                                 
8 W. Beinert, Was gilt in der Kirche? „Katholischer“ Fundamentalismus. Häreti-
sche Gruppen in der Kirche? Hrsg. von W. Beinert, Regensburg 1991, 32f.  
9 Robert Jonischkeit, Eine ethische Diskussion altkirchlicher Argumente über 
Krieg und Frieden im Umfeld der Konstantinischen Wende, Innsbruck-Wien-
Bozen 2009. 
10 History of Warfare 61, Leiden-Boston 2010. 
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Betätigung, aber hier selbstverständlich ein unumgänglicher Zugang 
zum Thema. Schon die biblischen Zeugnisse, welche die Kirche nie 
außer acht ließ, favorisieren durchaus keinen Radikalpazifismus. Da-
gegen sprechen in gewisser Weise schon jene Stellen, die Militärver-
treter in eher positivem Licht erscheinen lassen. So hatte es Paulus 
dem Eingreifen eines bewaffneten Offiziers der römischen Besat-
zungsmacht und seiner Soldaten zu verdanken, daß er nicht von den 
aufgebrachten jüdischen Volksmassen in Jerusalem gelyncht wurde 
(Apg 21, 31-36; 23, 12-35). Außerdem war es gerade ein römischer 
Centurio, der am Karfreitag unter dem Kreuz als erster erkannte, wer 
Jesus wirklich war (Mk 15,39).11  

Wichtiger, da noch beweiskräftiger sind folgende drei Perikopen 
aus dem Neuen Testament: Johannes der Täufer, dessen vorbildhafter 
Tugend Christus selbst das denkbar herrlichste Lob spendet - er wird 
der Größte derer genannt, die von einer Frau geboren sind (Mt 11,11) 
-, rät den an ihn herantretenden bußfertigen Soldaten: „Mißhandelt 
niemanden, drangsaliert niemanden und gebt euch mit eurem Sold zu-
frieden.“ (Luk 3,14)12 Von einer Verpflichtung, das Waffenhandwerk 
                                                 
11 Auf diese Stellen wies noch einmal der – mittlerweile verstorbene - Papyrologe 
und Publizist Carsten Peter Thiede in einem Essay hin, den er mir dankenswert-
erweise zugeschickt hat (Ostern und der Krieg – „Was würde Jesus tun?“ Diese 
Frage stellen sich auch christliche Soldaten. Prof. Carsten Peter Thiede, anglika-
nischer Militärkaplan der britischen Streitkräfte, beschrieb, warum auch sie in 
Jesu Nachfolge stehen, in: ideaSpektrum 16/2003, 17. 
12 Die Soldaten waren wahrscheinlich keine jüdischen Waffenträger (so richtig 
z.B. der lateinisch verfaßte Kommentar von J. Knabenbauer S.J. zum Lukas-
evangelium, Cursus scripturae sacrae, Paris 1896, 162). Darauf läßt die Anwei-
sung des hl. Johannes schließen: medena diaseisete mede sykophantesete. Auch 
die unmittelbar zuvor genannten Steuerpächter (Luk 3,12 f) waren ja nicht von 
den einheimischen Autoritäten, sondern von den Römern beauftragt und entspre-
chend schlecht beleumundet, obgleich sie ihrerseits in der Regel jüdischer Her-
kunft waren. Entweder denkt man nun bei den Soldaten an nichtjüdische Söldner 
im Dienst des Herodes Antipas, der strengen Juden als ein Fremdherrscher galt. 
Bargil Pixner O.S.B. erinnert daran, daß die Söldnertruppen u. a. von babyloni-
schen Juden ausgebildet worden waren, die Herodes der Große jenseits des Jor-
dan angesiedelt hatte (Mit Jesus durch Galiläa nach dem fünften Evangelium, 
Rosh Pina/Israel 1992, 21). Oder es sind römische Besatzungssoldaten gemeint, 
was weniger unwahrscheinlich ist, als es auf den ersten Blick aussieht. Für die 
letzteren spricht nämlich die Bedeutung, die der hl. Lukas ihnen in seinen Schrif-
ten für die Aufnahme der Botschaft vom Reich  bzw. der Königsherrschaft Got-
tes beimißt (Luk 7,9; Apg 10,44-47). Vgl. den gelehrten und v. a. sprachlich fast 
immer vorzüglichen Kommentar des protestantischen Exegeten Th. Zahn, Das 
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aufzugeben, ist keine Rede. Und doch müßte man angesichts der 
ernsthaften Anfrage der Soldaten unbedingt mit einem derartigen Be-
scheid rechnen, wenn Johannes die militärische Tätigkeit mit einem 
Leben nach Gottes Willen für unvereinbar hielte. Daß er in einem sol-
chen Fall nicht etwa auf die politischen Verhältnisse Rücksicht näh-
me, zeigt sein mutiger Auftritt vor König Herodes (Mk 6,18), dessen 
Verlauf ehedem durch Straußens Oper „Salome“ und die „Johanness-
chüsseln“ aus der Kunstgeschichte gut bekannt war. Hätten die Chris-
ten die Auskunft des Johannes zur Zeit der Abfassung des Evangeli-
ums als ein Ärgernis empfunden, so hätte Lukas die Episode wohl 
kaum berichtet oder sie wenigstens mit einem korrigierenden Zusatz 
versehen. So aber gehört sie nach christlicher Auffassung in der Form, 
wie sie uns überliefert ist, zum inspirierten Gotteswort.  
 Ferner nimmt Petrus den Hauptmann Cornelius nach göttlicher 
Bestätigung13 in die christliche Gemeinschaft auf, offenkundig ohne 
daß dieser auf seinen Beruf verzichten müßte (Apg 10,48).14 Christi 
eigenes Vorbild war hier wegweisend: Er heilte nicht nur den Knecht 
des römischen Centurio, ohne Vorbedingungen zu stellen, sondern 
pries den Offizier sogar mit den Worten glücklich: „So großen Glau-
ben habe ich nicht einmal in Israel gefunden.“15 Die drei genannten 

                                                                                                                                               
Evangelium des Lucas, Leipzig 1913, 194. Von den jüngeren Arbeiten zum Lu-
kasevangelium vergleiche man z.B. F. Bovon, Das Evangelium nach Lukas: 
EKK III/1, Zürich 1989, 174 Anm. 39.. Vermutlich handelte es sich bei den Sol-
daten, die an den Täufer herantraten, seien es nun Heiden im Dienst des Herodes 
oder Römer gewesen, um Militärangehörige aus dem Kreis der sog. „Gottes-
fürchtigen“, die mit dem jüdischen Glauben sympathisierten. So urteilt H.Ch. 
Brennecke, ‚An fidelis ad militiam converti possit’ [Tertullian, de idolatria 19,1]. 
Frühchristliches Bekenntnis und Militärdienst im Widerspruch?: Die Weltlichkeit 
des Glaubens in der Alten Kirche, Festschrift für U. Wickert zum siebzigsten 
Geburtstag, hg. von D. Wyrwa, Berlin-New York 1997, 45-100, hier 52 (dort 99 
f. auch allgemeine Literatur zum Thema unseres Beitrags in Auswahl, ebenso in: 
W. Geerlings, Die Stellung der vorkonstantinischen Kirche zum Militärdienst: 
Beiträge zur Friedensethik 4, Barsbüttel 1989, 17 f.) Brenneckes durchaus wert-
voller Aufsatz geht auch auf die meisten von uns angeführten Quellen ein, setzt 
aber teilweise andere Akzente, die, wo nötig, in unserer Arbeit berücksichtigt 
worden sind. Vor allem nimmt der Autor die generelle Abscheu vor dem Töten 
nicht ernst genug, die sich doch zweifellos an nicht wenigen Stellen im frühen 
Christentum, wie wir noch sehen werden, dokumentieren läßt.   
13 Apg 10,44-47 
14 Apg 10,48 
15 Luk 7,9 
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Zeugnisse aus dem Neuen Testament16 sollte später auch der hl. Au-
gustinus anführen, um seinen Satz zu beweisen: „Glaube nicht, daß  
niemand Gott gefallen kann, der in Kriegswaffen Militärdienst leis-
tet.“17  

                                                 
16 Hinzuzunehmen wären mehrere Stellen des Neuen Testaments, an denen der 
Krieg als Realität der menschlichen Lebenswelt vorkommt, ohne daß diese kriti-
siert würde, siehe H. Hegermann, Krieg. III. Neues Testament: TRE 20 (1990) 
25. Freilich lehnte Jesus Christus eine Ausbreitung des Gottesreiches mit Gewalt 
eindeutig ab. Hierin unterscheidet er sich von Mohammed, der mehrfach zum 
“Heiligen Krieg“, und zwar auch gegen die Christen, aufruft, so in Sure 2, 216 P. 
(= Paret): „Euch ist vorgeschrieben, (gegen die Ungläubigen) zu kämpfen, ob-
wohl es euch zuwider ist.“ Weitere Stellen z.B. Sure 9, 29 und 33 P.; 47,35 P.; 
vgl. Verf., Der Islam: Heinz-Lothar Barth (Hg.), Das christliche Abendland und 
die fremden Religionen. Theologische Sommerakademie in Schönenberg 1996, 
Stuttgart 1998, 113-117 (mit weiterführender Literatur in den Anmm.). Ausführ-
lich zur Frage Stellung genommen hat Verf. jüngst noch einmal unter Heranzie-
hung neuester Literatur in: Kirchliche Umschau 16,1/2013, 48-57; 16,2/2013, 50-
57. Der Unterschied zu den Kreuzzügen, die hiermit keineswegs pauschal ge-
rechtfertigt werden sollen, ist evident: „Die ‚gerechte Sache’ im Kreuzzug be-
steht also nicht in der Bekehrung der Heiden durch Gewalt, sondern in der Her-
stellung eines früheren Rechtszustandes, der durch die Heiden gestört worden 
war“ (H.-H. Schrey, Krieg. IV. Historisch/Ethisch: TRE 20/1990, 37). G. Kre-
tschmar spricht im Anschluß an C. Erdmanns bahnbrechende Forschungen von 
einer „heilige(n) Wallfahrt in Waffen“ (Der heilige Krieg in christlicher Sicht: H. 
v. Stietencron – J. Rüpke, Töten im Krieg, München 1995, 307). Ähnlich urteilt 
auch Arnold Angenendt: „Überraschenderweise fehlte bei den Kreuzzügen der 
Missionsgedanke; von den mehrfach erhaltenen Berichten über Urbans Aufruf 
behauptet keiner, der Papst habe zur Bekehrung der Sarazenen aufgefordert; 
ebensowenig forderten spätere Aufrufe oder Verlautbarungen von Prälaten die 
Bekehrung der Ungläubigen, wie Benjamin Kedar in seiner Spezialuntersuchung 
feststellt. Allein der (Rück-)Eroberung der Heiligen Stätten sollten die Kreuzzü-
ge dienen.“ (Toleranz und Gewalt – Das Christentum zwischen Bibel und 
Schwert, Münster 2007, 423; die 5. Aufl. von 2009/2012 war mir nicht greifbar) 
Leider entarteten die Kreuzzüge allerdings alsbald, so daß es neben schreckli-
chem Wüten hier und da sogar zum Versuch kam, den Glauben mit Feuer und 
Schwert auszubreiten.  

Eine knappe Gesamtwürdigung jenes mittelalterlichen Phänomens, die 
sich um größere Ausgewogenheit bemüht, als es heute oft üblich ist, legte der 
Berliner Mediävist K. Elm vor („Guck Dir doch bloß die Kreuzzüge im Mittelal-
ter an...“ Die Kreuzzüge – Kriege im Namen Gottes?: M. Müller [Hg.], Plädoyer 
für die Kirche. Urteile über Vorurteile, Aachen 1991, 407-422). Weiteres zu ei-
ner fairen Beurteilung der Kreuzzüge siehe Verf. in Kirchliche Umschau 
16,2/2013, 53-57.           
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Wohlbemerkt, es geht nicht um jede Form von Krieg. Gerade 
Augustinus selbst lehnte die Ausbreitung des Römischen Reiches mit 
Feuer und Schwert unter heidnischer Führung scharf ab, wie wir noch 
sehen werden. Aber ein militärischer Einsatz zur Verteidigung der 
„patria“, des Vaterlandes, galt ihm unter bestimmten Umständen, auf 
die wir noch zu sprechen kommen, als ein gerechtfertigter Krieg, als 
ein „bellum iustum“. Ebenso argumentierten auch andere Kirchenvä-
ter, z. B. der hl. Ambrosius in seiner Schrift „De officiis“. Für den 
Kleriker vertrat er zwar das noch heute gültige Ideal der Gewaltlosig-
keit.18 Für diejenigen, die kein kirchliches Amt innehatten, galt hinge-
gen der defensive Einsatz für die Verteidigung des Nächsten und des 
Vaterlandes sowie die Teilnahme an einem Krieg zum Schutz des 
Glaubens (nicht zu dessen offensiver Verbreitung wie im Islam!) als 
sittlich einwandfrei, ja sogar als Gebot der Nächstenliebe. Ein Ab-
wehrkrieg gegen die „Barbaren“ wurde demnach, und zwar auch sonst 
zur Zeit des Ambrosius, von Christen nicht minder als von Heiden be-
fürwortet.19 Das galt natürlich genauso für spätere Zeiten: „Als Europa 
im 10. Jahrhundert über Jahrzehnte hinweg von den verheerenden Ein-
fällen der Wikinger, Ungarn und Araber heimgesucht wurde, lag es 
ziemlich offensichtlich auf der Hand, daß es sich bei deren Abwehr 
um einen Verteidigungskrieg, also um einen gerechten Krieg handelte. 
Hinzu kam, daß es sich bei diesen fremden Invasoren ohne Ausnahme 
nach kirchlicher Diktion um Heiden handelte. So wurde jetzt die Idee 
des bellum iustum mit derjenigen der Heidenabwehr verknüpft.“ (Pe-
ter Thorau20)      

                                                                                                                                               
17 ep. 189,4 = CSEL 57,133 f. Es handelt sich um einen für die Beurteilung des 
Krieges aus der Sicht der Kirchenväter besonders wichtigen Brief. Augustinus 
hat keine zusammenfassende Abhandlung über Krieg und Frieden geschrieben, 
sondern seine Gedanken finden sich über verschiedene Texte verstreut. Siehe 
Maximilian Forschner, Naturrechtliche und christliche Grundlegung der Theorie 
des gerechten Krieges in der Antike (bei Cicero und Augustinus), Gymnasium 
111/2004, 565.  
18 Auf diese Bestimmung gehen wir am Ende unseres Beitrags noch näher ein. 
19 Siehe die vorzüglichen Ausführungen von Maria Becker zur Tugend der „For-
titudo“  (“Tapferkeit“) in ihrer von Christian Gnilka betreuten Doktordissertation 
Die Kardinaltugenden bei Cicero und Ambrosius: De officiis (Chrêsis – Die Me-
thode der Kirchenväter im Umgang mit der antiken Kultur Bd. IV, Basel 1994, 
115-160, v. a. 119-122).     
20 Art. Kreuzzüge, in: Gert Melville/Martial Staub (Hrsg.), Enzyklopädie des Mit-
telalters, Darmstadt 2008, Bd. II, 373-380, Zitat 374 f. Thorau zieht im folgenden 
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Frühe Christen und Militärdienst: Das Zeugnis des Clemens Romanus 
 
 Ohne Mühe läßt sich nun über die aus der Hl. Schrift angeführ-
ten Stellen hinaus dokumentieren, daß Christentum und Militärdienst 
auch in der Folgezeit, und zwar noch vor Konstantin, durchaus nicht 
immer und in jeder Hinsicht von Vertretern der Kirche als unvereinbar 
angesehen wurden. Dies beweisen zum einen solche Stellen aus der 
frühen christlichen Literatur21, an denen das Militärwesen in positivem 
Licht erscheint. So scheut sich Clemens Romanus im letzten Jahrzehnt 
des ersten Jahrhunderts, allenfalls einige Jahre später22, nicht, der Dis-
ziplin und Ordnung der römischen Streitkräfte einen Vorbildcharakter 
für das Leben in den christlichen Gemeinden zuzuerkennen.   

Die entscheidende Stelle dieses ältesten Zeugnisses für unsere 
Fragestellung lautet in deutscher  Übersetzung23: „Betrachten wir die 
Soldaten im Dienst unserer Obrigkeit (katanoesomen tous strateu-

                                                                                                                                               
von den christlichen Abwehrkriegen des 10. Jahrhunderts eine Linie zu den 
Kreuzzügen. 
21 Die meisten der im folgenden zitierten Zeugnisse sind zusammengestellt in der 
Arbeit von E. Pucciarelli, I cristiani e il servizio militare. Testimonianze dei pri-
mi tre secoli, Florenz 1987. Zu den Schwächen dieser Sammlung, die die persön-
liche Neigung des Autors zu modernem radikalpazifistischem Gedankengut lei-
der allzu deutlich erkennen läßt, siehe die Rezensionen von J. den Boeft, VigChr 
42/1988, 406-408 und E. Heck, Gnomon 61/1989, 629-631.      
22 Zur Datierung des Clemensbriefes siehe Verf., Die Mär vom antiken Kanon 
des Hippolytos. Exkurs V: Die Datierung des Clemensbriefes, 176-185. M. Gün-
ther, der sich freilich nicht genau festlegt, ist bereit, mit der Datierung bis ins 2. 
Jahrhundert zu gehen (Einleitung in die Apostolischen Väter, Frankfurt/M. 1997, 
52 f.). Ebenso plädiert Otto Zwierlein für eine Datierung ins 2. Jahrhundert, näm-
lich auf die Jahre um 125. Eine frühere Datierung in das letzte Jahrzehnt des 1. 
Jahrhunderts ist aber auch von dem Bonner Latinisten – trotz all seiner unbe-
streitbaren philologischen Kompetenz – m. E. nicht zwingend widerlegt worden. 
Vgl. hierzu die Beiträge von Christian Gnilka, Horacio E. Lona, Rainer Riesner 
und Meinolf Vielberg in dem Sammelband „Petrus und Paulus in Rom – Eine 
interdisziplinäre Debatte“, hg. von Stefan Heid in Zusammenarbeit mit Raban 
von Haehling, Volker Michael Strocka und Meinolf Vielberg, Freiburg/B. 2011. 
Vgl. Zwierleins eigenen Aufsatz in diesem Sammelband „Petrus und Paulus in 
Rom? Die literarischen Zeugnisse“, 444 – 467, hier 453-458. Für unsere Frage-
stellung ist die exakte Datierung sowieso eher von untergeordneter Bedeutung.      
23  Fischer, Die Apostolischen Väter, griech. u. dt., München 19561, 19869, 73.     
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omenous tois hegoumenois24 hemon), wie geordnet, wie willig, wie 
gehorsam sie die Anordnungen ausführen.“ Mag R. Knopfs Formulie-
rung auch etwas pathetisch und überspitzt klingen, so hat der Gelehrte 
mit seiner Erläuterung des Pronomens doch die Stimmungslage des 
Clemensbriefes nicht ganz verfehlt: „Daß er (Clemens) hemon hinzu-
setzt, ist ein beachtenswerter Zug von Freundlichkeit gegenüber der 
Ordnung dieser Welt, der Römer ist stolz auf ‚unser Heer’, vgl. noch 
60,4.“25 Um eine gewisse Parallele aus der Zeitgeschichte anzuführen: 
Viele Jahre verwendeten die westdeutschen Streitkräfte auf ihren Pub-
likationen, z. B. solchen für die Nachwuchswerbung, als Emblem das 
Eiserne Kreuz, um das herum geschrieben stand: UNSERE BUN-
DESWEHR. Auf Protest politischer Kreise, die hier ein Zuviel an pat-
riotischer Identifizierung mit dem Militär befürchteten, wurde das 
Possessivpronomen gestrichen.  

Wegen des Kontrastes zu Clemens lohnt sich ein Blick auf den 
Martyrer Justin. Ganz anders war dessen Stimmungslage einige Jahr-
zehnte später, als er sich in seiner „Apologie“ an die Adresse der rö-
mischen Autoritäten richtete (s. Kap. 1) und dabei zum Militär schon 
verbal auf Abstand ging: „Denn wenn schon die von euch verpflichte-
ten und in Dienst genommenen Soldaten das euch geleistete Gelöbnis 
höher achten als ihr Leben, ihre Eltern, ihre Heimat und alle ihre An-
gehörigen, obschon ihr ihnen nichts Unvergängliches bieten könnt, um 
wie viel mehr müssen wir, die nach Unvergänglichem trachten, alles 
auf uns nehmen, um das Ersehnte von dem zu erhalten, der die Macht 
hat, es uns zu geben?“26  
 B. Schöpf dürfte mit seinem Urteil über die Stelle bei Clemens 
durchaus nicht falsch liegen, die er in seiner auch sonst wichtigen Ar-
beit „Das Tötungsrecht bei den frühchristlichen Schriftstellern bis zur 
Zeit Konstantins“27 vortrug: „Wenn Klemens jede kriegerische Tätig-
keit grundsätzlich abgelehnt hätte, so hätte er wohl auch das Heer als 
                                                 
24 Zum Dativ bei strateuesthai siehe J. B. Lightfoot, The Apostolic Fathers, Part I, 
2: S. Clement of Rome, London 1890, Nachdr. Hildesheim 1973, 113.  
25 Handbuch zum Neuen Testament, Ergänzungsband: Die Apostolischen Väter, 
I. Die Lehre der Zwölf Apostel – Die zwei Clemensbriefe, Tübingen 1920, 108.  
A. Lindemann (Die Clemensbriefe: HdbNT 17, Die Apostolischen Väter I, Tü-
bingen 1992, 115) und H. E. Lona (Der erste Clemensbrief: Kommentar zu den 
Apostolischen Vätern, 2. Bd., Göttingen 1998, 409) kritisieren m. E. Knopfs  
pointierte Formulierung im wesentlichen zu Unrecht.   
26 Justin 1 apol. 39, Übersetzung von G. Rauschen, BKV I, Kempten 1913, 52.  
27 Regensburg 1958, 207. 
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solches ablehnen müssen. Sonst wären seine Worte unverständlich, 
zumal in einem innerkirchlichen Schriftstück. In einem Schreiben an 
staatliche Stellen könnte man noch an Nützlichkeitserwägungen den-
ken, nicht aber hier.“ 

 Pucciarelli28 hingegen leugnet eine positive Einstellung 
des Briefautors gegenüber der römischen Armee, der für ihn ein radi-
kaler Pazifist ist. Prüfen wir sein wichtigstes Argument, dem man 
auch sonst häufiger so oder ähnlich begegnet29: Die in der unmittelba-
ren Fortsetzung des zitierten Textes angeführten Details der Hee-
resstruktur seien der römischen Armee fremd und ließen auf alttesta-
mentlichen Einfluß schließen.30 Das gelte vor allem für die Erwäh-
nung des Ranges eines Pentekontarchen (Führer einer Fünfzigschaft). 
Als Quelle für diese – wohl richtige – Erkenntnis berief sich Puccia-
relli auf eine Untersuchung von A. Jaubert.31 Doch  hatte jener Gelehr-
te, was sein italienischer Kollege übergeht, sehr wohl trotzdem daran 
festgehalten, daß Clemens, wie es dem Diatribenstil entspreche, sei-
                                                 
28 a. O. 83-86. 
29 Weitere Argumente gegen Pucciarellis Bedenken sowie allgemeine Überle-
gungen zum Lob des Clemens für die Disziplin der römischen Armee habe ich in 
einem Aufsatz vorgetragen, aus dem ich hier, soweit es die antiken Verhältnisse 
betrifft, viel Material übernommen habe: Das Verhältnis des frühen Christentums 
zum Militär, in: Alvarium – Festschrift für Christian Gnilka, JAC Erg.Bd. 
33/2002, 1-25, hier 3-6. Dieser Beitrag ging für jenen Zeitraum in manchen De-
tails über die jetzt vorgelegten Ausführungen hinaus und berücksichtigte z. B. 
kurz auch die Frage des Krieges im Alten Testament (a. O. 3).  

Die Situation des Alten Bundes wird treffend von Mauro Mantovani so 
beschrieben: „Fest steht soviel, daß die Hebräer als Gottes auserwähltes Volk 
gegen ihre Verpflichtung, Jahwe allein zu verehren, dessen Schutz und Beistand 
beanspruchten. Dies galt namentlich für die von Jahwe befohlenen und unter der 
Leitung charismatischer Persönlichkeiten geführten Kriege.“ (Bellum iustum. 
Die Idee des gerechten Krieges in der römischen Kaiserzeit, Bern 1990, 85 f.) 
30 Auch die beiden umfangreichen neueren Kommentare von A. Lindemann 
(115) und H. E. Lona (410 f.) betonen, daß die Aufzählung der militärischen 
Dienstgrade vom Alten Testament abhängt, geben aber zugleich zu, daß alle 
Ränge außer dem der Pentekontarchen auch im römischen Heer vorkamen. Die 
alte lateinische Übersetzung des Clemensbriefes gibt den letzteren Terminus mit 
„quinquagenarii“ wieder und fügt ohne Vorlage im griechischen Original noch 
die dem römischen Heer bekannten „decuriones“ hinzu. Die Übertragung stammt 
vielleicht schon aus dem 2., spätestens aus dem 3. Jahrhundert. Zur Datierung s. 
Verf., Die Mär vom antiken Kanon des Hippolytos, 130 m. Anm. 370.       
31 Les sources de la conception militaire de l’Église en 1 Clément 37, VigChr 
18/1964, 74-84. 
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nen Adressaten prinzipiell die Verhältnisse der römischen Streitkräfte 
als Vorbild vor Augen stellen wolle, da diese ihnen vertraut waren.32 
Beide Aspekte schließen sich ja im übrigen gar nicht gegenseitig 
aus.33 Ob Clemens nämlich nun Judenchrist war oder nicht, was um-
stritten ist: Er dachte jedenfalls so stark in den Kategorien der Heili-
gen Schrift des Alten Testaments, und zwar natürlich in deren griechi-
                                                 
32 Jaubert a. O. 83. 
33 Diese Einschätzung scheint auch G. Schneider zu teilen: „Der Verfasser denkt 
wohl an das römische Heer. Vielleicht ist die Aufzählung von biblischen Texten 
mit beeinflußt“ (Clemens von Rom, Brief an die Korinther, Griechisch-
lateinisch-deutsch, Fontes Christiani 15/1994, 155 Anm. 216).  

Tassilo Schmitt muß in einer Untersuchung, in der er jegliche Verbindung 
mit dem römischen Heer bestreitet  und nur alttestamentliche bzw. jüdische Be-
züge gelten läßt, zugeben, daß an der Spitze des von Clemens beschriebenen 
Heeres ein nur dem römischen System vertrauter „Eparchos“ (lateinisch: 
„praefectus“) steht (Paroikie und Oikoumene. Sozial- und mentalitätsgeschichtli-
che Untersuchungen zum 1. Clemensbrief, Berlin/New York 2002, 35). Die 
Grundthese der Arbeit ist falsch: Überall, wo man bisher immer zu Recht Bezüge 
zum römischen Staat, seinen Machthabern und seinen Einrichtungen gesehen hat, 
will Schmitt die Ausrichtung auf die Christen selbst, ihre geistlichen Führer und 
ihre Institutionen erkennen (also z.B. auch beim berühmten Gebet für die Herr-
scher in Kap. 60 f., a. O. 36-60). Gerade beim Heer ist diese Sichtweise ganz 
ausgeschlossen. Sicher mag an einzelnen Stellen im Clemensbrief die bereits bib-
lische Konzeption der „Militia Christi“ im Hintergrund stehen  (zu diesem Be-
griff und seiner Bedeutung siehe weiter unten). Aber wie sollte denn das „messi-
anische Heer“ (a. O. 29), so man wirklich, was schon vom Wortlaut des Kap. 37 
her höchst problematisch ist, an ein solches denken könnte, als Vorbild den 
Christen in Korinth vor Augen gestellt werden, wenn diese dann doch selbst zu 
jenem Heer gehören müßten? Es kann ja wohl nur eine exemplarische Ver-
gleichsgröße außerhalb der eigenen Reihen gemeint sein. Interessanterweise ge-
steht Schmitt ein, daß zumindest ein „nichteingeweihter Leser“ selbst zur dama-
ligen Zeit durchaus an die römische Armee denken konnte, ja dies soll von Cle-
mens sogar zum Schutz der christlichen Brüder beabsichtigt sein (a. O. 35); für 
unsere Ära ist der Gelehrte ja sowieso der erste, der mit einem völlig neuartigen 
Interpretationsansatz glaubt, der Autorenintention als einziger gerecht zu werden. 
Schmitts Verständnis ist letztlich von einem Grundfehler geprägt: Der Althistori-
ker kann sich nicht vorstellen, daß frühe Christen zwar argumentativ heftigsten 
Widerstand gegen ihre ungerechte Verfolgung durch den römischen Staat leiste-
ten, aber trotzdem prinzipiell loyal zum Kaiser und den von ihm eingesetzten 
Machthabern standen, weil sie die Obrigkeit, so moralisch verkommen sie auch 
gewesen sein und so mangelhaft sie auch gewirkt haben mochte, prinzipiell als 
von Gott eingesetzt dachten. Das ist bekanntlich die klassische Lehre z.B. des 
Römerbriefs (13,1 ff.). Und wir werden deren praktischen Folgen noch häufiger 
in den folgenden Ausführungen begegnen. 
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scher Septuaginta-Fassung34, daß die ihm von dort geläufige militäri-
sche Gliederung offenbar geradezu zwangsläufig auch seine Beschrei-
bung einer anderen Streitkraft beeinflußte. Entfernt vergleichbar 
erging es im 19. Jahrhundert Theodor Mommsen, als er römische Mi-
litärdienstgrade gelegentlich allzu stark nach preußischer Schablone 
verdeutschte (Centurio = Hauptmann u. ä.). Für die uns hier eigentlich 
interessierende Frage, wie Clemens zum Wehrdienst stand, ist es im 
übrigen sowieso nur bedingt wichtig, zu wissen, welche Armee ihm 
konkret bei seiner Mahnung an die Gemeinde von Korinth vor Augen 
stand. Immerhin ließe eine positive Haltung gerade gegenüber dem 
römischen Militär wohl eher Schlüsse zu auf den damaligen aktuellen 
und konkreten Umgang mit dem Kriegsdienst. 
  

Frühe Christen im römischen Heer 
 

In einem noch wesentlich höheren Maße als die ausführlich be-
sprochene Stelle aus dem 1. Clemensbrief sind für unsere Fragestel-
lung nun jene Quellen beweiskräftig, aus denen sich schon recht früh 
im römischen Heer Christen nachweisen lassen.35 So bemerkt Tertulli-
an in seinem Apologeticum (37,4) aus dem Jahre 197, daß „selbst die 
Heerlager (castra ipsa)“ von den Christen bereits überflutet seien. Si-
cherlich ist Tertullians Angabe über die weite Verbreitung von Chris-
ten im Militär nicht unbedingt wörtlich zu nehmen. Immerhin setzen 
seine Worte in der einige Jahre später verfaßten Schrift „De corona“ 
abermals eine nicht unbeträchtliche Zahl von Christen in einem kon-
kreten römischen Truppenteil voraus.36 Der generell zu pointierten, ja 
paradoxen Aussagen neigende Stil des Autors, vor allem aber die 
konkrete Intention, vor den Statthaltern, an die das Apologeticum ja 

                                                 
34 Schneider (a. O. 19) erwähnt zu Recht, daß die häufige Berufung des Clemens 
auf die griechische AT-Fassung keinen Schluß auf die Herkunft des Autors zu-
läßt.  
35 Zur Anwesenheit von Christen im römischen Heer allgemein siehe Shean, Sol-
diering for God, 5. Kapitel, 177-215.  
36 Tert. cor. 1,1; 4; vgl. Brennecke a. O. 66 f. Außer dem einen christlichen Sol-
daten, den Tertullian lobend heraushebt, arrangierten sich die anderen offenbar 
mit dem damaligen Brauch, einen militärischen Ehrenkranz zu tragen – ein Bei-
spiel für Kompromisse, die Christen in der Armee eingingen. Wir werden noch 
auf mögliche weitere zu sprechen kommen.   
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formal gerichtet ist37, die Zahl der Christen im Römischen Reich als 
möglichst hoch erscheinen zu lassen, legen es nahe, dort mit einer hy-
perbolischen Ausdrucksweise zu rechnen.  
 Daß freilich Christen tatsächlich an den Feldzügen schon im 2. 
Jahrhundert teilnahmen, beweist Tertullians38 Nachricht von einem 
berühmten Regenwunder, das sich unter Kaiser Mark Aurel ereignet 
haben soll und das auch durch weitere Quellen39 - direkt oder indirekt 
- bezeugt ist: Das Gebet von christlichen Soldaten soll auf einem 
Feldzug im Gebiet der germanischen Quaden bewirkt haben, daß die 
römischen Truppen durch einen plötzlich einsetzenden Regen vor dem 
Verdursten bewahrt wurden. Dabei ist die prinzipielle Historizität des 
für die Propaganda sowohl von christlicher als auch von heidnischer 
Seite – diese nahm den Erfolg ihrerseits für sich in Anspruch40 - so 

                                                 
37 Man muß allerdings zugeben, daß die Schrift sicher auch von den durch Ver-
folgung bedrohten christlichen Gemeinden bzw. deren Leitern gelesen werden 
sollte. Zur Adressatenfrage siehe Henrike Maria Zilling, Tertullian – Untertan 
Gottes und des Kaisers, Paderborn 2004, 93-106.  
38 apol. 5,6; vgl. Scap. 4,6. Tertullian beruft sich auf einen Brief Mark Aurels, in 
dem der Kaiser bezeugt haben soll, daß das Gebet der christlichen Soldaten den 
Sieg der römischen Truppen bewirkt habe. Mittlerweile hat die früher verbreitete 
grundsätzliche Skepsis gegenüber der Echtheit dieses Schreibens abgenommen 
(Brennecke a. O. 58). Brennecke hält es für möglich, daß eine in die Nähe des 
Monotheismus reichende Bemerkung des Philosophenkaisers von den Christen in 
ihrem Sinn gedeutet wurde (a. O. 60). 
39 Besonders wichtig ist der zeitnahe Bericht des Christen Apollinaris von Hie-
rapolis, der bei Eusebios erwähnt wird (hist. eccl. 5,5,4). Der gesamte Text des 
Bischofs von Cäsarea zum Regenwunder ist griechisch-englisch abgedruckt bei  
J. Helgeland, Christians and the Roman Army from Marcus Aurelius to Constan-
tine, ANRW II 23.1/1979, 766 f. Anm. 208. Das Zeugnis des Apollinaris ist of-
fenbar von dem Tertullians unabhängig und besitzt damit einen eigenständigen 
Wert, wenn der Autor auch den Begriff „legio XII fulminata“ fälschlich vom Er-
eignis des Regenwunders herleitet, das von einem Blitz begleitet gewesen sein 
soll (Brennecke a. O. 59 f). Willy Rordorfs radikale Bedenken gegen die Histori-
zität des Regenwunders überzeugen nicht. Sie sind mit von seiner These be-
stimmt, es habe überhaupt erst ab der Wende vom 2. zum 3. Jahrhundert christli-
che Soldaten im römischen Heer gegeben (Tertullians Beurteilung des Soldaten-
standes, VigChr 23/1969, 119 Anm. 36). Zum Regenwunder siehe jetzt auch 
Péter Kovács, Marcus Aurelius’ Rain Miracle and the Marcomannic Wars. 
Mnemosyne Suppl. 308, Leiden/Boston 2009.      
40 Siehe Cassius Dio 71,8-10 (nach Xiphilinus, der den christlichen Anspruch, 
den er referiert, nicht gelten läßt, sondern ihm die christliche Version entgegen-
hält). 
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wichtigen Ereignisses durch die Darstellung auf der Mark Aurel-Säule 
gesichert41, auch die Anwesenheit von christlichen Soldaten läßt sich 
nicht ernsthaft bestreiten, wobei man über deren Zahl keine gesicher-
ten Angaben machen kann.42 

Auch eindeutig vorkonstantinische Grabinschriften kann man 
beibringen, in denen der verstorbene Christ als Soldat ausgewiesen ist. 
Das läßt auf mindestens partielle Duldung seines Berufes in den Krei-
sen der Glaubensbrüder schließen.43 Um die nicht allzu große Zahl 
nachweisbarer Inschriften methodisch richtig zu beurteilen, muß man 
wissen, daß der weltliche Beruf beileibe nicht immer auf Christengrä-
bern erscheint.44 Umgekehrt kann man natürlich auch mit Gräbern 
                                                 
41 Abbildung der Szene in dem informativen und reich bebilderten Bändchen von 
Klaus Rosen, Marc Aurel, Reinbek bei Hamburg 21998, 109. Rosen  analysiert 
auch kurz die zugrundeliegende Szene und die mit ihr verbundene Propaganda 
(a. O. 108-111). Eine die Details noch besser präsentierende Abbildung hält das 
sog. „Miniposter“ bereit, das auf dem hinteren Cover der Zeitschrift „Altsprach-
licher Unterricht“ (AU 46,3/2003) abgebildet ist; auf der vorangehenden Seite 
wird das Relief kurz interpretiert (Jolana Ascherl, Marc Aurel und das Regen-
wunder, a. O. 65). Eine weitere Abbildung enthält der Aufsatz von Peter Kehne, 
Rom in Not – Zur Geschichte der Markomannenkriege, in: 2000 Jahre Varus-
schlacht: Konflikt. Hgg. von der VARUSSCHLACHT im Osnabrücker Land 
GmbH – Museum und Park Kalkriese, Stuttgart 2009, 205.  
42 Helgeland a. O. 766-773; R. Klein, Das Regenwunder im Quadenland: Bonner 
Historia-Augusta-Colloquium 1986/1989, Antiquitas R. 4, Bd. 21, hg. v. K. Ro-
sen, Bonn 1991, 117-138, vor allem 119 und 122; Brennecke a. O. 57-61. Siehe 
auch J. Scheid - V. Huet, La colonne Aurélienne. Autour de la colonne Auré-
lienne. Geste et image sur la colonne de Marc Aurèle à Rome, Turnhout 2000. 

Wilhelm Geerlings (a. O. 2) stellt fest, daß wir bis zu diesem Zeitpunkt 
über kein sicheres Zeugnis für christliche Soldaten verfügen. Brennecke warnt 
allerdings angesichts der erwähnten neutestamentlichen Aussagen und der 
Selbstverständlichkeit, mit der in den Quellen – vermutlich übertrieben - sogar 
von einer zu weiten Teilen christlichen Legion in diesem letzten Drittel des zwei-
ten Jahrhunderts die Rede ist, zu Recht vor dem Schluß, es habe  vorher über-
haupt keine christlichen Soldaten gegeben (a. O. 56; 61; anders Rordorf a. O. 
119). Die Frage, welche Haltung der Christ zum Kriegsdienst einnehmen solle, 
wurde, wie Geerlings betont, in großem Umfang dann ab der Mitte des 3. Jahr-
hunderts virulent. Denn nunmehr weiteten sich die militärischen Unternehmun-
gen des Römischen Reiches enorm aus, und das Heer wurde zu einem Katalysa-
tor staatlicher Loyalität.    
43 H. Leclercq, Militarisme: DACL 11/1933, 1155-1165; Helgeland a. O. 791 mit 
Anmm. 318-320; Shean a. O. 183-188.  
44 So richtig L. J. Swift, War and the Christian Conscience, I:  The Early Years: 
ANRW II 23,1/1979, 862. 
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christlicher Soldaten rechnen, denen von ihren heidnischen Angehöri-
gen ein Symbol versagt blieb, das sie als Jünger Jesu ausgewiesen hät-
te.45  

Schließlich darf man nicht übersehen, daß die Kirche eine Reihe 
von Heiligen aus den ersten Jahrhunderten verehrt, die nun gerade 
Soldaten gewesen waren.46 Besonders im Osten waren – neben dem 
auch im Westen verehrten hl. Georg47 - Männer wie Demetrios und 

                                                 
45 Leclercq a. O. 1155. 
46 “Auch die als Soldaten zu Märtyrern gewordenen Christen sind wie alle ande-
ren Märtyrer auch kultisch verehrt worden, wie die Überlieferung der Martyrien 
zeigt“ (Brennecke a. O. 78). Eine beträchtliche Zahl von antiken Soldatenheili-
gen findet man, versehen mit Kurzviten und vielen Darstellungen aus der christ-
lichen Kunst, in dem Bändchen „Soldatenheilige“ von Paul W. Roth, Graz-Wien-
Köln 1993.  
47 Georgs prinzipielle Historizität ist durch seine frühe Verehrung als Martyrer 
gesichert: Er war römischer Offizier unter Diokletian und fiel dessen Christen-
verfolgung zum Opfer. Das hat dazu geführt, daß das neueste, im Jahre 2004 
vom Vatikan herausgegebene „Martyrologium Romanum“ ihn auch trotz gegen-
teiliger Einwände in diesem Verzeichnis belassen hat (siehe die Besprechung in 
der DT vom 7. Dez. 2004). Eine Reihe legendenartiger Züge rankten sich dann 
im Laufe der Zeit um seine Person. So ist die Episode vom Kampf mit dem Dra-
chen  vor dem 12. Jahrhundert unbekannt. Als Vorbild diente offenbar der 
Kampf des Erzengels Michael mit dem Drachen nach Apok 12,7-12. Georg galt 
oft als Inbegriff des „miles Christianus“: Im Westen wurde er später unter die 
Vierzehn Nothelfer gezählt, im Osten gehört er – zusammen mit einigen anderen 
Heiligen wie Demetrios und Theodoros - zu den „Megalomartyroi“ (bzw. „Me-
galomartyres“), den „Großmartyrern“.  Siehe Otto Wimmer und Hartmann Mel-
zer, Lexikon der Namen und Heiligen, 6Innsbruck-Wien 1988,  307-310 s. v. 
„Georg von Kappadozien“. Zum hl. Georg vgl. auch Karlheinz Weißmann, Rote 
Kreuze auf weißem Grund: Georgien knüpft mit der neuen Staatsflagge wieder 
an seine christliche Überlieferung an, Die Tagespost vom 24. Januar 2004, S. 10.   

Sehr wertvoll ist auch der Artikel „S. Georgius“ (12) in dem berühmten al-
ten Standardwerk „Vollständiges Heiligenlexikon“ (hg. von J. E. Stadler, F .J. 
Heim und J. N. Ginal,  Augsburg 1858-1882, 2, 384-386), das jetzt in der „Digi-
talen Bibliothek“ (Nr. 106) auf CD-Rom greifbar ist. Der Verfasser weist darauf 
hin, daß die Drachenlegende besonders in Deutschland bereitwillige Aufnahme 
fand, da ihr der Boden von der Sage des „gehörnten Sigfried“ vorbereitet worden 
war (a. O. 386). Diejenigen Zeitgenossen, die wissenschaftlich sauberes Arbeiten 
katholischer Gelehrter für eine Erfindung aus der Ära des II. Vatikanums halten, 
beschämt der Autor des 19. Jahrhunderts mit folgender Bemerkung: „Muß nicht 
vielmehr die Aufgabe einer ächt wissenschaftlichen Kritik darin bestehen, das 
unzweifelhaft Historische von dem Sagenhaften abzuschälen und auf diese Weise 
der Wahrheit möglichst nahe zu kommen? Dahin sind in der Tat auch die Bemü-
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Theodoros Stratelates beim gläubigen Volk sehr beliebt48 und wurden 
gerne bildlich dargestellt.49 Sie werden sogar an herausragender Stelle 
der byzantinischen Liturgie (die auch innerhalb der katholischen Kir-
che gefeiert wird, nämlich von orientalischen Christen, die mit Rom 
uniert sind)  genannt, und zwar in der „Diataxis tes proskomides“, 
dem Ritus der Vorbereitung. Hierbei wird unter den vielen Stückchen 
des Opferbrotes, die zur Ehre und zum Gedächtnis verschiedener be-
deutender Heiliger herausgeschnitten und benannt werden, vom Pries-
ter ein Teil mit den Worten gekennzeichnet: „(Zur Ehre) des heiligen 
Erstmartyrers und Erzdiakons Stephan, der grossen heiligen Martyrer 
Demetrius, Georg, Theodor und aller heiligen Martyrer und Martyrin-
nen.“50 Aber auch im Westen sind heilige Soldaten wie Sebastian51, 
Martin52 oder die Angehörigen der Thebäischen Legion53 populär.  

                                                                                                                                               
hungen aller rechtgläubigen Forscher von jeher gerichtet gewesen.“ (a. O. 385). 
Gerade diese richtige Einsicht bringt den Autor aber dazu, am historischen Kern 
eines Martyriums des hl. Georg zur Zeit des Kaisers Diokletian festzuhalten.           
48 H. Delehaye,  Les légendes grecques des Saints militaires, Paris 1909;  F. 
d’Aiuto, I santi militari a Bisanzio: Culto e funzione sociale, in: Tre canoni di 
Giovanni Mauropode in onore di santi militari, Supplemento n. 13 al “Bolletino 
dei Classici”, Accademia nazionale dei Lincei 1994, 26-33. 
49 Siehe z. B. K. Gallas, Byzantinisches Griechenland. Festland – Inselwelt – Zy-
pern. Mit einem Geleitwort des ökumenischen Patriarchen der griechisch-
orthodoxen Kirche, Bartholomäos I., Dortmund 1993, 100 f.    
50 Übersetzung aus: Die Göttliche Liturgie unseres hl. Vaters Johannes 
Chrysostomus. Griechischer Text mit Einführung und Anmerkungen von D. Pla-
zidus de Meester. Der griechisch-deutschen Ausgabe zweite Auflage, München 
1938, Nachdruck Würzburg 2000, 19. 
51 Helgeland a. O. 827 f. 
52 Zu St. Martin siehe weiter unten. 
53 Wichtigste Quelle: Eucherius Lyonensis, Passio Acaunensium martyrum, Text 
in: D. van Berchem, Le martyre de la légion Thébaine, Basel 1956, 55-59; Louis 
Dupraz, Les passions de S. Maurice d’Agaune, Fribourg 1961, Appendix I, 1-4. 
Auch die ältere CSEL- Ausgabe von C. Wotke (31/1894, 165-173) muß wegen 
ihres textkritischen Apparates noch herangezogen werden. Eine deutsche Über-
setzung des Textes, zusammen mit Übertragungen späterer Märtyrerberichte – 
bzw. legenden von Angehörigen derselben Legion, liegt vor in dem Bändchen: 
Eucherius von Lyon und andere, Die Thebäische Legion, eingeführt und übertra-
gen von Josef Bütler, Reihe Verpflichtendes Erbe, Luzern 1951, 13-22.  Zum 
literarischen Charakter der Passio s. W. Berschin, Biographie und Epochenstil im 
lateinischen Mittelalter I, Stuttgart 1986, 261-265. Zur historischen Kritik an der 
Passio s. Helgeland a. O. 774-777 (mit weiterer Literatur). Nicht alle hier vorge-
tragenen Bedenken sind wirklich zwingend. Die neueste Literatur zum Martyri-
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Viele unter den genannten und nicht genannten Soldatenheiligen 
starben als Martyrer, weil sie es ablehnten, am heidnischen Kult in 
dieser oder jener Form teilzunehmen.54 Papst Leo XIII. fand in seiner 
Enzyklika „Diuturnum illud“ aus dem Jahre 1881 warme Worte zur 
vorbildlichen Haltung junger Christen im römischen Militär der Anti-
ke: „In ähnlicher Weise zeigte sich zu derselben Zeit die Macht der 
christlichen Lehren im Heere; denn es war dem christlichen Soldaten 
eigen, höchste Tapferkeit mit der höchsten Liebe zur Soldatenzucht zu 
verbinden und seinen hervorragenden Mut durch unwandelbare Treue 
zu seinem Fürsten zu krönen. Wurde jedoch ein unehrbares Ansinnen 
an ihn gestellt, wie z.B. Gottes Rechte zu verletzen oder gegen schuld-
lose Jünger Jesu Christi das Schwert zu ziehen, dann weigerte er sich 
zwar, die Befehle auszuführen, doch so, daß er lieber aus dem Heere 
scheiden und sterben wollte, als durch Aufruhr und Unruhestiftung 
sich gegen die öffentliche Gewalt aufzulehnen.“55          
  
 

Stimmen antiker Christen gegen den Militärdienst 
 

Auf der anderen Seite sind die Stimmen gegen ein militärisches 
Engagement von Christen nicht zu überhören. Manche von ihnen ka-
men aus dem streng enkratitischen Lager. Einer der Vertreter einer 
solchen Haltung rigoroser Weltabgewandtheit, der immer wieder an-
                                                                                                                                               
um der Thebäischen Legion ist verzeichnet bei: Sebastian Ristow, Frühes Chris-
tentum im Rheinland. Die Zeugnisse der archäologischen und historischen Quel-
len an Rhein, Maas und Mosel, Köln 2007, 55 f. (v. a. Anm. 325).   
 Ein Teil der Soldaten der Thebäischen Legion mußte nach dem Bericht 
des Eucherius sterben, weil sie als Christen selbst nicht geopfert hatten, andere, 
weil sie nicht bereit waren, gegen ihre sich dem heidnischen Kult verweigernden 
Glaubensbrüder vorzugehen: „Christianos nos fatemur, persequi Christianos non 
possumus.“ (c. 9) Zur neueren Forschung siehe in: Otto Wermelinger (Hg.), 
Mauritius und die Thebäische Legion: Akten des internationalen Kolloquiums 
Freiburg, Saint-Maurice, Martigny, 17.-20 September 2003, Fribourg 2005 (Pa-
radosis 49).    
54 Ausführliche Literaturangaben zu den Christenverfolgungen allgemein findet 
man bei Raban von Haehling, Das Wunderduell des Petrus mit Simon Magus in 
den acta Petri, Römische Quartalschrift (RQ) 98/2003, 56 Anm. 50.  
55 Enzyklika „Diuturnum illud“ vom 29. Juni 1881, deutscher Text zitiert nach: 
Mensch und Gemeinschaft in christlicher Schau – Dokumente, hg. von E. Marmy 
unter Mitwirkung von J. Schafer und A. Rohrbasser, Freiburg/Schw.  1945, Nr. 
823, S. 564 f.  
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geführt wird, war Tatian. 56 In abgemilderter Form finden sich aber 
auch sonst reichlich Zeugnisse für eine Absage an das Saeculum, an 
die Welt. Das galt dann in der Regel nicht nur für den Militärdienst, 
sondern für jegliches Engagement im damaligen Staat. Man konnte 
sich hier u. a. auf die Worte des hl. Paulus berufen: „Trag mit am 
schweren Dienst als guter Soldat Christi Jesu. Niemand, der sich auf 
einem Kriegszug befindet, läßt sich in die Geschäfte des Alltags ver-
wickeln; er will ja dem gefallen, der ihn angeworben hat.“57 Der 
Christ ist also zur „Militia Christi“58 aufgerufen. Dazu fordert uns 
auch die Göttliche Liturgie des Westens, die überlieferte lateinische 
Messe, noch heute auf, z. B. am Aschermittwoch in der Abschlußora-
tion zur Aschenweihe: „Concede nobis, Domine, praesidia militiae 
christianae sanctis inchoare jejuniis, ut contra spiritales nequitias pug-
naturi, continentiae muniamur auxiliis.“ – „Laß uns, o Herr, den 
Wachpostendienst des christlichen Kampflebens durch heiliges Fasten 
antreten, damit wir im Kampf mit den bösen Geistern in der Enthalt-
samkeit Kraft und Hilfe haben.“59    

Einige Beispiele aus Berichten über frühchristliche Soldaten-
Martyrer seien hier angeführt. So heißt es in den Acta Maximiliani 
(2,1): „Ich leiste keinen Militärdienst für die Welt, sondern ich leiste 

                                                 
56 Schöpf a. O. 209. Freilich hat Brennecke mit seiner Beobachtung recht, daß an 
der entscheidenden Stelle (or. 11,1 = M. Marcovich,  PTS 43/1995, 26) Tatian 
direkt nur für seine Person eine militärische Karriere ablehnt (a. O. 81). 
57 2 Tim. 2,3 f. Die Vulgatafassung wendet im Vers 4 die Aussage noch deutli-
cher auf die Militia Dei bzw. Christi an: „Nemo militans Deo implicat se negotiis 
saecularibus...“ 
58 Für diesen Begriff und die mit ihm in der Antike verbundene Konzeption ist 
noch immer maßgeblich die ältere Arbeit von A. v. Harnack, Militia Christi. Die 
christliche Religion und der Soldatenstand in den ersten drei Jahrhunderten, Tü-
bingen 1905. Aus neuerer Zeit wäre z. B. Rordorf  zu nennen (a. O. 130-138). 
Wertvoll ist auch der „Exkurs: Hinweise auf Literatur zur Begriffsgeschichte von 
Militia Christi“ von Günter Assenmacher in seiner kanonistischen Doktordisser-
tation „Die Wehrpflichtbefreiung der Geistlichen – Nach dem katholischen Kir-
chenrecht und dem Staatskirchenrecht der Bundesrepublik Deutschland“, SKRA 
Bd. 16, Berlin 1987, 291-295. 

Einen guten historischen Überblick über die Bedeutung der Militia Christi 
im Verlauf der Kirchengeschichte bietet J. Auer, Militia Christi: Dictionnaire de 
spiritualité 10/1980, 1210-1223. Zur „Militia Christi“ in der Antike siehe auch 
Vinzenz Buchheit, Glaube gegen Götzendienst (Prud. psych. 21 ff.), RhM 
133/1990, 393 f.      
59 Deutsche Übersetzung nach dem “Schott”-Meßbuch von 1956. 
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Militärdienst für meinen Gott.“ - „Non milito saeculo, sed milito Deo 
meo.“60 In den Acta Marcelli (4,3) lesen wir: „Non enim decebat 
Christianum hominem militiis saecularibus militare, qui Christo do-
mino militat“ („Es ziemte sich nicht für einen Christenmenschen, in 
weltlichen Diensten zu stehen, wo er doch Christus dem Herrn 
dient“).61 In der Passio S. Typasii Veterani kommen entsprechende 
Bemerkungen mehrfach vor, z. B. in 5,26: „modo milito Christo, qui 
antea militaveram saeculo“ („jetzt diene ich Christus, der ich zuvor 
der Welt gedient hatte“).62 Schließlich finden wir auch noch etliche 
Jahrzehnte später bei Prudentius einen ähnlichen Gedanken: „Nosne 
Christo procreati mammonae dicabimur/ et Dei formam gerentes ser-
viemus saeculo?“ („Werden/Sollen wir, die wir Christus entstammen, 
uns dem Mammon anheimgeben und, obwohl wir Gottes Gestalt in 
uns tragen, Sklaven der Welt sein?“)63  

Etwas anders liegt der Fall beim hl. Martin von Tours. Er lehnte 
die Fortsetzung des Militärdienstes in dem Augenblick ab, wo er - 
nachdem er als bereits Getaufter noch zwei Jahre im römischen Heer 
gedient hatte64 - endgültig der Welt entsagte: „hactenus, inquit ad Cae-
sarem, militavi tibi; patere, ut nunc militem Deo.“ („Bis jetzt, sagte er 
zum Kaiser, habe ich dir gedient, laß zu, daß ich jetzt Gott diene!“)65 
Martins „Absage an die Welt“ („renuntiare saeculo“66) erfolgte aber 
nicht aufgrund einer allgemeinen und prinzipiellen Distanz zum öf-
fentlichen Leben im Staat, der ja mehr und mehr christliche Formen 
annahm – dementsprechend ist ja das Leben des „Verweigerers“ auch 
nicht in Gefahr -, sondern weil Martin persönlich die Radikalnachfol-
ge Christi anstrebte, die ihn nach der Aufnahme in den Klerikerstand67 

                                                 
60 H. Musurillo, The Acts of the Christian Martyrs, Oxford 1972, 244. 
61 Musurillo a.O. 252. 
62 Passiones tres Martyrum Africanorum SS. Maximae, Donatillae et Secundae, 
S. Typasii Veterani et S. Fabii Vexilliferi, ed. C. Smedt, AB 11/1890, 120 
63 Hymnus in honorem Sanctorum Martyrum Emeteri et Chelidoni Calagurritano-
rum, perist. 1, 58 f.  
64 Sulpicius Severus, Vita S. Martini 3,6. 
65 a. O.  4,3. 
66 a. O. 3,5. 
67 a. O. 5,2. Auf das Nachwirken älterer Formen des Umgangs mit dem Kriegs-
dienst bei den Christen, die den Stand der Vollkommenheit wählten, also bei 
Klerikern und Ordensleuten, kommen wir, wie oben schon angekündigt, noch zu 
sprechen.  
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über eine Missionsreise68 zum monastischen Leben führte69, bis er 
schließlich Bischof wurde70. Einen ähnlichen Weg schlug St. Paulinus 
von Nola – auf den Spuren des hl. Felix wandelnd – ein und entsagte, 
obgleich er vorher die politische Laufbahn verfolgt hatte, gegen 400 
radikal dieser Welt, um konsequent nur als „miles Christi“, als Mönch 
und Priester leben zu können.71  

 Eine radikale Trennung vom Saeculum, von der Welt, hatte sich 
vielen Christen allgemein in einer Zeit geradezu aufgedrängt, in der 
die ganze Umwelt überwiegend heidnisch geprägt war und man daher 
die Gesellschaft als weitgehend antichristlich und damit widergöttlich 
empfand. Dies scheint auch ein zentrales Motiv für die Entscheidung 
so mancher Christen vor der sog. Konstantinischen Wende gewesen 
zu sein, sich dem Militärdienst zu versagen.72 

So darf nicht die vielfältige Einbeziehung römischer Soldaten in 
die verschiedenen Formen paganer Religionspraxis übersehen werden. 
Hierbei ist nicht nur an den mit dem Kultgeschehen verbundenen Fah-
neneid (lateinisch: „sacramentum“), der sich deutlicher sogar als eine 
„Soldatenweihe“ bezeichnen ließe73, den gelegentlichen Kontakt mit 
                                                 
68 a. O. 5,3/6,4. 
69 a. O. 6,4, vgl. auch 6,5 und 7,1. 
70 a. O. 9. 
71 Siehe Matthias Skeb, Christo vivere. Studien zum literarischen Christusbild 
des Paulinus von Nola, Hereditas 11, Bonn 1997, 243 f. (Abschnitt „Die renunti-
atio mundi als Vorbereitung des geistlichen Kampfes“); Sigrid Mratschek, Der 
Briefwechsel des Paulinus von Nola. Kommunikation und soziale Kontakte zwi-
schen christlichen Intellektuellen, Hypomnemata 134, Göttingen 2002, 136-173 
(Abschnitt „Miles Christi“). In diesen Zusammenhang der völligen Absage an 
das „saeculum“ bzw. den „mundus“ muß man auch ablehnende Aussagen des 
Paulinus über das Militär einordnen, nach denen beispielsweise jeder siegreiche 
Soldat ein „Mörder“ („effusor sanguinis“) sei (ep. 25, 3 = CSEL 29/1894, 225). 
Unmittelbar zuvor hatte der Heilige an seinen Briefpartner, einen Offizier, im 
Anschluß an Jak 4,4 ausdrücklich geschrieben: „Noli ergo diutius diligere hunc 
mundum neque militiam eius, quia secundum scripturae auctoritatem inimicus 
dei est quicumque amicus est saeculi…“ Zu dieser Stelle siehe Mratschek 168-
170.  
72 So auch Brennecke a. O. 46 f: „Die Frage des Militärdienstes ist für Christen in 
der römischen Kaiserzeit zunächst viel mehr ein kultisches als ein vom fünften 
Gebot her gegebenes ethisches Problem.“ Freilich darf man die Tragweite des 
Tötungsverbotes keineswegs unterschätzen. Wir gehen hierauf noch ein.  
73 Den religiösen Charakter der Soldatenweihe hat F.J. Dölger, von den Angaben 
in den Acta Maximiliani ausgehend, dargestellt (Sacramentum militiae: Antike 
und Christentum 2/1930, 268-280). Auch Tertullian (cor. 11,1) lehnt es ab, daß 
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heidnischen Gegenständen und Einrichtungen74 oder gar sporadische 
aktive oder passive Teilnahme am Götzenopfer75 zu denken. Man soll-
te vielmehr nicht vergessen, daß die Römer überhaupt keine kriegeri-
sche Aktion unternahmen ohne vielfältige Einbindung in religiöse Ri-
ten: Zu Beginn und zum Ende der Kamphandlungen fanden Purifizie-
rungen, also Reinigungszeremonien statt, die Fetialen, eine alte römi-
sche Priesterschaft, erklärten den Krieg, die Tore des Janustempel 
wurden geöffnet, für Zeitpunkt und Ablauf von Feindseligkeiten be-
fragte man in Auspizien und Eingeweideschauen den Willen der Göt-
ter, Gefallene wurden rituell bestattet, nach einem Sieg opferte man 
zum Dank den himmlischen Helfern usw.76 Ja, anhand des in Dura Eu-
ropos gefundenen „Feriale Duranum“, eines Kalenders der 20. Kohor-
te von Palmyra ungefähr aus dem Jahre 225, in dem die in der Armee 
offiziell begangenen Feste aufgezeichnet sind77, erkennt man darüber 

                                                                                                                                               
sich ein Christ zur Aufnahme in den Soldatenstand dem „sacramentum“ unter-
zieht. Dasselbe Verbot begegnet uns in der Hippolytos zugeschriebenen Traditio 
apostolica (16). Zu Beginn der Kaiserzeit scheint der Fahneneid einer gewissen 
Profanierung anheimgefallen zu sein. Aber im 3. Jahrhundert wurde dessen sak-
raler Inhalt wieder stärker betont – mit allen Folgen, die das für die Christen im 
Heer mit sich brachte (Yann Le Bohec, Die römische Armee: von Augustus zu 
Konstantin d. Gr., Paris 21990, deutsche Ausgabe Stuttgart 1993, 277 f.) 
74 Siehe v. a. die Bemerkungen bei Tertullian (cor. 11,1-7). 
75 Tert. idol. 19,1; Acta Marcelli 1,1: « ...deos vestros ligneos et lapideos adorare 
contemno, quia sunt idola surda et muta.« Passio S. Typasii Veterani 5,25 : « In-
super Christianum se dicit et diis, sicut praeceptum est, sacrificare contempsit. » 
Weitere Zeugnisse findet man in den Berichten zu den Martyrien der Heiligen 
Marinus und Julius (siehe unten) sowie der Soldaten aus der Thebäischen Legion 
(siehe oben Anm. 53). Die aktive Teilnahme am Opfer konnte auf die Offiziere 
beschränkt sein (Tert. idol. 19,1).    
76 Siehe z.B. Le Bohec, Die römische Armee, 268-292, hier v. a. 277-280; Shean, 
Soldiering for God, 37-40. Vgl. auch Karl Leo Noethlichs, Die „Christianisie-
rung“ des Krieges vom spätantiken bis zum frühmittelalterlichen und mittelby-
zantinischen Reich, JAC 44/2001, 5-22, hier 7-9.  
77 Man wird dem Kalender, jedenfalls in weiten Teilen, mehr als nur lokale Gel-
tung zusprechen müssen. So richtig A. D. Nock, The Roman Army and the Ro-
man religious year: Harv. Theol. Rev. 45/1952, 202. Andererseits wird den ver-
schiedenen militärischen Verbänden noch Freiheit für eigene Akte der Frömmig-
keit geblieben sein (Nock a. O. 229). Vg. auch Oliver Stoll, Zwischen Integration 
und Abgrenzung: Die Religion des Römischen Heeres im Nahen Osten. Studien 
zum Verhältnis von Armee und Zivilbevölkerung im römischen Syrien und den 
angrenzenden Nachbargebieten, Mainzer Althistorische Studien 3, St. Katharinen 
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hinaus eine gewisse ständige Einbindung des Soldaten, und damit 
eben auch des christlichen Militärangehörigen, in die heidnischen 
Bräuche der römischen Wehrmacht, die sich um Kaiserkult und Göt-
zenverehrung rankten. Ihrem Einfluß konnte man sich in geschlosse-
nen Militärverbänden wohl in der Regel nicht so ohne weiteres entzie-
hen.78 

 Allerdings wurde sicher nicht jeder Soldat immer zum direkten 
und aktiven Mitwirken am falschen Kult herangezogen79, so daß der 
Einzelne hier, je nach Lage und Entscheidung des persönlichen Ge-
wissens, für sich gewisse Freiräume empfunden haben mag. Es 
kommt nicht von ungefähr, daß Tertullian (idol. 19,1 f.) gerade gegen 
eine Unterscheidung zwischen dem direkten Opfervollzug und der 
reinen Anwesenheit beim kultischen Akt polemisiert.80 Auch wendet 
er sich gegen solche Christen, die bei Bekundungen der Menge, z.B. 
bei einem Gelübde an Jupiter für das Wohl des Kaisers, die Formel 
nicht mitsprachen.81 Mit beiden Aussagen bestätigte Tertullian indi-
rekt die Existenz solcher Kompromisse.  

Für ein solches Verhalten gibt es natürlich auch in der Moderne 
Parallelen. So sprach der Ordenspriester Wiedenfeldt in Bert Maríans 
Roman „Gott und die Läuse von Tyrannen“ (Würzburg 81994, 75), 
den man im II. Weltkrieg zur Sanitätstruppe eingezogen hatte, den 
Fahneneid auf dem Kasernenhof nicht mit.  

Vielleicht versuchten sich Christen in der Antike auch hier und 
da zu salvieren, indem sie sich darauf beriefen, daß sie nicht freiwillig 
geopfert hätten, sondern unter Einsatz physischer Gewalt dazu genö-
tigt worden seien; eine solche „entgegenkommende“ Lösung schlägt 
jedenfalls der Statthalter dem Veteranen Iulius vor.82  

                                                                                                                                               
2001, 2. Kapitel (vgl. die Rezension von Michael Hesse, Gymnasium 110/2003, 
607 f.).      
78 Auf dieses oft nicht ausreichend gewürdigte Faktum verwies Helgeland a. O. 
732. Ähnlich M. Clauss: „Es war die Heeresreligion, eingebunden in einen dich-
ten Festkalender, die von jedem Soldaten Anerkennung forderte, Anerkennung 
vor allem des Kaiserkults“ („Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist!“ Festschrift 
für K. Christ, 94 f).  
79 Richtig W. Geerlings (a. O. 7) mit Berufung auf Nock. 
80 Tert. idol. 19, 1 f.,  vgl. M. Clauss, Heerwesen (Heeresreligion): RAC 13/1986, 
1097 f . 
81 Tert. cor. 12,3, vgl. Clauss, Heerwesen 1098.  
82 Passio Iuli Veterani 2, Musurillo 262, vgl. Clauss, Heerwesen 1098.    
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Schließlich mag der eine oder andere gedacht haben, einen pa-
ganen Kultakt dadurch „unschädlich“ zu machen, daß er ein Kreuzzei-
chen, heimlich oder offen, schlug, wie es aus einer Stelle bei Laktanz 
hervorgeht.83 Allerdings erwies sich der Versuch, sich rein zu halten, 
hier als Bumerang. Denn nach dem Bericht des Laktanz tobten die 
Dämonen, verschreckt durch das heilige Zeichen, vor Wut und such-
ten ihr Heil in der Flucht, das heidnische Zeremoniell ließ sich nicht 
vollziehen. Diokletian zürnte und verlangte nicht nur von den dabei-
stehenden Christen, aktiv am Kultgeschehen teilzunehmen, sondern 
zwang auch alle christlichen Soldaten unter Androhung des Verweises 
aus der Armee zum Opfern.  

Man sollte jedenfalls zurückhaltend mit der Vorstellung umge-
hen, derartige Verhaltensweisen, wie wir sie aufgezählt haben,  hätten 
christlichen Soldaten in ihrem Dilemma eine mehr oder minder glatte 
Lösung an die Hand geben können.84            

                                                 
83 Lact. mort. pers. 10, vgl. Clauss, Heerwesen 1098.  
84 Clauss geht sogar noch einen erheblichen Schritt weiter. Seine Position ent-
stammt aber dem heutigen Zeitgeist und nicht der Glaubenshaltung eines antiken 
Christen in der Zeit vor Konstantin: „In der Realität der Kultangebote jener Zeit 
war die Vorstellung Allgemeingut, daß dem einzelnen der Zugang zu vielen Göt-
tern offenstand. Wenn man Mithras dienen konnte und Sarapis, weshalb nicht 
auch Mithras und Christus, weshalb nicht den Kaiserkult mit dem Christentum 
verbinden können? Es ist unwahrscheinlich, daß Kultgemeinschaften wie die 
christlichen, deren Assimilationsbereitschaft und synkretistische Neigungen un-
übertroffen waren, beim Herrscherkult Halt gemacht und eine totale und konse-
quente Abneigung vertreten haben sollten“ („Gebt dem Kaiser, was des Kaisers 
ist!“ 103). Clauss nimmt hier implizit eine Maxime für die Jünger Jesu in An-
spruch, die dezidiert dem paganen Programm entsprach und gerade von Christen  
in der Antike immer wieder, sei es mittel-oder unmittelbar, bekämpft worden ist. 
Sie findet sich im Kap. 10 der 3. Relatio des Heiden Symmachus und lautet: 
„Uno itinere non potest perveniri ad tam grande secretum.“ („ Nicht nur auf ei-
nem Weg kann man zu einem so großen Geheimnis gelangen.“) Ch. Gnilka hat 
sich mit diesem Prinzip ausführlich auseinandergesetzt (Die vielen Wege und der 
Eine: XPHSIS, II: Kultur und Conversion, Basel 1993, 19-61). In extremen Aus-
nahmefällen lauer Christen mag so etwas ja vereinzelt vorgekommen sein. 
Dadurch, daß Clauss dem antiken Christentum aber pauschal „Assimilationsbe-
reitschaft“, ja sogar „synkretistische Neigungen“ unterstellt, noch dazu in angeb-
lich unübertroffenem Maße, zeigt er, daß an ihm die bahnbrechenden CHRESIS-
Studien Christian Gnilkas und seiner Münsteraner Schule in ihrer Gesamtheit 
offenbar spurlos vorübergegangen sind. Zum Problem einer relativistischen Reli-
gionstheorie siehe jetzt auch Werner Neuer, Heil in allen Weltreligionen? Das 
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Warum lehnten viele Christen den Dienst im römischen Militär ab? 

 
Immerhin ließe sich dadurch, daß man einen Rückgriff auf sol-

che oder ähnliche Praktiken annimmt, ein erstaunliches Phänomen er-
klären: Aus den Martyrerakten kennen wir nämlich eine Reihe von 
Soldaten, die zum Teil bereits viele Jahre, teilweise sogar auf einem 
Vorgesetztenposten, gedient hatten, bevor es zum Konflikt mit der 
Armeeführung wegen ihrer Weigerung kam, am Opfer teilzunehmen. 
Das gilt für den hl. Marinus: In dem Augenblick, wo er zum Centurio 
befördert werden soll, wird er von einem Kameraden, der es selbst auf 
diesen Posten abgesehen hatte, denunziert: Ihm fehle es an Eignung 
für die neue Funktion, so heißt es; als Christ sei er nicht bereit, das 
Kaiseropfer darzubringen.85 Ist hier nur an den aktiven Vollzug des 
Ritus gedacht, der mit dem neuen Rang verbunden war und dem Ma-
rinus bisher noch nicht ausgesetzt gewesen war? Marcellus und Dasi-
us waren jedenfalls schon Offiziere, als sie es ablehnten, an heidni-
schen Feiern mitzuwirken. Wie hatten die Offiziere sich vorher ver-
halten? Hatte man sie bisher nicht bedrängt, oder waren sie nun ein-
fach sensibler geworden, so daß sie die unmögliche Situation erkann-
ten, in der sie sich befanden? Jedenfalls bezeichnete der Veteran Juli-
us, der reaktiviert werden sollte, seine ganze vergangene Dienstzeit  

von 27 Jahren als einen Wandel auf Abwegen, ein „errare“86; 
nach eigenem Bekunden war er auch damals schon gläubig gewesen.87 
                                                                                                                                               
Verständnis von Offenbarung und Heil in der pluralistischen Religionstheologie 
John Hicks, Gießen 2009.   
85 Martyr. S. Marini 2, Musurillo 240.   
86 Passio Iuli Veterani, Musurillo 260. Iulius wies, obwohl er seinen Militärdienst 
offenkundig für einen Fehler hielt, auf sein tadelloses Verhalten in der Vergan-
genheit, z.B. bei sieben Feldzügen, hin. Der Präfekt hatte ihn gefragt: „Quid enim 
grave est turificare et abire?“ Darauf antwortete der künftige Martyrer: „Non 
possum praecepta divina contemnere et infidelis apparere Deo meo. etenim in 
vana militia quando videbar errare, in annis XXVII numquam tamquam scelestus 
aut litigiosus oblatus sum iudici. septies in bello egressus sum, et post neminem 
retro steti nec alicuius inferior pugnavi.“ Brennecke (a. O. 77) interpretiert die 
Einlassung des Beschuldigten so, daß er in der Vergangenheit nie habe opfern 
müssen. Dieser Schluß ist möglich, aber nicht zwingend. Auch wenn man die 
Verschärfung des Opferzwanges für die Epoche Diokletians und der Tetrarchie 
in Rechnung stellt, sind damit noch nicht alle Fragen geklärt, weil eben zumin-
dest einer gewissen Einbindung in das heidnische Umfeld auch schon vorher sich 
kein römischer Soldat und erst recht kein Offizier hatte entziehen können. 
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Eng mit dem heidnischen Charakter der Armee hängt in den 
Augen der Christen der Aspekt ihrer Sittenlosigkeit zusammen, die die 
Anhänger der neuen Religion oft als bedrückend empfanden. So warnt 
das sog. „Testamentum Domini nostri Jesu Christi“ streng die Kate-
chumenen, die in Diensten des Militärs stehen, vor einer Reihe offen-
bar gängiger Unsitten. Es werden genannt: Überfälle, Totschlag, 
Plünderungen, Zornes- und Gewaltausbrüche, Körperverletzung und 
ungerechte Aufbesserungen des Soldes.88 Verschiedene weitere Ver-
haltensweisen innerhalb des römischen Heeres, die mit dem Christen-
tum nicht zu vereinbaren waren, kann man den von A. Bigelmair zu-
sammengetragenen Zeugnissen aus den ersten Jahrhunderten der 
christlichen Ära entnehmen.89  

 Noch Sulpicius Severus, der Biograph des hl. Martin von Tours, 
hielt es im letzten Dezennium des vierten Jahrhunderts für nötig, da-
rauf hinzuweisen, daß Martin schon in der Zeit vor seiner Taufe, ob-
wohl er damals Soldat gewesen war, sittenrein gelebt habe: „Fast drei 
Jahre vor seiner Taufe stand er unter Waffen, hielt sich aber frei von 
den Lastern, in die jene Art von Menschen sich verwickeln zu lassen 
pflegt“ („Triennium fere ante baptismum in armis fuit, integer tamen 
ab his vitiis, quibus illud hominum genus inplicari solet.“)90 Auch die 
allmähliche Christianisierung des Heeres konnte die sittlichen Verfeh-
lungen, neben den genannten z. B. die Vergehen gegen das sechste 
Gebot des Dekalogs, allenfalls einschränken, sie aber nicht ausrotten.  

Wir hatten bereits gesehen, daß schon Johannes der Täufer be-
stimmten Elementen jener Lasterhaftigkeit wehren wollte, nämlich der 

                                                                                                                                               
87 Musurillo a. O. 262. 
88 Test.D.n.J.C. 2,2 = Rahmani 115. Diese Kirchenordnung ist wohl erst im 5. 
Jahrhundert zusammengestellt worden (B. Steimer, Testament unseres Herrn Je-
sus Christus: 3LACL 2002, 672 f.). Doch spiegeln einzelne Bestimmungen noch 
heidnische Verhältnisse wider, so daß sie aus früherer Zeit stammen dürften und 
einfach übernommen worden sind. So wird z.B. ein „pontifex idolorum“ (in der 
lateinischen Übersetzung, die I. E. Rahmani nach der syrischen Textversion an-
gefertigt hat, a. O. 113) von der Taufvorbereitung ausgeschlossen. Auch einem 
Lehrer wird empfohlen, seinen Beruf aufzugeben; zumindest soll er ermahnt 
werden, „ne idolorum nomina proferat (coram discipulis)“ (so die lateinische 
Übersetzung der koptisch-arabischen Textversion, a. O. 115 Anm.1). Wir kom-
men auf derartige Bestimmungen noch zu sprechen.   
89 Die Beteiligung der Christen am öffentlichen Leben in vorkonstantinischer 
Zeit, München 1902, Nachdr. Aalen 1970, 172-175. 
90 Sulp. Sev. Mart. 2,6. 
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Neigung zu ungerechtfertigter Bereicherung und zu Übergriffen ge-
genüber der Bevölkerung. Der bekannte Münsteraner Kirchenhistori-
ker Bernhard Kötting hat sicher recht, wenn er darüber hinaus betont, 
daß ernsthafte Christen besonders die Gefahr fürchteten, in der Armee 
möglicherweise unschuldiges Blut vergießen zu müssen.91 

 
Exkurs zu den heutigen deutschen Streitkräften 

 
 Man darf eben einen Gesichtspunkt nicht vergessen, der allzu 

schnell übersehen werden kann, wenn man sich heutzutage für eine 
radikal-pazifistische Haltung aus christlicher Sicht auf die Antike be-
ruft: Es besteht ein großer Unterschied, ob man in einer Eroberungs- 
und Besatzungsarmee wie dem römischen Heer oder in Streitkräften 
wie beispielsweise der Deutschen Bundeswehr dient, deren einzige 
Aufgabe in der Sicherung des Friedens liegt. So sagen es jedenfalls 
die Artikel 24,2;  26,1; 87 a, 1 und 115 a, 1 unseres Grundgesetzes, sie 
verbieten ausdrücklich jegliche Vorbereitung oder gar Führung eines 
Angriffskrieges. Ich möchte hier nicht mißverstanden werden, als ob 
ich mit diesen Worten bestimmte jüngere und jüngste Entwicklungen 
verteidigen wollte.  

Ohne hier detailliert in die politische Diskussion um die deut-
schen Auslandseinsätze in Vergangenheit und Gegenwart eingreifen 
zu wollen, sei doch so viel bemerkt: Man wird künftig m. E. sehr ge-
nau achtgeben müssen, ob und inwieweit ein militärisches Engage-
ment, das nicht direkt der Landes- oder Bündnisverteidigung dient, 
vom Grundgesetz gedeckt ist; rein humanitäre Einsätze sind natürlich 
immer erlaubt (wenn es solche gibt!). Und wenn beispielsweise der 
Bündnisfall vorliegen soll, wird man immer sehr genau prüfen müs-
sen, ob dies tatsächlich der Fall ist, und man wird jedenfalls besser 
einen Terminus wie „uneingeschränkte“ Solidarität nicht im Mund 
führen, da er zu falschen Erwartungen Anlaß geben kann. Ferner wer-
den für den Fall, daß deutsche Truppen eingesetzt werden sollen, nicht 
nur die Kriterien des „ius ad bellum“, des Rechtes, überhaupt einen 
Krieg zu führen, sondern vor allem auch die des „ius in bello“, der ge-
rechten Art der Kriegsführung, restriktiv anzuwenden sein. Wir kom-
men auf jene Kriterien, die dem christlich-abendländischen Denken 
eigen sind, noch zurück. Die Zukunft wird es erweisen, ob der protes-
                                                 
91 Die Stellung der frühen Kirche zum Militärdienst, Militärseelsorge 23/1981, 
jetzt in: Ecclesia peregrinans, Ges. Aufsätze I, Münster 1988, 246 
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tantische Tübinger Theologe Peter Beyerhaus mit seiner besorgten 
Analyse bereits aus dem Jahre 2001 recht hatte und, wenn er recht hat-
te, ob der Souverän, das Volk der Bundesrepublik Deutschland, eine 
solche Entwicklung auf Dauer wünscht: „Im Zuge der Globalisierung 
wird schon heute die Bundeswehr zielbewußt in Ablösung ihrer bishe-
rigen Aufgabe der Landesverteidigung umfunktioniert zu einer inter-
nationalen Eingreiftruppe als Vorstufe einer zukünftigen Weltpoli-
zei.“92  

Hinzu kommt offenbar die Absicht, durch weltweite Einsätze 
der Bundeswehr die deutschen Interessen, z.B. auf dem Gebiet der 
Rohstoffe, zu sichern, wie Bundeskanzlerin Merkel und der ehemalige 
Bundespräsident Köhler selbst zugegeben haben; für Letzteren spielte 
diese Ehrlichkeit anscheinend auch eine Rolle bei seinem Rücktritt.93 
 Der renommierte Bonner Öffentlichrechtler Josef Isensee stellte 
noch ein weiteres Problem der Auslandseinsätze in einem glänzenden 
Essay einer hoffentlich noch halbwegs kritischen Leserschaft vor Au-
gen. So schrieb er u. a.: „Der Westen will nicht nur den Menschen-
rechten, wie er sie versteht, in aller Welt Geltung verschaffen. Er will 
auch alle Welt zur Demokratie nach seiner Façon bekehren. In welt-
missionarischem Eifer unterstützt er die Opposition gegen autokrati-
sche Systeme … Der weltmissionarische Eifer westlicher Staaten stößt 
hier auf eine völkerrechtliche Grenze. Ein völkerrechtlich anerkanntes 
Menschenrecht auf Demokratie existiert nicht. Im Übrigen kann das 
menschenrechtliche Niveau unter einem aufgeklärten Diktator höher 
sein als unter einer durch Wahl legitimierten fundamentalistischen 
Herrschaft … Das Europäische Parlament hat einen Katalog von Zu-

                                                 
92 Die Völker in biblisch-heilsgeschichtlicher Sicht: Diakrisis 22,1/2001, 5.    
93 Siehe Wikipedia-Artikel „Weißbuch (Bundeswehr)“ zum „Weißbuch 2006“ 
(Stand: 19. 1. 2013): „Es betonte deutlicher als frühere Ausgaben, dass deutsche 
Sicherheitspolitik nach Auffassung der Bundesregierung auch wirtschaftliche 
Aspekte und Vorgänge weit außerhalb des Bundesgebiets umfasst.“ Im folgen-
den wird wörtlich aus jenem unter der Regierung Merkel (Große Koalition) her-
ausgegebenen Weißbuch zitiert, wo sich tatsächlich derartige Aussagen finden. 
Der Artikel endet mit folgender Bemerkung: „Als der Präsident der Bundesre-
publik Deutschland, Horst Köhler, am 22. Mai 2010 im Rahmen eines Rundfunk-
Interviews zum Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan im Rahmen der ISAF 
inhaltlich diese Passagen des Weißbuchs referierte, löste dies heftige Kritik aus. 
Am 31. Mai 2010 trat er unter Hinweis auf diese Kritik, bei der er ‚Unterstellun-
gen’ wahrnahm und den ‚notwendigen Respekt vor dem höchsten Staatsamt’ 
vermisse, von seinem Amt als Bundespräsident zurück.“     
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verlässigkeitskriterien aufgestellt, darunter das Erfordernis: ‚Die In-
terventionsmacht darf kein besonderes Eigeninteresse an der Situation 
besitzen, so dass der Schutz der Menschenrechte das Hauptziel ist und 
keine politischen oder wirtschaftlichen Gründe mitspielen.’ Der Auf-
merksamkeit des Hohen Hauses ist wohl entgangen, dass allen huma-
nitären Interventionen in Gegenwart wie Geschichte auch und zumeist 
politische und wirtschaftliche Motive zugrunde lagen und dass die 
humanitären Gründe nicht selten nur Vorwand sind.“94     

Um diesen Themenkomplex abzuschließen: Der Text des von 
Bundeswehrsoldaten auch heute noch zu sprechenden Eides bzw. Ge-
löbnisses sieht jedenfalls eine ganz andere Aufgabe vor, als die, wel-
che sie heute, von der Politik gezwungen, nicht selten übernehmen 
müssen: „Ich schwöre/gelobe, der Bundesrepublik Deutschland treu 
zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer 
zu verteidigen, so wahr mir Gott helfe.“ (Soldatengesetz § 9, Kursiv-
setzung H-L B). Ob man dieser klaren Zielsetzung dadurch gerecht 
wird, daß man behauptet, Deutschland werde durch militärische Akti-
onen am Hindukusch verteidigt (so das berühmt-berüchtigte Diktum 
des - mittlerweile verstorbenen - damaligen Bundesverteidigungsmi-
nisters Peter Struck), möge der Leser entscheiden. Man möge jeden-
falls nicht übersehen, wie die Ausbildungsparole bei der Bundeswehr 
lautete, unter der ich mich selbst 1972 freiwillig als Reserveoffizier 
verpflichtet hatte und die unser ganzes Denken als junge Soldaten be-
stimmte: „Kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen.“95  

     
Motive für die Ablehnung des Kriegsdienstes bei den frühen Christen 

 
Kommen wir auf die Antike zurück. Verschiedene frühe kirchli-

che Autoren haben jedenfalls immer wieder an den imperialistischen 
Charakter der außenpolitischen Aktivitäten Roms erinnert. So be-
schreibt Laktanz die Ziele römischer Expansionspolitik mit harschen 
Worten: „sich zusätzliches Gebiet einverleiben, das man anderen ge-
                                                 
94 Josef Isensee, Im Zweifel für den Frieden – Die humanitäre Intervention ist ein 
gefährliches, missbrauchsanfälliges Werkzeug für die gute Sache menschenrecht-
lich fundierter Gerechtigkeit. Wenn im Ernstfall zu wählen ist zwischen Interven-
tion und Wahrung des Gewaltverbots, also zwischen Gerechtigkeit und Frieden, 
und die Abwägung kein klares Ergebnis zeitigt, sollte im Zweifel die Entschei-
dung für den Frieden ausfallen, in: FAZ vom 22. Okt. 2012, S. 7.   
95 Vgl. auch Detlef Bald, Die Bundeswehr – Eine kritische Geschichte 1955-
2005, München 2005, 83. 
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waltsam entrissen hat, das Reich vergrößern und das Steueraufkom-
men erhöhen“ ( „fines propagare aliis violenter ereptos, augere impe-
rium, vectigalia facere maiora.“96). Auch Augustinus fand später noch 
bei aller Anerkennung der ruhe- und einheitsstiftenden Leistungen des 
Römischen Reiches97 jene berühmten Worte, mit denen er die Art und 
Weise scharf kritisierte, wie diese Vereinigung zustandegekommen 
war: „Mit wie vielen und großen Kriegen, mit welchem Abmetzeln 
von Menschen und mit welchem Maß an menschlichem Blutvergießen 
ist dieses Reich zusammengebracht worden?“ („Hoc quam multis et 
quam grandibus bellis, quanta strage hominum, quanta effusione hu-
mani sanguinis comparatum est?“)98 Jedenfalls wäre es nach der An-
sicht des Bischofs von Hippo unbedingt besser gewesen, ein solches 
Reich hätte sich auf friedliche Weise bilden können.99 Das heißt natür-
lich nicht, daß Augustinus nicht auch gerechtfertigtes Engagement 
von Soldaten kannte100; wir haben ja oben schon aus ep. 189 einen 
entsprechenden Satz zitiert. 
                                                 
96 Lact. div. inst. 6,6,19 = CSEL 19,502 
97 Siehe z.B. Aug. civ. 4,15; 18,22. 
98 Aug. civ. 19,7. Einige weitere ähnliche Stellungnahmen des Kirchenlehrers 
sind erwähnt im Art. „Bellum“ des „Augustinus-Lexikons“, hg. von C. Mayer, 
Bd. I Basel 1990, 639 f. 
99 Aug. civ. 4,15; 5,17. Trotzdem erkennt Augustinus dem paganen Rom be-
stimmte Tugenden zu, die den Christen den Weg weisen könnten, was sie für die 
Civitas Dei aufzubringen bereit sein müßten, wenn die Heiden schon ähnliches 
für die Civitas terrena leisteten. Man lese hierzu v. a. civ. 5,18. Allerdings ist die 
Differenzierung zu beachten, auf die Christian Tornau in seiner umfangreichen 
und vorzüglichen Habilitationsschrift „Zwischen Rhetorik und Philosophie – 
Augustins Argumentationstechnik in De civitate Dei und ihr bildungsgeschichtli-
cher Hintergrund“ aufmerksam gemacht hat (Berlin-New York 2006, 416): „Au-
gustinus schlägt hier… einen weiten argumentativen Bogen von Buch 1 über 
Buch 5 bis hin zu Buch 19, so daß bei isolierender, den Zusammenhang dieser 
Bücher ignorierender Interpretation einzelner Aussagen die Gefahr des Mißver-
ständnisses besonders groß ist.“ Tornau zeigt auf, daß sich scheinbare Unstim-
migkeiten dann auflösen, wenn man erkannt hat, daß der Autor vera virtus, jene 
Tugend, die zur wahren Glückseligkeit führt und den Christen vorbehalten ist, 
von der virtus ipsa („Tugend an sich“, „bloße Tugend“) unterscheidet, die auch 
Nichtchristen zugänglich ist.  
100 Selbst die militärischen Einsätze zur Ausbreitung des Reiches waren für Au-
gustinus nicht in jedem Einzelfall „ungerechte Kriege“, weil manche Gegner der 
Römer sich ihrerseits Unrecht hätten zuschulde kommen lassen (civ. 4,15). Auch 
lag das Zustandekommen des großen universalen Römerreiches durchaus in Got-
tes Heilsplan (civ. 18,22). In dieser doppelten Hinsicht hat Klaus M. Girardet 



                                                                                                                                 31 
 

Der schon erwähnte Kirchenhistoriker Kötting macht nun neben 
der Ablehnung ungerechter Gewaltaktionen (nur solcher!) auch die 
Angst vor der Beteiligung am Götzendienst als weiteren Grund für die 
nicht seltene Zurückweisung des Wehrdienstes durch die frühen 
Christen verantwortlich. Wir haben diesen Aspekt schon kurz behan-
delt. Dabei übergeht Kötting aber - wie manche andere Gelehrte auch 
noch aus allerjüngster Zeit - ein wichtiges Motiv. Dies ist zwar nicht 
entschuldbar, aber verständlich; denn sein Aufsatz war zunächst in 
einer Bundeswehrzeitschrift abgedruckt worden. Damit beim Leser 
kein Mißverständnis entsteht: Ich bin selbst Hauptmann der Reserve 
und habe selbstredend keinerlei prinzipielle Ressentiments gegen un-
sere Streitkräfte, aber in Abwandlung eines berühmten Diktums 
möchte ich sagen: „Amici mihi commilitones, sed magis amica veri-
tas.“ – „Meine Kameraden sind mir lieb, aber lieber ist mir die Wahr-
heit.“ Man kann nämlich kaum bestreiten, daß es offensichtlich da-
                                                                                                                                               
recht („Gerechter Krieg“: Von Ciceros Konzept des bellum iustum bis zur UNO-
Charta, Gymnasium 114/2007, 1-15, hier 24 A. 105). Letzterer Aspekt sagt aller-
dings noch gar nichts über die moralische Wertung jener Eroberungspolitik aus. 
Denn Gott kann auch „auf krummen Zeilen gerade schreiben“, d. h. das Böse zu 
etwas Gutem wenden, ja letztlich läßt er überhaupt nur aus diesem Grunde das 
Böse zu (siehe z. B. Augustinus, civ. 11,17; ench. de fide, spe et caritate 3, 11). 
Das muß aber den schlecht Handelnden nicht von Schuld befreien, wie Christus 
selbst sagt: „Wehe der Welt um der Ärgernisse willen! Denn es müssen zwar die 
Ärgernisse kommen, aber wehe dem Menschen, durch den das Ärgernis kommt!“ 
(Mt 18,7)  

Mag Mauro Mantovanis Formulierung auch etwas überpointiert vorgetra-
gen sein, so hat der Historiker doch etwas gesehen, was für des hl. Augustinus 
Gesamturteil über die Kriege des heidnischen Roms zentral ist: „So ist denn die  
Aussage aller dieser Stellen im Kern dieselbe: es gibt kein bellum iustum in der 
römischen Geschichte, weil es der civitas terrena überhaupt an iustitia und pietas 
fehlt.“ (Bellum iustum, 93). Denn das heidnische Rom verehrte die Götzen und 
nicht den wahren Gott (civ. 2,21; 4,15, jeweils am Schluß, u. a.). 

Außerdem darf man nicht übersehen, daß Augustinus mit seiner Schrift 
„De civitate Dei“ das Christentum gegen den Vorwurf verteidigen wollte, es sei 
für die Eroberung Roms im Jahre 410 durch die Truppen Alarichs verantwort-
lich. Der Bischof von Hippo konnte zwar nicht bestreiten, daß es das heidnische 
Rom früher zu einer beachtlichen (weltlichen) Größe gebracht hatte. Das Motiv 
des Handelns sei aber die mit dem Stolz verbundene libido dominandi, die Lust 
zu herrschen, gewesen (civ. I, praefatio). Diese habe sich in den Kriegen teilwei-
se geradezu ausgetobt. Jenes Laster sei jetzt unter  den christlichen Herrschern 
weggefallen oder zumindest eingedämmt. Siehe Josef Rief, „Bellum“ im Denken 
und in den Gedanken Augustins, Barsbüttel 1990, 40-57.     
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mals gewisse Ansätze zu einer Art von christlichem Radikalpazifis-
mus gegeben hat. Dabei mag diese Haltung durchaus auch vom ge-
samten heidnischen Ambiente, in dem ein christlicher Soldat in den 
ersten drei Jahrhunderten nach dem Tode Jesu zu leben hatte, mitge-
prägt gewesen sein. Eine saubere Trennung der Motive ist oft schwer 
vorzunehmen. Offenkundig hat man, zumindest gelegentlich, das Ver-
gießen jeglichen menschlichen Blutes, also nicht nur das von Un-
schuldigen, schon an sich als mit dem christlichen Glauben unverein-
bar angesehen. Solchen Äußerungen wird man eine gewisse Affinität 
zu modernen Tendenzen christlicher Vertreter der (radikalen) Frie-
densbewegung nur schwerlich absprechen können. Sie werden eben 
manchmal von eher unkritischen Befürwortern eines militärischen 
Einsatzes von Christen übersehen oder in ihrer Tragweite verkannt, 
wobei man nicht selten das Denken der nachkonstantinischen Ära vor-
schnell auf die Zeit der ersten Jahrhunderte projiziert.  

 
Das Zeugnis von Märtyrersoldaten 

 
Von besonderer Bedeutung sind in diesem Zusammenhang Be-

richte über Märtyrersoldaten. Dabei interessieren uns hier nur jene 
Christen, bei denen möglicherweise ein anderer Grund als die Ableh-
nung des Götzenopfers, sei es ausschließlich oder ergänzend zu seiner 
Zurückweisung, einen Konflikt mit der Militärführung auslöste. In 
Frage kommt vor allem eine Person, die wir vorhin schon einmal zi-
tiert hatten: Maximilian. Dieser Heilige, der noch nicht in Diensten 
der Armee stand, lehnte die Rekrutierung u. a. mit der Begründung ab, 
nachdem er das Siegel Christi101 empfangen habe, dürfe er nicht mehr 
das Siegel tragen, das ihn als Soldaten ausweisen würde. Ob Maximi-
lian dieses Bleisiegel (plumbum) zu übernehmen ablehnte, weil es das 
Bild des Kaisers trug, ist nicht mit Sicherheit auszumachen. Gewiß 
aber verschmähte er es, weil sein Anlegen zum Akt der Militärweihe 
                                                 
101 Ob mit dem „signum Christi“ (2,4, vgl. auch 2,6) an die Taufe selbst oder eher 
an die sie begleitende Bezeichnung mit dem Kreuz gedacht ist, spielt in unserem 
Zusammenhang keine Rolle. Die Frage wird diskutiert bei  P. Siniscalco, Massi-
miliano: Un obiettore di coscienza del tardo impero; Turin 1974, 63-65; 89-94. 
A. A. R. Bastiaensen (Atti e passioni dei Martiri, Mailand [11987, 21990] 492 f.) 
denkt an die “Besiegelung” mit dem Kreuzzeichen, das man beim Eintritt ins 
Katechumenat auf der Stirn empfing. Weitere Stellungnahmen zu dieser Frage 
siehe bei Christian Gnilka, Der neue Sinn der Worte: Frühmittelalterliche Studien 
26/1992, 43 Anm. 61.     
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(„sacramentum militiae“, 3,1) gehörte, die dem jungen Mann als Göt-
zendienst erschien.102 Also haben wir auch hier eindeutig wieder das 
Motiv der paganen Religion.  

Der verhörende Prokonsul stellt Maximilian nun die Frage, wel-
che schlechten Handlungen denn Soldaten eigentlich zu vollziehen 
hätten, an denen er sich nicht beteiligen könne (Diejenigen, die Mili-
tärdienst leisten, was tun sie Schlechtes“ - „Qui militant, quid mali fa-
ciunt?“ 2,10). Der künftige Martyrer erwidert hierauf: „Du weißt es ja 
selbst, was sie tun.“ „Tu enim scis quae faciunt.“ Diese Antwort war 
zwar in der damaligen Situation durchaus vernünftig, ist aber für uns 
leider höchst unbefriedigend. Wir können demnach nicht mit ausrei-
chender Gewißheit die Behauptung aufstellen, daß Maximilian, weil 
er unter keinen Umständen zu töten bereit war, es abgelehnt habe, den 
Waffendienst anzutreten. Selbst Gelehrte103, die geneigt sind, hier ei-
nen echten Fall von radikalem Pazifismus anzunehmen, leugnen nicht, 
daß der Ausdruck „malefacere“ auch den Götzendienst mit umfassen 
können. Maximilian sagte nämlich: „Ich kann keinen Militärdienst 
leisten, ich kann nichts Böses tun. Ich bin Christ“ - „Non possum mili-
tare; non possum malefacere; Christianus sum.“ (1,3) Wahrscheinlich 
spielt Maximilian mit seiner Aussage auf alle Gelegenheiten zur Sün-
de an, wie sie beim Militär vorkamen.104 Freilich kann hierzu nach den 

                                                 
102 Dölger a. O. 269 f.  
103 Siniscalco a. O. 72; Pucciarelli a. O. 286. 
104 E. di Lorenzo, Gli Acta S. Maximiliani Martyris. Introduzione, testo, tradu-
zione e commento, Neapel (1975) 39. Auch das von O. Wimmer und H. Melzer 
herausgegebene “Lexikon der Namen und Heiligen“ (Innsbruck-Wien [61988] 
577, s. v. Maximilian, Märt. in Theveste, Hl.) läßt die Frage zu Recht offen, 
spitzt dabei allerdings die vorläufig erteilte Antwort zu stark auf eine Alternative 
zu, während in Wahrheit die beiden Gründe auch nebeneinander bestanden haben 
können: „Das genaue Motiv seiner Handlungsweise ist nicht bekannt. Entweder 
wollte er als Christ grundsätzlich keinen Menschen töten oder er wollte nicht in 
heidnischer Umgebung bzw. unter einem heidnischen Feldherrn Dienst tun.“ R. 
Klein plädiert für die Gültigkeit beider Motive nebeneinander: „Es war einmal 
die Übertretung des Tötungsverbots und zum andern der Zwang, den heidnischen 
Göttern zu opfern.“ (Das frühe Christentum bis zum Ende der Verfolgungen: ei-
ne Dokumentation, Übers. der Texte von P. Guyot. Auswahl und Kommentar 
von R. Klein, Bd. 1, Darmstadt 1993, 400 Anm. 21). Vgl. auch Brennecke a. O. 
72.   
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 Zeugnissen, die wir noch kennenlernen werden, durchaus auch die 
Gefahr gezählt worden sein, töten zu müssen.105 

In anderer Hinsicht ist gerade dieser letzte Martyrerbericht für 
unsere Fragestellung höchst aufschlußreich. Der Statthalter bemerkt 
nämlich im selben Zusammenhang, daß doch im kaiserlichen Heer 
sehr wohl andere Christen ihrer militärischen Verpflichtung nachkä-
men.106 Maximilian leugnet dies nicht und zitiert auch keine offiziel-
len kirchlichen Entscheidungen, die einem solchen Engagement wi-
dersprächen. Wäre damals von der Kirche eine absolut feste Norm 
vorgegeben gewesen, so hätte sich der junge Mann bestimmt hierauf 
bezogen.107 Denn auf diese Weise wäre seine Argumentation in den 
Augen des Prokonsuls zweifellos überzeugender ausgefallen. So aber 
beruft er sich auf sein persönliches Gewissen, hinter dem er Gottes 
Stimme zu vernehmen glaubt: „Dion der Prokonsul sagte: Wer hat 
dich dazu überredet?“ („Dion proconsul dixit: ‚Quis tibi hoc persua-
sit?’) Maximilian antwortete: Mein Gewissen und der, der der mich 
berufen hat.“ (Maximilianus respondit: ‚Animus 108meus et is, qui me 
vocavit’.“) (2,2)  

Zu den Christen, die Militärdienst leisteten, muß man im übri-
gen offenkundig auch den Vater des Martyrers rechnen. Umso mehr 
erstaunt es, welch herzliches Verhältnis zwischen ihm und seinem 
Sohn herrschte. Das zeigt uns der Schluß des Berichtes: „Sein Vater 
Victor ging mit großer Freude nach Hause zurück, er sagte Gott Dank, 
daß er dem Herrn eine solche Gabe vorausschicken durfte, er, der 
                                                 
105 Weitere Literatur zu dieser Martyrerakte, die eine wichtige Rolle in der Dis-
kussion um die Kriegsdienstverweigerung aus christlicher Grundhaltung spielt, 
findet man im Handbuch der lateinischen Literatur der Antike. 5. Bd. Restaura-
tion und Erneuerung. Die lateinische Literatur von 284 bis 374 n. Chr., hg. von 
R. Herzog, München 1989, 520 f. 
106 Siehe H. Chadwick, Gewissen: RAC 10/1978, 1069 (mit Bezug auf diese Stel-
le): „Anderseits ist ein Legionärsdienst von Christen gut bezeugt.“ Mit der Kon-
junktion „anderseits“ weist Chadwick auf die Spannung zu seinem unmittelbar 
vorangegangenen Satz hin: „Zahlreiche weitere Zeugnisse lassen den Widerwil-
len der frühen Christen gegenüber dem Krieg erkennen.“     
107 Diesen Aspekt übersieht z. B. Peter Brock, der zwar zugibt, daß „der Text 
selbst in vieler Hinsicht mehrdeutig ist“, aber aus dem vermeintlich gesamten 
christlichen Milieu der damaligen Zeit doch für einen Radikalpazifismus des hl. 
Maximilian und seiner Mitbrüder plädiert (Why Did St Maximilian Refuse to 
Serve in the Roman Army? Journal of Ecclesiastical History [JEH] 45/1994, 145-
209, Zitat 196).  
108„ Animus“ steht hier fast im Sinne von „conscientia“.  
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selbst bald folgen werde“ („Pater autem eius Victor regressus est 
domui suae109 cum gaudio magno, gratias agens Deo quod tale munus 
Domino praemisit, ipse postmodum secuturus.“) (3,5) Die Akten des 
hl. Maximilian liefern uns also ein wichtiges, oft übersehenes Indiz für 
die Annahme, daß die Einstellung zum Kriegsdienst in den ersten 
Jahrhunderten nicht notwendigerweise und generell als zum „status 
confessionis“ eines Christen gehörig betrachtet wurde.110 

 
Keine verbindliche Lehre der Kirche zum Kriegsdienst  

im frühen Christentum! 
 
Schließlich wären noch die literarischen Zeugnisse der Kirchen-

väter und der frühen christlichen Autoren auszuwerten. Sie sind – gat-
tungsbedingt – oft etwas beredter sind, geben aber dafür u. U. Son-
dermeinungen wieder und sind daher für die Haltung der Kirche nicht 
als gleichermaßen authentisch zu betrachten wie die von den Gemein-
den bewahrten und weitergegebenen Berichte über ihre Heiligen. Der 
Kategorie pazifistischer Stellungnahmen wird man einzelne Äußerun-
gen Tertullians zuordnen müssen, besonders jene aus dem 19. Kapitel 
seiner Schrift „De idololatria“. Der Autor lehnt es dort – anders als 
später St. Augustinus – ausdrücklich ab, daß man sich für die Duldung 
des Kriegsdienstes auf das Vorbild Jesu Christi und Johannes des Täu-
fers beruft. Vielmehr habe der Herr später bei seiner Festnahme durch 
                                                 
109 Zum eher ungewöhnlichen Dativ „domui suae“ statt des geläufigeren Akkusa-
tivs  „domum suam“, den die schlechtere Handschrift J bietet, siehe den Kom-
mentar von Bastiaensen a. O. 497. 
110 Dieser Schluß ist natürlich nur dann zulässig, wenn man eine prinzipielle his-
torische Glaubwürdigkeit der Informationen voraussetzt, die uns die Acta Maxi-
miliani liefern. Eine solche Prämisse ist aber nicht abwegig. Denn der Text weist, 
abgesehen vom Schluß, keine sichtbaren Spuren einer größeren Überarbeitung 
auf und scheint recht bald nach dem Martyrium des Heiligen (12. März 295 in 
Theveste/Numidien) abgefaßt worden zu sein (Bastiaensen a. O. 234). Selbst um-
fangreichere Martyrerakten enthalten – neben späteren Zutaten, die man mit einer 
sauberen historischen Methode bis zu einem gewissen Maß an Wahrscheinlich-
keit absondern kann – oft mehr an geschichtlich zuverlässigem Kern, als man 
ihnen in der Epoche eines historischen Hyperkritizismus zuschreiben wollte. Ein 
konkretes Beispiel einer derartigen Untersuchung hat der Bonner Althistoriker 
Klaus Rosen vorgelegt: Passio Sanctae Crispinae, JAC 40/1997, 106-125. Wich-
tige theoretische Überlegungen zur Frage der Glaubwürdigkeit von Martyrerak-
ten stellte, auf die Arbeiten verschiedener Vorgänger zurückgreifend, Helgeland 
zusammen (a. O. 821).  
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die Entwaffnung Petri jedem seiner Jünger das Schwert entwunden 
(„omnem postea militem Dominus in Petro exarmando discinxit“111). 
In Wahrheit ist es wohl so, daß sich Christen schon früh auf jene Lu-
kas-Passage mit der Antwort des „Prodromos“, des „Vorläufers“ 
(Christi), an die ihn um Rat fragenden Soldaten (Luk 3,14) berufen 
haben, andere, wie Tertullian, ihr z.B. Mt 26,52 entgegenstellten112 – 
schon hier sehen wir, daß es in den ersten Jahrhunderten offenkundig 
keine durchgehende, feste Lehre zum Verhältnis der Kirche zum 
Krieg gab.  

Schauen wir uns den Abschnitt bei Matthäus noch genau an. 
Wörtlich lesen wir in  Mt 26, 52: „Da sprach Jesus zu ihm (Petrus): 
‚Stecke dein Schwert an seinen Ort (d.h. in die Scheide). Denn alle, 
die das Schwert ergreifen, werden durch das Schwert umkommen.’“ 
Heute noch sind die Überlegungen des hl. Augustinus gültig, sie ha-
ben, wie öfter, auch St. Thomas von Aquin maßgeblich beeinflußt113: 
Der Herr erlaubt Petrus deshalb nicht den Gebrauch des Schwertes, 
weil dieser aus Zorn zur Waffe gegriffen hat, ohne dazu von einer le-
gitimen Autorität bevollmächtigt zu sein. Wörtlich heißt es bei Augu-
stinus: „Ille autem utitur gladio, qui nulla superiore ac legitima pote-
state vel iubente vel concedente in sanguinem alicuius armatur. Nam 
utique dominus iusserat, ut ferrum discipuli eius ferrent, sed non ius-
serat, ut ferirent.“ - „Jener (Petrus) aber benutzt das Schwert: gegen 
das Blut einer Person wendet er die Waffe, obwohl keine höhere, dazu 
bevollmächtigte Autorität es anordnet oder erlaubt. Denn gewiß hatte 
der Herr seinen Jüngern angeordnet, ein Schwert mit sich zu führen, 
aber er hatte nicht angeordnet, (damit) Hiebe auszuteilen“ (Aug. c. 
Faust. 22,70).114    

                                                 
111 Tert. idol. 19,3. 
112 So auch Friedhelm Winkelmann, Geschichte des frühen Christentums, 
2München 2001, 27. 
113 S.th. II-II q. 40 a. 1 ad prim. 
114 Wertvoll sich auch die ergänzenden Überlegungen im Kommentar von Johan-
nes Maldonatus: Mit seiner allgemein formulierten Warnung vor der Tötung 
verweise Christus auf die Bestimmung des Alten Testaments, nach der Blut-
schuld durch Blut zu sühnen ist (Gen 9, 6). Wer aber das Schwert rechtens und 
mit der ihm letztlich von Gott verliehenen Autorität gebrauche, falle nicht unter 
diese Verurteilung (Johannis Maldonati Commentarii in quatuor Evangelistas, ad 
optimorum librorum fidem accuratissime recudi curavit Conradus Martin, Tom. 
I, Moguntiis 31862, 424).   
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Freilich darf andererseits nicht übersehen werden, daß die Ar-
gumentation Tertullians, wie schon der Titel seiner Schrift verrät, sich 
hauptsächlich gegen den Götzendienst und alle Formen direkter oder 
indirekter Kooperation mit der falschen Religion richtet. Dies ist auch 
der Hauptgrund dafür, daß der Autor überhaupt jeglichem Dienst von 
Christen in öffentlichen Institutionen des Römischen Reiches mit gro-
ßer Skepsis begegnet.115 Wäre besagte Gefahr grundsätzlich gebannt 
gewesen, hätte er wohl der Übernahme jedenfalls eines zivilen Amtes 
zugestimmt.116 Vielleicht hätte der Afrikaner, der keineswegs immer 
logisch glatt und stringent argumentiert117, sondern sich von heftigen 
Emotionen fortreißen läßt118, sogar seine unbestreitbar pazifistische 
Grundhaltung revidiert. Immerhin gibt er sich in der etwa gleichzeitig, 
vielleicht etwas später verfaßten Schrift De corona119 moderater: Kein 
Christ darf sich freiwillig zum Heer melden, aber Soldaten, die sich 
bekehren, dürfen zur Not beim Militär bleiben, müssen jedoch darauf 
achten, daß „nichts gegen Gott geschieht, was auch außerhalb des 
Kriegsdienstes nicht erlaubt ist“ (11,4). Hiermit ist offensichtlich auch 
das Töten gemeint.120 In der Praxis mußte die Regelung zu Schwierig-
keiten führen: Ein Einsatz von Christen war dann nur in Verbänden 
möglich, die zumindest augenblicklich nicht in Kampfhandlungen 
verwickelt wurden, bzw. in solchen Truppenteilen, die sowieso nicht 
mit streng militärischen Aufgaben, sondern mit Verwaltungsfunktio-
nen betraut waren.  
                                                 
115 Idol. 17f. Vgl. Brennecke a. O. 82 f. 
116 Brennecke a. O. 83. 
117 Henrike Maria Zilling spricht sogar von „widersprüchlichen Äußerungen Ter-
tullians“ zur Frage des Militärdienstes (Tertullian – Untertan Gottes und des Kai-
sers, 79). 
118 Ed. Norden attestiert in seinem Standardwerk Die antike Kunstprosa (II, 
Leipzig 1909, 606) dem Autor eine „übersprudelnde Leidenschaftlichkeit und 
hastige Genialität des Denkens“. Ähnlich lauten auch die diesbezüglichen Be-
merkungen von O. Bardenhewer in seinem auch heute noch unübertroffenen 
Meisterwerk wahrhaft katholischer Gelehrsamkeit, der Geschichte der altkirchli-
chen Literatur (II, Freiburg/B. 21914, 381-385). 
119 Für eine spätere Abfassung spricht sich Rordorf aus (a. O. 118 f). Sein Haupt-
argument leitet er allerdings gerade aus der Diagnose einer gewissen Abschwä-
chung der Position Tertullians zum Militär in De corona gegenüber De Ido-
lolatria her. Bei einem Autor von der Mentalität Tertullians sollte man allerdings 
mit solchen rationalen Konstrukten vorsichtig sein. 
120 J. Fontaine, Q. Septimi Florentis Tertulliani De corona, Édition, introduction 
et commentaire, Paris 1966, 141. 
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Eine solche, letztlich nicht ganz konsequente Lösung kann man 
im frühen Christentum aber auch sonst mehrfach nachweisen. Wir 
werden hierzu weiter unten noch ausführlich Stellung nehmen. Wer 
hierüber heutzutage den Stab brechen möchte, werfe einen Blick auf 
die neue Militärrechtslage der Bundesrepublik Deutschland: Nach der 
Änderung des Grundgesetzes im Jahre 2000, die auf Druck des Lu-
xemburger Europäischen Gerichtshofs erfolgte,  können mittlerweile 
auch Frauen auf freiwilliger Basis Dienst mit der Waffe in allen Ein-
heiten der Bundeswehr leisten.121 Da man aber zugleich die Bestim-
mung von GG Art. 12 a undifferenziert beibehalten hat, nach der kei-
ne Frau zum Dienst mit der Waffe gezwungen werden kann, ist es 
nicht gewährleistet, daß die unter hohen Kosten ausgebildeten und gut 
bezahlten Frauen im Ernstfall auch wirklich zur Verfügung ständen. 
122 Was das für die potentielle Schlagkraft und damit auch die Ab-
schreckungswirkung einer Armee bedeutet, deren Frauenkontingent in 
den nächsten Jahren sicher noch steigen und auch in höhere Chargen 
einrücken wird, braucht nicht weiter ausgeführt zu werden. 

Was Tertullian betrifft, so haben wir ja weiter oben bereits Wor-
te aus seinem „Apologeticum“ kennengelernt, die eine Eingliederung 
von Christen in die Streitkräfte eher als unbedenklich erscheinen lie-
ßen. Im Kap. 42,3 dieses seines Hauptwerkes betonte Tertullian sogar 
ausdrücklich, daß die Christen doch genauso wie ihre heidnischen 
Mitbürger Kriegsdienst leisteten. Diese Stellungnahmen zugunsten 
des Militärwesens lassen sich noch durch eine Reihe weiterer Zitate 
vermehren.123 Eine Radikalisierung im Laufe der Hinwendung Tertul-

                                                 
121 Einen einfühlsamen Kommentar zu dieser Neuerung lieferte Joseph Kardinal 
Ratzinger: „Falsch ist, wenn man Männer und Frauen über den gleichen Kamm 
scheren und sagen will, diese winzige biologische Differenz besagt überhaupt 
nichts. Das ist ja eine Tendenz, die heute herrscht. Es schaudert mich persönlich 
immer noch, wenn man die Frauen zu Soldaten wie die Männer machen will, 
wenn sie, die doch die Hüter des Friedens waren und in denen wir eigentlich die 
Gegenkraft gegen den männlichen Rauf – und Kriegswillen gesehen haben, jetzt 
auch mit Maschinengewehren herumlaufen und zeigen, daß sie genauso kriege-
risch sein können ... Das ist meiner Meinung nach auch eine leibfeindliche, ma-
nichäische Ideologie“ (Gott und die Welt. Glauben und Leben in unserer Zeit. 
Ein Gespräch mit Peter Seewald, München 2000, 71).   
122 Auf diese – offenbar wegen des Tabus der „political correctness“ - kaum ein-
mal diskutierte Unstimmigkeit machte Major d. R. D. v. Müller in einem Leser-
brief an das Deutsche Wehrmagazin „Loyal“ (2/2001, 27) aufmerksam. 
123 Schöpf a. O. 209-214. 
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lians zur montanistischen Sekte anzunehmen, löst die Frage der wider-
sprüchlichen Äußerungen schon deshalb nicht, weil derselbe Autor 
noch um das Jahr 212 nicht ohne einen gewissen Stolz die genannte 
Gebetshilfe der christlichen Soldaten für das Heer des Kaisers Mark 
Aurel abermals erwähnte.124 Vielmehr wird man die unterschiedliche 
Zielsetzung der betreffenden Schriften sowie die jeweils angesproche-
nen Adressaten mitberücksichtigen müssen. Um es mit Harnack aus-
zudrücken: „Man kann den heissblütigen Mann von dem Vorwurf ei-
ner doppelten Buchführung nicht entlasten.“125  

Auch die Position mancher anderer frühchristlicher Autoren, die 
gerne in unserem Zusammenhang als Zeugen aufgerufen werden, ist 
nicht konsequent und einheitlich. So hat Origenes offensichtlich in 
gewisser Hinsicht eine doppelte Moral vertreten. Während er zur Auf-
rechterhaltung der notwendigen Ordnung in dieser Welt einen gerech-
ten Krieg mit dem Ziel der Verteidigung akzeptierte126 und den Hei-
den, vertreten durch seinen Gegner Kelsos, das Recht zum Kriegs-
dienst zugestand127, lehnte er dies für seine Glaubensbrüder ab.128 Da-
                                                 
124  Scap. 4,6. 
125 A. v. Harnack, a. O. 60. Zu demselben Urteil gelangte im Anschluß an Puccia-
relli auch Heck  (Gnomon 61/1989, 630). Er diagnostizierte bei Tertullian ein 
spannungsreiches Nebeneinander von – jedenfalls verbaler – Loyalität zu Rom 
und seiner Armee einerseits und der Ablehnung des Kriegsdienstes für Christen 
auf der anderen Seite.  
126 Orig. Cels. 4,82. 
127 Orig. Cels. 8,73. Ausdrücklich betont Origenes aber, die Priester seien wegen 
ihres Opferdienstes auch bei den Heiden vom Kriegsdienst freigestellt, damit sie 
nicht von Menschenblut befleckt den Kult vollziehen müßten. Folglich habe dies 
auch für alle Christen zu gelten, da sie eine besondere priesterliche Verpflichtung 
des Gebets zum wahren Gott für ihre Mitmenschen wahrnähmen. Später wird 
diese Abstinenz von militärischen Aufgaben in ihrer radikalen Form nur noch für 
den Stand der Vollkommenheit verlangt, also für die Kleriker und Ordensleute. 
Wir kommen auf diese Entwicklung noch zurück.   
128 „Obwohl Origenes hier die Möglichkeit eines gerechten Krieges einräumt, 
lehnt er den Kriegsdienst für Christen ab, die sich vielmehr geistlichen Kämpfen 
gegen die Mächte des Bösen widmen sollten.“ (Michael Fiedrowicz in der von 
ihm eingeleiteten und kommentierten und von Claudia Barthold übersetzten 
zweisprachigen neuen Ausgabe des Origenes, Contra Celsum, Fontes Christiani 
Bd. 50,3/2011, 830 Anm. 177). G. Beestermöller legte das gesamte frühe Chris-
tentum auf diese nicht gerade konsequente und überzeugende Position fest: „Die 
vorkonstantin. Kirche hielt für sich an der wortwörtl. Erfüllung der Forderung 
nach Gewaltlosigkeit fest, während sie dem Staat das Recht auf K. nicht ab-
sprach“ (Krieg: 3LThk 6/1997, 476). Diese Analyse ist in ihrer Pauschalität si-
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bei war er von der  (wohl recht naiven!) Hoffnung beseelt, durch Für-
bittgebete der Christen und durch die Christianisierung der ganzen 
Welt würden sich Kriege in Zukunft überhaupt vermeiden lassen.129  

Eine absolute Gewaltfreiheit für Christen postulierte auch Arn-
obius. Gleichfalls verband er hiermit die Vision einer Welt, die künf-
tig ganz friedfertig sein könne, falls sie sich der neuen Lehre füge130; 
im Unterschied zu Origenes stand Arnobius allerdings dem Römi-
schen Reich generell distanzierter gegenüber.131  

St. Cyprian trägt einerseits jenen viel zitierten, pointierten Satz 
vor: „Es trieft der Erdkreis vom gegenseitigen Blutvergießen. Ein 
Mord ist, wenn ihn einzelne begehen, ein Verbrechen: Tapferkeit wird 
er genannt, wenn er im Namen des Staates geschieht.“ („Madet orbis 
mutuo sanguine. Et homicidium, cum admittunt singuli, crimen est; 
virtus vocatur, cum publice geritur” (Ad Donat. 6). Trotz dieser 
scheinbar eindeutigen Ablehnung des Kriegsdienstes stößt man in an-
deren Schriften desselben Kirchenvaters auf Äußerungen, die auf eine 
gewisse Achtung vor militärischen Leistungen schließen lassen. Ja 
Cyprian erwähnt sogar das Gebet, das die Christen für die militäri-
schen Erfolge des Kaisers bei der Abwehr der Feinde sprechen.132  

Weitere Zeugnisse würden das Gesamtbild bestätigen, das sich 
für die ersten Jahrhunderte ergibt: Es liegt noch keine geschlossene, in 

                                                                                                                                               
cher falsch. Es kommt nicht von ungefähr, daß ihr Verfasser nur einen einzigen 
Beleg, nämlich aus Origenes, beibringt! Vgl. aber weiter unten zu Cyprian.  
129 Orig. Cels. 8, 69-72; vgl. Schöpf a. O. 222-225; Swift a. O. 853-856. In Cels. 
8,72 greift Origenes allerdings für seine Friedensvision in die Transzendenz aus, 
wie besonders aus dem dortigen letzten Satz hervorgeht. Daß der Theologe den 
Waffendienst für Christen verwarf, geht aus den Quellen ganz klar hervor. 
Brennecke ist hier zu zögerlich: „Es bleibt allerdings bei Origenes am Ende die 
Frage unbeantwortet, ob Militärdienst und christlicher Glaube sich grundsätzlich 
ausschließen“ (a. O. 90).  
130 „Nam cum hominum vis tanta magisteriis eius (sc. Christi, H-L B) acceperi-
mus ac legibus malum malo rependi non oportere, iniuriam perpeti quam inroga-
re esse praestantius, suum potius fundere quam alieno polluere manus et consci-
entiam cruore, habet a Christo beneficium iamdudum orbis ingratus, per quem 
feritatis mollita est rabies atque hostiles manus cohibere a sanguine cognati ani-
mantis occepit“ (Arnob. nat. 1,6,2). 
131 Das hält ihn aber nicht davon ab, beispielsweise Romulus, den Stadtgründer, 
recht positiv zu zeichnen (R. von Haehling, Die römische Frühzeit in der Sicht 
frühchristlicher Autoren, in: ds. [Hg.], Rom und das himmlische Jerusalem. Die 
frühen Christen zwischen Anpassung und Ablehnung, Darmstadt 2000, 197).   
132 Ad Demetr. 20 = CSEL 3, 365 f.; vgl.  Schöpf 214 f.; Swift 850 f. 
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sich abgerundete und folgerichtig konzipierte einheitliche Lehre des 
Christentums für sein Verhältnis zu Krieg und Kriegsdienst vor.133 
Dadurch war dem Einzelnen eine gewisse Freiheit gegeben, die – je-
denfalls nach späteren Maßstäben beurteilt - erstaunliche Blüten der 
Inkonsequenz treiben konnte. Auf dieser Basis wurde es dann aber 
möglich, daß sich die Kirche durchaus nicht kompromittierte, als sie 
ab Kaiser Konstantin mit dem Staat zusammenzuarbeiten, ja diesen 
Staat sogar zu verchristlichen begann, wozu eine prinzipielle Bereit-
schaft auch zum militärischen Einsatz gehörte, jedenfalls wenn be-
stimmte Voraussetzungen gegeben waren.134  

 
 

                                                 
133 Dies ist auch das Ergebnis einer wichtigen Arbeit von H. v. Campenhausen 
(Der Kriegsdienst der Christen in der Kirche des Altertums: Offener Horizont, 
Festschrift K. Jaspers, München 1953, 255-264), mag es auch damals auf der 
Basis eines nicht ausreichenden Materials gewonnen worden sein (so Helgeland 
728 f.). Eine ähnliche Grundtendenz prägt die Arbeit von Swift, s. z. B. 851. In 
jüngster Zeit ist dies auch das zentrale Ergebnis der umfassenden Untersuchung 
von Shean (Soldiering for God). Siehe die Besprechungen von Stefanie Hoss 
(Sehepunkte [Rezensionsjournal für die Geschichtswissenschaften] 12/2012, Nr. 
4) und Craig M. Nakashian (De Re militari – Book Reviews, April 2011). Shean 
neigt allerdings dazu, ähnlich wie Brennecke, den er jedoch nicht zu kennen 
scheint, die radikalpazifistische Komponente im frühen Christentum zu unter-
schätzen.   
134 Richtig Brennecke: „Auf keinen Fall darf die Geschichte eines christlichen 
Soldatentums im Sinne einer Abfallstheorie von einer angeblich pazifistischen 
Urkirche hin zu einer als Abfall vom eigentlichen Glauben an Jesus Christus ge-
deuteten Kirche des zweiten, dritten und dann vor allem vierten Jahrhunderts ge-
sehen werden, die in Abkehr von ihren eigentlichen pazifistischen Idealen christ-
liche Soldaten zugelassen hätte.“ (a. O. 98) Derartige Abfallstheorien entstam-
men dem Protestantismus in seinen vielfältigen Ausformungen (siehe St. Alkier, 
Urchristentum, Tübingen 1993; vgl. Verf., Keine Einheit ohne Wahrheit, Bd. 1, 
2Stuttgart 203 f. mit Anm. 509). Wie kaum ein anderer hat Kardinal Newman 
dem Vorwurf des Verrats am Urchristentum in seinem Standardwerk „An Essay 
on the Development of Christian Doctrine“ (1845) gewehrt, dessen Erarbeitung 
entscheidend für seine Konversion zur Römisch-Katholischen Kirche war (vgl. 
G. L. Müller, John Henry Newman begegnen, Augsburg 2000, 42 f.). R. Knittel 
verstand es, die geistigen Wurzeln der mit der Verfallstheorie verbundenen Ur-
kirchen-Romantik knapp und präzis aufzuzeigen und ihr den historischen Befund 
entgegenzustellen („Ja, die Urkirche – die war noch in Ordnung!“ Unsinn und 
Zweck der Urkirchen-Nostalgie: M. Müller [Hg.], Plädoyer für die Kirche, 363-
377).       
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Gab es eine „Konstantinische Wende“? 
 
Eine solche Entwicklung war um so eher möglich, als die Kir-

che, selbst als mit einem christlichen Staat realistischerweise noch 
nicht entfernt zu rechnen war, trotz der vielen Verfolgungen durch das 
heidnische Rom, die „Hure Babylon“ (Apk 17 und 18)135, niemals eine 
offizielle Doktrin propagiert hatte, nach der ihr die Belange des Staa-
tes gleichgültig gewesen wären oder sie ihn gar radikal abgelehnt und 
möglicherweise bekämpft hätte. Im Gegenteil, von Anfang an, mit ei-
ner klaren Grundlage schon in der Heiligen Schrift (Mt. 22,21: „Gebt 
dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist“; Röm. 13,1 
f.: „Jedermann sei den höheren Gewalten untergeordnet. Denn es gibt 
keine Gewalt außer der von Gott bestellten; die aber bestehen, sind 
von Gott angeordnet. Wer sich also der staatlichen Gewalt entgegen-
stellt, widersetzt sich der Anordnung Gottes“136), die bei verschiede-
nen Kirchenvätern entfaltet wurde, verfolgte das Christentum als Ziel 
Frieden und Harmonie zwischen Staat und Kirche.137  
                                                 
135 Zur Richtigkeit dieser Identifizierung trotz Otto Zwierleins Bedenken siehe 
Armin D. Baum, „Babylon“ als Ortsmetapher in 1 Petr 5,13 auf dem Hintergrund 
der antiken Literatur und im Kontext des Briefes, in: Stefan Heid (Hg.), Petrus 
und Paulus in Rom – Eine interdisziplinäre Debatte, Freiburg/B. 2011, 180-220; 
Michael Durst, Babylon gleich Rom in der jüdischen Apokalyptik und im frühen 
Christentum. Zur Auslegung von 1 Petr 5,13, ebd. 422-443. 
136 Zum richtigen Verständnis dieser Sätze und ihres Umfeldes siehe Florian Am-
selgruber, „Metaphysik“ oder „Spiritualität“? Philologische Beobachtungen zur 
neutestamentlichen Auffassung der staatlichen Autorität, Theologisches 41, 5-
6/2011, 299-320. Der Autor rückt P. Franz Prosingers spiritualistischen Interpre-
tationsansatz zurecht. Auch Prosingers Replik im selben Heft (!) (319-326) über-
zeugt nicht.   
137 Dieser Grundhaltung der Christen ging A. W. Ziegler über die ersten Jahrhun-
derte hinweg nach (Entwicklungstendenzen der frühchristlichen Staatslehre: 
Festschrift J. Quasten, Münster [1970] 1, 40-58). Vgl. Verf., Keine Einheit ohne 
Wahrheit! 137-141. In einem bemerkenswerten Aufsatz zur sog. Konstantini-
schen Wende hatte schon Hugo Rahner, der (konservative) Bruder des bekannte-
ren Karl Rahner, geschrieben: „Die richtig verstandene ‚Konstantinische Wende’ 
gehört in den Ursprung der christlichen Staatslehre (Röm 13,1-7). Schon Tertul-
lian hat den Satz geprägt: ‚Der Kaiser gehört eher uns, denn er ist von unserem 
Gott eingesetzt’ (Apologeticum 33,1)“ (Konstantinische Wende? Eine Reflexion 
über Kirchengeschichte und Kirchenzukunft, StZ 167/1960-1961, 422). Die For-
derung nach einer „nicht-konstantinischen Kirche“ steht in der Gefahr, das inkar-
natorische Prinzip des Christentums zu verkennen und einem falschen, gnostizi-
sierenden Pneumatismus zu huldigen (vgl. Rahner a. O. 424-428).      
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So stellte ganz allgemein, also nicht nur mit Blick auf den Mili-
tärdienst, die spätere Entwicklung hin zur christlichen Durchdringung 
des Staates nach der „Konstantinischen Wende“ durchaus keinen 
wirklichen Bruch mit den ersten Jahrhunderten dar, sondern bildete – 
bei aller partiellen Unterschiedlichkeit – deren legitime Fortschrei-
bung.138  Man vergleiche die Äußerungen des protestantischen Theo-
logen Christoph Markschies zu unserer Frage: „Die Rede von einem 
‚Konstantinischen Zeitalter’ als einem verhängnisvollen Paktsystem 
zwischen Kirche und Staat, Kirche und Gesellschaft, ja sogar zwi-
schen Evangelium und Welt, vertuscht in mindestens ebenso verhäng-
nisvoller Weise, daß es zu keiner Zeit ein gleichsam ‚reines’, sozusa-
gen nicht paktgebundenes Christentum gegeben hat – natürlich auch 
nicht in einer ‚vorkonstantinischen Kirche’. Sie überakzentuiert die 
Differenzen auf Kosten der Kontinuität.“139 

Diese durchaus zutreffende kühl-distanzierte Bestandsaufnahme 
ist vom nüchternen Geist unserer Tage geprägt. Christen früherer 
Jahrhunderte bis in die Antike hinein drückten sich enthusiastischer 
aus. Als Beispiel für derartige geradezu hymnische Lobpreisungen auf 
die „Konstantinische Wende“ mögen die Worte des berühmten Zister-
                                                 
138 H. Rahner hat in seinem Buch Kirche und Staat im frühen Christentum zu 
Recht Wert auf diese Feststellung gelegt. Das ist der Tenor seiner gesamten Ein-
führung in die zweisprachige Sammlung einschlägiger Texte der Kirchenväter 
(München 1961, 21-39, v. a. 36).     
139 Wann endet das „Konstantinische Zeitalter“? Eine Jenaer Antrittsvorlesung: 
Die Weltlichkeit des Glaubens in der Alten Kirche, Festschrift für Ulrich Wi-
ckert, Berlin/New York 1997, 186. Vgl. auch Friedhelm Winkelmann, Die „Kon-
stantinische Wende“ und ihre Bedeutung für die Kirche“, in: Die Konstantinische 
Wende, hg. von Ekkehard Mühlenberg, Gütersloh 1998, 123-143. Die Quintes-
senz dieses Aufsatzes ist, daß der Begriff „Konstantinische Wende“ sehr brauch-
bar erscheint, um die Veränderungen im Verhältnis des römischen Staates ge-
genüber den Christen zu charakterisieren (wobei es sich bei dieser „Wende“ auch 
nicht um einen schlagartigen Umschwung, sondern um einen längeren Prozeß 
handelte), daß er aber den innerkirchlichen Verhältnissen kaum oder höchstens 
partiell gerecht wird, da hier kein grundsätzlicher Bruch zwischen den Zuständen 
in der Kirche vor und nach Konstantin zu diagnostizieren ist. Zum Begriff „Kon-
stantinische Wende“ siehe auch Klaus Girardet, Die Konstantinische Wende. Vo-
raussetzungen und geistige Grundlagen der Religionspolitik Konstantins des 
Großen, Darmstadt 2006 (Rez.: Richard Klein, Gymnasium 114/2007, 389 f.); 
Karen Piepenbrink, Konstantin der Große und seine Zeit, Darmstadt 2002, und 
Hartwin Brandt, Konstantin der Große. Der erste christliche Kaiser. Eine Bio-
graphie, München 2006 (Rez.: Wolfgang Kuhoff, Gymnasium 114/2007, 391-
393).           
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zienserabtes Sankt Aelred von Rieval aus dem 12. Jahrhundert dienen: 
„Die Könige der Welt wandten sich Christus zu, die Tempel der Hei-
den wurden zerstört und die Stätten der Dämonen dem Gedenken der 
Märtyrer geweiht. Nach und nach drang Wahrheit in die Herzen der 
Sterblichen ein, und die Nacht des Unglaubens wurde abgewiesen und 
vertrieben.“140 Solche Worte klingen vielen heutigen Menschen 
fremdartig – vielleicht, weil wir nicht mehr so von der glühenden Lie-
be zur Wahrheit der Offenbarung durchdrungen sind wie frühere Ge-
nerationen von Christen. Und doch haben sie auch für uns noch ge-
wissen Vorbildcharakter, wenn man einmal von der Zerstörung heid-
nischer Tempel absieht, die stark zeitbedingt ist.    
 

Was sagen die antiken Kirchenordnungen? 
 
Das erste Zeugnis für die neuen Verhältnisse spiegelt noch ein-

mal die komplexe Problematik unserer oft nur klischeehaft beantwor-
teten Frage wider. Der dritte Kanon des Konzils von Arles aus dem 
Jahre 314 ordnete an: „Bezüglich derer, die im Frieden die Waffen 
fortwerfen, haben wir beschlossen, sie von der Gemeinschaft auszu-
schließen« („De his, qui arma proiciunt in pace, placuit abstinere eos a 
communione.»)141 Adolf von Harnack142 hat die mit diesem vielbe-
handelten Satz verbundene Schwierigkeit treffend charakterisiert: 
Versteht man unter „in pace“, im Frieden, den Zustand, der seit jüngs-
tem zwischen dem Christentum als nunmehr einer „religio licita“, ei-
ner gestatteten Religion, und dem römischem Staat herrschte, so fügt 
sich die Bestimmung harmonisch in das neue politische Umfeld ein 

                                                 
140 Expositio Venerabilis Aelredi Abbatis de Rievalle de evangelica lectione Cum 
factus esset Iesus annorum duodecim, II 16. Deutsche Übersetzung zitiert nach: 
Aelred von Rievaulx, Samenkörner zur Meditation: Der zwölfjährige Jesus – Hir-
tengebet – Inklusenregel, lateinisch-deutsch. Herausgeberin: Hildegard Brem, 
Übersetzung: Josef Schwarzbauer, Quellen und Studien zur Zisterzienserliteratur 
Bd. VIII, Langwaden 2004, 45. 
141 Kanon III des Konzils von Arles (Mansi II 471 = Monumenta Hispaniae sacra 
[=MHS], Serie canónica, Vol. IV, Madrid 1984, 18). Die von E.J. Jonkers vorge-
schlagene Deutung, dieser Kanon beziehe sich – vergleichbar den Kanones IV 
und V – auf Gladiatorenspiele (Acta et symbola conciliorum quae saeculo quarto 
habita sunt, Leiden 1954, 24 Anm. 2), scheidet aus sprachlichen Gründen von 
vornherein aus: Sowohl die Junktur „arma proiciunt“ als auch die zeitliche Be-
stimmung „in pace“ empfehlen nicht gerade ein solches Verständnis.    
142 Militia Christi, 88. 
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(Toleranzedikt des Galerius zu Sofia im Jahre 311/Abmachung von 
Mailand zwischen Konstantin und Licinius vom Jahre 313143). Doch 
läßt sich dieser Sinn dem Text nicht unmittelbar entnehmen. Denn als 
Gegensatz zu „in pace“ würde man doch unvoreingenommen eher den 
Ausdruck „in bello“, im Krieg, im außenpolitisch-militärischen Sinn 
annehmen wollen. Bei dieser letzteren Deutung erschien Harnack je-
doch der Zusatz “in pace“ beinahe als sinnlos; freilich versagte er sich 
ein definitives Urteil. Denn dann würde der Satz ja bedeuten, daß in 
Zeiten der Waffenruhe Soldaten nunmehr unter Androhung kirchli-
cher Strafmaßnahmen bei der Fahne bleiben mußten, in Kriegszeiten 
aber offenbar bei Desertion kirchlich straffrei blieben.144  

Aber genau für eine solche Regelung existieren gewisse Paralle-
len.145 Eine aus Tertullians Oeuvre haben wir oben schon kennenge-
lernt. Als weitere Quelle sind nun vor allem die antiken Kirchenord-
nungen heranzuziehen146, die meist von denjenigen Gelehrten auch 
                                                 
143 Siehe Joseph Anton Fischer – Adolf Lumpe, Die Synoden von den Anfängen 
bis zum Vorabend des Nicaenums, Paderborn 1997, 453. 
144 L. Wierschowski hat wohl nicht recht, wenn er behauptet: „...mit dem Konzil 
von Arles (314 n. Chr.) waren Christen verpflichtet worden, mit der Waffe den 
Staat, der sie nun anerkannte, zu verteidigen“ (Kriegsdienstverweigerung im 
Römischen Reich: Ancient Society 26/1995, 233). Es verwundert nicht, daß der 
Autor in der zugehörigen Fußnote (94) Sympathie für die Harnacksche Interpre-
tation des Kanons zeigt. Der im übrigen wertvolle Aufsatz zu einer bisher eher 
spärlich behandelten Materie wurde mir von Dr. Theodor Kissel  (Universität 
Mainz) dankenswerterweise empfohlen. Kissel selbst hat einen kürzeren, bebil-
derten Bericht zum selben Thema verfaßt (Kriegsdienstverweigerung im römi-
schen Heer, AW 27,4/1996, 289-296).  
145 Ivo von Chartres korrigierte im Mittelalter bezeichnenderweise den Text des 
Kanons, indem er „in praelio“ statt „in pace“ las und über diejenigen die Ex-
kommunikation verhängt sah, die sich im Kampf der Desertion schuldig mach-
ten. Siehe Assenmacher, Die Wehrpflichtbefreiung der Geistlichen, 313 Anm. 
157. Assenmacher selbst tritt für ein Verständnis der Formulierung „in pace“ ein, 
nach dem der Friedenszustand zwischen dem Herrscher und der Kirche gemeint 
sei.     
146 Willard M. Swartley weist in seinem oben schon genannten Buch „Covenant 
of Peace“ darauf hin, daß man bei der Bearbeitung unserer Fragestellung auch 
die Kirchenordnungen berücksichtigen muß. Auf S. 246 Anm. 59 führt er Litera-
tur auf, u. a. auch meinen eigenen Aufsatz „Das Verhältnis des frühen Christen-
tums zum Militär“ (in: Alvarium. Feschrift für Christian Gnilka, 1-25), den er 
freundlicherweise als „important study“ einstuft. Wie bereits oben in Anm. 29 
festgehalten, fußen Teile meines jetzt vorliegenden Beitrags auf meinen eigenen 
Ausführungen aus dem Jahre 2002. 
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heute noch vernachlässigt werden, die zwischen vor – und nachkonzi-
liarer Einstellung des Christentums kein Spannungsgefüge wahrneh-
men wollen– ich spreche von Spannung, nicht von Bruch, sonst würde 
ich mir ja selbst widersprechen. Die traditionell dem frühen dritten 
Jahrhundert zugewiesene und dem hl. Hippolytos zugeschriebene 
Traditio apostolica147 enthält eine Anweisung, die man kennen muß, 
um die spätere Entwicklung zu verstehen: „Ein (einfacher) Soldat, der 
dem Kommando untersteht, soll keinen Menschen töten. Wenn er den 
Befehl dazu erhält, soll er ihn nicht ausführen, noch soll er einen Eid 
leisten. Wenn er dies aber nicht will, soll er (als Katechumene) abge-
wiesen werden“ („Miles, qui est in potestate, non occidet hominem. Si 
iubetur, non exequetur rem, neque faciet iuramentum. Si autem non 
vult, reiciatur“).148 Der Offizier konnte unter Beibehaltung seines Be-
rufes gar nicht Christ werden: “Qui habet potestatem gladii…vel ces-
set vel reiciatur.“ Wer bereits Katechumene oder Getaufter war, durfte 
sich nicht freiwillig zum Soldatenstand melden: „Catechumenus vel 
fidelis qui volunt fieri milites reiciantur, quia contempserunt De-
um.“149 

 
 

                                                 
147 Man wird übrigens mit der zeitlichen Zuweisung sowie der Frage nach der 
Authentizität des Textes vorsichtiger als bisher umgehen müssen, da neuere For-
schungen dazu zwingen, manches, was bisher als gesichert galt, neu zu durch-
denken. Die Anfragen an die Zuverlässigkeit der „Traditio apostolica“ sind in 
drei Aufsätzen von Christoph Markschies, Marcel Metzger und Paul F. Bradshaw 
im Sammelband „Comparative Liturgy fifty years after Anton Baumstark“ zu-
sammengefaßt (Orientalia Christiana Analecta 265, Rom 2001, 583-622). Siehe 
auch Ch. Markschies, Traditio Apostolica, in: RGG4 Bd. 8/2005, 504 f. (dort 
Hinweise auf weiterführende Literatur).  

Jüngst hat Peter Bruns einen interessanten Aspekt in die Diskussion ein-
gebracht: „Man hat zwischen einem römischen und einem orientalischen Hippo-
lyt zu unterscheiden, und die traditio ist, wie die breite orientalische Überliefe-
rungsgeschichte zeigt, eine ägyptische Kirchenordnung, die mit dem römischen 
Ritus nicht viel zu schaffen hat.“ (Kult[ur] und Volkssprachen in der Alten Kir-
che, FKTh 29/2012, 241-250, Zitat 245 Anm. 16. Im folgenden nennt Bruns eine 
eigene Untersuchung zur Thematik aus dem Jahre 2007). 
148 Traditio apostolica 16. Siehe  B. Botte, La Tradition apostolique de Saint Hip-
polyte, hg. von A. Gerhards, Münster 1989, 36 ; Fontes Christiani 1/1991, 246-
248.  
149 Traditio apostolica 16. 
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Exkurs: Die Haltung des frühen Christentums gegenüber dem Lehrer-
beruf im heidnischen Staat 

 
Die reservierte Haltung gegenüber dem Soldatenstand steht im 

Urchristentum nicht isoliert da. Auch andere Berufe waren bei den 
frühen Jüngern des Herrn wegen der mit ihnen damals verbundenen 
religiösen Implikationen zumindest in bestimmten Kreisen schlecht 
beleumundet. So sollte beim Eintritt ins Katechumenat nach Möglich-
keit sogar der Lehrer auf seine Tätigkeit verzichten.150 Daß man 
dadurch die vielfältige Berührung mit der paganen Umwelt, besonders 
die Arbeit an Texten der heidnischen Mythologie vermeiden wollte, 
lehrt z.B. Tertullian.151 Hinzu kam die Einbindung des Lehrers an 
(halb-)öffentlichen Schulen152 in den heidnischen Festkalender und 

                                                 
150 Weitere Tätigkeiten, die noch strenger abgelehnt wurden, wie die des Schau-
spielers, des Wagenlenkers oder des Gladiators sind aufgeführt bei Gustave Bar-
dy, Menschen werden Christen. Das Drama der Bekehrung in den ersten Jahr-
hunderten. Hg. von Josef Blank, Freiburg/B. 1988, 248-254. Bardy zitiert auch 
den entsprechenden Auszug aus der „Traditio apostolica“ mit seinen Verboten 
oder zumindest Einschränkungen vieler Berufe (253). 
 Zur Ablehnung von Gladiatorenspielen und Theaterveranstaltungen bei 
den antiken Christen siehe ferner Klaus Sallmann, Christen vor dem Theater, in: 
Theater und Gesellschaft im Imperium Romanum, hg. von Jürgen Blänsdorf, Tü-
bingen 1990, 258 f. (mit Literaturhinweisen). Weitere Literaturangaben zur Zu-
rückweisung der heidnischen „spectacula“ durch die Christen findet man bei: 1) 
Chr. Gnilka, Chrêsis II: Kultur und Conversion, Basel 1993, 162 mit Anm. 107 f. 
2) R. von Haehling, Die römische Frühzeit in der Sicht frühchristlicher Autoren, 
a. O. 189 mit Anm. 29.    
151 Z. B. idol. 10. Vgl. das Kapitel „Christen zwischen antiker Bildung und Bil-
dungsfeindlichkeit“ im Werk von E. Paul, Geschichte der christlichen Erziehung, 
Bd. I. Antike und Mittelalter, Freiburg/B. 1993, 15-28. Paul zeigt auf, daß es als-
bald auch andere Stimmen im Christentum gab, die nicht die radikale Verwer-
fung des antik-paganen Bildungsgutes forderten, sondern dessen „rechten Ge-
brauch“ lehrten. Der Autor stützt sich bei seinen Ausführungen in den Fußnoten 
erfreulicherweise immer wieder auf Christian Gnilkas Untersuchungen, die die-
ser unter dem Titel ȋȇǾȈǿȈ herausgegeben hat. Dies ist leider trotz der hervor-
ragenden wissenschaftlichen Qualität der Studien keine Selbstverständlichkeit: 
Offenbar stört nämlich so manchen Zeitgenossen ihr klarer christlicher Geist!  
152 Ein staatliches Schulsystem wie bei uns gab es im Römischen Reich nicht. 
Die Städte engagierten sich teilweise auf dem Gebiet der Bildung finanziell. Sie-
he Konrad Vössing, Die Geschichte der römischen Schule - ein Abriß vor dem 
Hintergrund der neueren Forschung, Gymnasium 110/2003, 455-497, v. a. 487-
495. 
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den paganen Kult.153 Später war man, was heidnische Text anging, 
meist großzügiger, vor allem, als von ihnen, wie man glaubte, keine 
Gefahr für die christliche Religion mehr ausgehen konnte. Man wußte 
wenigstens ihren formal-bildenden Wert zu schätzen oder allegorisier-
te bzw. moralisierte irgendwie ihren paganen Inhalt, wenn man auch 
ihn für die Schüler fruchtbar machen wollte bzw. ersetzte gelegentlich 
auch - aber eben keineswegs durchgehend! – heidnische durch christ-
liche Beispiele.154  

Die potentielle frühchristliche Angst vor heidnischer Beeinflus-
sung, zugleich aber selbst hier eine gewisse Bereitschaft zum Kom-
promiß spiegelt sich noch in den sog. Canones Hippolyti wider, die 
aus der ersten Hälfte oder der Mitte des 4. Jahrhunderts stammen und 
auf der Traditio apostolica gründen155: Kanon 12 verfügte, daß der 
Lehrer, wenn er als Christ aus Gründen des Lebensunterhaltes an sei-
ner Tätigkeit festhalten müsse, seine Alumnen stets daran zu erinnern 
habe, daß alles, was die Heiden als Götter verehren, nichts als Dämo-
nen156 seien und daß es außer dem dreifaltigen Gott keine Gottheiten 
gebe.157  
                                                 
153 Zu den Bedenken des frühen Christentums gegenüber dem Beruf des Lehrers 
siehe auch Christine Mühlenkamp, „Nicht wie die Heiden“ – Studien zur Grenze 
zwischen christlicher Gemeinde und paganer Gesellschaft in vorkonstantinischer 
Zeit, JAC Erg.Bd., Kleine Reihe 3, Münster 2008, 43-47.   
154 Aber auch für die frühere Zeit gilt wohl die Einschränkung, die Peter Ge-
meinhardt vorgenommen hat: „Deutlich wird aber auch, dass die pointiert geäu-
ßerte Skepsis gegenüber dem Erwerb der Schulbildung für das frühe lateinische 
Christentum nicht einfach als repräsentativ angesehen werden kann…“ (Das la-
teinische Christentum und die antike pagane Bildung, Tübingen 2007, 126). Zu 
den z. T. sehr differenzierten Antworten der antiken Kirche auf die Frage, ob ein 
Christ Lehrer sein könne, sowohl vor als auch nach der „Konstantinischen Wen-
de“, siehe ds., Dürfen Christen Lehrer sein? Anspruch und Wirklichkeit im 
christlichen Bildungsdiskurs der Spätantike, JAC 51/2008, 25-43. Gemeinhardt 
bezieht sich in 25 Anm. 1 u. a. auf die Standardwerke von Henri-Irénée Marrou 
(Geschichte der Erziehung im klassischen Altertum, München 1977) und von 
Konrad (nicht: Kurt) Vössing (Schule und Bildung im Nordafrika der römischen 
Kaiserzeit, Brüssel 1997). 
155 Literaturangaben bei H. Brakmann, Alexandreia und die Kanones des Hippo-
lyt: JAC 22/1979, 139.   
156 Nach Ps. 95,5 LXX. Die Vorstellung ist bereits für das Volk des Alten Bundes 
vor Christi Erscheinen mehrfach belegt (z.B. Deut 32, 17 und Ps. 105, 37; an 
letzterer Stelle werden die Menschenopfer für die bösen Geister beklagt), ent-
spricht also keineswegs erst einer christlichen Deutung, siehe P. Beyerhaus, 
Kennen die Religionen den wahren Gott? Das Christuszeugnis in der interreligiö-
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Allerdings hat auch das frühe Christentum in der Regel keine 
eigenen christlichen Schulen mit rein christlichen Inhalten gegründet. 
Auf die heidnische Bildung als Mittel zur Integration und Distinktion 
wollte man oft nicht ganz verzichten: „Einer christlichen Schule, etwa 
in einem Kloster, hätte aus dieser Perspektive alles gefehlt, was die 
antike schola ausmachte: die Öffentlichkeit des Zugangs bei gleichzei-
tiger sozialer Auslese, die Beschäftigung mit der prestigeträchtigen 
literarischen Überlieferung und das Einüben von Kommunikations-
formen, die ein gleichgesinntes Publikum ebenso voraussetzen wie 
das traditionelle städtische Leben.“ (Konrad Vössing158)    

 
Genereller Abscheu vor dem Töten in den Kirchenordnungen 
 
Kommen wir auf die Frage nach der Vereinbarkeit von Christen-

tum und soldatischer Tätigkeit zurück. Es läßt sich trotz aller anderen 
Motive, die sicher eine Rolle spielten, kaum bestreiten, daß hinter der 
Verordnung der Traditio apostolica auch ein prinzipieller Abscheu 

                                                                                                                                               
sen Begegnung, Medizin und Ideologie 23,2/2001, 42. Wie wenig selbst ausge-
wiesene abendländische Gelehrte mit dieser Dimension der biblischen Offenba-
rung noch vertraut sind, geschweige denn ihr etwas abgewinnen können, zeigen 
folgende Sätze des bedeutenden Germanisten und Volkskundlers L. Röhrich; 
zugleich werfen sie ein bezeichnendes Licht auf innerkirchliche Zustände nach 
dem II. Vatikanum: „Vieles, was im kirchlichen Christentum des Mittelalters 
feststehender Glaubenssatz war, wird heute auch vom modernen Katholizismus 
als Aberglaube angesehen. Deutlich zeigt sich die historische Relativität des Be-
griffs Aberglaube etwa am Beispiel des Dämonenglaubens. In der christlichen 
Lehre selbst lagen zum Teil Keime zur Entwicklung einer Dämonologie. Der auf 
jüdischer Grundlage fußende Teufelsglaube erfuhr dadurch eine starke Erweite-
rung, daß die heidnischen Götter zu dämonisch-teuflischen Wesen erklärt wur-
den“ (Formen und Erscheinungsweisen des Aberglaubens in der Gegenwart, in: 
D.-R. Moser [Hg.], Glaube im Abseits. Beiträge zur Erforschung des Aberglau-
bens, Darmstadt 1992, 149). Im II. Vatikanum führt der Teufel und sein Anhang 
eher ein Schattendasein. Aber immerhin begegnet er noch in „Gaudium et spes“ 
Nr. 37, einer Stelle, auf die sich P. Hubert van Dijk ORC kürzlich bezog (Mein 
Engel und ich – Ein Weg mit dem heiligen Schutzengel in sieben Stufen, Kißlegg 
2012, 14). Hinzunehmen könnte man noch z.B. „Ad gentes“ Nr. 9,2 und 14,2.      
157 Les Canons d’ Hippolyte, Édition critique de la version arabe, introduction et 
traduction francaise, par R.-G. Coquin, PO 31,2/1966, 366 f. Vgl. auch die 
Bestimmung des Testamentum Domini nostri Jesu Christi (siehe oben Anm. 88). 
158 Die Geschichte der römischen Schule, Gymnasium 110/2003, 497. 
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vor dem Töten stand.159 Offenbar sollte dieser damals unter Christen 
verbreiteten Haltung trotz der veränderten politischen Lage auf der 
Synode in Arles noch Rechnung getragen werden. Sie entstammte der 
großen Sorge der frühen Jünger Jesu, eine der drei Haupt- bzw. Kapi-
talsünden zu begehen. Zu ihnen gehörte neben dem Ehebruch bzw. der 
Hurerei sowohl der Götzendienst als auch die Tötung eines Men-
schen.160 Zu den beiden letzteren Handlungen konnte sich ein im Heer 
des heidnischen Rom dienender Soldat eben leicht gezwungen sehen, 
und solange noch keine ausgeprägte und allgemein verbindliche Lehre 
über die Berechtigung existierte, in bestimmten Fällen von der Waffe 
Gebrauch zu machen, erschien jedes Blutvergießen leicht als Mord im 
Sinne einer Hauptsünde.  

Ganz deutlich manifestiert sich die Angst vor dem Töten auch in 
den Canones Hippolyti.161 In Ergänzung oder Korrektur der älteren 
Kirchenordnung, die hierüber schwieg, wird jetzt der Zwang als Ent-
schuldigungsgrund dafür angesehen, daß ein Christ in den Soldaten-
stand eintritt. Ferner rechnet man damit, daß es trotz klaren Verbotes 
zum Vergießen menschlichen Blutes kommen kann, worauf nun eine 
Kirchenbuße als Strafe ausgesetzt wird.162  

Wie weit dem absoluten Tötungsverbot letztlich lokaler Kir-
chenordnungen163, die aber doch zusammen mit den anderen Zeugnis-

                                                 
159 Brennecke nimmt das Bild, das sich uns durch die Kirchenordnungen ergibt, 
nicht ernst genug. Das sieht man schon an der recht knappen Behandlung dieses 
wichtigen Teilbereiches seines Themas in seinem sonst so ausführlichen Aufsatz 
(a. O. 94-96). Das klare Zeugnis der Traditio apostolica wird durch Hinweis auf 
die Unsicherheit ihrer Herkunft und Entstehungszeit abgewertet (95). Anders 
Alan Kreider, Military Service in the Church Orders, Journal of Religious Ethics 
(JRE) 31/2003, 415-442. Kreider hat richtig erkannt, daß vor allem das Töten 
von Menschen, das Blutvergießen, in den Kirchenordnungen für Christen das 
große Problem des Militärdienstes darstellte. Allerdings gibt er zu, daß im frühen 
Christentum hier offenkundig keine einheitliche Haltung existierte. Auch die 
Frage nach der praktischen Autorität jener Kirchenordnungen sei nicht geklärt. 
Zum letzten Aspekt siehe auch Georg Schöllgen, Der Abfassungszweck der früh-
christlichen Kirchenordnungen. Anmerkungen zu den Thesen Bruno Steimers, 
JAC 40/1997, 55-77, v.a. 77.    
160 Siehe Rordorf a. O. 124-130; R. Staats, Hauptsünden: RAC 13/1986, 755.  
161 Coquin a. O. 367 und 369.  
162 Vgl. Rordorf a. O. 123.  
163 Hieran ändert sich auch nichts, wenn die Kirchenordnungen selbst universale 
Gültigkeit beanspruchen (ausgedrückt z.B. durch eine pseudoapostolische Ver-
fasserschaft). Siehe B. Steimer, Kirchenordnung: 3LACL 2002, 427.   
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sen auf einen bestimmten, zumindest hier und da verbreiteten Geist 
schließen lassen, in der christlichen Welt Folge geleistet wurde, muß 
offenbleiben. Manche der oben genannten Fakten raten eher zur Vor-
sicht und empfehlen nicht unbedingt, eine radikale allgemeine Gültig-
keit und Beachtung zu postulieren. Denn es ist kaum einsichtig, daß 
Christen an Feldzügen teilnahmen, wie es für mehrere Fälle dokumen-
tiert werden kann, sich aber auf Dauer generell dem Kämpfen und 
damit dem zumindest potentiellen Töten entzogen haben sollen. 

 
Die Angst der Christen, Blut zu vergießen 

 
Eine große Sorge, für das Auslöschen menschlichen Lebens 

Verantwortung zu tragen, läßt sich jedenfalls im frühen Christentum 
immer wieder aufweisen. Sie dürfte oft auch mit dem Bewußtsein zu-
sammengehangen haben, daß die Christen „zwar auf Erden weilen, 
aber Bürger im Himmel sind“ (Diognetbrief  5,10), und sie sich schon 
dem universalen messianischen Friedensreich Jesu Christi verpflichtet 
fühlten.164 Eine gewisse Distanz zu jeder Form des Tötens ist unter 
Christen auch in späterer Zeit verbreitet gewesen. Für Ambrosius galt 
noch im Jahre 395 das Blutvergießen offenkundig als ein Skandalon 
der soldatischen Tätigkeit. Er berichtete zustimmend darüber, daß 
Kaiser Theodosius nach einer Schlacht, in der Feinde ums Leben ge-
kommen waren, eine gewisse Zeit nicht am sakramentalen Leben teil-
genommen hatte.165 Und doch war derselbe Kirchenlehrer einer der 
ersten, der ansatzweise eine Theorie vom „bellum iustum“ begründete 
und in seiner Schrift „De officiis“ (1,175-179) sogar der Tapferkeit im 
Krieg ein gewisses Lob zollte.166  

Wie anders denn als Abscheu vor dem Töten sollten wir ferner 
jene Haltung der Reserve gegenüber dem Kriegshandwerk verstehen, 
der wir im Oeuvre des großen Basilius (um 330-378/379) ebenso viele 
Jahre nach der „Konstantinischen Wende“ begegnen? Der heilige Kir-
chenlehrer, der durchaus nicht die Möglichkeit eines bellum iustum 

                                                 
164 So richtig Assenmacher, Die Wehrpflichtbefreiung der Geistlichen, 306-310, 
mit Bezugnahme auf Schöpf. 
165 « Quid quod praeclaram adeptus victoriam tamen, quia hostes in acie strati 
sunt, abstinuit a consortio sacramentorum, donec Domini circa se gratiam filio-
rum experiretur adventu ? » (De obitu Theod. 34). 
166 Siehe Maria Becker, Die Kardinaltugenden bei Cicero und Ambrosius: De 
officiis, 121 f. 
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bestreitet, schreibt zwar nicht vor, rät aber nichtsdestoweniger an, daß 
Christen, die in Kampfhandlungen Totschlag begangen hätten, sich 
doch lieber drei Jahre lang der Kommunion enthalten sollten, da „sie 
an den Händen unrein seien“.167 Also nicht die Tat selbst, die nicht als 
Sünde, geschweige denn als Mord, betrachtet wird, sondern die rituel-
le Unreinheit legt dem Bischof diese Empfehlung nahe.168   

 
Exkurs zur Handkommunion 

 
Basilius betont die Verunreinigung der Hände, weil auf sie, ge-

nauer gesagt, auf die rechte, die auf der linken ruhte, die hl. Eucharis-
tie gelegt wurde; der Kommunikant nahm sie dann mit den Lippen aus 
der rechten Hand auf, wobei er eine tiefe Verbeugung machte.169 Die-

                                                 
167 « Tous en polemois phonous hoi pateres hemon en tois phonois ouk elogisan-
to, emoi dokein syngnomen dontes tois hyper sophrosynes kai eusebeias amyno-
menois. Tacha de kalos echei symbouleuein, hos tas cheiras me katharous trion 
eton tes koinonias mones apechesthai.» (Ep. 188,13; vgl. Campenhausen a. O. 
261). Auf Deutsch lautet diese Empfehlung etwa so: „Die Fälle, wo in Kriegen 
getötet wird, rechneten unsere Väter nicht unter die Morddelikte, wobei sie, wie 
mir scheint, denjenigen verziehen, die sich im Abwehrkampf für Sittlichkeit und 
Gottesverehrung einsetzten. Vielleicht aber ist es angemessen, zu empfehlen, daß 
diejenigen, die unrein an den Händen sind, sich drei Jahre nur der Kommunion 
enthalten.“ 

Zur Wirkungsgeschichte der zitierten Worte im östlichen Kirchenrecht 
siehe die Fußnote in der griechisch-englischen Ausgabe von R. J. Deferrari (Saint 
Basil, The Letters, London – Cambridge/Mass. 1953, 44 Anm. 1): „Balsamon 
and Zonaras say the counsel contained in this canon remained a dead letter, and 
was not put into effect. However, it was quoted by the Bishops against the Em-
peror Phocas when he wished to have all those killed in war honoured as martyrs. 
Cf. P.G. 138, 635.” Zonaras verweist gegen Basilius auf Athanasius, der in sei-
nem kanonischen Brief an den Mönch Ammous das Töten in einem gerechten 
Krieg gutgeheißen habe (P.G. 138, 637-640). 
168 So richtig Herbert Bohl, Kommunionempfang der Gläubigen – Probleme sei-
ner Integration in die Eucharistiefeier. Eine liturgiewissenschaftliche Untersu-
chung (Diss. Bonn 1979), Frankfurt/M. 1980, 252 f. 
169 Basilius empfiehlt also keine „Exkommunikation“ (mit allen kirchenrechtli-
chen Konsequenzen), wie Noethlichs behauptet (Die „Christianisierung“ des 
Krieges, 16): Es geht nur um den Empfang der heiligen Kommunion, wie auch 
die von uns weiter unten aufgeführten Belege, besonders der aus Cyprian, zeigen. 
Wie wäre auch sonst im Text „mones“ („allein"; nur“) zu erklären? Denn die 
vollständige „Exkommunikation“ ist die schwerste aller möglichen Kirchenstra-
fen bis zum heutigen Tag! 
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se Art der antiken Handkommunion, bei der, jedenfalls teilweise, auch 
noch ein Kommuniontüchlein verwendet worden zu sein scheint, un-
terscheidet sich erheblich von der seit dem II. Vatikanum in der Ka-
tholischen Kirche üblichen Form. Die mittlerweile in großen Teilen 
der Weltkirche eingeführte Praxis hatte sich Papst Paul VI. von einer 
Minderheit des Weltepiskopates abringen lassen, mehr als Zweidrittel 
der Bischöfe hatten sich dagegen ausgesprochen, wie der Pontifex 
persönlich zugab. Seine eigenen massiven Bedenken gegen diese 
Neuerung wischte er dabei nach längerem Zögern schließlich selbst 
vom Tisch. Vor Augen standen ihm, wie er ausdrücklich in der In-
struktion „Memoriale Domini“170 im Jahre 1969 bekundete, dieselben 
Gefahren, die Gegner der modernen Kommunionspendung immer 
noch Sorgen bereiten: Risiko des Verlustes von Hostienpartikeln, der 
unbewußten oder gar gezielten Verunehrung des Altarsakramentes, 
der Schwächung oder gar Aufgabe des Glaubens an die Realpräsenz 
und manches andere mehr. Alle damals von vielen Seiten deutlich ge-
äußerten Warnungen, eine vernünftige Entwicklung, die sich im Laufe 
der Zeit von einer – ganz anders als heute gehandhabten - Handkom-
munion hin zur Mundkommunion herausgebildet hatte, nicht im Sinne 
eines von Papst Pius XII. in seiner Liturgieenzyklika „Mediator 
Dei“171 verworfenen „Archäologismus“ rückgängig zu machen, wur-
den letztlich in den Wind geschlagen. Daß der daraus für die Kirche 
und ihre Gläubigen entstandene Schaden unermeßlich ist, kann jeder – 
auch ein Außenstehender! -, der sich für das Heilige noch ein gewisses 
Sensorium bewahrt hat, tagtäglich miterleben.172  
                                                 
170 AAS 61/1969, 541-545 
171 AAS 39/1947, 545 
172 Zur ganzen Problematik siehe die instruktive Kleinschrift von P. M. Lugmayr, 
Handkommunion. Eine historisch-dogmatische Untersuchung. Mit einem Vor-
wort von Robert Spaemann, Buttenwiesen 2001. Vgl. auch Mgr. J.-R. Laise, La 
communion dans la main, C.I.E.L., Paris-Versailles 1999. Die kürzere argentini-
sche Erstfassung « Comunión en la mano“ von 1997 weicht in einigen Formulie-
rungen auffällig von der französischen Version ab, da diese vom Übersetzer „ent-
schärft“ wurde.  Auch Verf. dieser Zeilen hat kurz zur Problematik Stellung bezo-
gen und gerade die mangelnde Logik in der Entscheidung Papst Pauls VI. zu do-
kumentieren versucht (UVK 25/1995, 199-201). Wertvoll sind die schon sehr früh 
verfaßten, vor allem kanonistisch fundierten Überlegungen von Georg May, Die 
sogenannte Handkommunion. Ein Beitrag zur Praxis der kirchlichen Rechtsetzung 
in der Gegenwart, Schriftenreihe der Una Voce – Deutschland, Heft 5/1970. May 
(a. O. 3 f.) weist darauf hin, daß die sog. Handkommunion zunächst in Holland 
aufgekommen war, dort also, wo selbst im offiziellen sog. „Holländischen Kate-
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Kultische Unreinheit 

 
Die Empfehlung des hl. Basilius erinnert an die – freilich stren-

geren – Worte Cyprians und an die Bestimmungen der Canones Hip-
polyti. Cyprian, von Tendenzen zum Radikalpazifismus beseelt,  hatte 
es nicht hinnehmen wollen, daß die Hand, die einmal die Eucharistie 
getragen habe, sich noch durch Schwert und Blut beflecke.173 Ganz 
deutlich manifestiert sich die Angst vor dem Töten auch in den Cano-
nes Hippolyti. Die entsprechenden Bestimmungen der Kanones 13 
und 14 lauten in deutscher Fassung: „Derjenige, der die Vollmacht zu 
töten empfangen hat, oder ein Soldat sollen in keinem Fall töten, 
selbst dann nicht, wenn sie den Befehl, zu töten, erhalten (Canon 
13).... Ein Christ darf nicht Soldat werden, es sei denn, er wird dazu 
von einem Vorgesetzten gezwungen, der das Schwert führt. Er soll 
keine Blutschuld auf sich laden. Wenn er aber Blut vergossen hat, soll 
er nicht an den (heiligen) Geheimnissen teilnehmen, es sei denn, er 
hätte sich durch Züchtigung, Tränen und Wehklagen gereinigt (Canon 
14).“174  

Hier liegt überall die verbreitete Vorstellung einer kultischen 
Unreinheit bzw. eines Mangels an kultischer Heiligkeit aufgrund des 
Blutvergießens vor, die nicht unbedingt die Folge einer direkten Sün-
de sein muß, aber doch zumindest einen Makel darstellt.175 Eine derar-
                                                                                                                                               
chismus“ die Lehre von der Transsubstantiation neuen Eucharistievorstellungen 
weichen mußte, die in der Nähe der heterodoxen Lehren des Schweizer Reforma-
tors Huldrych Zwingli anzusiedeln sind. Zur Problematik der Handkommunion 
siehe auch Weihbischof Athanasius Schneider, Dominus est – Es ist der Herr. 
Gedanken eines Bischofs aus Zentralasien über die heilige Kommunion, dt. 
Ausgabe Neusäß 2008. 
173 De bono patientiae 14.   
174 « Que celui qui a reçu le pouvoir de tuer, ou bien un soldat, qu’ ils ne tuent en 
aucun cas, même s’ ils recevaient l’ordre de tuer...(Canon 13)... Il ne faut pas qu’ 
un chrétien devienne soldat, sauf s’il est contraint par un chef ayant le glaive. 
Qu’ il ne se charge pas du péché du sang. Mais s’ il a versé le sang, qu’ il ne par-
ticipe pas aux mystères, à moins qu’ il ne soit purifié par un châtiment, des 
larmes et des gémissements (Canon 14). » (Coquin a O. 367 und 369, eigene 
Übersetzung nach der gedruckten französischen Version der einzig auf uns ge-
kommenen arabischen Fassung). 
175 Siehe Andreas Weckwerth, Das erste Konzil von Toledo. Ein philologischer 
und historischer Kommentar zur Constitutio Concilii, JAC Erg.Bd. Kleine Reihe 
I, Münster 2004, 144 f. Die Vorstellung einer derartigen kultischen Reinheit be-
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tige Haltung läßt sich an verschiedenen Stellen, auch wenn sie nicht 
zur allgemein und rigoros verpflichtenden Praxis geworden zu sein 
scheint, bis mindestens ins 11. Jahrhundert nachweisen.176 Der Main-
zer Historiker Ernst-Dieter Hehl hat Geist und kirchliche Entwicklung 
dieses Brauchs an sich treffend skizziert, wenngleich er, was dessen 
ursprüngliche Verbreitung angeht, vielleicht etwas zu stark pauschali-
sierte: „Die kirchliche Tradition, nach der jede Tötung im Krieg zu 
büßen sei – um die erste Jahrtausendwende war diese Meinung noch 
in die Kirchenrechtssammlung des Wormser Bischofs Burchard auf-
genommen worden -, verlor zunehmend ihre Bedeutung. Bereits 
Burchard hatte die Tötung in einem Krieg unter einem legitimen Herr-
scher mit geringeren Bußen belegt als eine private Tötung. Die vorge-
sehene Buße scheint überhaupt mehr ein Reinigungsritus gewesen zu 
sein, in dem sich ein auch im Alten Testament fassbares Bluttabu 
spiegelt, als die kirchliche Buße für eine konkrete Sünde.“177   

 Um solche Stimme aus jenen Epochen angemessen zu würdi-
gen, denen die weiterentwickelte Lehre der Kirche an sich schon, zu-
mindest im Kern, vertraut war, und damit auch das sog. Bluttabu bes-
ser verstehen zu können, darf man nicht übersehen, welch hohes Gut 
jedes von Gott gewirkte Leben, aber zuvörderst des nach dem Eben-
bild Gottes geschaffenen Menschen178 darstellt und ein wie großes 
Unglück daher immer mit seiner irdischen Vernichtung verbunden ist.   

 
 
 

                                                                                                                                               
gegnet übrigens auch außerhalb des Christentums. Eine Reihe von Beispielen aus 
verschiedenen Religionen findet man in dem Standardwerk „Die Religionen der 
Menschheit“ des Religionswissenschaftlers und ursprünglich katholischen Pries-
ters Friedrich Heiler (Herausgegeben von Kurt Goldhammer, 6Stuttgart 1999, 
siehe das Register s. v. „Reinheit, rituelle“, 659). Kurze Beschreibungen des 
Phänomens sowie Angaben zu neuerer Literatur bieten folgende Lexikonartikel: 
Reinheit, kultische R., 3LThK 8/1999, 1010-1015; Kathartik, Der Neue Pauly 
(DNP) 6/1999, 351-354; Reinheit, DNP 10/2001, 851-854.  
176 Belege siehe A. Vanderpol, La Doctrine scolastique du Droit de Guerre, Paris 
1925, 116; vgl. F. Reckinger, Krieg ohne uns! Paderborn 1983, 35. Auch die 
Bußbücher kennen entsprechende Bestimmungen, siehe Noethlichs, Die „Chris-
tianisierung“ des Krieges, 16, mit Literatur in Anm. 69. 
177 Zwischen Sünde und Verdienst vor Gott – Töten und Krieg im Zeitalter der 
Kreuzzüge, in: Die Kreuzzüge, Welt und Umwelt der Bibel 8,29/2003, 25 
178 Gen. 1,27, vgl. Gen 9,6. 
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Kriegsdienst kann zur Verrohung des Menschen führen 
 
Ferner ist nicht zu verkennen, was für gefährliche Kräfte auch 

das an sich gerechtfertigte Töten in jedem von uns freisetzen kann, 
indem es böse Emotionen weckt oder gar bei längerer Gewöhnung zur 
allgemeinen Verrohung und zur Verwilderung der Sitten führt.179 Die-
ses Phänomen konnte man, um nur wenige Beispiels zu nennen, im 
Peloponnesischen Krieg zwischen Athen und Sparta (431 - 404)180, in 
den Kreuzzügen181 oder im Dreißigjährigen Krieg (1618-1648) be-
obachten182, von den Massenkriegen des 20. Jahrhunderts einmal ganz 
abgesehen.  

Die gefährliche Ambivalenz jedes, auch eines an sich „gerech-
ten“ Krieges, hat Reinhold F. Glei am Beispiel der Kämpfe des römi-
schen Nationalhelden Aeneas vorgeführt, wie sie uns von Vergil in 
seinem Epos „Aeneis“ geschildert werden: „Sein Handeln zeigt, daß 
auch ein vir pietate insignis von kriegerischer Besessenheit befallen 
werden kann; denn da auch das Inhumane letztlich in der Tiefe der 
menschlichen Seele anzutreffen ist, kann es in Extremsituationen her-
vorbrechen wie eine Naturgewalt (10,602 ff.); der reißende Strudel der 

                                                 
179 Christliche Stimmen der Antike zur potentiellen Sittenlosigkeit im militäri-
schen Umfeld hatten wir oben schon im sog. „Testamentum Domini nostri Jesu 
Christi“ und bei Sulpicius Severus kennengelernt.     
180 Man lese nur die Beschreibungen des athenischen Geschichtsschreibers 
Thukydides, z.B. III 82 zu den Bürgerkriegswirren auf der Insel Kerkyra (auf 
Deutsch heute meist: Korfu). Zur „Umwertung aller Werte“ auf Kerkyra und all-
gemein zur Verwilderung der Sitten durch den Peloponnesischen Krieg siehe 
Bernhard Zimmermann, Die griechische Komödie, Darmstadt 1998, 58-60. Hol-
ger Sonnabend nennt daneben noch die unmoralischen Begleiterscheinungen der 
Pest des Jahres 429 in der attischen Hauptstadt, die ja auch eine indirekte Folge 
der Ereignisse im Kampf zwischen Athen und Sparta war: Ihre Darstellung kann 
gleichfalls als Plädoyer des Historikers Thukydides vielleicht nicht gegen jeden, 
aber jedenfalls gegen jenen Krieg gewertet werden (Thukydides, Hildesheim – 
Zürich – New York 2004, 52 f.). 
181 Sehr ergiebig sind in dieser Hinsicht manche kritische Aussagen von damali-
gen Zeitgenossen zu den Kreuzzügen. Siehe die Zusammenstellung derartiger 
Quellen aus der Kreuzfahrerzeit in: Regine Pernoud (Hg.), Die Kreuzzüge in Au-
genzeugenberichten, München (dtv) 1982.    
182 Man lese nur einmal die zeitgenössischen Ausführungen des Erzählers Hans 
Jakob Christoph von Grimmelshausen, z. B. seinen „Simplicissimus“, oder – auf 
einer rein fiktiven, aber doch nicht unrealistischen Ebene – das moderne Drama 
von Bert Brecht „Mutter Courage und ihre Kinder.“  
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Leidenschaft spült dann jegliche Vernunft und damit jegliche Frie-
densfähigkeit hinweg ... Die Ambivalenz des Heldentums, Größe und 
Elend kriegerischer Existenz werden hier überdeutlich. Aeneas führt 
um eine gute und gerechte Sache Krieg; dennoch läßt er sich zu grau-
samen und unmenschlichen Taten hinreißen...“183 

Vor diesen Konsequenzen kriegerischer Auseinandersetzungen 
warnten auch die deutschen Bischöfe 2000 in ihrer umfangreichen 
Schrift „Gerechter Friede“: „Ein ethisches Kernproblem jedes bewaff-
neten Konflikts liegt zudem darin, dass er eine Eigendynamik freiset-
zen und deshalb nur allzu leicht in einem Übermaß an Gewalteinsatz 
enden kann. Auch dort, wo man zunächst annimmt, die Bedingungen 
für eine Kontrolle des Geschehens seien günstig, wird es auf Dauer 
immer schwieriger, die Regeln des Rechts im Kriege (ius in bello) zu 
beachten.“184       

Auch Papst Johannes Paul II. hat zu besagter potentieller Aus-
wirkung jedes Krieges, aber besonders militärischer Auseinanderset-
zungen in jüngster Zeit bei seinem Polen-Besuch im Jahre 1979 an der 
Gedenkstätte im ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz treffende 
Worte gebraucht: „Auschwitz ist ein Zeuge des Krieges. Dieser Krieg 
bringt mit sich dieses übergroße Anwachsen des Hasses, der Vernich-
tung, der Grausamkeit. Aber wenn man auch nicht leugnen kann, dass 
er auch andere Möglichkeiten des menschlichen Mutes, des Helden-
                                                 
183 Reinhold F. Glei, Der Vater der Dinge, Interpretationen zur politischen, litera-
rischen und kulturellen Dimension des Krieges bei Vergil, Trier 1991, 220. Glei 
weist im folgenden zu Recht darauf hin, daß eine solche Verurteilung des Krie-
ges nicht als „second voice“, als „zweite Stimme“ des Poeten Vergil aufzufassen 
sei, der im Geheimen doch dem Pazifismus angehangen habe, wie es von weiten 
Teilen der angelsächsischen Vergilinterpreten immer wieder behauptet wird: 
„Um den Bürgerkrieg zu beklagen, braucht Vergil sich nicht in Gegensatz zur 
herrschenden Meinung zu setzen, die ja in Oktavian gerade den Friedensstifter, 
den Beender der Bürgerkriege feierte. Kein Vergilinterpret hat jemals behauptet, 
die Aeneis verherrliche den Krieg.“ 

 Vergleichbares gilt übrigens auch schon für Homer: „Unglaublich inten-
siv ist Homer im Aufzeigen der Inhumanität des Kriegs.“ Und eine zweite, hier-
mit eng zusammenhängende und wahrhaft humane Botschaft kann uns die Ilias 
vermitteln: „Im Leid sind die Menschen sich gleich, vor dem Mit-Leid erstirbt 
der Haß und die Feindschaft.“ (Thomas A. Szlezák, Was Europa den Griechen 
verdankt – Von den Grundlagen unserer Kultur in der griechischen Antike, Tü-
bingen 2010, 20 f.)    
184 Die deutschen Bischöfe, Gerechter Friede. Hg. vom Sekretariat der Deutschen 
Bischofskonferenz, Heft 66, 27. September 2000, Nr. 151, S. 84. 
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tums, des Patriotismus offenbart185, so überwiegen die Verluste – sie 
überwiegen immer mehr, je mehr der Krieg ein Wettlauf der raffinier-
ten Vernichtungstechnik wird.“186  

Daß die negative Seite eines Krieges die positive bei weitem 
überwiegt, hatten auch die Kirchenväter schon gesehen. So mahnte 
Ambrosius in seinem Werk „De officiis“, das sich an Ciceros gleich-
namiger Schrift orientiert und sie nach dem Prinzip der „Chrêsis“, des 
rechten Gebrauchs paganen Bildungsgutes, in die christliche Welt 
transponiert, sich unbedingt, was die Tapferkeit im Krieg betreffe, an 
die Normen der Gerechtigkeit und des christlichen Glaubens zu hal-
ten.187 Friedrich Prinz kommentierte die Einsicht des Kirchenvaters in 
die sittliche Gefährdung des Menschen durch das Führen von Kriegen 
mit den Worten: „Der hl. Ambrosius hat schon sehr früh die gefährli-
chen Rückwirkungen kriegerischen Tuns auf die menschliche Natur 
und speziell auf den Priester erkannt.“188 Cicero selbst hatte dieses 
Phänomen bereits ganz allgemein so beschrieben: „Wenn wir zu jeder 
Stunde sehen und hören, dass etwas Grausiges geschieht, dann mögen 
wir die mildeste Sinnesart haben: unser Herz verliert, wenn die bedrü-
ckenden Ereignisse sich beständig wiederholen, jegliches Empfinden 
für Menschlichkeit.“ (Sex. Rosc. 154)189 

 
Traumatisierung durch Kriegsgreuel 

 
Übrigens sind natürlich auch die Spätfolgen einer Teilnahme am 

Krieg oft für die Betroffenen furchtbar. Viele Soldaten, teilweise na-
türlich auch Zivilisten, soweit sie in die Schrecknisse hineingezogen 

                                                 
185 Zur partiellen Förderung bestimmter Tugenden durch die Extremsituation des 
Krieges, vor allem mit Blick auf das ewige Heil des Menschen, siehe z.B. C. S. 
Lewis, Dienstanweisungen für einen Unterteufel, Abschnitt V, deutsche Ausga-
be, 27. Aufl. Freiburg/B. (Taschenbuchausgabe) 1986, 25-28.   
186 Zitat nach: Alfred Läpple, Adolf Hitler – Psychogramm einer katholischen 
Kindheit, Stein am Rhein 2001, 202.  
187 Siehe Maria Becker, Die Kardinaltugenden bei Cicero und Ambrosius: De 
officiis, 122-125.  
188 Friedrich Prinz, Klerus und Krieg im frühen Mittelalter, Stuttgart 1971, 198.    
189 Deutsche Übersetzung nach: Arnd Morkel, Marcus Tullius Cicero – Was wir 
heute noch von ihm lernen können, Würzburg 2012, 215. Das Buch des emeri-
tierten Trierer Politikwissenschaftlers stellt einen bemerkenswerten Beitrag zur 
Cicero-Forschung dar. Besonders wertvoll ist der Abschnitt zur „Humanitas“, 
202-220. 
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wurden, sind auf Dauer psychisch geschädigt, oft gar nicht mehr oder 
jedenfalls nicht problemlos in ein normales Leben wieder einglieder-
bar. Wir können aus jüngerer Zeit auf entsprechende Erfahrungen von 
US-Soldaten aus dem II. Weltkrieg, dann vor allem aus dem Vietnam-
krieg, aber in kleinerem Umfang auch aus den militärischen Aktionen 
im Irak zurückgreifen.190  

Deutschen Soldaten der Wehrmacht war es nicht besser ergan-
gen. Ein bekanntes literarisches Zeugnis liegt in Wolfgang Borcherts 
Erzählung „Draußen vor der Tür“ vor, in der Unteroffizier Beckmann 
von den Schrecken des II. Weltkriegs traumatisiert ist. In Wolfgang 
Staudtes großartigem Film „Die Mörder sind unter uns“ (DEFA 1946) 
muß Militärarzt Dr. Mertens auf schmerzhafte Weise die Greuel von 
Kriegsverbrechen psychisch verarbeiten. Sogar in die moderne Mu-
sikgeschichte ist das Thema eingegangen: Die Kölner Mundartgruppe 
BAP hat 1979 eine beliebte Ballade „JUPP“ mit einem originellen 
Text verfaßt.  Erzählt wird das Schicksal eines „Penners“, der, geistig 
verwirrt und alkoholisiert, in einer Traumwelt lebt. Erst in der letzten 
Strophe kommt heraus, daß er als Soldat durch die Schlacht von Sta-
lingrad traumatisiert worden ist.  

Mittlerweile liegen derartige Berichte über schwere Störungen 
auch von Bundeswehr-Soldaten im Anschluß an ihre Auslandseinsätze 
vor.191 Solche dürften wohl prozentual noch häufiger vorkommen, da 
die Jugend heute in der Regel psychisch weniger belastbar ist.192       
                                                 
190 Siehe z.B. den instruktiven Artikel  Der amerikanische Weltkrieg, Der Spiegel 
46/2005, 90-104. 
191 Siehe z. B. den Artikel „Krieg im Keller“ von Ulrike Demmer, DER SPIE-
GEL 24/2006, 42-47. Oberst i. G. Michael Tegtmeier hat sogar eine Doktordis-
sertation zum Thema verfaßt: Traumatischer Stress bei militärischen Kräften. 
Einsatz, Nachsorge, Herausforderungen, Hamburg 2010. Der Autor überblickt 
einen Zeitraum von vor dem ersten Weltkrieg bis zu den jüngsten Einsätzen und 
zieht neben Erfahrungen aus dem Bereich der Bundeswehr auch solche einiger 
anderer kriegführender Nationen heran. Siehe auch das Interview mit dem Verf. 
sowie eine Besprechung der Arbeit in: DIE BUNDESWEHR Mai 2011, 8 f. Ein 
ganzes Heft der Zeitschrift „Loyal – Magazin für Sicherheitspolitik“ (Nr. 
12/2012) ist mittlerweile dem Thema gewidmet worden: „Leben mit dem Kriegs-
trauma – Wie die Bundeswehreinsätze Soldaten, Angehörige und Gesellschaft 
verändern.“     
192 Aus einer Fülle von Material nur zwei Nachrichten zu Entwicklungen, die 
sich seit vielen Jahren abzeichnen: „Mehr Jugendliche leiden unter Depressionen. 
NRW-Gesundheitsministerin Steffens: Zahl der stationären Behandlungen hat 
sich fast verdreifacht“ (General-Anzeiger vom 7. 2. 2013, S. 1). – „Alle Studien 
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Im Kampf gefallene christliche Soldaten sind keine Martyrer 
 

Noch ein interessantes Detail bleibt nachzutragen, das deutlich 
erkennen läßt, welche Vorbehalte die Kirche zu Recht gegenüber jeder 
Form von Krieg hegt. Sie hat immer wieder betont, daß der Herr, wie 
es schon der Prophetie des Alten Testaments entsprach (Jes 53,7), sein 
Leiden und seinen Opfertod ohne Gegenwehr geduldig ertrug. So 
heißt es in der letzten, ergreifenden Strophe jenes Hymnus „Attende, 
Domine, et miserere, quia peccavimus tibi“ (“Merk auf, Herr, und er-
barme dich, denn wir haben gegen dich gesündigt“), der früher gerne 
in der hl. Messe oder in Andachten während der Fastenzeit gesungen 
wurde: „Innocens captus, nec repugnans ductus, testibus falsis pro im-
piis damnatus: quos redemisti, tu conserva, Christe“ („Unschuldig 
wurdest du gefangengenommen und leistetest keinen Widerstand, als 
man dich abführte. Aufgrund falscher Zeugen wurdest du für die Sün-
der verurteilt: die du erlöst hast, die bewahre, Christus“).  

Das Vorbild Jesu Christi, der Zeugnis für die Wahrheit durch 
Erdulden, nicht durch Widerstand und Kampf abgelegt hatte (vgl. 
auch 1 Petr. 2,23), bestimmte viele gute – nicht alle! - Theologen da-
zu, ein Martyrium selbst in einem Krieg zur Verteidigung des Glau-
bens  nur dann anzunehmen, wenn der Getötete ohne Widerstand ge-
storben war. Denn das Blutzeugnis ist die höchste Form der imitatio 
Christi, der Nachahmung Christi, folglich muß der Martyrer dem 
Herrn auch in der gewaltlosen Hinnahme des Opfertodes nachfolgen. 
Um kein Mißverständnis aufkommen zu lassen: Es geht nicht um eine 
allgemeine Heiligsprechung von Personen, die z.B. an Kreuzzügen 
direkt oder indirekt beteiligt waren oder zu ihnen aufgerufen hatten. 
Jedoch ist keiner der Kreuzfahrer unter die Martyrer gezählt worden, 
auch wenn dies heute immer wieder behauptet oder zumindest sugge-
riert wird.193 Dazu lese man den Artikel „Martyre“ von R. Hedde im 
                                                                                                                                               
untermauern, wie wichtig eine frühe sichere Bindung für die Robustheit der Psy-
che ist; nicht zwingend, doch üblicherweise ist es die Bindung an die Mutter.“ 
Genau diese Bindung an die Familie und speziell die Mutter geht immer stärker 
verloren, und die Mehrzahl der Politiker tut, u. a. auf Druck der Wirtschaft, durch 
Überschwemmung mit KITA-Angeboten bereits für Einjährige auch noch alles, 
um sie weiter zu lockern. Der zitierte Satz stammt übrigens nicht aus einem tradi-
tionell-christlichen Publikationsorgan, sondern aus dem Nachrichtenmagazin 
DER SPIEGEL (15/2009, 71)!   
193 So schrieb z.B. der schon erwähnte Mainzer Historiker Ernst-Dieter Hehl, 
ohne auf die abweichende Entscheidung des kirchlichen Lehramtes hinzuweisen, 
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berühmten Dictionnaire de Théologie catholique (10/1928, v. a. 230-
232). Prosper Lambertini, der spätere Papst Benedikt XIV., hatte sich 
in seinem kanonistischen Standardwerk  De servorum Dei beatificati-
one et beatorum canonizatione (3 cap. 18) dieser Position mit guten 
Gründen, v. a. mit Verweis auf die bisherige Praxis der Kirche, ange-
schlossen.194      

Wie anders denkt hier der Islam195 – mit allen Folgen, die wir 
seit einigen Jahren mit Erschrecken beobachten müssen: Die Doktrin 
des Islam, der „Religion und Staat ist“ (Texte zur inneren Sicherheit, 
Islamismus, hg. vom Bundesministerium des Inneren, 22004, 92), faßt 
die von den deutschen Bischöfen herausgegebene Schrift „Christen 
und Muslime in Deutschland“ (Arbeitshilfen 172/2003, Nr. 142 f.), 
die sonst sogar eher geneigt ist, den Muslimen über Gebühr entgegen-
zukommen (siehe z.B. Nr. 254; 355; 480), treffend so zusammen: 
„Nach dem klaren Schriftbefund im Koran heißt dschihƗd an mehr als 
80 % der Fundstellen ‚einen Krieg um des Glaubens willen führen’. 
Darüber hinaus rufen die Verse 5 und 29 der neunten Sure, die als 
zeitlich letzte und damit alle anderen interpretierende Sure gilt, dazu 
auf, die Ungläubigen aktiv zu bekämpfen und, falls sie sich nicht er-
geben und Muslime werden, zu töten. Die Vorstellung, dass die im 
Glaubenskrieg Gefallenen – nach islamischer Tradition Märtyrer – 
unmittelbar ins Paradies eingehen, ist schon im Koran enthalten (Sure 
3,169; 2, 14 [es muß wohl 2,214 heißen, H-L B]; 22,58) ... Auch ohne 
vorangegangenen Angriff von Seiten der Ungläubigen ist nach vor-
modernem islamischen Staatsverständnis der Dschihad gegen die Un-
                                                                                                                                               
einseitig und damit den Leser verwirrend: „Kreuzfahrer, die den Tod fanden, gal-
ten den Zeitgenossen als Märtyrer.“ (Zwischen Sünde und Verdienst vor Gott, 
24).  
194 „His si addatur, neminem hactenus inter martyres esse relatum, qui restiterit, 
ne moreretur, et nullum ex tot millibus cruce signatorum, seu militum Hiero-
solymitanorum, qui in bello pro fide occubuerunt, cultum martyrum habuisse, aut 
habere in Ecclesia, indubitatum videtur, repugnantiam obstare martyrio, et mortis 
acceptionem esse debere omnino voluntariam.“  
195 Man möge also bitte das Christentum nicht immer wieder mit dem Islam in 
einem Atemzug nennen, wenn es um die (angebliche oder tatsächliche) Be-
schneidung der Freiheit durch „monotheistische Religionen“ geht, wie man dies 
beispielsweise bei dem Ägyptologen Jan Assenmacher, dem Philosophen Odo 
Marquard und dem Schriftsteller Martin Walser liest. Der protestantische Theo-
loge Heinzpeter Hempelmann hat hierauf das Nötige erwidert (Gott ohne Ge-
walt! Warum Toleranz und Wahrheit für den christlichen Glauben zusammenge-
hören, Brunnen Verlag Gießen 2009, 49-82). 
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gläubigen obligatorisch, und zwar bis zur Unterwerfung der ganzen 
Welt unter islamische Herrschaft, bzw. bis zum Jüngsten Tag. Diesen 
expansionistischen Dschihad zu führen ist keine individuelle Pflicht 
eines jeden Muslim. Es genügt, wenn die Staatsführung dafür Sorge 
trägt, dass er weitergeht.“ Gott sei Dank denkt nicht jeder Muslim so! 
 

Die neue Situation des Christentums   
nach der „Konstantinischen Wende“ 

 
Die prinzipielle Abneigung des Christentums, Blut zu vergießen, 

ist noch im Jahre 314 mindestens in bestimmten Kreisen der Kirche 
offenbar so groß gewesen, daß man erst langsam auf die Bedürfnisse 
und Forderungen des Staates einging und zunächst einmal in Arles nur 
die Desertion in Friedenszeiten moralisch ächtete, sie im Krieg, wo 
Menschen getötet wurden, frei von Kirchenstrafen ließ.  

Einige Jahrzehnte später beschäftigte sich abermals eine Kir-
chenordnung mit der Vereinbarkeit von Christentum und Wehrdienst. 
Im achten Buch der sog. Apostolischen Konstitutionen, die, auf den 
älteren Kirchenordnungen aufbauend, am Ende des 4. Jahrhunderts 
zusammengestellt wurden196, lesen wir: „Ein Soldat, der sich (zur 
Taufvorbereitung) anmeldet, soll darüber belehrt werden, daß er kein 
Unrecht begehen und nicht (die Bevölkerung) drangsalieren darf und 
daß er sich mit dem ausgehändigten Sold zufriedengeben muß.“197 
Hier wird nun beinahe wörtlich die im Anfang unserer Untersuchung 
erwähnte Auskunft Johannes des Täufers an die Soldaten, die an ihn 
herangetreten waren, aus Luk 3,14 zitiert. Die nicht zu übersehende 
Veränderung des Bewußtseins hängt sicherlich nicht zuletzt mit der 
allmählichen Entwicklung jener berühmten „bellum iustum“-Theorie, 

                                                 
196 P. Nautin, Costituzioni apostoliche: Dizionario patristico e di antichità cristia-
ne (hg. vom Institutum Patristicum Augustinianum), (Rom 1983) 1, 825; G. 
Schöllgen, Apostolische Konstitutionen, 3LThK 1/1993, 872 f.; B. Steimer, 
Apostolische Konstitutionen, 3LACL (2002) 53 f.  
197 8, 32,10. Griech. u. lat. Text in: Didascalia et Constitutiones apostolorum, ed. 
F. X. Funk, Paderborn 1905, 534-537; griech.-franz.: M. Metzger, SC 336/1987, 
238 f. Das 8. Buch der Apostolischen Konstitutionen hängt sonst in einem gro-
ßen Teil seines Bestandes v. a. von der Traditio apostolica ab. 
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einer Lehre vom „gerecht(fertigt)en  Krieg“ zusammen, die dann all-
gemein Geltung erlangen sollte.198  
 

War Jesus Christus radikaler Pazifist? 
 
Deren Grundelementen begegnet man schon bei St. Augusti-

nus199, der auch die gängigen, noch heute immer wieder vorgetragenen 
Argumente zurückweist, mit denen eine radikal-pazifistische Grund-
haltung Jesu Christi nachgewiesen werden soll:  

Es handelt sich bei den schon zu seinen Zeiten anscheinend öfter 
zitierten, angeblich zur radikalen Gewaltlosigkeit aufrufenden Jesus-
worten u. a. um folgendes. Bei Matthäus 5,39 lesen wir: „Ich aber sa-
ge euch: Ihr sollte dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich 
jemand auf deine rechte Wange schlägt, so halte ihm auch die andere 
hin.“200 Die Argumentation des hl. Augustinus201, die auch St. Thomas 
                                                 
198 Zentrale Arbeiten zu diesem Thema allgemein sind verzeichnet bei: E. Sie-
benborn, Bellum Iustum – Spätantike und nachantike Positionen, AU 34, 1-
2/1991, 75 Anm. 2. 
199 Der Bischof von Hippo war sich sehr wohl bewußt, daß hier gegenüber den 
vorangehenden Jahrhunderten eine gewisse Änderung in der Haltung der Chris-
ten eingetreten war – die aber eben keinen doktrinären Bruch darstellt! Er faßte 
diese Einsicht in jene berühmte, geradezu paradoxe, aber doch von einer tiefen 
Wahrheit durchdrungene Formel: „doctrina igitur constans mutato praecepto non 
mutata mutavit“ (ep. 138, 2 = CSEL 44/ 1904, 128; manche Editionen fügen das 
Substantiv „instructionem“ als Akk.-Objekt an). Zur Konzeption des hl. Augusti-
nus  hat J. Straub Grundlegendes gesagt (Augustins Sorge um die Regeneratio 
imperii. Das Imperium als civitas terrena, HJb 73/1954, 36-60, zuletzt abge-
druckt in: Das frühe Christentum im römischen Staat, hg. von R. Klein, Darm-
stadt 1982, 244-274; ds., Die geschichtliche Stunde des Heiligen Augustinus: 
Spätantike und frühes Christentum. Ausstellung im Liebighaus, Frankfurt/ M. 
1984,75-81, hier v. a. 79 f.).  
200 „Es fällt auf, daß nach Mt der Schlag auf die ‚rechte’ Wange geführt wird, 
nach Lk [6,29 a] hingegen auf ‚die Wange’ ganz allgemein. Unter der Vorausset-
zung, daß der Schlag mit der rechten Hand geführt wird, müßte dieser eigentlich 
die linke Wange des andern treffen. Wie kommt Mt zu diesem eigenartigen Text? 
In der rabbinischen Literatur findet sich folgende Bestimmung: ‚Gibt jemand 
einem andern einen Schlag ins Gesicht, so muß er ihm zwei Minen (etwa 160 M) 
zahlen. Geschieht es aber mit verkehrter Hand (d. i. wohl mit geballter Faust, 
wobei die rechte Wange des andern getroffen wird), so hat er das Doppelte zu 
zahlen.’ Der Schlag auf die rechte Wange galt als besonderer Schimpf.“ (Josef 
Staudinger S. J., Die Bergpredigt, Wien 1957, 112 f.; in den Fußnoten ist die 
rabbinische Literatur angeführt). Vgl. auch Gerhard Schneider, Botschaft der 
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von Aquin aufgreift202, ist noch heute gültig: Der Herr fordert von sei-
nen Jüngern eine prinzipiell friedliche Gesinnung203, er gibt hier aber 
keine Handlungsanweisung für den konkreten Einzelfall.204 Schon gar 

                                                                                                                                               
Bergpredigt, Aschaffenburg 1969, 39: „Jeremias hat aufgezeigt, daß Jesus als 
Beispiel eine besonders kränkende Beleidigung wählt. Der Schlag auf die rechte 
Wange ist ein Schlag, den der Gegner mit dem (rechten) Handrücken führt. Die-
ser gilt als besonders entehrend.“ Ebenso Franz Zeilinger, Zwischen Himmel und 
Erde – Ein Kommentar zur „Bergpredigt“ Matthäus 5-7, Stuttgart 2002, 102.    
201 Aug. ep. 138,12 f; c. Faust. 22,76; siehe Umberto Mattioli, „Non resistere al 
male“, ma „porgere l’altra guancia“ (MT. 5,39; LC. 6,29): Aspetti politici 
dell’esegesi antica, in: Alvarium (Festschrift Chr. Gnilka), 265-267; vgl. Robert 
L. Holmes, St. Augustine and the Just War Theory, in: Gareth B. Matthews 
(Hg.), The Augustinian Tradition, Berkeley-Los Angeles-London 1999, 325. 

In seiner Schrift zur Bergpredigt „De sermone Domini in monte“ (Buch I, 
Kap. 19, 56-58, CCL 35, 63-69; deutsche Übersetzung in: Aurelius Augustinus, 
Die Bergpredigt. Ausgewählt und übertragen von Susanne Greiner, Johannes 
Verlag Einsiedeln, 2Freiburg 2010, 79-83) betont St Augustinus die prinzipielle 
Radikalität in der Aussage Christi: Während schon der Grundsatz „Aug’ um Au-
ge, Zahn um Zahn“, also eine Vergeltung, die das zugefügte Unrecht nicht über-
schreitet, gegenüber einer maßlosen Rache einen großen Fortschritt bilde, fordere 
der Herr nicht nur, auf Vergeltung – also auch auf eine ganz geringe – völlig zu 
verzichten, sondern sogar noch weiteres Unrecht hinzunehmen.  

Jesus formuliert freilich, das muß man über Augustinus hinaus festhalten, 
diese Bereitschaft so, als ob man den Gegner geradezu zur weiteren Sünde pro-
vozieren solle. Schon daran erkennt man, daß hier nicht alles rein wörtlich zu 
nehmen ist.    
202 S.th. II-II q. 40 a. 1 ad sec. 
203 Für die Bedeutung des Friedens im Christentum mit all seinen Aspekten ist – 
trotz einzelner Aussagen, an denen man Kritik üben mag – die magistrale Arbeit 
des mennonitischen Pazifisten Willard M. Swartley wichtig: Covenant of Peace – 
The Missing Peace in New Testament Theology and Ethics, Grand Rapids, Mi-
chigan/Cambridge, U. K. 2006 (542 S.). Aus katholischer Sichtweise hatte sich 
einige Jahrzehnte zuvor schon Joseph Comblin des Themas angenommen: Theo-
logie des Friedens – Biblische Grundlagen, dt. Ausgabe Graz-Wien-Köln 1963. 
Swartley kennt anscheinend dieses Buch nicht.   
204 „When Augustine insists that the scriptural passages concerning just and un-
just responses to violence are not intended to provide moral guidance for external 
acts but to train the heart, her refers, in effect, to this intellectual process of rec-
onciling multiple interpretations of scriptural passages in order to produce a syn-
thesis.“ (Robert Dodaro, Christ and the just society in the thought of Augustine, 
Cambridge 2004, 139) Vgl. Josef Staudinger, Die Bergpredigt, 120: “Demgemäß 
wird von Christus auch nicht die gerechte Notwehr des Einzelnen und auch nicht 
die des Staates (der gerechte Krieg) verurteilt, sondern die ganze Ordnung der 
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nicht, so darf man ergänzend hinzufügen, geht es in der Bergpredigt 
um eine Debatte, ob ein christlicher Staat Kriege führen darf oder 
nicht. Vielmehr erteilt Christus seinen Jüngern Lehren, wie sie ihre 
eigene Gesinnung nach den Vorgaben des Evangeliums auszurichten 
haben. Ganz recht hat der Feuilletonist und (habilitierte) Historiker 
Eberhard Straub, Sohn des bedeutenden Bonner Althistorikers Johan-
nes Straub, mit seiner prinzipiellen Einschätzung des Evangeliums Je-
su Christi: „Das Neue Testament enthält keine konkrete soziale oder 
politische Botschaft, da es sich an den inneren Menschen richtet, der 
nur Gast auf Erden ist.“205 Das heißt natürlich nicht – und Straub wür-
de das auch sicherlich nicht behaupten wollen -, daß die Veränderung 
des einzelnen Menschen durch die Wirkung der Frohen Botschaft auf 
seine Seele und seinen Geist nicht enorme Konsequenzen für Gesell-
schaft und Staat haben kann und soll.   

Mit diesen Bemerkungen wollen wir nicht einer prinzipiellen 
Trennung von Gesinnungs- und Verantwortungsethik nach den Vor-
gaben Max Webers das Wort reden, die in der vom dem Soziologen 
konzipierten Form kaum mit der katholischen Morallehre zu vereinba-
ren ist.206 Interessanterweise war jenes Modell von Weber gerade als 
Antwort auf die pazifistische Bewegung nach dem 1. Weltkrieg ent-
wickelt worden; er hatte es in seinem Buch „Politik als Beruf“ im Jah-
re 1919 vorgestellt.207 Vielmehr gilt es für uns hier nur festzuhalten, 
daß die Frage, wie sich der Staat bzw. der für ihn Verantwortliche 
konkret in bestimmten Situationen zu verhalten hat, jenseits des Hori-
zonts der Bergpredigt liegt und, jedenfalls direkt, überhaupt nicht be-
rührt wird. Damit ist nicht bestritten, daß es Aufgabe der Theologie 
ist, darüber zu reflektieren und Modelle zu entwickeln, wie man den 
vom Heiland an das Individuum gerichteten, zweifellos sehr ernst ge-
                                                                                                                                               
Gewalt von ihren letzten Wurzeln her erlöst und übergeführt in die Ordnung sei-
ner Liebe.“   
205 Eberhard Straub, Vom Nichtstun. Leben in einer Welt ohne Arbeit, Berlin 
2004, 55.  
206 Jene Lehre ist eindeutig anti-aristotelisch ausgerichtet. Siehe Arthur Fridolin 
Utz, Sozialethik (mit internationaler Biographie), III. Teil: Die soziale Ordnung, 
Bonn 1986, 27 f. 
207 Wilhelm Korff, Verantwortungsethik, 3LThK 10/2001, 602 f. Auch Korff übt 
berechtigte Kritik an einer scharfen Trennung der beiden „Ethiken“: Jesus hat in 
seinen Forderungen der Bergpredigt bestimmt keine reine „Gesinnungsethik“ 
verkünden wollen, die letztlich, da utopisch, den verantwortlich für andere Han-
delnden nicht binde.       



66 
 

meinten Forderungen auch in der Praxis der Gemeinwesen gerecht 
werden kann. Bei diesem Vorgehen sind vor allem nicht einzelne Stel-
len, möglicherweise noch falsch gedeutet, zu verabsolutieren, sondern 
die biblischen Worte müssen nach der beständigen hermeneutischen 
Regel der katholischen Kirche mit Blick auf die ganze Schrift und 
nach der Norm der „analogia fidei“ sowie gemäß den Vorgaben des 
Lehramtes ausgelegt werden.208 Dieses Verfahren kann der einen oder 
anderen Aussage, z.B. in der Bergpredigt, die in einseitiger, falscher 
Deutung allzu utopisch klingt, ihre Schärfe nehmen209, so daß von 
hierher der Druck auf eine Unterscheidung zwischen Gesinnungs- und 
Verantwortungsethik relativiert bzw. sogar neutralisiert wird.    

Christus selbst, so hielt schon der hl. Augustinus fest und viele 
andere Autoren bis in die jüngste Zeit folgten ihm, verhält sich übri-
gens in Joh 18,23, als er vom Diener des Hohenpriesters geschlagen 
wird, anders, als es dem Wortlaut (nicht aber dem Geist!) der Berg-
predigt im Matthäusevangelium entspräche. Denn dort reagiert er mit 
den Worten: „Wenn ich ungehörig gesprochen habe, so gib an, was 
ungehörig daran gewesen ist; wenn ich aber richtig gesprochen habe, 
warum schlägst du mich?“210 Jesu eigene Anweisung in Mt 5,39 ist 
also offenbar nicht buchstabengetreu in die Praxis umzusetzen, son-
dern bedarf der Interpretation – sonst würde Christus der von Gott ge-
setzten Norm widersprechen, nach der Worte und Taten nicht ausei-

                                                 
208 So hält es noch die Offenbarungskonstitution „Dei Verbum“ (Nr. 12) des II. 
Vatikanums fest. 
209 Wenn wir dies sagen, denken wir gar nicht daran, Gerhard Lohfinks Kritik auf 
uns zu beziehen, der jene Christen tadelt, die er selbst allzu pauschal und undiffe-
renziert so argumentieren läßt: „Die Anweisungen in der Bergpredigt sind nicht 
wörtlich zu nehmen, weil das sowohl im privaten wie im öffentlichen Leben zu 
unhaltbaren Zuständen führen würde.“ (Wem gilt die Bergpredigt? Beiträge zu 
einer christlichen Ethik, Freiburg/B. 1988, 41) Vielmehr bleibt selbstverständlich 
der Grundsatz bestehen, daß die Bergpredigt vom Prinzip her sowohl das private 
Leben des Christen moralisch zu prägen hat als auch eine Art von „Grundgesetz“ 
der Kirche darstellt. Siehe Servais Pinckaers OP, Christus und das Glück, Grund-
riss der christlichen Ethik, dt. Ausgabe Göttingen 2004 – übrigens ein ausge-
zeichnetes Buch!      
210 Auch in „De sermone Domini in monte“ (I 19,58) trägt Augustinus dieses Ar-
gument zustimmend vor, fährt aber dann mit einem ergreifenden Gedanken zum 
Verhalten des Herrn fort: „Dennoch war er in seinem Herzen nicht nur bereit, 
zum Heile aller auf die andere Wange geschlagen zu werden, sondern sogar sei-
nen ganzen Leib kreuzigen zu lassen.“ (Übersetzung von S. Greiner, a. O. 83) 
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nanderfallen dürfen (Röm 2,21 f.), was für den Gottmenschen unmög-
lich ist.  

Zur immer wieder von Radikal-Pazifisten angeführten angeblich 
unkonditionierten und allgemeingültigen Forderung Jesu, sowohl pri-
vat als auch in der staatlichen Gemeinschaft bei Bedrohung durch 
Gewalt oder deren Anwendung „auch die andere Wange hinzuhalten“, 
sind folgende, ganz in der kirchlichen Tradition verwurzelte methodi-
sche Bemerkungen aus der Feder des katholischen Philosophen Josef 
Pieper aufschlußreich: „Das ‚Ganze’ aber, worin jede zu interpretie-
rende Äußerung angesiedelt ist, umgreift natürlich – über Vokabular, 
Grammatik und gedanklichen Zusammenhang hinaus – den unge-
schmälerten Nuancenreichtum der Bilder und Klangfarben; es gehört 
dazu etwa die habituelle Nüchternheit der Diktion oder auch, auf der 
Gegenseite, die Vorliebe für die anschaulich zugespitzte Übertrei-
bung. Möglicherweise meint zum Beispiel der Satz ‚Wenn dich einer 
auf die rechte Wange schlägt, dann halte ihm auch die andere hin’ (Mt 
5,39), nach der Intention des also Redenden, gar nicht das buchstäb-
lich Gesagte.“211  

Ähnliche Fälle hyperbolischer, also zugespitzt-übertriebener 
Aussagen, sind übrigens auch sonst für Jesu Diktion in großer Zahl 
nachweisbar. Beim einen oder anderen Herrenwort wird es geradezu 
gefährlich, wenn Menschen versucht sind, es außerhalb der Interpreta-
tion der Kirche und noch dazu bar jeder philologischen Methode auf 
eigene Faust „wörtlich“ zu verstehen. Man vergleiche z.B. die Forde-
rung, um der Nachfolge Christi willen die eigenen Angehörigen „zu 
hassen“ (Luk 14,26), den Ratschlag, sich selbst zu verstümmeln, um 
nicht in die Hölle geworfen zu werden (Mt 5, 29 f., wie Mt 5,39 eben-
falls in der Bergpredigt gesagt), oder die Bezeichnung des Zölibates 
um des Himmelreiches willen als eine Selbstkastration (Mt 19,12). 
Als Beispiele für hyperbolische Formulierungen kann man noch hin-
zunehmen etwa die Mahnung, zunächst einmal den Balken im eigenen 
Auge und nicht den Splitter im Auge des anderen zu sehen (Mt 7,2-5, 
wieder in der Bergpredigt!), oder das Bild von der Mücke und dem 
Kamel (Mt 23,24). 

 Auch die berühmte Warnung, daß eher ein Kamel durchs Na-
delöhr geht als ein Reicher ins Himmelreich kommt (Mk 10,25 parr.), 
                                                 
211 Josef Pieper, Was heißt interpretieren? In: Schriften zum Philosophiebegriff, 
Hamburg 1995, 219. 
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wäre hier einzuordnen. Das eigenartige Bild ist dem Bereich der 
„Adynata“ zuzuweisen, jener Aussagen also, deren Inhalt nie Wirk-
lichkeit werden kann – so wie man früher gerne folgenden Adynaton-
Topos ins Poesiealbum schrieb: „Wenn die Hasen Jäger schießen und 
die Flüsse aufwärts fließen, wenn die Mäuse Katzen fressen, erst dann 
will ich dich vergessen.“ Denn Jesus stellt in seinen berühmten und 
vieldiskutierten Worten das größte Tier des Orients der sprichwörtlich 
kleinsten Öffnung entgegen. Nicht wenige Theologen bis in die jüngs-
te Zeit wollten den grotesken Charakter der Metapher abmildern, in-
dem sie das „Kamel“ (griechisch: „kamelos“) zu einem „Schiffstau“ 
(griechisch: „kamilos“) umfunktionierten, was weder vom Griechi-
schen her sprachlich möglich ist  - „kamilos“ existiert gar nicht und 
scheint für diese Stelle ad hoc erfunden zu sein - noch eine wirklich 
überzeugende „Entschärfung“ des Bildes mit sich bringt. Andere Ge-
lehrte verwiesen auf ein angeblich niedriges Tor in Jerusalem, das den 
Namen „Nadelöhr“ getragen habe. Nun vergrößert sich die Chance 
des Reichen in der Tat etwas, doch noch zur ewigen Herrlichkeit zu 
gelangen; leider scheint nur jene kleine Pforte überhaupt nicht exis-
tiert zu haben, erst ab dem Mittelalter wird von ihr erzählt. Die richti-
ge Deutung des Bildes vom Kamel und dem Nadelöhr, die man schon 
beide wörtlich stehen lassen und dann als hyperbolisches Adynaton 
interpretieren muß, findet man in dem vorzüglichen Aufsatz des 
Mainzer katholischen Exegeten Marius Reiser „“Selig die Reichen!“ 
– „Selig die Armen!“ – Die Option Jesu für die Armut.212 In Reisers 
Ausführungen, die sich auf die Hl. Schrift und die Kirchenväter stüt-
zen, wird dem Reichen demnach nicht jede Hoffnung genommen, wo-
fern er so lebt, als wenn er nicht mit so vielen Gütern gesegnet wäre, 
d.h. indem er seinen Reichtum in den Dienst der Armen stellt – so wie 
der Protestant Albert Schweitzer, übrigens ein Freund des katholi-
schen Erzbischofs Marcel Lefebvre, dem er in Afrika begegnete, emp-
fahl, wenn man sich etwas über das Lebensnotwendige hinaus gönnen 
wolle, dieselbe Geldmenge Bedürftigen zur Verfügung zu stellen.213  

Kommen wir noch einmal auf Josef Piepers Ausführungen zur 
richtigen Interpretation überspitzter Formulierungen in der Hl. Schrift 
zurück. Zu Mt 5,39 ff. fährt der katholische Philosoph fort: „Thomas 
von Aquin (Super Joh. XVIII, 4, 2 [n. 2321]) macht hierzu eine sehr 
                                                 
212 Erbe und Auftrag (Benediktinische Monatsschrift) 74/1998, 451-466, zu dem 
Bild vom Kamel und dem Nadelöhr siehe 462 f. 
213 Siehe Reiser a. O. 466. 
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prinzipielle Anmerkung, die wohl generell als Interpretationsregel gel-
ten kann; dieses wie auch manches andere neutestamentliche Diktum 
sei nur von dem tatsächlichen Verhalten Christi her zutreffend zu in-
terpretieren, der ja in solchem Fall keineswegs die andere Wange hin-
gehalten, sondern erwidert habe: ‚Wenn ich etwas Falsches gesagt ha-
be, dann beweise es mir; habe ich aber recht geredet – warum schlägst 
du mich?’ (Joh 18,23)“214      

 
Jesus Christus selbst handelte nicht immer absolut gewaltfrei! 

 
Es ist zwar zuzugeben, daß Jesus in Joh 18,23 den Diener des 

Hohenpriesters, der ihm eine Ohrfeige versetzt hatte, selbst nicht zu-
rückschlägt – das wäre sozusagen die Steigerung der Nichtbeachtung 
von Mt 5,39, jenem Vers, nach dem man, wenn man auf die rechte 
Wange geschlagen wird, auch die linke hinhalten soll. Aber daß der 
Herr durchaus nicht immer und unter allen Umständen, wie von radi-
kalpazifistischer Seite gerne angeführt wird, jegliche Form von Ge-
waltanwendung ablehnte, zeigt in der Tat deutlich sein Umgang mit 
den Verkäufern von Opfertieren und den Wechslern im Tempel (Mt 
21,12 f. Parr.; Joh 2,14-22), wenn man die Texte nur richtig interpre-
tiert. Besonders die Passage im Johannes-Evangelium ist in unserem 
Zusammenhang aufschlußreich: Es wird dort ausdrücklich berichtet, 
daß der Gottmensch nicht nur die Tische der Geldhändler umstürzte 
und die Münzen verstreute, also Gewalt gegen Sachen anwandte, son-
dern auch mit einer Geißel, die er ad hoc aus Stricken fertigte (grie-
chisch: phragellion ek schoinion, lateinisch: flagellum de funiculis; 
Joh 2, 15)215, einerseits die Opfertiere, dann aber vor allem auch die 
Menschen, die das Heiligtum seines Vaters entweihten (siehe Mt 21, 
13), vertrieb. Daß der Herr jenes Instrument nicht nur in der Luft 
                                                 
214 Josef Pieper, Was heißt interpretieren?  219. 
215 Ob der Zusatz hos (phragellion: wie eine Geißel, oder: eine Art Geißel)  (Vul-
gata: quasi [flagellum]; die Neo-Vulgata läßt den Zusatz quasi aus) späteren Da-
tums ist, und wenn man diese Frage bejaht, nachträglich zur Abschwächung des 
Begriffs „Geißel“ eingefügt wurde (so Bruce M. Metzger, A Textual Commenta-
ry on the Greek New Testament, Stuttgart 21994, 173), ist nicht ganz sicher. Im-
merhin ist der erweiterte Text schon in frühen Papyri nachweisbar (Metzger a. O. 
und Benedikt Schwank, Evangelium nach Johannes, St. Ottilien 1996, 90). Aller-
dings läßt sich schwer einsehen, wenn man nicht einen mechanischen Fehler an-
nehmen will, warum ein ursprünglich vorhandenes hos in weiten Teilen der 
Überlieferung ausgefallen sein soll (so Metzger a. O.).     
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schwang216, sondern daß es bei dieser spektakulären Aktion auch Hie-
be setzte, dürfte wohl für jeden außer Frage stehen, der nicht vor Rea-
litäten, die ihm unangenehm sind, einfach die Augen verschließt. Die 
Taubenhändler werden nur deshalb „milder“ behandelt, weil man ihre 
Tiere im Unterschied zum Großvieh nicht einfach unter Anwendung 
von Gewalt vertreiben konnte.217  

Versuche neuzeitlicher Theologen, die Anwendung der Geißel 
auf die Tiere zu beschränken218, sind zwar schon traditionell belegt219, 
können aber als gescheitert gelten. Zum einen ließen sich die Großtie-
re am leichtesten vertreiben, wenn die ihnen vertrauten und sie füh-
renden Personen sich mit auf die Flucht machen mußten. Außerdem 
galt ja Jesu heiliger Zorn nicht den unschuldigen Tieren, sondern den 
geldversessenen Menschen. Ebenso spricht der sprachliche Befund 
dagegen, daß etwa nur die Tiere verjagt worden wären. In unserem 
Sinne entschied sich zu Recht auch Rudolf Schnackenburg in seinem 
Standardwerk, dem in den letzten Jahrzehnten wohl bekanntesten, 
wenngleich vom Standpunkt des katholischen Glaubens aus keines-
wegs immer zuverlässigen Kommentar zum Johannesevangelium.220 
Der katholische Exeget bemerkte zutreffend, daß die Wiedergabe der 

                                                 
216 Das nimmt aber offenbar z.B. Johannes Albert Bengel an: „Neque dicitur ho-
minibus ictum inflixisse: terrore rem perfecit“ (D. Joh. Alberti Bengelii Gnomon 
Novi Testamenti, Stuttgartiae 1915, 331).  
217 Richtig J.H. Bernard – A.H. McNeile, A Critical and Exegetical Commentary 
on the Gospel According to St. John, Vol. I, 1928, Nachdruck Edinburgh 1942, 
91. 
218 So z. B. Heinrich August Wilhelm Meyer, Kritisch exegetisches Handbuch 
über das Evangelium des Johannes, 7Göttingen 1886, 133. Nach Meyer treibt 
Jesus nur die Tiere mit der Geißel heraus, „so dass man nicht mit jenen Ausle-
gern die Anwendung der Geissel leugnen und sie als blosses Symbol des göttli-
chen Zornes ... betrachten darf“.    
219 Siehe z.B. Joseph Knabenbauer SJ, Commentarius in quatuor S. Evangelia, 
Tom. IV: Evangelium secundum Ioannem, Paris 1906, 140 f. Knabenbauer, der 
selbst diese falsche Position vertritt, nennt aber griechische Kirchenväter, die 
anders entschieden hätten – und es waren nicht nur Griechen. Siehe z.B. Aug. in 
Io. Ev. Tract. 10: Dicimus tamen, fratres, (non enim et ipse pepercit illis; qui fla-
gellandus erat ab eis, prior illos flagellavit), signum quoddam nobis ostendit,  
quod fecit flagellum de resticulis, et inde indisciplinatos, negotiationem de temp-
lo facientes, flagellavit (CCSL 36/1990, 103). Vgl. auch das weiter unten er-
wähnte Zeugnis des hl. Hieronymus. 
 220 Das Johannesevangelium, Erster Teil, HThKNT, Freiburg/B. 1979, Sonder-
ausgabe 2000, 362 Anm. 1. 
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Vulgata „(omnes eiecit de templo,) oves quoque et boves“ – „Alle ver-
trieb er aus dem Tempel, auch die Schafe und die Rinder“ (Joh 2, 15) 
dem Sinn nach einwandfrei ist. So schreibt er auch im Kommentar 
„und die Schafe und Rinder“. Umso unverständlicher erscheint es, daß 
die bei ihm vorangehende Übersetzung so lautet: „und trieb alle aus 
dem Tempel(hof) hinaus, die Schafe und die Rinder“.221 Hier werden 
„die Schafe und die Rinder“ doch offenbar als erläuternde Beifügun-
gen zu „alle“ verstanden, Menschen kommen keine vor. Ohne Schna-
ckenburg bewußte Unredlichkeit unterstellen zu wollen, könnte seine 
Interpretation die Übersetzung mit beeinflußt zu haben, wenn man 
nicht einen mechanischen Fehler annehmen will. Denn obwohl der 
Gelehrte zugibt, daß sich „pantas222 (masc.) zunächst auf die Men-
schen bezieht“, soll Jesus die Geißel nur „zum Hinaustreiben der Tiere 
benutzt haben“.223 Schnackenburg nimmt also eine merkwürdige Auf-
teilung an: Hinausgetrieben werden alle, Menschen und Tiere. Aber 
die unmittelbare Gewalt durch Geißelhiebe wird nur gegen die Tiere 
angewendet. Vom Text her läßt sich eine solche Differenzierung nicht 
nachweisen, sie wirkt geradezu künstlich und gequält. 

 
Was tat Christus genau bei der Tempelaustreibung? 

 
Rein sprachlich betrachtet müßte es auf jeden Fall richtig so 

heißen: „und trieb alle aus dem Tempel(hof) hinaus und (deutlicher 
noch wie in der Vulgata: auch) die Schafe und Rinder.“ Im griechi-
schen Urtext stehen nämlich die Worte: „pantas exebalen ek tou hie-
rou ta te probata kai tous boas.“ „pantas“ wird man aufgrund seines 
maskulinen Genus wohl eher nicht als Oberbegriff  zu „ta probata kai 
tous boas“ fungieren lassen, da das erste Substantiv „ta probata“ ja 
neutralen Geschlechts ist.224 Die beiden, jeweils unterschiedliche Tier-
arten bezeichnenden Substantive bilden also wohl keine explikative 
Apposition zu „pantas“. Die Konjunktion „te“ steht dann nicht auf 
derselben syntaktischen Ebene wie das folgende „kai“ im Sinne eines 
„sowohl - als auch“. Vielmehr betrifft „pantas“ die Menschen, d. h. 

                                                 
221 Schnackenburg, Das Johannesevangelium a. O. 359. 
222 Bei Schnackenburg mit griechischen Buchstaben geschrieben. 
223 Schnackenburg a. O. 362.  
224 So entspricht es jedenfalls der Regel, die allerdings gelegentlich Ausnahmen 
duldet. Siehe  Friedrich Blass – Albert Debrunner – Friedrich Rehkopf, Gramma-
tik des neutestamentlichen Griechisch, 15Göttingen 1976, 112. 
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die Händler. Die Konjunktionen sind dann im Sinne eines „kai“ - 
„kai“ so zu verstehen, daß das nachgestellte „te“ – ähnlich wie ein vo-
rangestelltes „kai“, das ebenso in einem solchen Fall stehen kann - die 
Gruppe der Schafe und Rinder an die der Menschen anbindet, das 
„kai“ zwischen beiden Tiergruppen seinerseits diese miteinander ver-
knüpft.225  „Pantas“ hingegen schließt sich, und das ist auch inhaltlich 
das natürlichste Verständnis der Stelle, direkt an die im Vers zuvor 
Genannten an, nämlich die Händler: „Er fand dort im Tempel die Ver-
käufer von Rindern, Schafen und Tauben und die Geldwechsler sit-
zen.“ (Joh 2,14)      

Schließlich müssen wir, um ganz sicher und endgültig entschei-
den zu können, ob der Angriff Jesu bei der Tempelreinigung auch Per-
sonen galt, die Parallelstelle in Mt 21,12 f. hinzunehmen. Dazu be-
rechtigt, ja verpflichtet uns das Prinzip der ganzheitlichen Schriftaus-
legung, so wie es noch das II. Vatikanum, sich hier auf eine sichere 
und durchgehende Tradition der Kirche stützend, gelehrt hat (DV 12). 
Wenn nämlich nach katholischer Lehre der die Schrift inspirierende 
Gott selbst der eigentliche Urheber des Textes („auctor primarius“) ist, 
wie es ebenso noch das II. Vatikanum verkündet (DV 11), dann darf 
man über das auch bei profanen Texten schon übliche Maß, Parallel-
stellen zum Verständnis heranzuziehen, noch hinausgehen. Denn die 
biblischen Aussagen sind zwar von unterschiedlichen menschlichen 
Verfassern niedergeschrieben worden, stehen aber alle eben unter der 
Leitung des sie gemeinsam eingebenden Hl. Geistes, haben also im 
richtig verstandenen (theologischen) Sinn nur einen „Autor“.  

Die Parallelstelle im Matthäus-Evangelium lautet nun so: „Und 
Jesus ging in den Tempel, trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften 
und kauften, stieß die Tische der Wechsler und die Stände der Tau-
benverkäufer um und sagte zu ihnen: ‚Es steht geschrieben: ‚Mein 
                                                 
225 Eine solche syntaktische Einordnung bietet sich durchaus an (anders  Heinrich 
August Wilhelm Meyer, a. O. 133). Siehe z.B. J.D. Denniston, The Greek Partic-
les, 2Oxford 1954, 498, mit Beleg aus Herodot 9,80,1; Blass-Debrunner-Rehkopf  
374 mit Zitat aus Apg 18,4. Im Johannes-Evangelium kommt die Partikel te 
überhaupt nur noch zweimal vor, nämlich in 4,42 (allerdings existiert dort die 
varia lectio de) und sicher in 6,18. Beide Male gebraucht der Evangelist die Kon-
junktion weiterführend. Eine echte Parallele zu unserem Vers liegt allerdings 
nicht vor - was Schnackenburg, der die beiden Stellen anführt, zu erwähnen ver-
säumt - , da weder in 6,18 noch in 4,42 (wenn man überhaupt te vor de den Vor-
zug gibt) sich ein kai anschließt, das theoretisch mit dem te zusammen als Ein-
heit te-kai im Sinne von kai-kai (sowohl- als auch) aufgefaßt werden könnte.   
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Haus soll ein Bethaus heißen’ (Jes 56,7), ihr aber macht es zu einer 
‚Räuberhöhle’ (Jer 7,11).’“ Selbst wenn man an zwei verschiedene 
Tempelauftritte Jesu denken will226, was heute gemeinhin eher nicht 
angenommen wird227, zeigt diese Perikope klar, daß der Herr sehr 
wohl prinzipiell bereit war, auch die Menschen hinauszuwerfen228 – 
und das wird in keinem Fall ohne ein Mindestmaß an Gewalt vonstat-
ten gegangen sein, auch wenn bei Matthäus und den Synoptikern die 
Geißel nicht direkt erwähnt wird. 
   

Der Krieg – ein großes Übel! 
 
Nachdem wir ausführlich dargelegt haben, daß der Herr selbst 

bei aller Liebe zu einem wahrhaften Frieden keinem utopischen Radi-
kalpazifismus anhing, kommen wir wieder auf die Frage zu sprechen, 
unter welchen kirchlichen Bedingungen ein Krieg erlaubt oder gar ge-
boten sein kann. Augustinus erkennt eine sittlich erlaubte bewaffnete 
Auseinandersetzung zwischen den Staaten und Völkern an und macht 
sich über deren Grenzen an verschiedenen Stellen seines Werkes sorg-
fältig Gedanken. Andererseits läßt er keinen Augenblick einen Zwei-

                                                 
226 Früher war eine solche Auslegung oft zu finden. Siehe z.B. Ferdinand Prat 
S.J., Jésus-Christ. Sa vie, sa doctrine, son œuvre, Paris 1953, II 210. Einige 
Stimmen aus der Antike, die teils eine, teils zwei Aktionen Christi annehmen, 
sind zusammengestellt bei Cornel Heinsdorff, Christus, Nikodemus und die Sa-
maritanerin bei Juvencus. Mit einem Anhang zur lateinischen Evangelienvorlage, 
Berlin-New York 2003, 55 Anm. 160.   
227 Siehe z.B. (mit jeweils guter Begründung für die Chronologie des Johannes-
Evangeliums) Alfred Wikenhauser, Das Evangelium nach Johannes, RNT 4. Bd., 
Regensburg 31961, 83; Matthias Gaudron, Die Entstehung der Evangelien – Das 
Kindheitsevangelium nach Lukas, Ruppichteroth 2003, 62 f.; Karl Jaroš, Jesus 
von Nazareth – Ein Leben, Köln-Weimar-Wien 2011, 269 f.  
228 So verstehen auch die meisten Kommentare den Text des Johannesevangeli-
ums, indem sie die Passage bei Matthäus hinzuziehen. Um neben dem Opus 
magnum von Schnackenburg nur eine ganz kurze Auswahl zu nennen: 1) Theo-
dor Zahn, Das Evangelium des Johannes, Leipzig 1908, 166; 2) M.-J. Lagrange 
O.P., Évangile selon Saint Jean, Paris 41927, 65; 3) Alfred Wikenhauser a. O. 79. 
4) Udo Schnelle, Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament, Das 
Evangelium nach Johannes, 2Leipzig 2000, 64. Siehe auch St. Thomas Aquin., 
Catena aurea in quatuor evangelia, Expositio in Ioannem  II 4, hg. von P. Angeli-
cus Guarienti O.P., Bd. II, Turin [Marietti] 1953, 362. Weitere Fragen, die sich 
aus den Perikopen zu Jesu Tempelreinigung ergeben, werde ich demnächst in 
einem eigenen Aufsatz an anderem Ort behandeln.  
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fel daran, daß für ihn jeder Krieg, direkt oder indirekt, auf die Sünd-
haftigkeit des Menschen, der statt Gott dem Satan folgt, zurückzufüh-
ren ist und an sich ein furchtbares Übel darstellt– jedenfalls im physi-
schen, nicht zwangsläufig für alle Beteiligten im moralischen Sinn, 
das hängt von der jeweiligen Rechtslage ab. Ein solches Geschehen 
kann einen Christen, ja jeden humanen Menschen nur mit tiefem 
Schmerz erfüllen. Und doch läßt Gott die Kriege zu – zum einen, um 
die bösen Menschen zu züchtigen, auf daß sie sich bekehren, zum an-
dern, um die guten Menschen auf die Probe zu stellen und sie bei Be-
währung entweder durch Aufnahme in die ewige Herrlichkeit zu belo-
hen oder sie noch für weitere wichtige Aufgaben auf Erden zu belas-
sen: „(… illi providentiae divinae tribuere,) quae solet corruptos 
hominum mores bellis emendare atque conterere itemque vitam mor-
talium iustam atque laudabilem talibus adflictionibus exercere proba-
tamque vel in meliora transferre vel in his adhuc terris propter usus 
alios detinere“ (Aug. civ. 1,1).      

Die ganze Spannung, die ein Christ sogar in einem an sich von 
seiner Seite aus gerechtfertigten Krieg aushalten muß, beschreibt der 
Kirchenlehrer beeindruckend innerhalb des 19. Buches seines Werks 
De Civitate Dei, von dem mehrere Kapitel dem Krieg gewidmet sind 
(C.D. 19, 7): „Sed sapiens, inquiunt, iusta bella gesturus est. Quasi 
non, si se hominem meminit, multo magis dolebit iustorum necessita-
tem sibi extitisse bellorum, quia nisi iusta essent, ei gerenda non es-
sent, ac per hoc sapienti nulla bella essent. Iniquitas enim partis adver-
sae iusta bella ingerit gerenda sapienti; quae iniquitas utique homini 
est dolenda, quia hominum est, etsi nulla ex ea bellandi necessitas na-
sceretur. Haec itaque mala tam magna, tam horrenda, tam saeva quis-
quis cum dolore considerat, miseriam fateatur; quisquis autem vel pa-
titur ea sine animi dolore vel cogitat, multo utique miserius ideo se 
putat beatum, quia et humanum perdidit sensum.“ – „Aber der Weise, 
sagt man, wird (nur) gerechte Kriege führen. Als ob er nicht, wenn er 
sich daran erinnert, daß er ein Mensch ist, es umso mehr bedauern 
wird, daß sich für ihn die Notwendigkeit gerechter Kriege ergeben 
hat! Denn wenn sie nicht gerecht wären, dürfte er sie nicht führen, und 
auf diese Weise würde der Weise gar keine Kriege kennen. Die Unge-
rechtigkeit der Gegenseite nämlich führt dazu, daß der Weise gerechte 
Kriege führen muß; diese Ungerechtigkeit muß ein Mensch allemal 
bedauern, weil sie eine solche von Menschen ist, auch dann, wenn aus 
ihr keine Notwendigkeit entstände, Krieg zu führen. Demnach dürfte 
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jeder, der die Übel, die so groß, so erschütternd und so schrecklich 
sind, mit Schmerz betrachtet, das Elend eingestehen; wer auch immer 
sie aber ohne Seelenschmerz hinnimmt oder über sie nachdenkt, der 
wähnt sich auf jeden Fall auf noch viel elendere Weise deshalb glück-
lich, weil er sogar das menschliche Empfinden verloren hat“ (C.D. 
19,7).   

In engagierter und anschaulicher Weise hat den Schrecken jedes 
Krieges der Dominikanerpater F. M. Stratmann vorgeführt, der zur 
christlichen Friedensbewegung zählte.229 Stratmann gab zwar durch-
aus zu, daß der Krieg beim Menschen auch sittlich hochstehendes 
Handeln (z. B. Kameradschaft) fördern, ja aufgrund der ständigen Le-
bensbedrohung sogar religiöse Gedanken auslösen kann – Oberteufel 
Screwtape warnte daher bei C.S. Lewis seinen Neffen Wormwood da-
vor, zu viel Hoffnung auf den Krieg zu setzen (Dienstanweisung für 
einen Unterteufel, dt. Ausg. Freiburg/B. 271986, 25-28). Doch betonte 
der Dominikaner zugleich die sittliche Verrohung, zu der es unter der 
Bedingung des Kriegs leicht kommt, und führte außerdem vor, in wel-
chen, auch für die Kirche selbst  furchtbaren Konflikt Katholiken ge-
raten, wenn sie auf der Seite ihres jeweiligen Volkes bzw. Staates ge-
geneinander kämpfen müssen, obwohl sie beide miteinander zum ei-
nen Corpus Christi Mysticum gehören.230 Erasmus von Rotterdam hat 
jenem traurigen Phänomen manche markante Sätze in seiner bewe-
genden Schrift „Querela pacis“ („Die Klage des Friedens“) gewid-
met.231 Der Humanist läßt den Frieden selbst sprechen und z.B. fol-
                                                 
229 Siehe O. Weiß, Der Modernismus in Deutschland. Ein Beitrag zur Theologie-
geschichte, Regensburg 1995, 574. Zu den Schrecknissen des Krieges aus sozio-
logischer Sicht siehe Wolfgang Sofsky, Zeiten des Schreckens. Amok – Terror – 
Krieg, Frankfurt/M. 2002, v. a. 113-183. 
230 F. M. Stratmann, Weltkirche und Weltfriede. Katholische Gedanken zum 
Kriegs– und Friedensproblem, Augsburg 1924, 38-68. 
231 Drei Vorwürfe sind es im wesentlichen, die Erasmus gegen den Krieg erhebt 
bzw. die „Pax“ vortragen läßt: 1) Der Krieg zerstört die Eintracht. 2) Er verstößt 
gegen das Sittlich Gute und die Gerechtigkeit. 3) Das Christentum lehrt den Frie-
den, insbesondere unter denjenigen, die ihrem Herrn und Meister folgen wollen. 
Dem letzteren Aspekt wird das meiste Gewicht in der Schrift des Erasmus ver-
liehen. Siehe Beate Gabriele Lüsse, Formen der humanistischen Utopie: Vorstel-
lungen vom idealen Staat im englischen und kontinentalen Schrifttum des Hu-
manismus 1516-1669, Paderborn 1998, 83-86, hier v. a. 84. Einen wertvollen 
kurzen Überblick über Leben und Werk des Erasmus, in dem auch die „Querela 
pacis“ berücksichtigt wird, findet man bei Peter Schenk, Desiderius Erasmus von 
Rotterdam (28.10.1466/69 Rotterdam – 11./12.7.1536 Basel), in: Lateinische 
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gendes sagen: „Parum efficax sit doctrina naturae, quae maximam vim 
habet in his quoque quae sensu vacant: caeterum cum hac multo 
praestantior sit doctrina Christi, cur ea se profitentibus non persuadet 
id quod unum omnium maxime suadet, nempe pacem mutuamque be-
nevolentiam, aut saltem hanc tam impiam efferamque belligerandi in-
saniam dedocet?“ – „Mag die Lehre der Natur nicht ausreichen, die 
auch bei denjenigen größte Macht besitzt, die über keine Einsicht ver-
fügen; wenn aber die Lehre Christi viel vortrefflicher als diese ist, wa-
rum überzeugt sie nicht diejenigen, die sie bekennen, von dem, was 
sie von allem am dringendsten rät, nämlich Frieden und gegenseitiges 
Wohlwollen, oder warum bringt sie sie nicht wenigstens von diesem 
frevelhaften und schrecklichen Wahnsinn ab, Kriege zu führen?“232  

Daß man, um den Krieg in den schrecklichsten Farben zu malen, 
nicht dem liberalen oder gar progressiven Spektrum der Kirche ange-
hören muß, zeigt die Stimme eines Vertreters einer ganz anderen 
Richtung. Man lese nur einmal die ergreifenden Ausführungen von 
Erzbischof Marcel Lefebvre zum I. Weltkrieg aus seinen autobiogra-
phischen Skizzen (La petite histoire de ma longue histoire, Vie de 
Monseigneur Lefebvre, racontée par lui même, [postum ediert] Ver-
sailles 1999, 14-20)!     

                                                                                                                                               
Lehrer Europas – Fünfzehn Portraits von Varro bis Erasmus von Rotterdam, hg. 
von Wolfram Ax, Köln 2005, 391-421.   
232 Erasmus von Rotterdam, Ausgewählte Schriften, Acht Bände hg. von Werner 
Welzig, Fünfter Band, übersetzt, eingeleitet und mit Anmerkungen versehen von 
Gertraud Christian, Darmstadt 1995 (=21990), 370 f. Die oben abgedruckte deut-
sche Fassung lehnt sich an die Übersetzung von Christian an, wurde allerdings an 
einigen Stellen nach dem Original korrigiert bzw. stilistisch verbessert. An ande-
rer Stelle sagt Erasmus: „Vix ulla tam iniqua pax, quin bello vel aequissimo sit 
potior“ – „Kaum ein Friede ist jemals so ungerecht, daß er nicht sogar dem ge-
rechtesten Krieg vorzuziehen wäre“ (a. O. 416-417). Wenn Erasmus auch, be-
dingt durch seine tiefe christliche Friedenssehnsucht, nicht immer ganz realis-
tisch argumentiert, so ist er doch kein absoluter Pazifist, sondern akzeptiert unter 
strengen Bedingungen die Lehre vom „bellum iustum“ (siehe z.B. a. O. 420-
421). Was er vor allem radikal verabscheut, ist eben der Krieg unter Christen: 
Selbst Platon habe, wenn Griechen gegen Griechen kämpften, nicht von „Krieg“ 
(„bellum“), sondern von „Aufstand“ („seditio“) gesprochen (a. O. 414-415). Ja 
sogar die Tierrassen würden sich meist nicht untereinander bekämpfen (ein alter 
Topos gegen Bürgerkriege, vgl. z.B. Horaz epod. 7, 11 f.), und wenn, dann nur 
mit natürlichen Mitteln und nicht mit solchen Höllenmaschinen wie den von 
Menschen erfundenen Kanonen (a. O. 404-405).    



                                                                                                                                 77 
 

Eine solche Position energischer Aversion gegen den Krieg und 
Ablehnung jeder Form von Militarismus entspricht der authentischen 
Botschaft Christi. Zugleich vertritt die Kirche aber in ihren offiziellen 
und allgemein gültigen Dokumenten keinen utopischen Radikalpazi-
fismus. Man findet die richtige Sicht der Dinge noch im neuen welt-
weit verbreiteten „Katechismus der Katholischen Kirche“ vertreten: 
„Wegen der Übel und Ungerechtigkeiten, die jeder Krieg mit sich 
bringt, fordert die Kirche alle eindringlich zum Beten und Handeln 
auf, damit die göttliche Güte uns von der alten Knechtschaft des Krie-
ges befreit. – Jeder Bürger und jeder Regierende ist verpflichtet, sich 
für die Vermeidung von Kriegen tätig einzusetzen...233 – „Insofern die 
Menschen Sünder sind, droht ihnen die Gefahr des Krieges, und sie 
wird ihnen drohen bis zur Ankunft Christi...“.234 Wolfgang Ockenfels, 
Inhaber des Lehrstuhls für Christliche Sozialwissenschaften in Trier, 
hat den Realismus katholischen Denkens auf den Punkt gebracht: „Ei-
ne wirksame Friedenshaltung muss sich als realistischer ‚Verantwor-
tungspazifismus“ zu erkennen geben, der die wahrscheinlichen Folgen 
politischen Handelns und Unterlassens abwägt, und der die Grundwer-
te des Friedens nicht unvermittelt und ohne Rücksicht auf Verluste 
durchsetzt. Diese Haltung unterscheidet sich von einem utopischen 
‚Gesinnungspazifismus’, der glaubt, man müsse auf dem Weg zum 
positiven Frieden die Waffen ablegen, und der sich der Hoffnung hin-
gibt, dass diese Handlung auch entwaffnend auf den Gegner wirkt.“235 
Und noch etwas ist zu beachten, was, wie Ockenfels zu Recht er-
wähnt, oft vergessen wird, weil es viel vom einzelnen Menschen for-
dert und es leichter erscheint, sich woanders für Frieden einzusetzen: 
Wer dem nationalen und internationalen Frieden dienen will, muß erst 
mit sich selbst, mit seiner Familie, mit seiner näheren und ferneren 
Umgang in Frieden zu leben sich bemühen: Personaler, gesellschaftli-
cher und internationaler Frieden stehen in einem engen Zusammen-
hang.236 Diesen hatte auch schon St. Augustinus erkannt, als er die ge-
radezu hymnischen Zeilen über den allgemeinen Frieden in seiner 
„Pax-Tafel“ schrieb (civ. 19,13). 

                                                 
233 KKK 2307 f. 
234 KKK 2317.  
235 Wolfgang Ockenfels, Bellum iustum und gerechter Friede, in: Handbuch der 
Katholischen Soziallehre. Hg. von Anton Rauscher, Berlin 2008, 1021-1029, Zi-
tat 1027 f. 
236 Ockenfels a. O. 1022 f. 
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Der gerecht(fertigt)e Krieg (bellum iustum) 
 
Trotz aller gottgebotenen Liebe zum Frieden kann es eben ei-

nem Gemeinwesen, und zwar auch einem christlich geprägten, er-
laubt, ja sogar geboten sein, sich mit Waffengewalt zu wehren.237 Die-
se Regel gilt prinzipiell auch noch für unsere Zeit, wie das vom Päpst-
lichen Rat für Gerechtigkeit und Frieden 2006 auf Deutsch herausge-
gebene „Kompendium der Soziallehre der Kirche“ festhält (Nr. 500): 
„Ein Angriffskrieg ist in sich unmoralisch. In dem tragischen Fall sei-
nes Ausbruchs haben die Verantwortlichen des angegriffenen Staates 
das Recht und die Pflicht, die Verteidigung auch mit Waffengewalt zu 
organisieren (vgl. Katechismus der Katholischen Kirche, 2265).“ Da-
bei ist und bleibt der Krieg immer ein malum physicum, also aufgrund 
der furchtbaren Begleiterscheinungen für Leben und Wohlfahrt der 
Menschen ein physisches Übel. So sagt das „Kompendium der Sozial-
lehre der Kirche“ zu Recht (Nr. 497): „Der Krieg ist eine ‚Geißel’ und 
niemals ein geeignetes Mittel, um die Probleme zu lösen, die zwischen 
den Nationen aufkommen: ‚Er war es nie und wird es nie sein’, weil 
er nur neue und noch komplexere Konflikte hervorbringt.“238 Würde 
dieser katholische Grundsatz nur überall auf der Welt beachtet! 

Allerdings bedeutet der Krieg eben nicht immer und in jedem 
Fall für alle an ihm Beteiligten ein malum morale (= peccatum), also 
ein moralisches Übel im Sinne einer Sünde.239 Es ist sehr wohl mög-
lich, wenn auch keineswegs immer so und vielleicht sogar in der 
Weltgeschichte gar nicht einmal so häufig, daß von zwei Kriegsgeg-
nern eine Seite einen eindeutig gerechten Krieg führt. Möglich und 
sicher nicht selten ist auch der Fall, daß beide kriegführenden Parteien 
sich im Recht wähnen, wobei die eine Seite objektiv gesehen das 
                                                 
237 J. Mausbach – G. Ermecke, Katholische Moraltheologie, 3,2: Die spezielle 
Moral, Münster10 [1961] 298.  
238 Die in Nr. 497 ausgeführten Gedanken gegen den Krieg sind in den Fußnoten 
mit Stellungnahmen des Lehramtes und der Päpste seit Leo XIII. ausführlich be-
legt. 
239 J. Mausbach – G. Ermecke, 298. 
Der hl. Thomas von Aquin kennt übrigens – unabhängig von der Kriegsfrage – 
neben diesen beiden noch ein drittes „malum“, das „epistemologische Übel“, 
nämlich den Fehler in der Erkenntnis. Siehe Marc Naumann, Rez. zu Kyunn-
gsook Park, Das Schlechte und das Böse. Studien zum Problem des Übels in der 
Philosophie des Thomas von Aquin, Frankfurt/Main 2002, in: Doctor angelicus 
3/2003, 202 f.   
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Recht nicht für sich beanspruchen kann, aber unter einem unüber-
windlichen Irrtum (invincibilis ignorantia) leidet und damit u. U. kei-
ne Sünde begeht, dann nämlich, wenn sie alles unternommen hat, um 
zu einem gerechten Urteil zu gelangen.240 

Ohne Zweifel darf man, um auch konkrete, von der Kirche an-
erkannte Beispiele aus der Geschichte aufzuweisen, als gerechte Krie-
ge die Abwehrschlachten der christlichen Streitkräfte von 1571 bei 
Lepanto und 1683 vor Wien gegen das aggressiv expandierende Os-
manische Reich mit seiner islamischen Religion betrachten. Nicht oh-
ne Grund hat schließlich schon der hl. Papst Pius V. am 7. Oktober, 
dem Tag des Seegefechtes von Lepanto, ein Dankfest für die Mutter-
gottes für den gerade auch in ihrem Namen errungenen Sieg gestiftet, 
er, der ja mit der spanisch-venezianischen Flotte nicht nur ein eigenes 
Geschwader vereint, sondern den Kämpfern auch selbst ein Banner 
mit dem Bild des Gekreuzigten überreicht hatte.241 Später wurde der 
Gedenktag dann als Rosenkranzfest (mit wechselndem Datum) für die 
ganze katholische Welt vorgeschrieben242 - gerade das Rosenkranzge-
bet hatte, so der Text der Matutinlesung vom 7. Oktober nach dem 
traditionellen Römischen Brevier, auf der übernatürlichen Ebene we-
sentlich zum christlichen Sieg beigetragen.243 Ebenso hätte Papst Jo-

                                                 
240 Mit Blick auf die Lehre des Francisco de Vitoria hat Heinz-Gerhard Justen-
hoven diesen Fall dargestellt (Francisco de Vitoria zu Krieg und Frieden, Reihe 
Theologie und Frieden Nr. 5, Köln 1991, 121-125). Vitoria mahnte für einen sol-
chen Fall den nach objektivem Maßstab einen gerechten Krieg Führenden, wenn 
er siegt, auf Strafmaßnahmen gegen den Gegner zu verzichten, da dieser mora-
lisch unschuldig sei.     
241 Siehe Gustav Schnürer, Katholische Kirche und Kultur in der Barockzeit, Pa-
derborn 1937, 83 
242 Zur Geschichte dieses Festes und seines unterschiedlichen Datums (zunächst 
fand es am 7. Oktober statt, seit Gregor XIII. am ersten Sonntag im Oktober, seit 
Pius X. wieder am ursprünglichen Termin) siehe Th. Maas-Ewerd, Rosenkranz-
fest, Marienlexikon (hg. von Remigius Bäumer und Leo Scheffczyk), 5/1993, 
565. 
243 Innumerabiles porro fructus ex hac tam salutari institutione (nämlich aus der 
Einführung des Rosenkranzgebetes) in christianam rempublicam dimanarunt. 
Inter quos victoria illa merito numeratur, quam sanctissimus Pontifex Pius quin-
tus et ab eo inflammati christiani principes apud Echinadas insulas (= Lepanto) 
de Turcarum tyranno potentissimo reportarunt. Nam, cum illa ipsa die ea victoria 
relata sit, qua die sacratissimi Rosarii sodalitates per universum orbem consuetas 
supplicationes peragerent statutasque preces de more funderent, iis precibus haud 
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hannes Paul II. Pater Marco D’Aviano, dessen weltgeschichtliche Be-
deutung vor allem in der geistig-geistlichen Unterstützung und der 
seelsorgerischen Betreuung der vereinten christlichen Heere am 
Kahlenberg im Jahre 1683 liegt, am 29. April 2003 wohl kaum selig-
gesprochen, wenn der Krieg ein ungerechter gewesen wäre, an dem 
der Kapuziner, und zwar, u. a. auch wegen seiner diplomatischen 
Vermittlung unter den europäischen Fürsten, in durchaus entscheiden-
der Funktion mitwirkte.244   

 
Grundbedingungen und Ziel eines gerechten Krieges 

 
Einen gerechten Krieg zu führen, kann, objektiv gesehen, logi-

scherweise nicht für beide Seiten zutreffen – den Fall einer subjektiv 
guten Absicht bei irrigem Gewissen haben wir schon erwähnt.245 Frei-
lich ist für die Entscheidung, zu den Waffen zu greifen, eine Reihe 
von Voraussetzungen zu berücksichtigen. In der Sprache der Scholas-
tik formuliert, die aber Kriterien aufgreift, welche im wesentlichen 
schon von Augustinus aufgestellt worden waren, handelt es sich zu-
nächst einmal um die drei folgenden: auctoritas principis (bzw. all-
gemein legitima), causa iusta (et gravis) und intentio recta.246 Abge-

                                                                                                                                               
immerito refertur accepta (Breviarium Romanum, Pars autumnalis, Ratisbonae 
1922, 652).   
244 Zur Bedeutung des neuen Seligen siehe den aus Anlaß seiner Beatifikation 
geschriebenen Artikel des bedeutenden Kirchenhistorikers (jetzt Kardinal) Wal-
ter Brandmüller „Spiritualität und Politik im Geist barocker Ganzheitsschau – 
Der jetzt selig gesprochene Marco D’Aviano als Beispiel eines Menschen, bei 
dem auch alles Irdische und Profane ganz mit dem Religiösen verwoben ist“, in: 
Die Tagespost, 10. Mai 2003, S. 12. 
245 Vgl. hierzu auch Heinz Kipp, Moderne Probleme des Kriegsrechts in der 
Spätscholastik. Eine rechtsphilosophische Studie über die Voraussetzungen des 
Rechtes zum Kriege bei Vitoria und Suarez, Paderborn 1935, 46. 
246 Th. Aq. S. th. II-II q. 40 a. 1. Vgl. Mausbach-Ermecke a. O. 303-311. In jün-
gerer Zeit hat auch A. F. Utz noch einmal an die klassische Lehre der Kirche zum 
„bellum iustum“ angeknüpft  (Sozialethik. Mit internationaler Bibliographie, V. 
Teil: Politische Ethik. Unter Mitarbeit von B. Gräfin v. Galen, Bonn 2000, 167-
177, hier v. a. 174; 296-312 findet man eine ausführliche Bibliographie zum 
Thema „Krieg und Frieden“ aus christlicher Sicht). Franziskus M. Stratmann 
O.P. hatte die Rückkehr zur Lehre der hll. Augustinus und Thomas gefordert, die 
bis zum 17. Jahrhundert gegolten habe, weil er in gewissen Thesen neuerer Theo-
logen wie Francisco de Vitoria, Francisco Suarez und Luis de Molina eine Ten-
denz zur ungerechtfertigten Ausweitung des Krieges sah (Weltkirche und Welt-
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sehen von unumgänglichen spontanen Verteidigungsmaßnahmen di-
rekt bedrohter Bevölkerung247 durfte also nur eine legitime Autorität 
einen Krieg anordnen, es mußte ein gerechter und zugleich auch 
schwerwiegender Grund, also eine zweifelsfreie massive Schuld auf 
Seiten des Gegners vorliegen, die keine friedliche Lösung zuließ, und 
die mit dem Krieg verfolgte Absicht mußte lauter sein, d.h. aus-
schließlich der Förderung des Guten und der Bekämpfung des Bösen 
sowie der Wiederherstellung eines Friedens in Gerechtigkeit dienen.  

Dabei ist der wahre Friede eben stets weit mehr als eine ober-
flächliche Waffenruhe oder das, was man früher „Kalten Krieg“ zu 
nennen pflegte. Er kennt eben auch keine Ungerechtigkeit, so wie es 
schon im Alten Testament heißt: „Opus iustitiae pax“ – „Der Friede 
ist das Werk der Gerechtigkeit“ (Jes. 32, 17 VULG). Papst Pius XII. 
machte übrigens jene berühmten Worte zu seinem Wahlspruch. Noch 
das II. Vatikanum übernahm ausdrücklich diese Lehre: „Pax non est 
mera absentia belli, neque ad solum adversarum virium aequilibrium 
stabiliendum reducitur neque ex imperioso dominatu oritur, sed recte 
proprieque dicitur ‚opus iustitiae’ (Is 32,17)“ – „Der Friede ist nicht 
die bloße Abwesenheit von Krieg, noch lässt er sich allein auf die 
Aufrechterhaltung des Gleichgewichts entgegengesetzter Kräfte zu-
rückführen, noch entsteht er aus einer machtvollen Herrschaft, son-

                                                                                                                                               
friede 86-89, 98-104). Zu den Neuansätzen in der spanischen Spätscholastik  sie-
he auch TRE s. v. Krieg. IV, a. O. 38 f. Francisco de Vitoria und Francisco Sua-
rez (zu ihrer Völkerrechtslehre allgemein siehe Ernst-Wolfgang Böckenförde, 
Geschichte der Rechts- und Staatsphilosophie, Tübingen 2002, 317-339 und 351-
367) hatten, bedingt durch die Entdeckung neuer Länder und Erdteile und der 
Lehre vom Nebeneinander gleichberechtigter Staaten  - vorher hatte man ge-
meinhin noch an der Idee vom christlichen Universalreich festgehalten -, be-
stimmte neue Aspekte in ihr Konzept vom gerechten Angriffskrieg übernommen, 
z.B. das Recht auf freien Warenverkehr zwischen den Nationen (Kipp, a. O. 65). 
So sehr sie sich erfreulicherweise gegen die koloniale Unterdrückung und Aus-
beutung der Indianer zur Wehr setzten (ähnlich auch Papst Paul III. in seinem 
Breve „Pastorale officium“ von 1537, DH 1495) und auch einen Glaubenskrieg 
ablehnten (Kipp a. O. 73-76), so gefährlich war doch ihre These, u. a. um der 
Durchsetzung des genannten Handels amerikanische Eingeborene angreifen zu 
dürfen. Andererseits haben jene Spätscholastiker erst die Lehre vom bellum ius-
tum in ihre endgültige systematische Gestalt gebracht (siehe Otto Kallscheuer, 
„Alte Linke – Neue Kriege“, Nachwort zu Michael Walzer, Erklärte Kriege – 
Kriegeserklärungen. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Christina Gold-
mann, Hamburg 2003, 189 f.).          
247 Siehe Kipp, a. O. 53. 
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dern er wird zurecht und eigentlich ‚Werk der Gerechtigkeit’ genannt 
(Jes 32,17).“248  

Immer wieder begegnet man dieser Einsicht auch in moderner 
christlicher Literatur. Noch ein Beispiel sei angefügt. Roland Min-
nerath, ehemaliger Professor an der Universität Straßburg und seit 
2004 Erzbischof von Dijon, schrieb über den Frieden: „L’absence de 
guerre n’est pas synonyme de paix. La paix doit être assurée positi-
vement dans les structures des relations entre personne et nations.“249 
Augustinus bezeichnete den wahren Frieden unter den Menschen da-
her zu Recht als „Eintracht in der Ordnung“ („ordinata concordia“). 
Den Zustand vollständiger Harmonie von Schöpfer und Geschöpfen 
nennt er die „Ruhe in der Ordnung“ („tranquillitas ordinis“). Im Vor-
dergrund steht bei allen derartigen Definitionen  immer der Ord-
nungsgedanke (civ. 19,13)250. Auf das Jesajas – und das Augustinuszi-

                                                 
248 GS 78, 1, zitiert nach: Herders Theologischer Kommentar zum Zweiten Vati-
kanischen Konzil, Bd. I, 724. 
249 Roland Minnerath, Pour une éthique sociale universelle. La proposition catho-
lique, Paris 2004, 118. 
250 Augustinus stellt in civ. 19, 13 eine regelrechte „Pax-Tafel“ auf, in der eine 
umfassende Friedensordnung präsentiert wird: Sie reicht, hierarchisch von unten 
nach oben gegliedert, vom geordneten Verhältnis der Teile eines Körpers (pax 
itaque corporis est ordinata temperatura partium) über mehrere Zwischenstufen 
hin bis eben zum Frieden aller Dinge in der Ruhe der Ordnung (pax omnium 
rerum tranquillitas ordinis). Siehe Wilhelm Geerlings, De civitate dei XIX  als 
Buch der Augustinischen Friedenslehre, in: Augustinus, De civitate dei, hg. von 
Christoph Horn, Berlin 1997, 228-231.  

Es ist eines der Hauptanliegen des hl. Augustinus gewesen, aufzuweisen, 
daß zum einen die beiden Begriffe „Ordnung und Friede“ eng zusammengehören 
und daß sich wahrer Friede nur durch das Christentum und in ihm verwirklichen 
läßt. Siehe Stanislaw Budzik, Doctor pacis – Theologie des Friedens bei Au-
gustinus, Innsbruck – Wien 1988. Budzik betont zu Recht, daß die Friedenslehre 
des Doctor gratiae, des Lehrers der Gnade, ihrerseits ganz durch die Hl. Schrift 
und die kirchliche Überlieferung bestimmt und gedeckt ist (24-28). Die Friedens-
tafel von civ. 19,13 wird vom Verf. ausführlich interpretiert (59-82).    

Allgemein zur zentralen Bedeutung des Ordnungsgedankens bei Augusti-
nus, der als einziger antiker Autor sogar eine eigene Schrift mit dem Titel „De 
ordine“ verfaßt hat, siehe Anne-Isabelle Bouton-Touboulic/ François-Marie Ber-
rouard, L’ordre caché: la notion d’ordre chez saint Augustin, Turnhout 2004.     
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tat stützt sich noch die Friedensdefinition des II. Vatikanums (GS 
78).251  

 
Weitere Bedingungen eines gerechtfertigten Krieges 

 
Die oben genannten Bedingungen eines gerechtfertigten Krieges 

wurden noch weiterentwickelt. So trat explizit das – auch vorher 
schon beachtete - Prinzip der debita proportionalitas hinzu.252 Dabei 
handelt es sich um die Verpflichtung, die Folgen eines militärischen 
Einsatzes, auch im Falle einer naturrechtlich an sich statthaften Not-
wehr des Staates, abzuschätzen: Falls die Erfolgsaussicht unverhält-
nismäßig gering wäre bzw. der durch einen Krieg entstehende Scha-
den in keinem gesunden Verhältnis zum hinzunehmenden Unrecht 
stände, müßte man gegebenenfalls die Waffen schweigen lassen. Wir 
werden diesem wichtigen Kriterium noch bei der Frage des atomaren 
Krieges begegnen.  

Weiterhin ist innerhalb eines Krieges der debitus modus, also 
eine angemessene Form der Kriegsführung zu berücksichtigen, wie sie 
dem christlichen Sittengesetz entspricht. Man unterscheidet hier das 
ius in bello (Recht im Krieg) vom ius ad  bellum (Recht zum Krieg). 
Die Berücksichtigung des debitus modus als eines direkten Teils der 
„bellum iustum“- Theorie wurde besonders von Bellarmin und Suarez 
gefordert 253 Hierzu gehört vor allem das Prinzip der sog. discrimina-
tio.254 Danach muß man bestrebt sein, Unschuldige, d.h. nach heuti-
gem Verständnis Nichtkombattanten, also Zivilisten, so gut wie mög-
lich zu schonen. Auch da stellen sich auf dem Hintergrund moderner 
Massenvernichtungswaffen neue Fragen. Keineswegs darf man einen 

                                                 
251 Vgl. A. Günthör, Anruf und Antwort: Handbuch der katholischen Moraltheo-
logie, Bd. 3. Der Christ in der Gemeinschaft: spezielle Moraltheologie, Val-
lendar-Schönstatt (1994) 245. Siehe auch KKK 2304. 
252 Im Kern kannte es schon der hl. Augustinus (siehe Anselm Hertz, Die Lehre 
vom „gerechten Krieg“ als ethischer Kompromiß, in: Handbuch der christlichen 
Ethik, hg. von Anselm Hertz, Wilhelm Korff, Trutz Rendtorff und Hermann Rin-
geling, Bd. 3, Aktualisierte Neuausgabe, Freiburg/B. 1993, 438), auch dem hl. 
Thomas war es geläufig, obgleich er die Frage nicht direkt innerhalb seiner 
Quaestio „de bello“ thematisierte (siehe Gerhard Beestermöller, Thomas von 
Aquin und der gerechte Krieg, Friedensethik im theologischen Kontext der 
Summa Theologiae, Reihe Theologie und Frieden Nr. 4, Köln 1990, 125-139).  
253 Stratmann a. O. 96 f.   
254 Hertz a. O. 450-453. 
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totalen Krieg führen, in dem Soldaten und Zivilisten unterschiedslos 
angegriffen werden. Noch moralisch verwerflicher ist es, zur Destabi-
lisierung des Feindes Terror gerade gegen dessen Zivilbevölkerung 
auszuüben, wie es z.B. die Alliierten im Zweiten Weltkrieg mit einem 
breitflächigen und uneingeschränkten Bombardement deutscher Städte 
getan haben.255 Daß mit einer solchen Feststellung nicht die unermeß-
liche Schuld des nationalsozialistischen Deutschland relativiert wer-
den soll, liegt auf der Hand, soll aber, um Mißverständnisse zu besei-
tigen, doch nicht unerwähnt bleiben. So darf z. B. im konkreten Fall 
nicht vergessen werden, daß die Deutsche Wehrmacht bereits 1939 
Warschau und dann später London und Coventry bombardiert hat.   

Allenfalls dürfen „per accidens“, also wenn eine solche Wirkung 
nicht direkt intendiert war, nach dem klassischen Theorem der Dop-
pelwirkung einer Handlung eine kleinere Zahl von derartigen Opfern 
in Kauf genommen werden, wenn keinerlei andere Maßnahmen zum 
gerechten Erfolg führen könnten und ein unproportional hohes Ziel 
auf dem Spiel steht. Man spricht in solchen Fällen auch vom „volunta-
rium indirectum“, dem nicht direkten Willen, der nur etwas billigend 
in Kauf nimmt, was bei einer an sich ethisch einwandfreien Handlung 
unumgänglich ist und mit keinen Mitteln vermieden werden kann.  

                                                 
255 Siehe die für deutsche Verhältnisse sensationelle Publikation aus dem Jahre 
2003: Jörg Friedrich, Der Brand, Deutschland im Bombenkrieg 1940-1945. Das 
Buch löste sofort, nachdem es herausgekommen war, eine heftige Diskussion im 
deutschen Blätterwald aus und traf, neben viel Anerkennung, auch auf geradezu 
aggressive Kritik. Kriegsverbrechen bleiben aber nun einmal solche, ganz gleich, 
von wem sie begangen worden sind! Hier müssen wir zu einem vernünftigen und 
ausgewogenen Umgang mit der Vergangenheit gelangen und dürfen uns nicht 
von einer falschen Apologetik, wie sie manche „Revisionisten“ vertreten, aber 
ebensowenig von einem kollektiven Masochismus treiben lassen.  

Generalmajor Gerd-Helmut Komossa hat mit seiner Einschätzung der La-
ge in Deutschland leider nicht ganz unrecht: „Die Vergebung ist ein Grundele-
ment christlichen Glaubens. So lange aber deutsche Politiker in höchsten Staats-
ämtern das eigene Land nicht lieben und wegen einer zwölfjährigen dunklen 
Phase auf seine großartigen Leistungen in mehr als zweitausendjähriger Ge-
schichte nicht stolz sein können bzw. es nach eigenem Bekunden sogar hassen, 
ist eine sachliche Erforschung der deutschen Geschichte des vergangenen Jahr-
hunderts behindert.“ (Die deutsche Karte – Das verdeckte Spiel der geheimen 
Dienste. Ein Amtschef des MAD berichtet, Graz 2007, 106) Selbstverständlich 
kann man als Deutscher nicht auf alles stolz sein, was vor dem Dritten Reich pas-
sierte (das meint Komossa wohl auch kaum), aber es gibt eben doch viele positi-
ve Aspekte, auf die wir hier nicht näher eingehen können. 
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Alle genannten Normen gelten prinzipiell noch heute.256 Sie sind 
lediglich in der einen oder anderen Hinsicht mit Blick auf moderne 
Fragestellungen neu zu durchdenken und auf sie anzuwenden.257 Ge-
rade in der Diskussion, mit welchen Mitteln man auf die Zerstörung 
des World Trade Center in New York vom 11. September 2001 rea-
gieren solle, wurde die „bellum iustum“- Lehre  von mehreren Kir-
chenvertretern damals in die Diskussion eingebracht. Im Unterschied 
zu seinem Mitbruder im bischöflichen Amt Kardinal Lehmann, der 
sich hier großzügiger zeigte, wenngleich auch er kein bedingungsloser 
Befürworter eines militärischen Einsatzes in Afghanistan war, sah der 
damalige Militärbischof Walter Mixa Aspekte der genannten Kriterien 
nicht ausreichend oder jedenfalls nicht eindeutig erfüllt. Dies betraf 
einerseits ein klar umrissenes Ziel militärischer Aktionen (intentio 
recta), das sich nicht abzeichnete. Zum andern glaubte Mixa - und üb-
rigens auch nicht wenige Bischöfe der USA -, daß der debitus modus 
nicht im gebotenen Maße beachtet werde, da bestimmte Waffen wie 
Streubomben ihm nur schwerlich entsprächen und das Prinzip der 
„discriminatio“, der Trennung von kämpfender Truppe und Zielbevöl-
kerung, nicht ausreichend respektiert werde.258     

Heinz Kipp259 betonte zu Recht, daß die klassischen katholi-
schen Autoren der Spätscholastik – bei aller Zeitbedingtheit einiger 
ihrer Thesen – eine überzeugendere und letztlich auch menschlichere 
Konzeption vom Krieg entworfen hatten, als sie sich dann später mit 
dem Aufkommen des Rechtspositivismus im Gefolge der Aufklärung 
                                                 
256 Siehe KKK 2309. In aktualisierter Fassung sind alle scholastischen Bedin-
gungen in einer auf Stratmann zurückgehenden Version übersichtlich und klar 
zusammengestellt bei: Hertz, a. O. 443.  

In jüngerer Zeit hat Josef Spindelböck noch einmal die verschiedenen 
Konditionen für einen gerechtfertigten Krieg aufgezählt und deren prinzipielle 
Aktualität als einer Grundlage für ein verantwortliches Urteil über bewaffnete 
Konflikte betont (Gibt es den „gerechten Krieg“? Grundsätzliche Anmerkungen 
zur „bellum-iustum-Lehre“ auf dem Hintergrund der gegenwärtigen weltpoliti-
schen Situation, FKTh 22/2006, 291-299).   
257 Ockenfels a. O. 1026-1028 (Abschnitt IV „Die ‚bellum iustum’- Lehre vor 
neuen Problemen) 
258 Siehe Die „Spirale der Gewalt“ verhindert den gerechten Frieden, Tages-
post-Interview mit Bischof Walter Mixa vom 13. Nov. 2001, jetzt in: Militärseel-
sorge 39-40/2001-2002, 47-51. Die Zeitschrift ist im Internet zu finden unter: 
www.katholische-militaerseelsorge.de/uploads/medien/2001-
2002_Dokumentation.pdf (aufgerufen am 19. Jan. 2013).   
259 a. O. 76 f. 
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verbreitete.260 Dieser führte letztlich zum willkürlichen Umgang mit 
dem Instrument des Krieges, da keine objektiven Normen, die ihn hät-
ten verhindern können, noch anerkannt wurden. 

 Schon vorher war eine höchst bedenkliche Entwicklung einge-
treten, die Michael Walzer, Professor für Sozialwissenschaften am In-
stitute for Advanced Study in Princeton, so charakterisierte: „Autoren 
wie Grotius261 und Pufendorf nahmen die Lehre vom gerechten Krieg 
in das internationale Recht auf, der Aufstieg des modernen Staates 
und die rechtliche (und philosophische) Bejahung der Staatssouveräni-
tät drängten die Lehre jedoch in den Hintergrund. Der politische Vor-
dergrund wurde nun von Leuten eingenommen, die wir uns als machi-
avellistische Fürsten vorstellen können, als harte Männer und manch-
mal Frauen, die sich von der ‚Staatsraison’ leiten ließen und taten, was 
sie (ihrer Meinung nach) tun mußten.“262  

Walzer betont auch, wie aktuell die Prinzipien der Doktrin vom 
gerechtfertigten Krieg als einer kritischen Lehre heute noch sind, ja 
spricht sogar von einem „Sieg der Lehre vom gerechten Krieg“.263 
Durch den Vietnam-Krieg und die späteren US-amerikanischen Mili-
täreinsätze habe sie neue Aktualität gewonnen, könne aber in ober-
flächlicher Anwendung bei problematischen Waffengängen auch zur 
falschen Beruhigung des Gewissens verführen.        

Das Endstadium der gefährlichen Abkoppelung von klaren 
christlichen Vorgaben des „bellum iustum“ beschreibt Heinz-Horst 
                                                 
260 Schuld an der Neuausrichtung waren z.B. Philosophen wie Hobbes und 
Thomasius, die damit begannen, den Begriff des Naturrechts zu verändern und 
damit zu seiner späteren Preisgabe beitrugen (Kipp., a. O. 25 f.).  
261 Aber auch schon bei Hugo Grotius ist gewisse Vorsicht geboten, obgleich er 
heute als der „Vater des Völkerrechts“ gilt. Sein Begriff vom „bellum iustum“ ist 
bereits partiell „denaturiert“. Er nimmt nämlich die „causa iusta“ als entschei-
dende Voraussetzung für einen „gerechten Krieg“ nicht mehr im traditionellen 
Sinn ernst genug. Siehe Girardet, „Gerechter Krieg“, Gymnasium 114/2007, 31 f.   
262 Michael Walzer, Erklärte Kriege – Kriegserklärungen, 33.  
263 Walzer, a. O. 31-51 (Kap. „Der Sieg der Lehre vom gerechten Krieg – und die 
Gefahren ihres Erfolges“), Zitat 40. Walzer schrieb auch ein ganzes Buch zum 
Thema des gerechtfertigten Krieges: Just and Unjust Wars. A Moral Argument 
with Historical Illustrations, New York 42006. Hier untersucht der Autor vom 
Überfall Athens auf Melos im 5. Jahrhundert v. Chr. bis zu den Auseinanderset-
zungen auf dem Balkan in den letzten Jahrzehnten und dem Angriff der USA auf 
den Irak verschiedene Kriege nach den Kriterien des „bellum iustum“. Besonders 
stark betont er das Prinzip der discriminatio, nach dem Nichtkombattanten in der 
Regel zu verschonen sind.   
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Schrey dann so: „Das nationale Kriegserziehungsprogramm und die 
allgemeine Wehrpflicht sind Folgen dieser Kriegskonzeption, die bis 
ins 20. Jh. nachgewirkt und ihren Höhepunkt in der Idee des totalen 
Krieges gefunden hat.“264 Man sieht auch hier einmal wieder die Stär-
ke katholischen Denkens, das dadurch, daß es Gott dienen und seine 
Gebote achten möchte, in höchstem Maße auch dem Menschen dien-
lich ist! 

 
Die Frage einer allgemeinen Wehrpflicht 

 
Hier ist es angebracht, ein paar Worte über die im Zitat oben an-

gesprochene Frage einer allgemeinen Wehrpflicht zu verlieren.  
Pius XII. gab zu bedenken, ganz ähnlich wie es seine Vorgänger 

Leo XIII. und Benedikt XV. schon getan hatten, daß die letztlich der 
Französischen Revolution entstammenden Massenheere von Wehr-
pflichtigen nicht gerade dem Frieden auf Dauer förderlich seien, und 
schlug eine allgemeine Abrüstung vor.265 Im Rahmen der jahrelangen 
Diskussion um eine Abschaffung bzw. Aussetzung der Wehrpflicht, 
die ja mittlerweile erfolgt ist266, konnte man im Presse-Organ des Re-
servisten-Verbandes der Deutschen Bundeswehr, dem „Magazin für 
Sicherheitspolitik“, das monatlich unter dem Titel „Loyal“ erscheint, 
einen Artikel lesen, der, ohne daß dies seine Verfasser hervorgehoben 
hätten, in einer korrekten historischen Kurzskizze auch die Gefahren 
jener Entwicklung aufführte: „Die allgemeine Wehrpflicht entsteht in 
Deutschland im Zuge der Freiheitskriege (1813-1815) gegen Napole-
on, vollzieht aber damit zugleich nach, was das revolutionäre Frank-
reich bereits vorgezeichnet und zur Grundlage seiner frühen militäri-
schen Erfolge gemacht hat. Jeder wehrfähige junge Mann wurde zum 
                                                 
264 TRE s. v. Krieg IV, a. O. 32. 
265 Weihnachtsbotschaft vom 23. Dezember 1956, Soziale Summe Pius XII., Bd. 
3, Nr. 4413, S. 2522. 
266 Man spricht jetzt von einer „freiwilligen Wehrpflicht“, einer jener vielen Non-
sens-Sprachprägungen moderner Politiker, die geeignet sind, bei wachsamen 
Mitbürgern Mißtrauen auszulösen. In Wirklichkeit soll ja wohl vertuscht werden, 
daß man Soldaten für kürzere Zeit um einen Billigsold anwerben will, v. a., um 
aus ihnen länger dienende Zeit – oder Berufssoldaten zu rekrutieren. Daß diese 
„Wehrpflichtigen“ jederzeit kündigen können, trägt nicht gerade zur Stabilität 
der Truppe bei. Je nach Ort und Jahrgang hat in der Vergangenheit bereits bis zu 
einem Drittel der zunächst einmal angetretenen Mannschaft von dieser Möglich-
keit Gebrauch gemacht.  
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‚Dienst für das Vaterland’ eingezogen und militärisch ausgebildet. 
Damit war die Voraussetzung für die Aufstellung der Massenheere 
(sic!) gegeben. Die preußischen Heeresreformer um Gneisenau, 
Scharnhorst und Boyen erklären die Verteidigung des Vaterlandes zur 
sittlichen Pflicht jeden Bürgers, erheben damit aber zugleich den Sol-
datenberuf zu einem für ehrbare Bürger angemessenen Stand. Im Ver-
laufe des 19. Jahrhunderts dient die Wehrpflicht immer mehr dazu, 
breite Schichten der Bevölkerung zu militarisieren (sic!).“267  

Viel deutlicher, wenngleich vielleicht etwas zu einseitig und po-
lemisch betonte Stephan Baier in seinem engagierten Plädoyer „Be-
rufsheer statt Wehrpflicht“ die faulen Wurzeln einer generellen und 
ständig bestehenden Wehrpflicht und nannte auch aus der historischen 
Erfahrung ihre Gefahren klar beim Namen: „Es ist kein Zufall, daß die 
allgemeine Wehrpflicht in den Wirren der Französischen Revolution 
ihren Ursprung hat. Es paßte zum Gleichheitswahn der linken Revolu-
tionäre, möglichst alle Bürger in eine Uniform zu stecken. Die Kriege 
wurden damit ‚demokratischer’: es kämpften nicht mehr Ritter – oder 
Söldnerheere gegeneinander, sondern ideologisch aufgehetzte, mit na-
tionalen Feindbildern und hohlem Pathos gefütterte Volksheere. Zu-
gleich wurden die Kriege logischerweise immer brutaler und immer 
stärker auf dem Rücken der Zivilisten ausgetragen. Auch dies ganz im 
Sinn der auf ‚egalité’ bestehenden Jakobiner.“268    
                                                 
267 Loyal 3/2004, 10.   
268 Stephan Baier, Berufsheer statt Wehrpflicht - Die Idee der allgemeinen Wehr-
pflicht ist links, veraltet und wirtschaftlich unsinnig, KOMMA-Magazin 
21/2004, 64. Um das negative Urteil über die égalité (Gleichheit) der Jakobiner 
nachvollziehen zu können, sei die Lektüre folgender Werke empfohlen: 1) Hilde-
brand Troll, Aufstand gegen das Christentum – Die Französische Revolution und 
ihre geistigen Hintergründe, Stuttgart 1989; 2) Michael Davies, Für Thron und Al-
tar – Der Aufstand in der Vendée (1793-1796), dt. Übersetzung von Alexandra 
Kehl, Ruppichteroth 1997; 3) Horst Gebhard, Liberté, Egalité, Brutalité – Gewalt-
geschichte der Französischen Revolution, Augsburg 2011 (positive Besprechung 
durch Anton Ziegenaus, Zur Morgenröte der Neuzeit, FKTh 28/2012, 308-313).     

Noch weiter als Stephan Baier ging Laurence M. Vance, indem er die 
Problematik ins Auge faßte, die überhaupt große Stehende Heere für den Frieden 
mit sich bringen können. Hintergrund seiner Ausführungen sind vor allem einer-
seits die amerikanische Geschichte, andererseits die aktuelle weltweite Interven-
tionspolitik der USA, die er zu Recht gerade vom christlichen Standpunkt aus 
ablehnt (Christianity and War and Other Essays against the Warfare State, Pen-
sacola 2005; siehe die Rezension von Anthony Gregory, in: Freedom Daily, Ap-
ril 2005, im Juni 2005 aufgerufen unter der Internetadresse www.fff.org).   
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Ohne daß wir hier auf gewisse staatsbürgerliche und militärpoli-
tische Vorteile der allgemeinen Wehrpflicht eingehen können269, wie 
eine tiefere Verwurzelung der Streitkräfte in der Bevölkerung270 und 
bessere Möglichkeiten der Rekrutierung fähiger und gebildeter Solda-
ten für einen längeren Dienst, gilt ein Aspekt festgehalten zu werden, 
der selbst ernsthaften Katholiken eher unbekannt sein dürfte. Die Kir-
che hat in der Neuzeit stets auf verschiedene Probleme, die die allge-
meine Wehrpflicht mit sich bringt, wie z.B. die Gefahr sittlicher Ver-
derbnis der jungen Männer, aber vor allem auch das erhöhte Risiko 
einer Ausweitung potentieller Konflikte zum totalen Krieg aufgrund 
der verfügbaren Massenheere, hingewiesen und die generelle Rekru-
tierung der gesamten männlichen Jugend eigentlich nur für Notzeiten 
besonderer Bedrohung eines Staates gutgeheißen. Es erhebt sich die 
Frage, ob eine solche für die Bundesrepublik Deutschland aktuell 
noch vorliegt. Das zu beurteilen kann hier nicht unsere Aufgabe sein. 
Natürlich müssen verantwortungsbewußte Politiker, wenn sie  sich für 
eine (kleinere) Berufsarmee entscheiden, diese so einrichten, daß sie 
noch ein wenigstens halbwegs ausreichendes Abschreckungspotential 
besitzt, für einen unvorhergesehenen Fall über eine gewisse Verteidi-
gungsfähigkeit verfügt und darüber hinaus in relativ kurzer Zeit mit 
Rekruten und Reservisten aufgefüllt werden könnte – zweifellos kein 
leichtes Unterfangen!  

 
 
 

                                                 
269 Sie werden naturbedingt immer wieder vom Verband der Reservisten der 
Deutschen Bundeswehr in seinem Publikationsorgan „Loyal – Das deutsche 
Wehrmagazin“ herausgestellt. So wurden beispielsweise die Nummern 12/1999 
und 3/2004 unter den Titel „Bundeswehr ohne Wehrpflicht?“ bzw. „Wehrpflicht“ 
gestellt. Eine solide Zusammenfassung der Argumente für einen allgemeinen 
Waffendienst der männlichen Bevölkerung Deutschlands hat der damalige Gene-
ralinspekteur der Bundeswehr, General Hartmut Bagger, im Generalinspekteur-
brief 1/1996 vom 16. Juli jenes Jahres vorgelegt. Die traditionellen kirchlichen 
Bedenken fanden hier natürlich keinen Eingang.    
270 Scharnhorst selbst hoffte, daß durch eine allgemeine Wehrpflicht im monar-
chischen Staat auch breitere Bevölkerungsschichten Einfluß auf Entscheidungen 
über Krieg und Frieden nehmen könnten (Rolf Clement, 50 Jahre Wehrpflicht. 
Immer umstritten, dennoch bewährt, Loyal 3/2007, 9). Dieses Argument spielt 
naturgemäß für einen demokratisch verfaßten Staat eine geringere Rolle, wenn-
gleich es auch hier nicht ganz von der Hand zu weisen ist.   
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Kriegsdienstverweigerung aus christlichem Geist 

 
Ob nun Wehrpflicht- oder Berufsarmee: In jedem Fall gilt die 

Regel, daß wenn eine oder mehrere der Bedingungen für ein „bellum 
iustum“ nicht erfüllt sind, ein Christ, soweit ihm sein Gewissen eine 
entsprechende Weisung erteilt, nicht am Kampfgeschehen teilzuneh-
men braucht, ja es nicht einmal tun darf.271 An dieser Norm, die der 
Offenbarung folgt „Man muß Gott mehr gehorchen als den Men-
schen“ (Apg 5,29), orientierte sich beispielsweise der Katholik Franz 
Jägerstätter im Zweiten Weltkrieg und bezahlte die Zurückweisung 
seiner Einberufung mit dem Leben; mittlerweile ist er von der Kirche 
zu Recht seliggesprochen worden. Dies war eine legitime, ja bewun-
dernswürdige Form der Kriegsdienstverweigerung. Jägerstätter be-
gründete in Aufzeichnungen selbst sein Handeln, wobei er sich be-
wußt war, in einer guten christlichen Tradition zu stehen: „Wie bringt 
man es fertig, zu gleicher Zeit Soldat Christi und Soldat der NS-
Revolution zu sein...? ... Müssen wir jetzt nicht weit größere Heilige 
werden, als unsere ersten Christen? Da wir doch der Regierung ge-
genüber viel gehorsamer sind als sie? ... Wäre so ein Vaterland über-
haupt noch eine Verteidigung wert, von der ja ohnedies nicht die Rede 
sein kann, denn Deutschland wurde von niemand überfallen. Einmal, 
glaub’ ich, hätten wir noch ein Verteidigungsrecht gehabt, und zwar, 
als wir vor vier Jahren noch Österreicher waren.“272 Man sieht also, 
daß Jägerstätter, wenn wir seinem Zeugnis glauben dürfen - und es 
gibt keinen historischen Grund, ihm hier die „Hermeneutik des Ver-
trauens“ zu verweigern, mit der man bis zum Beweis des Gegenteils 
jeder Äußerung von Menschen begegnen sollte273 – durchaus kein 
                                                 
271 A.F. Utz a. O. 175 f. mit Bezug auf Francisco de Vitoria. Vitorias Lehre vom 
„bellum iustum“ findet man in jüngster Zeit zusammengefaßt bei: Norbert Cam-
pagna, Francisco de Vitoria: Leben und Werk. Zur Kompetenz der Theologie in 
politischen und juridischen Fragen, Berlin (LIT-Verlag) 2010, 201-223. Aller-
dings stimmt es nicht, daß, wie Campagna behauptet, „Jesus die andere Wange 
hinhielt, als man ihm auf die eine Wange schlug“. (203)     
272 G. Bergmann, Franz Jägerstätter. Ein Leben vom Gewissen entschieden, von 
Christus gestaltet, Stein am Rhein 21988, 115 f.    
273 Der Ausdruck „Hermeneutik des Vertrauens“ ist in jüngerer Zeit im Gegen-
satz zur „Hermeneutik des Verdachts“ bzw. „des Mißtrauens“ häufiger verwen-
det worden, v. a. mit Blick auf die Bibelexegese. Einen seiner Anstöße hat der 
Begriff von folgender Äußerung Papst Benedikts XVI. erhalten: „Für meine Dar-



                                                                                                                                 91 
 

„Radikalpazifist“ oder gar „Feigling“ war, wie ihm gelegentlich in po-
litisch „rechten“ Kreisen vorgeworfen wird. Er hatte nur die Prinzi-
pien der katholischen Lehre vom „gerechtfertigten Krieg“ korrekt ver-
innerlicht und wandte sie konsequent auf seinen konkreten Fall an – 
übrigens als Laie besser und mutiger als manche Kleriker jener Zeit, 
die ihm seine Entscheidung eher schwer machten als daß sie ihn geis-
tig und geistlich unterstützt hätten.274  

Eine solche Form des Widerstands konnte freilich keineswegs 
von jedem Christen verlangt werden. Denn zum einen stellte sich die 
Lage durchaus nicht für jeden jungen Mann so klar wie für den tief-
                                                                                                                                               
stellung der Person Jesu bedeutet dies vor allem, dass ich den Evangelien traue.“ 
(Jesus von Nazareth, Bd. I, Freiburg/B. 2007, 20). Siehe Marcus Holden, Jenseits 
der historisch-kritischen Methode. Papst Benedikt XVI. und die Reform der bib-
lischen Exegese, www.kath-info.de , S. 3 (begeistert zustimmend); F. Avemarie, 
Historisches Arbeiten in der Exegese, Marburg 2007, auch im Netz greifbar, dort 
S. 4 (zurückhaltend zustimmend). Beide Texte wurden im Internet am 9. Januar 
2013 eingeschaut.  

Schon mein verehrter akademischer Lehrer und Doktorvater, der Bonner 
Gräzist Hartmut Erbse, lehrte uns, und zwar ohne auf den modernen Begriffsap-
parat der letzten Jahrzehnte zurückgreifen zu müssen, den Angaben antiker Auto-
ren prinzipiell so lange zu vertrauen, bis sich das Gegenteil beweisen oder zu-
mindest in hohem Maße wahrscheinlich machen lasse. Diese Haltung entspricht 
wohl auch den Forderungen einer christlichen „humanitas“.      
274 Selbst der „Löwe von Münster“, der spätere Kardinal Graf von Galen, gab 
sich in der Frage nach der Teilnahme am Kriegsdienst erstaunlich angepaßt. So 
schreibt der katholische Philosoph Robert Spaemann über ihn: „Der Bischof von 
Galen, dem es an Mut gewiss nicht fehlte – ich konnte von diesem Mut nur träu-
men -, befahl seinen Seminaristen, wenn sie Zweifel an der Berechtigung dieses 
Krieges und deshalb ihres Militärdienstes äußerten, kurz und bündig, sich dem 
Dienst am Vaterland nicht zu entziehen.“ (Über Gott und die Welt. Eine Autobi-
ographie in Gesprächen, 2Stuttgart 2012, 46 f.) Wegen dieser Empfehlung wird 
man dem tapferen Bischof, der so viel im Widerstand gegen Verbrechen der Na-
tionalsozialisten geleistet hat, und seiner Generation wohl kaum einen Vorwurf 
machen dürfen. Denn damals war die prinzipielle Bereitschaft, den Autoritäten, 
und eben auch den staatlichen, zu gehorchen, nicht nur in kirchlichen Kreisen 
viel stärker ausgeprägt als es heute der Fall ist – mit allen positiven, aber auch 
negativen Folgen, die diese Haltung mit sich bringen konnte.  

Nicht ganz unrecht hatte Thomas Breuer, wenn er mit Blick auf Fälle wie 
den Franz Jägerstätters schrieb: „Fatalerweise dispensierte man sich von der Fra-
ge, ob es sich um einen gerechten Krieg handle, mit dem Hinweis, daß darüber 
allein die Obrigkeit entscheiden könne.“ (Gehorsam, pflichtbewußt und opferwil-
lig – Deutsche Katholiken und ihr Kriegsdienst in der Wehrmacht, StZ 217/1999, 
40).   
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frommen Bauernsohn aus Österreich dar275, so daß viele Wehrmachts-
angehörige besten Wissens und Gewissens am Krieg teilnahmen und 
unseren Respekt verdienen. Zum andern wirkten die Repressalien des 
damaligen Unrechtsregimes in solchen Fällen, wo junge Männer über 
die politische Lage nachzudenken begannen, in gehörigem Maße ab-
schreckend.  

Es konnte natürlich auch den christlichen Widerstand innerhalb 
der  Armee geben. Den jungen Leutnant und Kompanieführer Michael 
Kitzelmann, um nur einen, wohl weniger bekannten, aber nichtsdes-
toweniger ergreifenden Fall zu nennen, kostete schon verbaler Protest 
das Leben. Sein Biograph H. Hümmeler schlägt die Brücke vom ka-
tholischen deutschen Soldaten des II. Weltkriegs zu seinem christli-
chen Bruder in der Antike: „In ihm brachen tiefere Urgründe auf, 
letztlich dieselben, welche die Urchristen bewogen, sich gegen die 
Allmacht des heidnischen römischen Staatswesens zu stemmen, auch 
mit Gefahr für Leib und Leben.“276 

 
Kann heute ein Krieg überhaupt noch erlaubt sein? 

 
Es gibt heute nicht wenige Theologen und Philosophen, die an-

gesichts der veränderten Kriegs- und Waffentechnik der letzten Jahr-
zehnte der traditionellen Lehre vom „gerechten Krieg“ überhaupt je-
den aktuellen Wert absprechen; man müsse ganz neue Kategorien er-
arbeiten.277 Zu einer derartigen Position gab der katholische Philosoph 
Robert Spaemann, der die moderne Entwicklung auf militärischem 
Gebiet selbst äußerst kritisch sieht, schon vor vielen Jahren zu beden-
ken: „Aber wie will man dies anders tun, als indem man wiederum 
jene Vernunft bemüht, die schließlich auch die alten Institutionen der 
                                                 
275 „Wenn für den Untertanen die Ungerechtigkeit des Krieges feststeht, darf er 
auch auf Befehl des Fürsten nicht Krieg führen“, so lautet der von Vitoria aufge-
stellte Grundsatz (Justenhoven, Francisco de Vitoria zu Krieg und Frieden, 112). 
Zugleich betonte der spanische Scholastiker aber auch das Dilemma, in dem ein 
Soldat bei Zweifeln an der Gerechtigkeit eines Kriegs sich leicht befinden kann: 
„Wenn er in den Krieg geht, ist er in der Gefahr, einen ungerechten Krieg zu füh-
ren. Wenn er nicht geht, setzt er sich der Gefahr aus, den König und das Vater-
land in einer Notsituation im Stich zu lassen.“ (Justenhoven, a. O. 115 f.)    
276 Michael Kitzelmann. Mensch – Soldat - Christ, St. Ottilien 2000, 89 
277 Siehe Karl Hörmann, Friede und moderner Krieg im Urteil der Kirche, Wien 
1964, 40, mit verschiedenen Stimmen in Anm. 224 auf S. 91. Vgl. auch Heinz-
Horst Schrey, Krieg IV, TRE 20/1990, 34.  
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Humanität gestiftet hat?“278 Die modernen Massenvernichtungswaf-
fen, vor allem die der A-, B- und C- Qualität, haben nun allerdings in 
der Tat bestimmte neue Fragen zur Legitimität eines Krieges aus 
christlicher Sicht aufgeworfen. Aber auch derjenige, der über ihren 
potentiellen Einsatz in einem Krieg reflektiert, orientiert sich, wenn er 
nicht aus dem Bauch heraus, sondern gemäß der Ratio argumentieren 
will, an den klassischen Prinzipien der Lehre vom bellum iustum279. 
Die neu aufgekommenen Probleme können und sollen hier nicht de-
tailliert diskutiert werden, zumal es keine letztverbindlichen Entschei-
dungen des Lehramtes zu jenem schwierigen Fragenkomplex gibt.280 
Lediglich einige wichtige Aspekte können wir nicht ganz übergehen.  

Das Dilemma besteht zunächst einmal darin, daß durch die 
Möglichkeit totaler, irreversibler Vernichtung größter Gebiete mit al-
len ihren Bewohnern und der gesamten Natur die klassischen Krite-
rien der discriminatio  sowie der Proportionalität des Krieges ange-
sprochen sind: Wenn von vornherein unvermeidlich ist, daß Unschul-
dige, die heute meist mit den Nichtkombattanten gleichgesetzt wer-
den281, im selben Maße wie kämpfende Soldaten getötet werden, und 
                                                 
278 Robert Spaemann, Zur philosophisch-theologischen Diskussion um die 
Atombombe, in: Atomare Kampfmittel und christliche Ethik – Diskussionsbei-
träge deutscher Katholiken, München 1960, 81.  
279 Richtig Manfred Spieker, Der Krieg gegen Saddam Hussein. Zur Ethik des 
Irak-Konflikts, Die Neue Ordnung 57/2003, 164-180, hier 178. Spiekers Beitrag 
ist noch ohne Kenntnis jener Lügen des US-Präsidenten Bush jun. verfaßt wor-
den, die heute feststehen.  

Girardet („Gerechter Krieg“, Gymnasium 114/2007, 3 f.) nennt Autoren, 
die heutzutage jegliches Denken in den Kategorien der „bellum iustum – Lehre 
ablehnen. Zugleich führt er andere Gelehrte an, die sich für eine „modifizierte 
Form der bellum iustum – Theorie“ aussprechen. Ja man kann wohl sogar sagen, 
daß diejenigen, die behaupten, die Kriterien der klassischen bellum iustum – 
Doktrin seien nicht mehr anwendbar, ihr Urteil, das sie glauben fällen zu müssen, 
aus just jenen Regeln ableiten!  

Nüchtern und klug urteilt die katholische Kirche in ihren offiziellen Tex-
ten. Thomas Hoppe charakterisiert deren Haltung so: „Pius XII. und hernach das 
II. Vatikanische Konzil verurteilen unter Zuhilfenahme der Kriterien des bellum 
iustum jede Kriegsführung, die sich der Kontrolle des Menschen immer mehr zu 
entziehen droht und auf unterschiedslose Vernichtung hinausläuft.“ (Vom „ge-
rechten Krieg“ zum „gerechten Frieden“ – Stationen der Entwicklung katholi-
scher Friedensethik, IKaZ 32/2003, 299-307, Zitat 305)      
280 Das Problem wird kurz angedeutet in KKK 2314.  
281 Diese Identifizierung hat sich im Lauf der Zeit herauskristallisiert, beginnend 
bei Suarez (Kipp a. O. 87 –92, hier 87; Hertz a. O. 450-453). Auch der hl. 
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zugleich der durch den Griff zu den Waffen angerichtete Schaden 
größer ist als das hinzunehmende Unrecht, ja im Extremfall gar nichts 
mehr übrig bleibt, wofür es zu kämpfen gelohnt hätte, wäre selbst ein 
reiner Verteidigungskrieg nicht erlaubt.  
 

Die Massenvernichtungswaffen 
 
Schon von Pius XII. wurde die neue Dimension in der Ausei-

nandersetzung um das bellum iustum erkannt und thematisiert. Bei-
spielsweise sagte der Papst in einer Ansprache auf dem Kongreß der 
Internationalen Behörde zur Erforschung der Militärmedizin am 19. 
Oktober 1953: „Lorsque les dommages entraînés par celle-ci (sc. la 
guerre, H-L B) ne sont pas comparables à ceux de l’ ‘injustice tolé-
rée’, on peut avoir  l’ obligation de ‘subir l’ injustice’. Ce que Nous 
venons de développer vaut d’ abord de la guerre A.B.C., atomique, 
biologique et chimique.“ - „Wenn die Schäden, die er (der Krieg) nach 
sich zieht, unvergleichlich größer sind als die der ‚geduldeten Unge-
rechtigkeit’, kann man verpflichtet sein, die ‚Ungerechtigkeit auf sich 
zu nehmen’. Was Wir hier gesagt haben, gilt vor allen Dingen für den 
‚A B C – Krieg’, den atomaren, biologischen und chemischen.“282  

Noch mehrfach hat der Pacelli-Papst einen Krieg verurteilt, bei 
dem moderne menschheitsbedrohende Waffensysteme eingesetzt 
würden.283 Allerdings sind auch Äußerungen Pius’ XII. bekannt, nach 
denen eine generelle Ächtung  jeder kriegerischen Notwehr moralisch 
ausgeschlossen sein muß, da sie einem möglichen Aggressor freie 
Hand ließe.284 Insofern sind Überlegungen wie die des konservativen 
Kardinals A. Ottaviani, den Krieg auf dem II. Vatikanum prinzipiell 
zu ächten, da die überlieferten Grundsätze vom „bellum iustum“ keine 
Anwendung mehr finden könnten,285 nicht ohne Gefahr. Freilich be-
                                                                                                                                               
Thomas lehnt schon die Tötung Unschuldiger im Krieg ab und anerkennt damit 
in nuce das moderne Prinzip der Diskrimination (siehe Beestermöller, Thomas 
von Aquin und der gerechte Krieg, 151-160, v. a. 157).    
282 AAS 45/1953, 748 f. Deutsche Fassung in Anlehnung an: Aufbau und Entfal-
tung des gesellschaftlichen Lebens – Soziale Summe Pius XII., hg. von Arthur-
Fridolin Utz O.P. und Joseph-Fulko Groner O.P., Bd. 1, Freiburg/Schw. 1954, I 
Nr. 2366 f., S. 1178. 
283 Man findet derartige Stellen bei B. Häring, Das Gesetz Christi. Moraltheolo-
gie, Freiburg/B. 1961,  Bd. 3, 151-163. 
284 Häring a. O. 152. 
285 TRE s. v. Krieg. IV, a. O. 40 f. 
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steht ein großes Dilemma, wenn ein sich potentiell bedroht fühlender 
Staat glaubt, zur Abschreckung nicht auf die Ankündigung eines Erst-
einsatzes atomarer Waffen verzichten zu können.286 Sicherlich war die 
ehemalige NATO-Doktrin der „massive retaliation“, des massiven 
atomaren Erstschlags bei überlegenem konventionellem Angriff auf 
das eigene Land, von der katholischen Moraltheologie her inakzepta-
bel.287  

Es darf übrigens auch daran erinnert werden, unter wie grausa-
men und menschenverachtenden Umständen die Siegermächte des II. 
Weltkriegs USA, Großbritannien und Frankreich ihre neuen Waffen 
im Wettlauf mit der Sowjetunion testeten288 – vom zweimaligen krie-
gerischen Einsatz der Atombombe in Hiroshima und Nagasaki einmal 
abgesehen, wobei die zweite Bombe abgeworfen wurde, obwohl die 
furchtbare Wirkung der ersten zu einem großen Teil bereits offenkun-
dig war.  
                                                 
286 Der (progressive) katholische Moraltheologe Franz Böckle hatte sicher nicht 
ganz unrecht, wenn er angesichts der Existenz der Atomwaffen und der von 
ihnen ausgehenden Bedrohung feststellte, die Menschheit befinde sich „in einer 
Sackgasse“ (Friede und moderner Krieg – Hinweise zur theologischen Diskussi-
on im deutschen Sprachraum, Concilium 2/1966, 381-387, Zitat 386). Als weite-
rer umfangreicher Beitrag zur Diskussion um die Atomwaffen sei aus einer Fülle 
von Literatur hier nur noch folgende Aufsatzsammlung genannt: Politik und 
Ethik der Abschreckung. Theologische und sozialwissenschaftliche Beiträge zur 
Herausforderung der Nuklearwaffen, hg. von Franz Böckle und Gert Krell, 
Mainz-München 1984.      
287 Richtig Robert Spaemann, Zur philosophisch-theologischen Diskussion um 
die Atombombe, in: Atomare Kampfmittel und christliche Ethik – Diskussions-
beiträge deutscher Katholiken, München 1960, 82; Ernst-Wolfgang Böckenförde 
und Robert Spaemann, Die Zerstörung  der naturrechtlichen Kriegslehre. Erwide-
rung an P. Gustav Gundlach S.J., in: Atomare Kampfmittel und christliche Ethik, 
176. Leider hielt gerade die Bundesrepublik Deutschland aufgrund ihrer Unterle-
genheit im Bereich konventioneller Kriegsführung relativ lange an dieser Doktrin 
fest, wobei ihr die atomaren Waffen natürlich nur im Bündnis mit den USA zur 
Verfügung gestanden hätten. Siehe Detlef Bald, Die Bundeswehr, 70.  
288 An diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit erinnerte vor kurzem ein 
SPIEGEL-Artikel: „Während die Amerikaner bei ihren Versuchen das Bikini-
Atoll in der Südsee zerstörten und die Franzosen das Moruroa-Atoll, missbrauch-
ten die Engländer ihre ehemalige Kolonie Australien. 22 000 Briten und 16 000 
Australier wurden der Strahlung der Bomben ausgesetzt – dazu viele Aborigi-
nes.“ (Australien: „Felder des Donners“: Vor 60 Jahren zündeten die Briten ihre 
ersten Atombomben – ohne Rücksicht auf eigene Soldaten oder Aborigines in 
den Testgebieten, DER SPIEGEL 1/2013, 85 f.)   
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Ob die spätere Nato-Strategie der „flexible response“ der christ-
lichen Ethik konform ist, kann hier nicht diskutiert werden. Wenn sie 
es sein sollte, wäre sicher zu beachten, wo die atomare Schwelle ange-
setzt wird und zu welcher Art von Waffen man im Ernstfall zu greifen 
bereit wäre. Papst Johannes Paul II., der in verschiedenen Konflikten 
immer wieder zum Frieden mahnte (vor allem z. B. beim Irakkrieg des 
US-Präsidenten Bush junior289), erklärte jedenfalls in seiner Botschaft 
an die 2. außerordentliche Abrüstungskonferenz der Vereinten Natio-
nen vom 15. Juni 1982, bis zu dem Zeitpunkt, wo verläßliche Struktu-
ren internationaler Friedenssicherung existieren, den politischen Ge-
brauch von Atomwaffen zum Zweck der Abschreckung, als „noch für 
moralisch annehmbar“.290  

 
Widerstand gegen atomare Bewaffnung 

 
Ohne jene Stimmen im einzelnen bewerten zu wollen, sei doch 

nicht verschwiegen, daß in Deutschland gegen eine atomare Bewaff-
nung durchaus nicht nur Widerstand von der politischen Linken geübt 
wurde. Vielmehr schalteten sich auch Katholiken in die Diskussion 
ein, die man eher der konservativen Seite wird zuordnen wollen. Zwei 
bedeutende Gelehrte seien hier beispielhaft mit ihren Stellungnahmen 
aus der Retrospektive angeführt. So schreibt der Philosoph Robert 
Spaemann in seinem Buch „Über Gott und die Welt – Eine Autobio-
graphie in Gesprächen“ (Stuttgart 2012, 169) über die damaligen hef-
tigen Auseinandersetzungen: „Die Debatte um die atomare Bewaff-
                                                 
289 Daß dieser Krieg nicht den Regeln des bellum iustum entsprach, ist mittler-
weile gesichert: Angebliche Massenvernichtungswaffen existierten nicht (siehe 
Hans Blix, Mission Irak – Wahrheit und Lügen. Der Chef der UN-
Waffenkontrolleure zieht kritische Bilanz, dt. Ausgabe München 2004). Außer-
dem ist der Zustand, der sich nach dem Ausschalten des Diktators Sadam 
Hussein ergeben hat, in vieler Hinsicht nicht besser als es die Verhältnisse unter 
seinem Regime waren. Den Christen jedenfalls geht es sogar eindeutig schlech-
ter. 
 Auch in den USA selbst gab und gibt es, und zwar gerade aus christlicher 
Perspektive, genug Bedenken gegen derartige Kriege, sowohl was das „ius ad 
bellum“ als auch das „ius in bello“ betrifft. Als ein Beispiel sei noch einmal erin-
nert an eine schon oben erwähnte Arbeit: Laurence M. Vance, Christianity and 
War and Other Essays against the Warfare State, Pensacola 2005.      
290 Der Apostolische Stuhl 1982, 1162; vgl. G. Beestermöller, Krieg: 3LThK a. O. 
478; im selben Artikel wird auch neuere Literatur zum Problem von Krieg und 
Frieden aus christlicher Sicht angeführt, a. O. 479.         
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nung der Bundeswehr ab 1957, vor allem die Einlassungen der Be-
fürworter waren so eine Provokation, die für mich Entgegnung ver-
langte. Eine Reihe meiner Freunde war daran beteiligt, darunter Mar-
tin Kriele. Mit Ernst-Wolfgang Böckenförde zusammen habe ich zwei 
Artikel geschrieben. Mit Heinrich Böll freundete ich mich in dieser 
Zeit näher an. Es waren besonders deutsche Moraltheologen, die mei-
nen Widerspruch herausforderten. Merkwürdigerweise bin ich in mei-
nem Leben immer wieder mit katholischen Moraltheologen aneinan-
dergeraten. Im Mittelpunkt stand die einfache Frage: Gibt es, wie es 
die gesamte philosophische und theologische Tradition annimmt, 
Handlungen, die ihrer Natur nach böse sind291, oder heiligt der Zweck, 
wenn er nur edel genug ist, jedes Mittel?“292  
                                                 
291 Zu solchen Taten, die „in se (oder: intrinsece) mala“ sind, gehören z. B. die 
Abtreibung, die sog. Euthanasie, die Selektion von Embryonen nach Gesundheit, 
Geschlecht usw. bei der künstlichen Befruchtung mittels PID usw. Papst Johan-
nes Paul II. hat sich hierzu, ganz im Sinne der Tradition, für Katholiken verbind-
lich in seinen Enzykliken „Evangelium vitae“ und „Splendor veritatis“ geäußert 
und jede Form von Situationsethik wie z. B. den Konsequentialismus verurteilt.      
292 Im folgenden beleuchtet Spaemann – u. a. mit Bezug auf Carl Schmitts kleine 
Schrift „Die Tyrannei der Werte“ (1967) - den Begriff der „Werte“ kritisch, der 
in derlei Zusammenhängen gerne bemüht wird. Zu Recht vermißt Spaemann da-
bei in vielen Fälle die Klärung, ob es sich um die „Sache einer Option oder etwas 
unserer ‚Wertung’ Vorgegebenes“ handelt.  

Der Klassische Philologe Meinolf Vielberg wies darauf hin, daß der Ter-
minus „Wert“ bzw. „Werte“ eigentlich aus der Nationalökonomie des 18. Jahr-
hunderts stammt – es wäre hier vor allem der Name Adam Smith zu nennen - und 
dann unter dem Einfluß Nietzsches zu einem Schlüsselbegriff innerhalb der mo-
dernen Philosophie wurde: „Aufgrund des Verfalls der Metaphysik in der Neu-
zeit kann dieser Begriff zum Statthalter der Begriffe ‚des Guten’ oder auch des 
‚höchsten Gutes’ aufrücken.“ (Pflichten, Werte, Ideale – Eine Untersuchung zu 
den Wertvorstellungen des Tacitus, Wiesbaden 1987, 22) Wichtig ist auch die 
Einsicht des prominenten italienischen Philosophen und bedeutenden Platonken-
ners Giovanni Reale: „Die Werte sind wie eine Pyramide, an deren Spitze Gott 
und das Göttliche steht, der sie aufbaut. Wenn Gott eliminiert wird, verschwin-
den nach und nach alle Werte mit den sich daraus ergebenden Konsequenzen.“ 
(Kulturelle und geistige Wurzeln Europas – Für eine Wiedergeburt des „europäi-
schen Menschen“. Aus dem Italienischen übersetzt von Sigrid Spath, Paderborn 
2004, 103). Der katholische Philosoph Walter Hoeres warnte daher in seinem 
wertvollen Buch „Heimatlose Vernunft – Denker der Neuzeit im Ringen um Gott 
und die Welt“ mit einer überzeugenden Überlegung davor, im kirchlichen Be-
reich den Wertebegriff überzustrapazieren: „Die Märtyrer sind für Christus ge-
storben und nicht etwa um der Werte willen, die er in sich verkörpert: eine Erin-
nerung, die heute doppelt angebracht ist, da selbst die Kirchen unentwegt von 
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Der zweite Gelehrte ist der renommierte Physiker Bernhard 
Philberth, der 1972 zusätzlich zu seiner wissenschaftlichen Tätigkeit 
zum Priester der katholischen Kirche geweiht wurde. Im Jahre 1961 
hatte er ein Buch verfaßt, das mit seinen apokalyptischen Visionen 
großes Aufsehen erregte. Es trug den Titel „Christliche Prophetie und 
Nuklearenergie“293 und sollte noch 27 (!) weitere Auflagen erleben. In 
seinen autobiographischen Studien „Ein Wissenschaftler erlebt Gott – 
Erinnerungen und Gedanken“ (posthum von Waltraud Uhlenbruch be-
arbeitet und herausgegeben, 2Kisslegg 2012, 150 f.) schreibt Philbert 
im Rückblick: „Als das Buch herauskam, sagte mein Bruder [Karl 
Philberth, ebenso Wissenschaftler und Priester, H-L B] zu mir: ‚Jetzt 
wirst du nicht mehr lang leben. Jetzt ist der Elefant zur Tür heraus und 
ist nicht mehr zu stoppen.“ Papst Pius XII. hatte vor dem Militärkon-
gress der Ärzte und vor der vatikanischen Akademie die Erklärung 
abgegeben, dass ein Waffensystem, das der Kontrolle entglitten ist 
(durch Selbstauslösungswahrscheinlichkeit294) unsittlich und verwerf-
lich sei. Man rechnete damit, dass daraufhin führende Militärs ihren 
Dienst kündigen würden. Es traf sozusagen den Nerv des ganzen Ab-
schreckungskonzepts und der westlichen Rüstung. Einige Wochen 
später gab Präsident John F. Kennedy eine unheimliche Erklärung ab, 
mit der ich irgendwie abgesichert war. Er sagte: ‚Wir leben unter ei-
nem nuklearen Damoklesschwert, das am dünnsten aller Fäden hängt 
und das jeden Moment durch eine Fehlkalkulation, durch eine Wahn-
sinnstat oder durch ein Versagen fallen kann.’ Das beruhigte uns et-
                                                                                                                                               
den ‚echten religiösen Werten’ sprechen, die es zu bewahren gelte.“ (Quaestio-
nes non disputatae Bd. XI, Siegburg 2005, 141, [Kapitel zu Max Scheler]).   
293 Es kommt nicht von ungefähr, daß in jenen Jahren gerade die Apokalypse des 
hl. Johannes auch in der deutschen Literatur eine nicht zu unterschätzende Rolle 
spielte. Siehe Norbert Clasen, Christliches und Widerchristliches - Religiöse Mo-
tive in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, Kirchliche Umschau 
15,12/2012, 36-45, hier v. a. 42-44. Clasen kann sich u. a. auf folgendes Werk 
stützen: Günther E. Grimm, Werner Faulstück und Peter Kuon,  Apokalypse. 
Weltuntergangsvisionen in der Literatur des 20. Jahrhunderts, Frankfurt/M. 1992.   
294 Was passiert wäre, wenn der sowjetische Offizier Stanislaw Petrow 1983 
nicht erkannt hätte, daß die Meldung des russischen Abwehrsystems, ein Nukle-
arangriff der USA sei eingeleitet, ein Fehlalarm war, wagt man sich gar nicht 
auszudenken. Für sein besonnenes Eingreifen, mit dem er die sowjetischen 
Atomraketen zurückhielt, erhielt Petrow jetzt den Dresden-Preis (Der Mann, der 
die Welt rettete: Dresden-Preis geht an Ex-Sowjet-Militär, der 1983 einen Nukle-
arkrieg verhinderte, in: Generalanzeiger vom 18. 2. 2013, S. 5). Man sieht hier 
einmal mehr, welcher Gefahr die Welt ausgesetzt ist!  
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was. Ein halbes Jahr später gab Nikita Chruschtschow auf der Krim 
eine ähnliche Erklärung ab. Die ‚Sünde gegen den Geist der Rüstung’ 
war damit weitgehend entschärft.“  

Immerhin hat das „Gleichgewicht des Schreckens“ es bisher 
verhindert, daß Atomsprengköpfe besitzende Mächte mit diesen neuen 
Waffen Krieg gegeneinander geführt haben. Der Grund lag wohl vor 
allem in einer jedenfalls in dieser Hinsicht rationalen und verantwor-
tungsbewußten Denk – und Handlungsweise der zuständigen Politiker. 
Wie lange dieser Zustand anhält, kann niemand vorhersagen, zumal 
sich jenes gefährliche Waffenpotential mittlerweile auch in den Hän-
den mancher unsicherer Kantonisten befindet. Jedenfalls hat sich Karl 
Jaspers Hoffnung, die Existenz der weltzerstörenden Atomwaffen 
werde die Völker zu Kooperation und gegenseitiger Abrüstung mit 
dem Endziel des allgemeinen Weltfriedens zwingen295, bisher nicht 
annähernd verwirklicht. Es erhebt sich die Frage, ob das unter den 
Menschen angesichts ihrer allgemeinen Neigung zum Bösen, die eine 
Folge der Erbsünde296 ist, überhaupt jemals gelingen wird.   

 
Der christliche Soldat schützt sein Vaterland und den Frieden 

 
Wenn die christlichen Voraussetzungen beachtet werden, die 

zwar im Prinzip stets dieselben bleiben, aber je nach Zeitumständen 
neu angewandt werden müssen, gehört der Soldat einem ehrenwerten 
Stand an. So sagt noch der nachkonziliare „Katechismus der Katholi-
schen Kirche“: „Diejenigen, die sich als Militärangehörige in den 
Dienst ihres Vaterlandes297 stellen, verteidigen die Sicherheit und 

                                                 
295 Siehe Karl Jaspers, Auszug aus: Atombombe und Weltfrieden (1958), in: 
Krieg: Philosophische Texte von der Antike bis zur Gegenwart. Für die Sekun-
darstufe II hg. von Michael Czelinski und Jürgen Stenzel, Stuttgart 2004, 124-
128. Es handelt sich um eine nützliche Textsammlung aus der Reclam-Reihe 
„Arbeitstexte für den Unterricht“. 
296 Zur katholischen Doktrin von der Ur – bzw. Erbsünde siehe Verf., Die Erb-
sünde: Traditionelle und moderne Lehre, in: CIVITAS 10/2010, 37-108, hier v. 
a. 37-41. 
297 Für die katholische Kirche ist also „Vaterland“ ein positiv besetzter Begriff. 
Sie denkt demnach anders als einflußreiche Kreise der deutschen Bevölkerung, 
die nicht zwischen einem gesunden Patriotismus und einem übersteigerten und 
damit verwerflichen Nationalismus zu unterscheiden wissen. Letzterer ist übri-
gens bekanntlich kein Kind der Kirche, sondern eine miserable Ausgeburt der 
gerade auch gegen sie gerichteten Revolution von 1789 und ihrer Vor- und 



100 
 

Freiheit der Völker. Wenn sie ihre Aufgabe richtig erfüllen, tragen sie 
zum Gemeinwohl der Nation und zur Erhaltung des Friedens bei.“ 
(KKK 2310)298  

Ziel jeder kriegerischen Auseinandersetzung muß folglich im-
mer der Friede sein, und zwar ein wahrhafter Friede. Was schon der 
hl. Augustinus hierzu vortrug, läßt sich zusammenfassend so charakte-
risieren: „Es handelt sich dabei um eine friedliche, jedoch nicht pazi-
fist. Lehre.“299 Wörtlich lesen wir beim Bischof von Hippo beispiels-
weise folgende Feststellung: „Pacem habere debet voluntas, bellum 
necessitas, ut liberet Deus a necessitate et conservet in pace. Non enim 
pax quaeritur, ut bellum excitetur, sed bellum geritur, ut pax adquira-
tur. Esto ergo etiam bellando pacificus, ut eos, quos expugnas, ad pa-
cis utilitatem vincendo perducas; beati enim pacifici, ait Dominus, 
quoniam ipsi filii Dei vocabuntur (= Mt 5,9).” – „Der Wille ist 

                                                                                                                                               
Nachgeschichte. Zur Thematik siehe L. Groppe SJ, Die christliche Vaterlandslie-
be und ihre Feinde, in: K. Motschmann (Hg.), Abschied vom Abendland? Die 
Moderne in der Krise, Graz 1997, 99-115. Vgl. auch Verf., Patriotismus, Natio-
nalismus und christliches Reich, in: Theologisches 32,11/2002, 499-514; ds., „Im 
Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen“ (Präambel des 
Grundgesetzes) - Die christliche Grundprägung unseres Staates in Theorie und 
Praxis, CIVITAS 8/2010, 8 Anm. 18 (mit weiterer Literatur).  

Der große deutsche katholische Staatsmann Konrad Adenauer, der zu 
Recht den Nationalismus als einen „Krebsschaden Europas“ bezeichnete, zögerte 
auf der anderen Seite nicht, einem gesunden Patriotismus das Wort zu reden, den 
er so charakterisierte: „Liebe zu seinem Volk und auch Stolz auf sein Volk, auf 
das, was dieses Volk in der Vergangenheit geleistet hat.“ (Hans Graf Huyn, Art. 
„Adenauer, Konrad“ im Lexikon des Konservativismus, hg. von Caspar v. 
Schrenck-Notzing, Graz-Stuttgart 1996, 22-24, Zitat 23)       
298 Vgl. II. Vatikanum, Gaudium et spes Art. 79: „Qui vero, patriae servitio ad-
dicti, in exercitu versantur, et ipsi tamquam securitatis libertatisque populorum 
ministros sese habeant, et, dum hoc munere recte funguntur, vere ad pacem stabi-
liendam conferunt“ (2LThK 14/1968, 552 = Herders Theologischer Kommentar 
zum Zweiten Vatikanischen Konzil I 728). In der deutschen Fassung des Kate-
chismus (KKK 2310) ist erfreulicherweise das „Gemeinwohl der (jeweiligen) 
Nation“ noch hinzugenommen worden. Dasselbe gilt für die noch vorher er-
schienene französische Version: „...ils concourent vraiment au bien commun de 
la nation et au maintien de la paix.“ Ebenso erwähnt die italienische Fassung die 
„Nation“: „ ... concorrono veramente al bene comune della nazione e al mante-
nimento della pace.“ Warum heißt es in dem erst später herausgegebenen lateini-
schen Text nur: „...vere ad bonum commune (ohne „nationis“!) conferunt et ad 
pacem servandam“?  
299 A. Cavanna, Bellum iustum: LMA 1/1980, 1850.   



                                                                                                                                 101 
 

pflichtgemäß auf den Frieden ausgerichtet, die Notlage hingegen ver-
langt den Krieg. Ziel ist es, daß Gott von der Notlage befreit und im 
Frieden erhält. Denn man sucht keinen Frieden, um einen Krieg anzu-
zetteln, sondern man führt Krieg, um den Frieden zu gewinnen. Sei 
also auch, während du Krieg führst, ein Friedensstifter: So kannst du 
nämlich diejenigen, die du in deine Gewalt bringst, dadurch daß du sie 
besiegst, zum Frieden führen, mit all dem, was er an Nutzen bringt. 
Selig nämlich sind die Friedensstifter, sagt der Herr, denn sie werden 
Söhne Gottes genannt werden (= Mt 5,9).“ (Aug. ep. 189,6). 300 Josef 
Rief hat völlig recht, wenn er über die bellum iustum – Konzeption 
des Bischofs von Hippo so urteilt: “Daß der Friede sittliche Pflicht, 
höchster irdischer Wert und das begehrenswerteste Glück der 
Menschheit sei, dieses mit Umsicht vertreten zu haben, ist Augustins 
großes Verdienst; denn dieses hat vor ihm niemand so gesagt.“301 Und 
durch ihre Ausgewogenheit, ihre Menschenfreundlichkeit bei gleich-
zeitigem Blick für die Realitäten und ihre Orientierung an der göttli-
chen Offenbarung überragt die Lehre des hl. Augustinus letztlich mei-
                                                 
300 Vgl. schon Cicero, off. 1,80: „Bellum autem ita suscipiatur, ut nihil aliud nisi 
pax quaesita videatur.“ – „So aber soll man einen Krieg auf sich nehmen, daß 
nichts anderes als der Frieden angestrebt zu sein scheint.“ Der römische Politiker, 
Redner und Philosoph hat sich an verschiedenen Stellen seines Werkes mit der 
Frage des Krieges beschäftigt, so daß ihn der Althistoriker Alexander Demandt 
geradezu als „den Theoretiker des bellum iustum“ bezeichnete (siehe Arnd Mor-
kel, Marcus Tullius Cicero. Was wir heute noch von ihm lernen können, Würz-
burg 2012, 210). Allerdings darf man dieses Lob nicht so verstehen, als wenn 
Cicero eine zusammenhängende, systematische Lehre vom „bellum iustum“ vor-
gelegt hätte, wie sie das Christentum später entwickelte. Treffend ist das Urteil 
der Göttinger Althistorikerin Helga Botermann über jene Doktrin: „Diese wurde 
in dem Moment ein brennendes Problem, als eine christlich gewordene Welt mit 
der Frage konfrontiert war, ob Kriege überhaupt zulässig und unter welchen Vo-
raussetzungen sie mit der Nächstenliebe zu vereinbaren waren.“ (Gallia pacata – 
perpetua pax. Die Eroberung Galliens und der ‘gerechte Krieg’, in: Jörg Spielvo-
gel [Hrsg.], Res publica reperta. Zur Verfassung und Gesellschaft der römischen 
Republik und des frühen Prinzipats – Festschrift für Jochen Bleicken zum 75. 
Geburtstag, Stuttgart 2002, 292)     
301 Josef Rief, Die bellum-iustum-Theorie historisch, in: Frieden in Sicherheit. 
Zur Weiterentwicklung der katholischen Friedensethik, hg. von Norbert Glatzel 
und Ernst Josef Nagel, Freiburg/B. 1981, 15-40, Zitat 20 f. Im folgenden zeigt 
der Verfasser auf, daß man gerade heute auf die Lehre vom gerechtfertigten 
Krieg, wie sie die hll. Augustinus und Thomas von Aquin vertreten haben, weni-
ger denn je verzichten kann, weil sie hohe sittliche Ansprüche stellt und gerade 
nicht dem Machtpositivismus modernen Denkens Vorschub leistet.    
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lenweit alle Theorien zum bellum iustum, die vor ihm vertreten wor-
den waren, mögen diese auch noch so wertvolle Ansätze bereitgestellt 
haben, wie die der stoischen Philosophenschule und, von ihr abhängig, 
des Römers Cicero.302   
 

Die Kirche liebt den Frieden 
 
Und weil die Kirche in ihrer Orientierung an der Hl. Schrift und 

dem Geist der Kirchenväter den Frieden liebt, betet sie auch traditio-
nell in ihrer feierlichen Allerheiligenlitanei, die z. B. an den Bittagen, 
zur Dreikönigswasserweihe am 5. Januar oder bei der Priesterweihe 
gesungen wird: „A peste, fame et bello: libera nos, Domine.“ – „Von 
Pest (Krankheit), Hunger und Krieg: befreie uns, o Herr.“ Ebenso 
trägt sie dem Dreifaltigen Gott immer wieder das Anliegen des Frie-
dens in seinem christlichen, umfassenden Sinn vor, z. B. in jeder hl. 
Messe im „Libera nos“ nach dem „Pater noster“ („da propitius pacem 
in diebus nostris“ – „gib barmherzig Frieden in unseren Tagen“), in 
vielen Lesungen und Evangelientexten oder auch in manchen Oratio-
nen, z. B. am 2. Sonntag nach Epiphanie, am Pfingstmontag oder am 
20. Sonntag n. Pf. gemäß dem traditionellen lateinischen Ritus.  

So hat es in der Geschichte der Kirche auch immer wieder Päps-
te gegeben, die sich vehement für den Frieden eingesetzt haben. Wir 
können hier nur an einige wenige Fälle erinnern. Es ist allgemein be-
kannt, daß es zumindest dem Einsatz Papst Leos des Großen mit zu 
verdanken ist, daß die Stadt Rom vom Hunnenkönig Attila verschont 

                                                 
302 Zu Cicero siehe Maximilian Forschner, Naturrechtliche und christliche 
Grundlegung der Theorie des gerechten Krieges in der Antike (bei Cicero und 
Augustinus), Gymnasium 111/2004, 557-572; Klaus Girardet, „Gerechter Krieg“. 
Von Ciceros Konzept des bellum iustum bis zur UNO-Charta, Gymnasium 
114/2007, 1-35 (dort weitere Literatur zur römischen Auffassung vom bellum 
iustum, speziell bei Cicero, auf S. 2 f. Anm. 5). Girardet übertreibt zumindest 
partiell, wenn er behauptet, Augustinus habe keine spezifisch christliche Theorie 
vom bellum iustum entwickelt, sondern einfach Ciceros Kriterien übernommen. 
Zu Recht scheint er mir allerdings Cicero gegen den Vorwurf zu verteidigen, die-
ser habe einen willkürlichen Angriffskrieg Roms als ein  bellum iustum einge-
ordnet, wenn dieser nur der Ausbreitung des Reiches gedient habe (pro imperio) 
(19-21). Vielmehr sieht Cicero in solchen Fällen Akte des Unrechts auf der geg-
nerischen Seite – ob historisch zu Recht, ist natürlich eine andere Frage.        



                                                                                                                                 103 
 

blieb.303 Weniger bekannt dürfte sein, daß später noch einmal ein 
Papst versuchte, auf friedlichem Weg eine große Gefahr aus dem Os-
ten abzuwehren. Innozenz IV. intervenierte 1245 schriftlich beim 
Großkhan der Mongolen, um die Tartarengefahr von Europa abzu-
wenden. Daran erinnerte die in den Jahren 2005 und 2006 in Bonn 
und München gezeigte Ausstellung „Dschinghis Khan und seine Er-
ben – Das Weltreich der Mongolen“.304   

Gerade die Päpste der jüngeren Zeit haben sich nicht selten gro-
ße Verdienste im Kampf gegen den Krieg erworben, immer wieder 
erhoben sie ihre Stimme für den Frieden. Das gilt besonders für die 
Nachfolger Petri, die im Umfeld der beiden Weltkriege des 20. Jahr-
hunderts lebten. Dabei betonten sie stets, daß, wenn ein wahrhafter 
und dauerhafter Friede herrschen soll, dieser ausschließlich in Jesus 
Christus, vermittelt durch seine Kirche, zu erwarten ist, und zwar für 
alle Menschen und Völker und keineswegs nur für die Christen. Daß 
heißt natürlich nicht, daß jene Päpste nicht auch direkt oder indirekt 
die Menschen sogar aufgerufen hätten, dem göttlichen Evangelium zu 
folgen. Der katholische Theologe Joseph Comblin hat ein solches ka-
tholisches Angebot an die Menschheit schön in folgende Worte ge-
faßt: „In dieser Perspektive besteht die Antwort der Kirche auf das 
Problem des Friedens der Welt darin, sich selbst anzubieten. Der Ruf 
der Kirche ist vor allem ein Ruf, sich in ihr dem neuen Volk anzu-
schließen, dem Volk des Friedens und der Versöhnung. Die Kirche ist 
nicht nur Zeuge des Friedens Gottes, Botschafterin des Friedens Got-
tes, sondern der auf Erden begründete Gottesfriede selbst.“305   

                                                 
303 „Vor allem durch das furchtlose Eintreten Leos zum Schutze Roms und Itali-
ens gegenüber Attila (452) und dem Vandalenkönig Geiserich (455) war der 
Papst an Stelle eines völlig versagenden Kaisertums in den Augen vieler auch 
zum Halt und Anker in irdischer Not geworden.“ (Karl Baus – Eugen Ewig, 
HKG, hg. von Hubert Jedin, Bd. II: Die Reichsgeschichte nach Konstantin dem 
Großen, 1. Halbband, Freiburg/B. 1973/1985, 278) Papst Leos Einsatz gegen 
Attila war erfolgreich, den räuberischen Einfall Geiserichs in Rom konnte er 
nicht verhindern (Ernst Dassmann, Kirchengeschichte II/1: Konstantinische 
Wende und spätantike Reichskirche, Stuttgart 1996, 180).     
304 Auf der Ausstellung wurde jener Brief von 1245 in einer Faksimile-Fassung 
des Vatikan gezeigt Er ist abgebildet in: Vernissage – Die Zeitschrift zur Ausstel-
lung 13,10/2005, 58-61 (Kapitel „Der Papst Innozenz IV. und die mongolischen 
Herrscher“, dort sind auch zwei wenig entgegenkommende Schreiben mongoli-
scher Machthaber an Päpste in Originalschrift abgedruckt). 
305 Joseph Comblin, Theologie des Friedens, 379. 
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Die Friedensliebe der Päpste in der Ära des I. Weltkriegs 
 
So machte sich St. Pius X. kurz vor dem I. Weltkrieg große Sor-

gen um die Bewahrung des Friedens. Am 25. Mai 1914 sagte er wäh-
rend des Kardinalkonsistoriums, indem er auf das vorausgegangene 
Jahr 1913 mit seinen Feiern zum Jubiläum des Mailänder Toleranze-
diktes Kaiser Konstantins zurückblickte: „Die katholische Welt ... 
schien das Kreuz Christi gleichsam mit den Händen erhoben und dem 
gefährdeten Menschengeschlecht als einzige Quelle des Friedens und 
des Heiles vorgehalten zu haben. Jetzt braucht man nämlich, wie nie-
mals sonst, den Frieden.“306 Dem österreichischen Botschafter in Rom 
gegenüber, der den Papst bat, die Waffen der Donau-Monarchie zu 
segnen, lehnte er entschieden diesen Wunsch ab. Seine Weigerung, 
den erbetenen Akt zu vollziehen, begründete er mit den beeindrucken-
den Worten: „Ich segne nicht die Waffen, sondern den Frieden.“307 Ja 
man darf sogar sagen, daß der Stellvertreter Christi sich so in Sorge 
über die Vorbereitungen der Kriegshandlungen verzehrte, daß dies 
seinen Tod mit beschleunigte; man hat ihn daher nicht ganz zu Un-
recht als „das erste Opfer des Krieges“ bezeichnet.308 
                                                 
306 AAS 6/1914, 254. 
307 H. Dal-Gal O.F.M.Conv., Der heilige Papst Pius X., Freiburg/Schw. 1954, 
478. Dal-Gal hat weitere Zeugnisse für die Friedensliebe St. Pius’ X. in seiner 
schönen Biographie zusammengetragen, a. O. 472-483. Mit dem oben angeführ-
ten Zitat soll nicht bestritten werden, daß die katholische Kirche Segensgebete 
für Waffen und auch für Soldaten kennt. Noch das traditionelle „Pontificale Ro-
manum“ von 1941 unter Pius XII. (nicht mehr die Ausgabe unter Johannes 
XXIII. von 1962!) enthielt solche: De Benedictione et Impositione Crucis pro-
ficiscentibus in subsidium, et defensionem Fidei christianae seu recuperationem 
Terrae Sanctae – De Benedictione Armorum – De Benedictione Ensis – De Ben-
edictione et Traditione Vexilli bellici - De Benedictione Novi Militis (Pontificale 
Romanum, Reimpressio editionis iuxta typicam anno 1962 publici iuris factae, 
partibus praecedentis editionis ab illa omissis, introductione et tabulis aucta, cu-
rantibus Anthony Ward, SM & Cuthbert Johnson, OSB, Bibliotheca „Ephemeri-
des Liturgicae“ – „Subsidia“ 103, Romae 1999, Supplementum 296 -298, 375 
sq.) Es handelt sich nach Ausweis der Texte aber um Soldaten bzw. Waffen, die 
entweder zur reinen Verteidigung eingesetzt werden oder zu anderen Zielen, die 
der klassischen katholischen Lehre vom „bellum iustum“ entsprechen, mag diese 
heute auch aufgrund geänderter Umstände nicht in allen Fällen mehr im früheren 
Sine angewandt werden können. Weitere Literatur zu liturgischen Texten in Zu-
sammenhang mit dem Krieg ist zusammengestellt bei: Karl Leo Noethlichs, Die 
Christianisierung des Krieges, 5 f. mit Anmerkungen. 
308 Dal-Gal a. O. 483. 
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Auch sein Nachfolger Benedikt XV., der im Jahre 2005 auf-
grund der Wahl des Papstnamens „Benedikt XVI.“ durch Joseph Kar-
dinal Ratzinger wieder ins Rampenlicht der Öffentlichkeit getreten ist, 
verabscheute den ersten Weltkrieg.309 Alles unternahm er, um ihn zu 
beenden. Höhepunkt seiner Aktivitäten war die Friedensnote vom 1. 
August 1917, in der er ganz konkrete Vorschläge für einen Vertrags-
frieden unterbreitete. Diese Initiative ging so weit, daß er sogar gewis-
se ausgewogene Grenzkorrekturen empfahl: Frankreich sollte Loth-
ringen zugesprochen bekommen, Deutschland das Elsaß behalten, Ita-
lien sei das südliche, nicht aber das nördliche Südtirol um Bozen her-
um zu überantworten.310 Wieviel Unheil hätte bei einem guten Willen 
zum Kompromiß auf seiten aller Kriegsgegner verhindert werden 
können – so wäre es wohl überhaupt nicht zum Zweiten Weltkrieg ge-
kommen! Aber die Welt wollte nicht auf den Stellvertreter Christi hö-
ren: General Ludendorff nannte ihn verächtlich den „französischen 
Papst“, der Franzose Clemenceau verunglimpfte ihn umgekehrt als 
„Pape boche“.311 Und so nahm das Geschehen seinen traurigen Fort-
gang! Lediglich der mittlerweile seliggesprochene Kaiser Karl I. von 
Österreich war bereit, die Friedensinitiative Benedikts XV. aufzugrei-
fen, konnte sich aber nicht durchsetzen.312 Das hinderte Papst Johan-

                                                 
309 Ein beeindruckendes Zeugnis katholischer Friedensliebe legte auch der US-
amerikanische Schriftsteller Marian Nesbit mit seinem Beitrag „In Time of War. 
Christendom prays for Peace“ ab, die er ein paar Tage nach Ausbruch des I. 
Weltkriegs in der Zeitschrift „The Catholic World“ erscheinen ließ. Wiederabge-
druckt wurde der Artikel in dem Publikationsorgan traditioneller englischer Red-
emptoristen „Catholic“ (Dezember 2003, S. 10 f.).    
310 Klaus Schatz, Ein sehr politischer Papst - Benedikt XV. warb im Ersten Welt-
krieg für den Frieden. Setzt Benedikt XVI. dieses Werk fort? in: Frankfurter All-
gemeine Sonntagszeitung vom 24. April 2005, S. 2.   
311 Christian Feldmann, Kämpfer für die Versöhnung: Benedikt XV. – Wer war 
der Mann, an den Joseph Ratzinger mit seiner Namenswahl erinnern will? in: 
Rheinischer Merkur 16/2005, S. 25.  
312 Die Friedensliebe des jungen Kaisers und sein Abscheu vor dem Töten, Hal-
tungen, die ein Ausfluß seiner tiefen katholischen Frömmigkeit waren, sind dar-
gestellt worden von Don Floriano Abrahamowicz, San Pio X e Carlo d’Asburgo 
di fronte alla prima guerra mondiale, in: Il mondo moderno alla luce del Magiste-
ro di San Pio X, Atti dell’ 110 Convegno di Studi Cattolici, Rimini, 24/25/26 Ot-
tobre 2003, Rimini 2004, 18 f. Obgleich Karl, nachdem der Krieg nun einmal 
wütete, seine Pflicht als oberster Feldherr so ernst nahm, daß er als einziger 
Oberkommandierender sogar ständig bei seinen Soldaten im Feld stand, setzte er 
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nes Paul II. nicht daran, ihn gerade wegen dieser seiner friedfertigen 
Gesinnung während des Beatifikationsaktes am 3. Oktober 2004 in 
Rom ausdrücklich zu loben – er, der sich auch selbst immer wieder, 
wie alle Päpste seit Jahrhunderten, für den Frieden einsetzte. Das gilt 
selbstverständlich auch für Papst Benedikt XVI. Um ein Beispiel an-
zuführen: Der deutsche Pontifex verurteilte aufs schärfste die Waffen-
lieferungen in Spannungsgebiete wie Libanon und Syrien, ohne die 
jene ständigen Massaker, deren Augenzeugen wir am Fernsehen bald 
allabendlich geworden sind, gar keine materielle Nahrung erhalten 
würden. Wörtlich sprach er von einer „schweren Sünde“.313  

  
Die Friedensliebe der katholischen Kirche  

führte Menschen zum Glauben 
 
Ein beeindruckendes Zeugnis für die intensive Friedensliebe 

Benedikts XV. und überhaupt der katholischen Kirche legte der Kon-
vertit Hermann Joseph Lux ab, der nach seinem Übertritt vom Protes-
tantismus zur Una Sancta Priester geworden war. In seinem wunder-
baren Buch „Quid retribuam? Die Geschichte einer Konversion“314 
schreibt Lux, die konfessionellen Unterschiede vielleicht etwas scharf 
akzentuierend, aber sicher nicht ohne reale Grundlage: „In allen Kir-
chen wurden Kriegsgottesdienste gehalten. In den protestantischen 
Gotteshäusern erbetete man den Sieg, in der katholischen Herz-Jesu-
Kirche315 , wohin mich wieder einmal die Mutter führte316, den Frie-
den. Es wurde auch eine sehr ernste Predigt gehalten und viele wein-
ten. Fortan war täglich Abendandacht vor ausgesetztem Allerheiligs-
ten: sie sollte für mich im Lauf der Jahre noch große Bedeutung ge-

                                                                                                                                               
sich wohltuend vom Militarismus des deutschen Kaisers Wilhelms II. ab, der viel 
zu stark unter dem Einfluß von Leuten wie Hindenburg und Ludendorff stand.  

Übrigens übernahm Kaiser Karls Sohn Otto die christliche Gesinnung sei-
nes Vaters (und seiner Mutter Zita): Stets setzte er sich für den Frieden ein, ver-
suchte aber andererseits gerade aus dieser Haltung heraus alles, um die Machter-
greifung der Nationalsozialisten in Österreich zu verhindern. Siehe Stephan Baier 
- Eva Demmerle, Otto von Habsburg. 1912-2011, Amalthea-Verlag 2012.        
313 Oliver Maksan, Papst Benedikts Syrien-Mission, Die Tagespost vom 18. Okt. 
2012, S. 1.  
314 Nürnberg 1930. Das folgende Zitat findet sich auf S. 29 f. 
315 Die Kirche lag in Berlin, wo die Eltern von Hermann Joseph Lux wohnten. 
316 Sie war katholisch, ihre Kinder aber wurden auf Druck des Vaters protestan-
tisch erzogen. 
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winnen. Das Friedensgebet, das Papst Benedikt XV. später verordnete, 
hat mich immer tief bewegt.317 Ich lasse es folgen, um nichtkatholi-
schen Lesern zu zeigen, mit welcher Überlegenheit über andere völ-
kisch begrenzte Religionsgemeinschaften die katholische Weltkirche 
betete: ‚In der Angst und Not eines Krieges, der die Völker und Nati-
onen in ihrem Bestande bedroht, fliehen wir, o Jesus, zu deinem so 
liebevollen Herzen als zu unserem sichersten Zufluchtsorte. Zu dir, o 
Gott der Barmherzigkeit, flehen wir mit Inbrunst: Wende ab diese 
schreckliche Geißel! Zu dir, o Friedenskönig, rufen wir in inständigem 
Gebete: Gib uns bald den ersehnten Frieden! Von deinem göttlichen 
Herzen aus ließest du auf der ganzen Welt die Liebe erstrahlen, damit 
jegliche Zwietracht schwinde und unter den Menschen nur die Liebe 
herrsche. Dein Herz schlug, da du auf Erden weiltest, voll zarten Mit-
leids für alle menschliche Not. Ach möge dein Herz sich unser erbar-
men auch in dieser Stunde, die schwer auf uns lastet, mit ihrem ver-
hängnisvollen Hasse und ihrem entsetzlichen Blutvergießen! Erbarme 
dich so vieler Mütter, die in Angst und Sorge sind um das Schicksal 
ihrer Söhne; erbarme dich so vieler Familien, die ihres Hauptes be-
raubt sind; erbarme dich des unglücklichen Europa, über das so 
schweres Verhängnis hereingebrochen ist! Gib du den Herrschern und 
den Völkern Gedanken des Friedens ein: laß aufhören den Streit, der 
die Nationen entzweit; mach, daß die Menschen in Liebe sich wieder 
zusammenfinden! Gedenke, daß du sie um den Preis deines Blutes zu 
Brüdern gemacht! ... Und du, allerseligste Jungfrau, wie früher in den 
Zeiten größter Not, so hilf uns auch jetzt, beschütze uns und rette uns! 
Amen.’“  

 
 
 

 
                                                 
317 Die durch die katholische Lehre geprägte Friedensethik Benedikts XV. hinter-
ließ auch bei anderen Zeitgenossen einen tiefen Eindruck. Das Beispiel Theodor 
Haeckers, des Verfassers jenes berühmten Buches „Vergil, Vater des Abendlan-
des“, sei hier noch angeführt: „Papst Benedikts XV. Rede von der ‚grauenhaft 
nutzlosen Schlächterei’ der europäischen Völker mag wohl Haeckers durch Kier-
kegaard und Newman vorbereiteten Übertritt zum Katholizismus befördert ha-
ben. Wie richtig es war, Haeckers Schriften als Widerstandsliteratur zu lesen – 
auch wenn man nicht wusste, dass die ‚Weisse Rose’ sich bei ihm traf -, offen-
barten seine nach dem Krieg erschienenen ‚Tag- und Nachtbücher’.“ (R. Spae-
mann, Über Gott und die Welt, 44)   
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Katholische Kirche zwischen Patriotismus,  
Nationalismus und Friedenssehnsucht 

 
Zugegeben, in Kriegszeiten gab es auf nationaler Ebene auch in 

der  katholischen Kirche immer wieder sehr patriotische, manchmal 
fast martialische Töne, die uns heute vielleicht etwas befremden mö-
gen. Um dem Leser hiervon einen Eindruck zu vermitteln, sei aus dem 
Hirtenbrief der Erzbischöfe und Bischöfe des Deutschen Reiches zi-
tiert, der am dritten Adventssonntag 1914 verfaßt, aber erst nach 
Weihnachten verlesen wurde318: „So haben die schweren Zeiten uns 
dem Heiland näher gebracht. Wir durften uns der besonderen Erbar-
mungen seines göttlichen Herzens erfreuen und vernahmen durch all 
den Kriegslärm hindurch dieses Herzens stilles, liebreiches, seelensu-
chendes Pochen. Ihm verdanken wir diese Heilsfrüchte des Krieges. 
Ihm verdanken wir die herrlichen Erfolge und Siege, mit denen der 
Himmel unsere Waffen gesegnet hat.“ Aber man muß auch andere 
Passagen jenes Hirtenwortes heranziehen, die ein klares „Nostra cul-
pa“ aussprechen: „Der Krieg hat auch bei uns schwere Schuld aufge-
deckt. Unser Volk hat selbst sein Urteil sehr deutlich dahin ausgespro-
chen: so konnte es nicht weitergehen. Wie oft haben wir Bischöfe in 
der Not unseres Herzens laut Klage erhoben über den Niedergang des 
religiösen und sittlichen Lebens!“ Die Bischöfe empfehlen dann, den 
Himmel zu bestürmen und Sühne zu leisten, damit der Krieg so 
schnell wie möglich überwunden wird: „Diese Abbitte aus soviel tau-
send reuigen, schmerzbewegten Herzen, wie wohlgefällig wird das 
göttliche Herz Jesu und das Herz des himmlischen Vaters sie aufneh-
men! So tragen wir ab an der Kriegsschuld unseres Volkes. So tun wir 
das Unsrige, um die Zeit der Heimsuchung abzukürzen, die Wieder-
kehr des Friedens zu beschleunigen, die Wiedergeburt unseres Volkes 
zur Wahrheit zu machen.“ Diese im rechten Sinn verstandene „pazifis-
tische“ Komponente wird man wohl in den meisten kirchlichen Ver-

                                                 
318 Zitat nach: Kirchlicher Anzeiger für die Erzdiözese Cöln, 54/1914 (N. 28 vom 
19. Dez. 1914), 175-178. Mir liegt eine Sonderausgabe dieser Seiten vor. Es ent-
spricht übrigens, wie gerade der Hirtenbrief der deutschen Bischöfe selbst ver-
merkt, gut katholischer Sitte, die eigene Verhaltensweise vor der des Nächsten 
auf den moralischen Prüfstand zu stellen. Deshalb bringe ich ein Beispiel aus 
dem Bereich meines eigenen Vaterlands und nicht etwa aus dem der damaligen 
Kriegsgegner, z.B. der Franzosen, wo selbstverständlich ebenso nationale Töne 
angeschlagen wurden.     
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lautbarungen der beiden großen Weltkriege mehr oder minder deutlich 
finden.    

Einer meiner ehemaligen Studenten, Alexander Weber, hat im 
Jahre 2004 im Rahmen seiner Staatsexamensarbeit im Fach „Katholi-
sche Religionslehre“ besagtes Phänomen ausführlich untersucht (’Im 
heiligen Dienst’. Katholische Militär - Gebet- und Gesangbücher des 
19. und 20. Jahrhunderts im Spannungsfeld von Religion und Politik). 
Das Ergebnis jener ausgewogenen und klugen Abhandlung ist in 
mehrfacher Hinsicht bemerkenswert: So steht das Friedensengage-
ment der Päpste Pius X. und Benedikt XV. im I. Weltkrieg außer Fra-
ge (a. O. 11). Viele Katholiken des Deutschen Reiches hielt dies je-
doch nicht davon ab, teilweise stramm nationalistische Töne anzu-
schlagen. Ein Grund hierfür liegt sicherlich in der Spätfolge des sog. 
Kulturkampfes: Man wollte, vor allem angesichts allgemeiner Über-
zeugung, einen „gerechten Krieg“ zu führen, nicht abermals außerhalb 
der Volksgemeinschaft stehen (a. O. 7-15). Immerhin darf man nicht 
übersehen, daß mit dem radikal-laizistischen Frankreich, wie es sich 
1905 etabliert hatte, jedenfalls einer der Hauptkriegsgegner des Deut-
schen Reiches von katholischer Seite mit Fug und Recht auch als 
Feind der Kirche und des Glaubens angesehen werden konnte, wenn-
gleich für jene Entwicklung sicher nicht alle französischen Staatsbür-
ger verantwortlich zu machen waren. Neben vielen Texten, in denen 
man sich – angesichts der Kriegssituation verständlich - vom Gegner 
abgrenzte, findet man in damaligen Büchern für den Gottesdienst in 
der Reichswehr auch andersartige: Jene verraten eine auf den Frieden 
und gegen die Kriegsrüstung (a. O. 34 – 36; 42; vgl. die Zusammen-
fassung 119), ja sogar auf die christliche Feindesliebe ausgerichtete 
Haltung (31-33). Sie waren in das auch noch im Ersten Weltkrieg 
verwendete Katholische Militär-Gebet- und Gesangbuch des Jahres 
1906 aufgenommen worden.  

Die Ausgabe aus dem Jahre 1936 während der Herrschaft der 
Nationalsozialisten ist in gewisser Weise noch stärker an den Zeitgeist 
angepaßt gewesen: Sie war deutlich von nationalistischen und milita-
risierenden Einflüssen geprägt, wie sie damals auch sonst in der Be-
völkerung gang und gäbe waren, u. a. bedingt durch die Schande, mit  
der man Deutschland nach dem Friedensdiktat von Versailles bedeckt 
sah, und die Hoffnung, die man auf jenen Politiker setzte, der sich 
dann als das größte Unglück deutscher Geschichte herausstellen sollte. 
Aber auch das katholische Militär- Gebet- und Gesangbuch des Jahres 
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1936  ließ erfreulicherweise jeden Einfluß der NS-Ideologie mit ihrem 
Rassismus und Antisemitismus vermissen (a. O. 43-76, v. a. 76).  

Die problematischsten Texte enthält das Katholische Feldge-
sangbuch des Jahres 1939 (a. O. 76-94), so das „Gebet für Führer, 
Volk und Vaterland“, in dem aber immerhin noch der Satz aus der 
Fassung von 1936 „Laßt uns den Glauben unserer Väter hüten wie ein 
heiliges Erbe“ bewahrt werden konnte, und die „Nachdichtung“ des 
Liedes „Großer Gott, wir loben dich“, der (freien) deutschen Fassung 
des „Te Deum“, in dessen vierter Strophe es nunmehr hieß: „Treu zu 
Führer, Volk und Reich.“ Und doch setzte sich das katholische Feld-
gesangbuch bei aller Problematik, die nicht zu leugnen ist, positiv ab 
von seinem evangelischen Pendant, das die Anpassung an die damali-
gen Machthaber noch viel weiter trieb. So behielt man, um nur ein 
Beispiel zu nennen, in der Übersetzung des Römischen Meßkanons 
die alttestamentlich-jüdischen Namen bei, obwohl massiver Druck in 
Richtung auf ihre Auslassung ausgeübt worden war. Solche Formen 
eines gewissen Widerstandes, der gerade so weit und nur so weit ge-
trieben wurde, daß es nicht zum offenen Bruch mit Partei, Reichsre-
gierung und Wehrmachtsführung kam, ist vor allem auch dem an sich 
eher schwachen und nicht unumstrittenen katholischen Feldbischof 
Franz Justus Rarkowski zu verdanken. Immer wieder versuchte er 
sich, so gut wie möglich einer Total-Umarmung durch das verbreche-
rische Regime zu entziehen (a. O. 49-52).  
 Man sieht hier einmal mehr, daß eine altehrwürdige 
Kultsprache, wie sie die römisch-katholische Kirche bis zur 
Liturgiereform von 1969/70 de iure und de facto besessen hat, heute 
hingegen – von wenigen Ausnahmen abgesehen - nur noch de iure 
besitzt, vor solcher Anpassung an den Zeitgeist schützen kann. Denn 
den Kanon wagte man nicht anzutasten, auch nicht in der deutschen 
Wiedergabe, weil dem das ständig präsente lateinische Original 
gegenüberstand. Eine solche Schutzfunktion war schon den Päpsten 
bekannt gewesen, die sich unermüdlich seit langer Zeit für die 
Bewahrung des Lateins in der Kirche eingesetzt hatten.319 So stellte 

                                                 
319 Siehe Verf. (Hrsg.), Latein – Sprache der katholischen Kirche und des christ-
lichen Abendlandes, 2Jaidhof/Österreich 2001. Jüngst hat Uwe Michael Lang ein 
wertvolles, umfangreiches Buch zur lateinischen Kultsprache vorgelegt: Die 
Stimme der betenden Kirche – Überlegungen zur Sprache der Liturgie, Frei-
burg/B. 2012 (261 S.). Zu einem anderen Aspekt der „Muttersprache“ der katho-
lischen Kirche siehe Andreas Weckwerth, Lingua universalis, immutabilis, non 
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Pius XII. in seiner hervorragenden Liturgie-Enzyklika „Mediator Dei“ 
neben einem anderen wichtigen Aspekt diese Eigenschaft des Idioms 
der Römer heraus: "Der Gebrauch der lateinischen Sprache, wie er in 
einem großen Teil der Kirche Geltung hat, ist ein deutliches und 
erhabenes Zeichen der Einheit und ein wirksames Heilmittel gegen 
jegliche Verderbnis der echten Lehre."320  
 Selbst Andreas Heinz, ein überzeugter Befürworter 
muttersprachlicher Gottesdienste, kann den letzteren Aspekt nicht 
leugnen: "Eine Gefahr wird deutlich, der eine volkssprachliche 
Liturgie leichter erliegt als der lateinische Gottesdienst, die Gefahr, in 
den Sog des Zeitgeistes zu geraten."321 Als Beispiel fügt er gerade 
auch Bestrebungen innerhalb der Liturgischen Bewegung der 
dreißiger und frühen vierziger Jahre an, in den deutschen 
Übersetzungen sich an die damals herrschende nationalsozialistische 
Ideologie anzupassen.  
 Interessant ist in diesem Zusammenhang eine Bemerkung des 
katholischen Kirchenhistorikers Klaus Schatz. In seinem Buch 
„Zwischen Säkularisation und Zweitem Vatikanum. Der Weg des 
deutschen Katholizismus im 19. und 20. Jahrhundert“322 schreibt er: 
"Es waren darum vorwiegend Vertreter eines 'offenen' Katholizismus, 
die dahin tendierten, eher das Positive im NS zu sehen und sich nicht 
wieder durch einseitige Defensivhaltung ins Abseits zu manövrieren." 
Zuvor323 hatte Schatz zwei Sätze von Abt Ildefons Herwegen aus 
Maria Laach einander gegenübergestellt, die zeigen, welche 
Leichtgläubigkeit gerade im eher progressiven, für den Zeitgeist 
offenen Katholizismus vorkommen konnte: "Was die liturgische 
Bewegung im kirchlichen Bereich, das ist der Faschismus im 
politischen Bereich." - Bereits 1934 äußerte der Abt freilich: "Wie 
habe ich mich getäuscht!"  
 
 
                                                                                                                                               
vulgaris - Latein als theologische Wissenschaftssprache im 19. und 20. Jahrhun-
dert, in: Neulateinisches Jahrbuch 7/2005, 257-281. 
 320 „Latinae linguae usus, ut apud magnam Ecclesiae partem viget, perspicuum est 
venustumque unitatis signum, ac remedium efficax adversus quaslibet germanae 
doctrinae corruptelas" (AAS 39/1947, 545). 
321 Liturgiereform vor dem Konzil. Die Bedeutung Pius' XII. (1939-1958) für die 
gottesdienstliche Erneuerung, LJ 49/1999, 9.  
322 Frankfurt/M. 1986, 256. 
323 a. O. 253. 
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Papst Pius’ XI. Einsatz für den Frieden 
 
Auch Papst Pius XI. setzte sich in der Zeit zwischen den beiden 

Weltkriegen immer wieder für die Bewahrung des Friedens und eine 
gerechte Ordnung unter den Völkern ein, ohne die man in die Barbarei 
des Krieges zurückfallen werde. Mgr. R. Fontenelle konnte daher das 
einschlägige Kapitel seiner noch zu Lebzeiten des Pontifex verfaßten 
Biographie mit der Überschrift versehen: „PAX PAX PAX.“324 So 
sprach sich Pius XI. in der Enzyklika „Nova impendet“ vom Jahre 
1931 nicht nur gegen die Aufrüstung aus, die so viele Ressourcen ver-
schlinge, welche anderswo dringend benötigt würden, sondern er 
mahnte auch soziale Gerechtigkeit an, forderte vor allem eine gemein-
same Anstrengung gegen die überbordende Arbeitslosigkeit. Der Auf-
ruf, hier die mittlerweile äußerst bedrückende Lage zu verbessern, ge-
schah außerdem in besonderer Klarheit und Ausführlichkeit auf dem 
Boden der katholischen Soziallehre in der Enzyklika „Quadragesimo 
anno“ desselben Jahres 1931. Ein weiteres Mal sprach der Papst im 
folgenden Jahr Klartext in dem Rundschreiben „Caritate Christi com-
pulsi“: Einen allgemeinen enthemmten Egoismus und eine unersättli-
che Habsucht machte er für die katastrophalen Verhältnisse in so vie-
len Nationen verantwortlich. Auf  diese Weise werde der Reichtum in 
den Händen weniger konzentriert, die zum Teil weltweit organisiert 
seien, während große Massen von Menschen dadurch geschädigt wür-
den. Leider haben gerade in unseren Jahren jene Mahnungen nichts an 
brennender Aktualität verloren. 

Freilich muß man den richtigen Weg zum Ausgleich suchen. Pi-
us XI.’ Wahlspruch lautete: „Pax Christi in regno Christi“ („Der Frie-
den Christi im Reich Christi“). Sein hiermit zusammenhängendes 
Programm hatte er vor allem in der Enzyklika „Quas primas“ vom 
Jahre 1925 vorgestellt und für die Praxis mit der Einführung des 
Christkönig - Festes für den letzten Sonntag im Oktober eines jeden 
Jahres bekräftigt. In Übereinstimmung mit diesem Konzept forderte er 
immer wieder die Menschen zum Gebet für Frieden und Gerechtigkeit 
auf und zu entsprechendem eigenen Handeln im Alltag. Hier sah er zu 
Recht den einzig wirksamen Weg, auch den gefährlichen Nationalis-
mus, der nichts anderes ist als ein kollektiver Egoismus, zu überwin-
den und gerade auf diese Weise die Gefahr eines neuerlichen Waffen-

                                                 
324 Mgr R. Fontenelle, Sa Sainteté Pie XI, Paris o. J. (wohl 1937), 381. 
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gangs zu verringern.325 Daß die katholische Kirche auf der anderen 
Seite im Unterschied zu internationalistisch ausgerichteten Sozialisten 
nie gegen einen geläuterten Patriotismus eingestellt war, sondern ganz 
im Gegenteil die gesunde Vaterlandsliebe geradezu als christliche 
Pflicht verkündete, haben wir oben schon gesehen.        

 
Papst Pius’ XII. und Papst Johannes’ XXIII. Einsatz für den Frieden 

 
Pius XII. nun äußerte sich in seiner Weihnachtsansprache im 

Jahr 1939, also nach Beginn des Zweiten Weltkriegs, folgendermaßen: 
„Wir wissen wohl – und all jene mit Uns, die Unsere Stimme hören -, 
wo man das erhabene Beispiel, den innersten Quellgrund und die si-
chere Verheißung jener Gerechtigkeit finden kann, die einzig den 
Frieden schaffen und sichern kann ... Jesus ist die Erwartung der Völ-
ker. Die Propheten haben ihn verkündet und seine zukünftigen Siege 
besungen: Und sein Name wird sein: Wunderbarer Ratgeber, Gott, 
Starker, Vater der Zukunft, Fürst des Friedens (Is. 9,6).“326 Eine ganze 
Reihe weiterer beeindruckender Stellungnahmen des Papstes gegen 
diesen abermaligen Waffengang des 20. Jahrhunderts, der noch weit 
schlimmere Formen als der erste annahm327, findet man in dem le-
senswerten, historisch recht ausgewogen angelegten Buch „Pius XII. 
und der Holocaust – Anatomie einer Debatte“ von José M. Sánchez.328  

Besonders bekannt sind die warnenden Worte des Pacelli-
Papstes aus seiner Radioansprache vom 24. August 1939, also noch 
                                                 
325 Weiteres hierzu siehe in der Biographie Mgr. Fontenelles (a. O. 381-408). 
326 Mensch und Gemeinschaft in christlicher Schau, hg. von Emil Marmy, Frei-
burg/Schw. 1945, Nr. 1182, S. 750. 
327 Der große griechische Historiker Thukydides erkannte, daß es sich beim Pelo-
ponnesischen Krieg eigentlich nicht um zwei, sondern nur um einen einzigen 
großen, fast dreißigjährigen Waffengang zwischen Athen und Sparta handelte. 
Im Anschluß an diese Erkenntnis schrieb der Klassische Philologe Thomas A. 
Szlezák: „Wir folgen ihm darin bis heute. Seine Einsicht ist auf viele Kriege an-
wendbar bis auf den heutigen Tag. So zog der schlecht beendete Irakkrieg von 
1991 bald einen zweiten nach sich, und Winston Churchill urteilte 1946, die 
Auseinandersetzung mit Deutschland in zwei Phasen sei sein Dreißigjähriger 
Krieg gewesen.“ (Was Europa den Griechen verdankt – Von den Grundlagen 
unserer Kultur in der griechischen Antike, Tübingen 2010, 187 f.). Man sieht 
einmal mehr, welch böse Saat die Völker durch Kriege ausbringen, zumal dann, 
wenn anschließend keine gerechte und nachhaltige Friedensordnung installiert 
wird!   
328 Aus dem Amerikanischen übersetzt von Karl Nicolai, Paderborn 2003, 30-48. 
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kurz vor Ausbruch des II. Weltkriegs, in der u. a. sagte: „Nichts ist mit 
dem Frieden verloren; mit dem Krieg kann alles verloren sein … Die 
Mächtigen sollen Uns hören, wenn sie wollen, daß ihre Macht nicht 
Zerstörung bedeutet, sondern Stütze für die Völker und Schutz der 
Ruhe, der Ordnung und der Arbeit. Wir beschwören sie, die Mächti-
gen, um des Blutes Christi willen, dessen siegreiche Kraft die Sanft-
mut im Leben und im Tod war.“329 Leider wurde den päpstlichen 
Worten von den Verantwortlichen das Gehör versagt – anders als es 
einige Jahrzehnte einer weiteren berühmten Radioansprache seines 
Nachfolgers erging. Am 25. Oktober 1962 mahnte Johannes XXIII. im 
sog. Kuba-Konflikt die beiden Parteien USA und UdSSR zur Bewah-
rung der Vernunft und zum Verzicht auf kriegerische Maßnahmen, die 
einen Weltatomkrieg hätten auslösen können.330 Die Menschheit blieb 
in der Tat vor einem solchen Horrorszenario bewahrt. Während an-
schließend der katholische Präsident der Vereinigten Staaten, John F. 
Kennedy, sich von der Intervention des Nachfolgers Petri recht unbe-
eindruckt zeigte, erklärte der Präsident der Sowjetunion, Nikita 
Chruschtschow, die Worte des Hl. Vaters, die in der „Prawda“ abge-
druckt worden waren, hätten ihn und viele Russen beeindruckt.331  

Die erwähnten Päpste stehen – bei allem Kriegerischen, was es 
in der Kirche Jesu Christi auch gegeben hat, teilweise berechtigt, teil-
weise gegen den klaren Auftrag des göttlichen Religionsstifters -, in 
der großen Tradition friedfertiger und Frieden schaffender Aktionen 
einflußreicher katholischer Persönlichkeiten. Nicht wenige von ihnen 
werden den Klerikern und jenen Laien, die das Breviergebet pflegen, 
alljährlich in ihren Festen vor Augen gestellt. Wir wollen uns hier auf 
zwei Beispiele beschränken: Zum einen wäre an die heilige Königin 
Elisabeth von Portugal zu denken, deren Fest im alten Ritus Jahrhun-
derte lang am 8. Juli gefeiert wurde. Über sie erfahren wir die Mei-
                                                 
329 Zitat nach dem vollständigen Abdruck der Rede in: Francesco Merlino, Pius 
XII. – wie er wirklich war, Bad Schussenried 2012, 148-152, hier 150 f. Das le-
senwerte Buch enthält zwei Kapitel zur Sorge der Päpste Pius XI. und Pius XII. 
um den Frieden in der Welt (142-188).    
330 Siehe Larissa Hinz, Johannes XXIII. und die Kuba-Krise – Friedensstifter 
zwischen Ost und West, KOMMA-Magazin 11/2012, 20 f.  
331 Der oben schon genannte Vatikanist Ulrich Nersinger erwähnte die beiden 
päpstlichen Radioansprachen und ihr unterschiedliches Schicksal in einem Arti-
kel zum vatikanischen Rundfunksender: „Gelobt sei Jesus Christus, hier ist Radio 
Vatikan“ – Zum 75. Geburtstag des päpstlichen Rundfunksenders, Kirchliche 
Umschau 9,2/2006, 12.   
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nung der Kirche in der Lesung zur Matutin. Ebenso wird die Liebe zu 
Frieden und Ausgleich bei König Stephan, dem Patron Ungarns und 
Schwager des hl. Kaisers Heinrich II., am 2. September im Brevier 
betont.    

 
 

Die absolute Gewaltlosigkeit der Kleriker 
 
Ganz aufgegeben hat das Christentum im übrigen die Vorstel-

lung von einer absoluten Gewaltlosigkeit nie, die ihr teilweise in der 
Antike eigen war. Und zwar war jenes Ideal weiterhin für diejenigen 
Menschen verbindlich, die der Welt völlig entsagten und sich Gott in 
einem geweihten Leben ganz hingaben.  

Die Kirche selbst bestand, jedenfalls in ihrer oberen Führung, 
kompromißlos darauf, daß solche Christen nicht am Krieg, auch nicht 
an einem an sich gerechtfertigten, teilnahmen. Seit Konstantin wurde 
der Kirche daher von staatlicher Seite die Befreiung der Kleriker vom 
Wehrdienst gewährt,332 die über die folgenden Jahrhunderte hin vom 
Prinzip her, wenngleich nicht immer in der Praxis respektiert blieb.333 
Die neue Regelung konnte sich in ihren Anfängen auf ein paralleles 
Privileg der heidnischen Priester stützen.334 Hierauf hatte schon Ori-
genes hingewiesen, der freilich damals, das allgemeine Priestertum 
jedes Christen betonend, auch für die Laien die Exemtion von der 
Wehrpflicht proklamierte.335 Freilich heißt dies natürlich nicht, daß 

                                                 
332 M. Hofmann S.J., Ist die Militärfreiheit der katholischen Geistlichen auch 
heute noch rechtlich begründet und zeitgemäss? ZKTh 40/1916, 451; 460-466; 
Albert Dänhardt, Klerus und Militärdienst, Dresden 1940, 11-21.  
333 Hofmann a. O. 463-465. Hofmann  gibt zu, daß die Kirche immer wieder das 
Verbot für Kleriker, Waffen zu tragen, einschärfen mußte, weil es in der Praxis 
aus unterschiedlichen Gründen mißachtet zu werden drohte (455-458). Insgesamt 
neigt der Autor allerdings dazu, die Beachtung der Immunität des Klerus durch 
die staatlichen Stellen seit Karl dem Großen zu überschätzen. Wir kommen hie-
rauf noch zurück.   
334 Auch in anderen Privilegien, wie der Befreiung von bestimmten finanziellen 
Verpflichtungen, wurde der katholische Klerus den heidnischen Priestern unter 
Konstantin gleichgestellt. Siehe Karen Piepenbrink, Konstantin der Große und 
seine Zeit, Darmstadt 2002, 110.  
335 Orig. Cels. 8,73.  
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Kaiser Konstantin nicht auch spezifisch christliche Motive geleitet 
hätten.336  

Die Kirche schrieb so für ihre Führung eine Tradition fort, die 
eben in den ersten Jahrhunderten, zumindest lokal und temporär, eine 
gewisse Geltung für Christen aller Stände besessen hatte, und vermied 
auch von dieser Seite einen radikalen und vollständigen Bruch. So be-
urteilte Wilhelm Geerlings337 zu Recht die späteren Verhältnisse fol-
gendermaßen: „Die vorkonstantinische Minderheitensituation – und 
eben auch das Zeichen der Enthaltung vom Militärdienst – wird nur 
noch für die kleine Gruppe der Asketen bewahrt. Diese sind zeichen-
haft vom Militärdienst dispensiert. Insofern gelingt es der Kirche, die 
Distanz zur Welt und ihren Einrichtungen im Zeichen der kleinen 
Gruppe weiterhin zu wahren.“ Rordorfs338 Interpretation, so zutreffend 
sie in einer Hinsicht ist, bedarf hingegen in einer anderen der Richtig-
stellung: „Die Ausbildung der Lehre von den christlichen ‚Ständen’, 
wonach wenigstens Priester und Mönche sich nicht mit weltlichen, 
zum Teil blutigen Geschäften die Hände besudeln sollten, während 
ihre Mitchristen nolens volens wenigstens ‚gerechte’ Kriege zu führen 
hätten, konnte nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, ja machte sie 
erst recht offenbar, daß der Gedanke des christlichen Friedensreiches 
eine Illusion gewesen war.“ Diese Kritik ist zwar für diejenigen Fälle, 
in denen die Idee eines solchen absoluten Friedensreiches auf Erden 
vertreten worden war, an sich nicht ganz unangebracht. Allerdings 
                                                 
336 Siehe Assenmacher, Die Wehrpflichtbefreiung der Geistlichen, 314-316: 
„Auch wenn man die ‚sog. konstantinische Wende im Licht antiker Religiosität 
würdigt und annimmt, der Kaiser habe lediglich das Gottesbild ausgetauscht und 
damit die bislang auf die heidnischen Gottheiten gesetzten Erwartungen auf den 
Gott der Christen übertragen, so klärt dies doch lediglich die Tatsache, daß die 
sogenannte Privilegierung des Klerus ohne sichtbaren äußeren Anstoß erfolgte 
als eine selbstverständliche, weil im römischen Selbst – und Religionsverständnis 
begründete Maßnahme, die mit der Sicherstellung des Kultes eben unmittelbar 
der salus publica diente. Die damit quasi unvermeidlich gegebene Beeinflussung 
durch Leitvorstellungen antiker Religion und römischer Kultpraxis, die sich mit 
dem ursprünglichen christlichen Selbstverständnis nicht deckten, hebt die genuin 
christliche Motivation der Ablehnung des Militärdienstes keineswegs auf, auch 
wenn sie diese allmählich überlagert.“ Assenmacher hat seine Ausführungen 
reichlich mit Fußnoten ausgestattet, auf deren Wiedergabe wir hier verzichten.  
337 Wilhelm Geerlings, Die Stellung der vorkonstantinischen Kirche zum Militär-
dienst: Beiträge zur Friedensethik 4, Barsbüttel 1989, 14. 
338 W. Rordorf, Tertullians Beurteilung des Soldatenstandes, VigChr 23/1969, 
140. 



                                                                                                                                 117 
 

galt jene Idee, wie wir gesehen haben, zum einen so nicht allgemein 
und radikal für das gesamte frühe Christentum. Ferner verkennt Ror-
dorf einen wichtigen weiteren Aspekt: Kleriker und Asketen setzten 
eben durch ihre „alternative“ Lebensführung exemplarisch ein Zei-
chen dafür, daß die Lehre weiterhin galt, wonach Christen nur Gäste 
und Fremdlinge auf dieser Erde sind (1 Petr. 2,11) und ihre eigentliche 
Heimat sich im Himmel befindet (Phil. 3,20; Diogn. 5,9).339  

 
Bestimmungen von Päpsten und Synoden  

zur Gewaltfreiheit des Klerus 
 
Die einzelnen Bestimmungen kirchlicher Dokumente, die in das 

unser Thema betreffende Umfeld gehören, beziehen sich sowohl auf 
das Töten im allgemeinen Sinn wie im speziellen auf den Kriegs-
dienst, der ja in der Regel ohne das Vergießen von Blut nicht denkbar 
ist. So verbietet schon die I. Synode von Toledo im Jahre 400 (Can. 
8), daß ein Christ, der sich nach der Taufe zum Militärdienst gemeldet 
hat, zum Diakonat, also zum höheren Klerus, zugelassen wird. Der 
Text lautet in der Originalfassung: „Si quis post baptismum militaverit 
et chlamydem sumpserit aut cingulum, etiamsi gravia non admiserit, si 
ad clerum admissus fuerit, diaconii non accipiat dignitatem.“340 – 
„Wenn jemand nach der Taufe Militärdienst (oder allgemein: Dienst) 
geleistet und Chlamys (Militärmantel) oder Cingulum (Gürtel, speziell 
auch: Militärgürtel) angenommen hat, soll er, auch wenn er sich nichts 

                                                 
339 Siehe hierzu den Abschnitt „Der Christ als Fremder“ in: J. Lehnen, Zwischen 
Abkehr und Hinwendung. Äußerungen christlicher Autoren des 2. und 3. Jahr-
hunderts zu Staat und Herrscher: Rom und das himmlische Jerusalem. Die frühen 
Christen zwischen Anpassung und Ablehnung, hg. von R. von Haehling, Darm-
stadt 2000, 2 (mit weiterführender Literatur in den Anmm. 4 und 9). Der Aus-
druck „Anpassung“ im Untertitel des genannten Sammelbandes, so wertvoll die-
ser sonst ist, entspringt übrigens, ohne daß dies dem verdienten Herausgeber be-
wußt gewesen sein muß, der Mentalität des Zeitgeistes und steht nicht auf der 
Höhe des von Christian Gnilka und seiner Schule mit den ȋȇǾȈǿȈ - Studien 
(„Die Methode der Kirchenväter im Umgang mit der antiken Kultur“) erreichten 
Forschungsstandes!               
340 G. Martínez Díez – F. Rodríguez, La Coleccion Canonica Hispana, Monu-
menta Hispaniae Sacra (=MHS), Serie canónica, Vol. IV, Madrid 1984, 331 f. 
Die Bestimmung ist in das „Decretum Gratiani“ inkorporiert: Corpus Iuris Cano-
nici, ed. Aem. Friedberg, Pars prior: Decretum Magistri Gratiani, Leipzig (1879), 
Decreti pars prior, D. 51 c. 4, Sp. 204.    
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Schwerwiegendes hat zuschulden kommen lassen, die Diakonatswür-
de nicht empfangen, wenn er zum Klerus zugelassen worden ist.“  

Es ist zwar zuzugeben, daß zwei der genannten Begriffe auch 
auf zivile Ämter bezogen werden könnten: „militare“341 und „cingu-
lum“342. So interpretierte Henry Chadwick343 den Kanon 8 von Tole-
do, Domingo Ramos-Lissón344 bringt ihn mit beiden Bereichen in 
Verbindung. Zumindest „chlamys“ muß aber doch wohl eher nur auf 
die Kleidung des Heeres bezogen werden. Es ist die schon seit Plautus 
im Lateinischen belegte griechische Form der Begriffe „sagum“ und 
„paludamentum“, mit denen Soldaten – bzw. Feldherrenmantel  be-
zeichnet werden.345 Zwar wurde eine solche Kleidung gelegentlich so-
gar von Privatleuten gebraucht.346 Als offizielle Kleidung eines Be-
rufsstandes – und um eine solche handelt es sich ja offenbar in der Be-
stimmung des Toletanums – wurde sie auch, und zwar in purpurge-

                                                 
341 ThlL 8, 968 f. s.v. milito: “in re publica i.q. magistratum vel officialem esse”. 
Siehe auch: Das frühe Christentum bis zum Ende der Verfolgungen. Eine Doku-
mentation, Bd. 1: Die Christen im heidnischen Staat, Übersetzung der Texte von 
Peter Guyot, Auswahl und Kommentar von Richard Klein, Darmstadt 1993, 399 
Anm. 12  (mit weiterem Literaturhinweis). 
342 ThlL 3, 1068 f. s.v. cingulum: “metonymice saepe subest munus ipsum, cuius 
signum est cingulum“ (mit Belegen im folgenden, wobei die aufgeführten Stellen 
sich öfters auch auf den Militärdienst beziehen). Vgl. A. Blaise, Dictionnaire la-
tin-français des auteurs chrétiens, Turnhout 1993 (= Turnhout 1954), s. v. cingu-
lum,150. Zur Funktion des cingulum siehe auch Ch. Daremberg – Edm. Saglio, 
Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, s.v. cingulum, I 2/1887, 1181: 
« On ne peut douter de l’importance qu’avait gardée le cingulum dans le costume 
militaire, quand on voit qu’il était devenu même pour les fonctionnaires civils la 
marque du rang et de la dignité. L’organisation et la hiérarchie administratives se 
sont réglées, au bas-empire, sur le modèle de l’armée. Ceux qui exerçaient les 
emplois à tous les degrés formaient aussi une milice et en avaient le nom. » Ent-
fernt vergleichbar sind in Anlehnung an militärische Vorbilder geprägte Unifor-
men, wie sie früher in Deutschland beispielsweise von Post  - oder Bahnbeamten 
getragen wurden.   
343 Henry Chadwick, Priscillian of Avila. The Occult and the Charismatic in the 
Early Church, Oxford 1976, 175. 
344 José Orlandis – Domingo Ramos-Lissón, Die Synoden auf der Iberischen 
Halbinsel bis zum Einbruch des Islam (711), Konziliengeschichte, hg. von Wal-
ter Brandmüller, Paderborn 1981, 43. 
345 Daremberg – Saglio s.v. chlamys, 1,2/1887, 1116 mit Fußnote 18; Joachim 
Marquardt, Das Privatleben der Römer, Leipzig 21886, unveränderter Nachdruck 
Darmstadt 1975, 566 f. 
346 Daremberg – Saglio a. O. 1115; ThlL 3, 1012 s.v. chlamys. 
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schmückter Form, von Kaisern getragen347, von Beamten aber erst zu 
byzantinischer Zeit benutzt348, was nicht heißt, daß dieser Brauch 
nicht ab und an auch schon früher vorgekommen sein mag.349 Ent-
scheidend ist jedoch, daß wir ein zur I. Synode von Toledo nahezu 
zeitgleiches Dokument besitzen, aus welchem klar hervorgeht, daß der 
offizielle Charakter der „chlamys“ eng mit dem Militär zusammen-
hing. Der Text dokumentiert uns allerdings zugleich, daß das Klei-
dungsstück mißbräuchlich auch von Vertretern ziviler Ämter getragen 
wurde. Der Codex Theodosianus (14,10,1) enthält nämlich folgende 
Bestimmung aus dem Jahre 382: „Nullus senatorum habitum sibi vin-
dicet militarem, sed chlamydis terrore deposito quieta coloborum ac 
paenularum induat vestimenta“ – „Keiner der Senatoren nehme für 
sich Militärkleidung in Anspruch, sondern er lege die schreckenerre-
gende Chlamys ab und ziehe friedliche Zivilgewänder an.“350 

Papst Innozenz I. bezieht nun seinerseits in einem Brief, den er 
an die Synode von Toledo schrieb, eindeutig auch die zivilen Ämter 
mit ein und verbietet sogar die Aufnahme in den gesamten (also auch 
den niederen!) Klerus  für Christen, die sie nach dem Empfang der 
Taufe ausgeübt hatten. Offenbar weitet er aber, wie Andreas Weck-
werth in seiner vorzüglichen Bonner theologischen Doktordissertation 

                                                 
347 Marquardt a. O. 566 Anm. 10; ThlL a. O. 
348 Harry Kühnel (Hg.), Bildwörterbuch der Kleidung und Rüstung. Vom Alten 
Orient bis zum ausgehenden Mittelalter, Stuttgart 1992, 52 f. Siehe auch: Der 
Neue Pauly (DNP) 2/1997, 1133 s.v. chlamys. 
349 Blaise (a. O. 148, s.v. chlamys) gibt als einzige Bedeutung des Wortes an: 
“vêtement des dignitaires de la cour impériale“. Diese einseitige Festlegung ist 
sicherlich falsch. Die beiden von Blaise angeführten Belege sprechen darüber 
hinaus nicht einmal oder jedenfalls zumindest nicht eindeutig für eine solche Er-
klärung: In Hier. ep. 1,7 handelt es sich um einen Lictor, der die Todesstrafe 
vollzieht; sein Amt greift auch in den militärischen Bereich über, in solchen Fäl-
len trug ein Lictor die Chlamys (DNP 7/1999, 180 f. s.v. Lictor); daß es sich hier 
um einen ausschließlich zivilen Beamten handelt, der mit der Chlamys bekleidet 
ist, läßt sich nicht zwingend beweisen. In Ps. Ambr. Act. Seb. 1,2 (PL 17, 1022 
C) wird die Chlamys von Sebastian als Offizier, und zwar als Kohortenpräfekten 
getragen. Sie, die hier eindeutig ein Militärgewand darstellt, wird als „chlamys 
terreni imperii“ nicht etwa deshalb bezeichnet, um sie bzw. ihren Eigentümer mit 
Würdenträgern am Kaiserhof in Verbindung zu bringen, sondern um sie von ei-
ner Kleidung des „caeleste imperium“ abzusetzen.  
350 Daremberg – Saglio a. O. 1116; ThlL a. O. 
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herausgestellt hat351, die Bestimmung von Toledo aus, zumindest in-
terpretiert er sie in eine bestimmte allgemeinere Richtung. Er selbst 
gebraucht übrigens den Ausdruck „militare“ ausdrücklich, wie der 
Kontext zeigt, nur im Sinne des militärischen Einsatzes.352 Ramos-
Lissón und stärker noch Chadwick scheinen – so bemerkt Weckwerth 
zu Recht - das I. Toletanum von der späteren Bestimmung des Papstes 
Innozenz I. her gedeutet zu haben.          

Für Christen, die nach der Taufe freiwillig der Armee beigetre-
ten sind, ordneten die aus dem 4./5. Jahrhundert stammenden Canones 
synodi Romanorum ad Gallos episcopos (Can. 13) mit Berufung auf 
das Konzil von Nizäa den Ausschluß vom Priestertum an, zumindest 
forderten sie eine längere Bußzeit des Betroffenen.353 Diese Bestim-
mung war wie viele andere ihrer Art nicht nur auf das Militärwesen 
beschränkt, sondern bezog sich auf jede Form von „saecularis po-
testas“, von weltlicher Macht. Papst Innozenz I. schloß in einem Brief 
an den Bischof Victricius von Rouen354 alle, die nach der Taufe Solda-
ten geworden waren, von der Zulassung zum Klerus aus. In seinem 
schon erwähnten Schreiben an die Bischöfe der Synode von Toledo 
verlangte er, wer künftig – für die Vergangenheit wurden um des 
Friedens willen keine Maßnahmen ergriffen - trotz entsprechenden 
Vorlebens geweiht werde, solle zusammen mit dem, der ihn ordiniert 
habe, abgesetzt werden.355 Das Verbot, Soldaten zu Priestern zu wei-
hen, wurde im Jahre 633, ebenso wieder auf einer Synode in Toledo, 
und zwar der Vierten, wiederholt (Canon 19).356  

Wer bereits Bischof, Presbyter oder Diakon, also höherer Kleri-
ker war und sich dennoch freiwillig zum Militärdienst meldete, wurde 
mindestens mit Absetzung bestraft, wie es z.B. Kanon 83 der Aposto-
lischen Canones, die vom Kompilator der Apostolischen Konstitutio-

                                                 
351 Andreas Weckwerth, Das Erste Konzil von Toledo. Philologischer und kir-
chenhistorischer Kommentar  zur Constitutio Concilii, JAC Erg.Bd. Kleine Reihe 
1/2004, 142-146.     
352 ep. 3,6,9 (PL 20, 492). 
353 Ernest Ch. Babut, La plus ancienne décrétale, Paris 1904, 81 f.  
354 ep. 2,2,4 (PL 20, 472) = D. 50 c. 61 (Friedberg a. O. Sp. 200).  
355 ep. 3,4,7 (PL 20, 491) = D. 51 c. 1 (Friedberg a. O. Sp. 203).  
356 MHS, serie can. V, Madrid (1992) 207-209 = D. 51 c. 5 (Friedberg a. O. Sp. 
205); vgl. auch Can. 45, wo Klerikern, die in einem Aufstand freiwillig zu den 
Waffen greifen, Verlust ihres Ranges und Einweisung in ein Kloster zur Buße 
angedroht werden (a. O. 228). 
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nen (Ende 4. Jh.) diesen angehängt worden waren357, vorsah. 358 Daß 
man durch derartige Bestimmungen nicht nur der Gefahr des Tötens 
ausweichen, sondern den Klerus generell von weltlichen Aufgaben 
freihalten wollte, zeigen die Kanones 6 und 81 derselben Textsamm-
lung. Kanon 7 des Konzils von Chalkedon (451) drohte Zuwiderhan-
delnden sogar die Exkommunikation an: „Wir haben entschieden: Al-
le, die einmal in den Klerus aufgenommen wurden oder Mönche ge-
worden sind, dürfen weder zum Militärdienst noch zu einer weltlichen 
Würde überwechseln; alle, die es dennoch getan haben und darüber 
keine Reue empfinden, eine Reue, die sie zu dem zurückkehren läßt, 
was sie früher um Gottes willen gewählt haben, werden mit dem 
Anathem belegt.“359  

 
Mißstand: Kleriker als Soldaten 

 
Allerdings muß man zugeben, daß die Unvereinbarkeit von Kle-

rikerstand und Waffendienst nicht immer und überall beachtet wurde. 
Zum ersten Mal durchbrochen wurde die Immunität vom Wehrdienst 
bei den Westgoten, die, obwohl seit kurzem vom Arianismus zur ka-
tholischen Lehre konvertiert, im Jahre 673 ein Wehrgesetz erließen, 
nach dem sich auch Geistliche mit einer Waffe in der Hand an der 
Abwehr eines feindlichen Angriffs zu beteiligen hatten. Möglicher-
weise wirkten hier noch unerfreuliche Traditionen aus arianischer Zeit 
nach.360 Damals war der Klerus dem jeweiligen Stammeskönig näm-
lich direkt unterstellt gewesen und hatte oft genug gleichsam die 
Funktion von Militärgeistlichen ausgeübt. Man sieht einmal mehr, 
wohin christliche Gemeinschaften gelangen, die Häresien anhangen 
und sich prinzipiell vom Stuhle Petri in Rom trennen, dessen Aufgabe 
es ist, die Einheit in der Wahrheit zu garantieren!  
                                                 
357 B. Steimer, Apostolische Canones, LACL 32002, 52 f.  
358 F. X. Funk, Didascalia et Constitutiones Apostolorum. Paderborn 1905, 590 f. 
= M. Metzger, Les constitutions apostoliques, Tom 3, SC 336/1987, 306 f. Vgl. 
auch V. Beneševiþ, Ioannis Scholastici Synagoga L titulorum, München 1937, 
59. Die oben zitierten Dokumente und einige weitere findet man auch in: Ernest 
Hildesheimer, Les clercs et l’exemption du service militaire à l’époque franque 
(VIe-IXe siècle) d’après les textes canoniques et législatifs, Revue d’ histoire de 
l’église de France 29/1943, 6-12.    
359 Übersetzung nach: J. Wohlmuth, Dekrete der ökumenischen Konzilien I, 90; 
auf der Seite daneben sind der griechische und der lateinische Text abgedruckt.  
360 So Dänhardt a. O. 22-25; 49.  
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Auch an anderen Orten und zu anderen Zeiten wurde das christ-
liche Ideal mißachtet. Das gilt nicht nur, jedenfalls partiell, für die 
Verhältnisse bei den Merowingern und den Langobarden, sondern so-
gar unter Karl dem Großen361, der selbst an sich in seinen Capitula-
rien, z.B. der admonitio generalis von 789, den höheren Klerikern die 
Teilnahme am Krieg verbot und sie ermahnte, ihre Hoffnung mehr auf 
den göttlichen Schutz als auf menschliche Waffen zu setzen.362 Be-
zeichnenderweise kamen besagte Mißstände am häufigsten im Nor-
den, auf dem Boden der germanischen Völkerschaften bzw. der von 
ihnen geprägten Rechtssysteme vor, in Italien hingegen war die Frage 
der Wehrpflicht von Klerikern nie von besonderer Bedeutung.363 Den 
Hintergrund für diese unerfreuliche Entwicklung bildete das Lehns-
wesen, das einen geistlichen Landesherrn mit seinen Vasallen zum 
Kriegsdienst verpflichtete. So kam es, daß ein solcher nicht nur gele-
gentlich als Kriegsherr auftrat, sondern hin und wieder Bischöfe oder 
Äbte wie die ihnen unterstellten einfachen Kleriker sogar selbst zu den 
Waffen griffen.364  
                                                 
361 Dänhardt a. O. 32-38. Der Autor korrigiert wohl zu Recht Hofmanns allzu 
positive Sicht.  

Insgesamt agierte Kaiser Karl bei allen Verdiensten auch und gerade um 
die Kirche, die man ihm nicht wird absprechen wollen, wie ein germanischer 
Stammesfürst, der wie selbstverständlich sein Territorium mit kriegerischen Mit-
teln ausdehnte. Dabei ließ er, wo noch heidnische Völker existierten, dann auch 
das Christentum verbreiten. Oft kann man nicht sicher entscheiden, welche der 
Motive bei ihm überwogen (siehe Matthias Becher, Karl der Große, München 
52007, v. a. 56-74). Man kann nicht behaupten, daß diese zeitbedingte Form der 
Mission immer christlichem Ideal entsprochen hätte. Arnold Angenendts Kritik 
ist hier berechtigt (Toleranz und Gewalt, Abschnitt „Christliche Mission als Ge-
waltmission“, 378-387). Zugleich hatte der Münsteraner Kirchenhistoriker aber 
zuvor mit Recht die Friedfertigkeit des Evangeliums Christi betont (Abschnitt 
„Christliche Mission als Friedensmission“, 372-377).  

Was Karl den Großen betrifft, darf auf der anderen Seite nicht seine enor-
me Leistung auf dem Gebiet der Förderung und des Ausbau einer christlichen 
Kultur übersehen werden, die unter dem Stichwort „Karoligische Reform“ in das 
historische Bewußtsein eingegangen ist (zu Einzelheiten siehe Becher 89-107).      
362 Hildesheimer, Les clercs et l’exemption du service militaire 14.  
363 Dänhardt a. O. 41. 
364 Dänhardt a. O. 22-55. Das mag sogar für den hl. Bischof Ulrich von Augsburg 
in der Schlacht am Lechfeld gegen die (noch) heidnischen Ungarn am 10. August 
des Jahres 955 zutreffen, obgleich sein Biograph Propst Gerhard nur dessen 
geistliche Unterstützung des Heeres erwähnt. Jedenfalls hatte Bischof Ulrich zu-
vor an der Seite König Ottos I. als Reichsfürst aktiv an einer Belagerung der 
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Ein bekannter Kirchenfürst wie Erzbischof Hinkmar von Reims 
versuchte einen solchen Mißstand sogar mit dem Argument zu vertei-
digen, durch militärische Verteidigungsmaßnahmen werde auch die 
Kirche geschützt und ihr Nutzen gebracht.365 Immerhin kann man 
nicht bestreiten, daß es vom 8. bis zum 10. Jahrhundert durch Araber, 
Wikinger und Ungarn an verschiedenen Stellen Europas eine spürbare 
Bedrohungslage gab, wo die Bischöfe aufgrund ihrer starken staatli-
chen Bindung an den Herrscher und ihrer weltlichen Verpflichtungen 
automatisch in ein System militärischer Abwehr eingebunden wa-
ren.366 Die letztlich unbefriedigende Regelung, die Kaiser Karl getrof-
fen hatte, könnte man so zusammenfassen: (An sich) „vollkommene 
Befreiung der niederen Geistlichen; Forderung an die Bischöfe und 
Äbte, Truppen auszurüsten und sie selbst dem Heerlager des Kaisers 
zuzuführen; kein unbedingter Befehl, daß diese Prälaten selbst aktiv 
mit in den Kampf eingriffen, aber auch zumindest keine Hinderung, 
wenn es in vielen Fällen doch geschah.“367 

Aber auch hier zeigte sich einmal wieder die Stärke des Papst-
tums, wenn es in Übereinstimmung mit dem tradierten Glauben den 
Auftrag Christi achtet und schützt. Mehrfach griffen die Nachfolger 
Petri im Mittelalter ein, um die Geistlichen vom Waffengebrauch ab-
zuhalten. So richtete z.B. Papst Zacharias in besagter Angelegenheit 
einen Brief an Bischof Bonifatius.368 Dieser hatte in einem Schreiben 
an den Papst im Jahre 742 zuvor selbst beklagt, daß es Bischöfe gebe, 
die im Heer unter Waffen kämpften und mit eigener Hand Blut ver-
gössen.369 Der Nachfolger Petri wies in seinem Antwortschreiben den 
                                                                                                                                               
Stadt Regensburg gegen Aufrührer teilgenommen, ähnlich wie sein Kollege Bi-
schof Michael von Regensburg am 10. August 955 mit der Waffe in der Hand 
auftrat (Peter Rummel, Ulrich von Augsburg: Bischof, Reichsfürst, Heiliger, 
2Augsburg 1993, 74-83). St. Ulrich ist bekanntlich der erste Heilige der katholi-
schen Kirche, der vom Papst offiziell kanonisiert worden ist. Dies geschah im 
Jahre 993 unter Johannes XV. auf einer römischen Synode.   
365 Dänhardt a. O. 38 f. 
366 Siehe hierzu beispielsweise Reinhold Kaiser, Königtum und Bischofsherr-
schaft im frühmittelalterlichen Neustrien, in: Herrschaft und Kirche. Beiträge zur 
Entstehung und Wirkungsweise episkopaler und monastischer Organisationsfor-
men, hg. von Friedrich Prinz, Stuttgart 1988, 83-108, hier v. a. 97-99 und 106 f.   
367 Dänhardt a. O. 38. 
368 Dänhardt a. O. 31 f. 
369 Siehe Franz J. Felten, Äbte und Laienäbte im Frankenreich. Studie zum Ver-
hältnis von Staat und Kirche im früheren Mittelalter, Stuttgart 1980, 126. Felten 
führt mehrfach Beispiele auf, wie das klare kirchliche Verbot für Kleriker, Waf-
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„Apostel der Deutschen“ an, auf einer baldigst einzuberufenden Sy-
node für die Absetzung derartiger Prälaten zu sorgen. In ähnlicher 
Weise ging später Papst Nikolaus I. (858-867) vor, der wiederum aus-
drücklich als Grund für das Verbot, Kleriker am Krieg teilnehmen zu 
lassen, die Unausweichlichkeit nannte, hierbei Blut vergießen zu müs-
sen. Johannes VIII. (872-882) bezeichnete den Krieg ausschließlich 
als Aufgabe der weltlichen Gewalt („terrenae potestatis“).370  
 

Sonderfall: Kirchenstaat und Krieg 
 
Zwei Sonderfälle wären noch zu erwähnen: zum einen der des 

Papstes als Kriegsherrn in den Fällen, wo es um sein eigenes Territo-
rium ging, und zum anderen der der Planung und Durchführung der 
Kreuzzüge. Was den ersteren Bereich betrifft, kann man selbstver-
ständlich das (Natur-)Recht, das jedem Gemeinwesen zukommt, sich 
gegen widerrechtliche Übergriffe zu wehren, auch einem Papst nicht 
absprechen, da er ja nun einmal als Landesfürst für die Sicherheit sei-
nes Territoriums vor Gott und den Untertanen verantwortlich war (und 
in stark reduziertem Maße heute noch ist). Der günstigere und mehr 
christlichem Geist entsprechende Weg war es sicher, wenn der geistli-
che Herr solch einen Krieg durch von ihm beauftragte Laienoffiziere 
führen ließ, wie es z.B. der selige Pius IX. tat. Immerhin muß man zu-
geben, daß es auch Päpste gegeben hat, die selbst als kommandierende 
Kriegsherren aufgetreten sind oder das militärische Kommando zu-
mindest durch Kardinäle wahrnehmen ließen.371 Das bekannteste Bei-
spiel dürfte Julius II. sein, der im Jahre 1511 bei der Wiederherstel-
lung und Konsolidierung des Kirchenstaates persönlich die Truppen 
führte, die Mirandola einnahmen.372 Josef Stenglein charakterisiert 
                                                                                                                                               
fen zu tragen, selbst von Bischöfen – offenbar weniger von Äbten – in der Praxis 
mißachtet wurde, was aber auch damals schon Kritik nach sich zog (siehe z. B. 
141, 242).  
370 Dänhardt a. O. 48 f. Weitere Beispiele dort auf den folgenden Seiten. Vgl. 
auch Ferminio Poggiaspalla, La chiesa e la partecipazione dei chierici alla guerra 
nella legislazione conciliare fino alle decretali di Gregorio IX, Rivista di storia 
del diritto italiano 32/1959, 233-247, hier 238.  
371 Dänhardt a. O. 54. 
372 J. N. D. Kelly, Reclams Lexikon der Päpste, Stuttgart 1988, 273. Der gelehrte 
Verfasser ist hochrangiger Geistlicher der Anglikaner. 

Ausführlich zur Politik und zum militärischen Engagement Papst Julius’ 
II. nimmt Ludwig Pastor Stellung (Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des 
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ihn, vielleicht etwas überpointiert, so: „Julius II., der Franziskaner-
papst ... der Pontifex mit dem wehenden, langen, weißen Bart … der 
Soldat und Krieger auf dem Apostolischen Stuhl .. der Oberhirte, der 
die Tiara mit dem Helm vertauschte .. die päpstlichen Schuhe mit den 
Feldstiefeln … der Papst, von dem man sagte, er habe sich nur wohl-
gefühlt im Schlachtgetümmel.“373  

Ohne auf die Frage, ob alle von Päpsten geführten Kriege den 
katholischen Kriterien eines „bellum iustum“ entsprachen, hier einge-
hen zu müssen und zu wollen, kann jedenfalls überhaupt nicht bestrit-
ten werden, daß es solche gerechtfertigten militärischen Auseinander-
setzungen gegeben hat. So war es beispielsweise selbstverständlich 
das Recht des erwähnten Papstes Pius IX., im Jahre 1870 seinen Kir-
chenstaat gegen den Überfall der anrückenden Truppen des revolutio-
nären Italien verteidigen zu lassen. Er, der auf eine Zwangsrekrutie-
rung seiner Untertanen, wie sie gerade seit der Französischen Revolu-
tion immer mehr und mehr üblich geworden war, verzichtet hatte374, 
ordnete allerdings, um sinnloses Blutvergießen zu vermeiden, nur 
noch symbolischen Widerstand an.375 Damit sollte wenigstens die 
Gewalttätigkeit der Eroberer Roms der Welt dokumentiert werden.376 
Vorher hatten freilich päpstliche Truppen von Freiwilligen, wie die 
Zuaven und die Gendarmen, unterstützt durch die Schutzmacht Frank-
reich, mehrere Jahre lang die Soldaten des Risorgimento-Führers Ga-
ribaldi, u. a. in der bravourösen Schlacht von Mentana im Jahre 1867, 
erfolgreich abgewehrt.377          
                                                                                                                                               
Mittelalters, Bd. 3, Freiburg/B. 1899, 547-744, zur Eroberung von Mirandola 
siehe 659-661). Pastors Gesamturteil über den Pontifex lautet: „So steht Julius II. 
da als einer der gewaltigsten Päpste seit Innozenz III., wenn er auch keineswegs 
ein Idealpapst war. Denn die unparteiische Forschung kann nicht leugnen, daß 
Julius II. sich den rein politischen Tendenzen allzu stark hingab und alle seine 
Unternehmungen mit einer Leidenschaftlichkeit und Maßlosigkeit verfolgte, die 
sich für einen Papst nicht ziemten.“ (744)   
373 Josef Stenglein, Die Päpste von 2000 Jahren, Abensberg 1983, 194. Das Werk 
entspricht nicht strengen wissenschaftlichen Ansprüchen, ist aber aus einem ge-
sunden katholischen Geist heraus verfaßt.  
374 Ulrich Nersinger, Humor und Weisheit Papst Pius’ IX., Ruppichteroth 2003, 
27.  
375 Erwin Gatz, Kirchenstaat, in: Lexikon der Päpste und des Papsttums, Frei-
burg/B. 2001, 477.   
376 Nersinger, a. O. 31. 
377 Christian Schaller, Papst Pius IX. begegnen, Augsburg 2003, 37 f. Siehe auch 
das Kapitel „Mentana“ in: Yves Chiron, Pie IX, Pape moderne, Bitche (Clovis) 



126 
 

Übrigens war es auch das selbstverständliche Recht der katholi-
schen Bevölkerung in der französischen Vendée, sich militärisch ge-
gen das neue christenfeindliche Regime der Französischen Revolution 
zu wehren, wenn es sich hier auch um eine Art von Bürgerkrieg han-
delte und nicht um die Verteidigung gegen einen äußeren Feind. Papst 
Johannes Paul II. würdigte den tapferen Einsatz jener Männer um Ge-
neräle wie Bonchamps, Cathelineau und Charette am 19. September 
1996 in der Kathedrale von Saint-Laurent-sur-Sèvre, als er Frankreich 
wegen der Feierlichkeiten zur Taufe Chlodwigs besuchte: „Ihr, die ihr 
in der Vendée geboren seid…, seid die Erben der Männer und Frauen, 
die mutig genug waren, um der Kirche Jesu Christi treu zu bleiben zu 
einer Zeit, als ihre Freiheit und Unabhängigkeit bedroht waren… Es 
ist bewegend, an den zahlreichen Zeugnissen, die auf uns gekommen 
sind, zu sehen, daß die Menschen der Vendée ihren Pfarreien und ih-
ren Priestern trotz der Grausamkeit der Verfolgung treu blieben.“378  
Michael Davies charakterisierte die Leistung jener Männer und Frauen 
zutreffend mit den Worten: „Die Opfer der Vendeer brachten Früchte. 
Diese Opfer waren enorm gewesen und von jedem Teil der Gesell-
schaft der Vendée getragen worden, von den ganz Alten bis zu den 
ungeborenen Kindern im Mutterleib. Der Historiker Reynald Secher 
bezeichnete die republikanischen Vergeltungsmaßnahmen als einen 
Akt von Völkermord (R. Secher, Le Génocide franco-français, la 
Vendée vengée, Paris 1986, S. 300). Zwischen 250 000 und 300 000 
Vendeer starben, zusammen mit einer großen Zahl republikanischer 
Soldaten. Das wahre Ausmaß der republikanischen Verluste wurde nie 
enthüllt. Nicht alle Vendeer, die starben, wurden bei Kämpfen oder in 
Massakern getötet. Tausende starben infolge der Härten der Not und 
der Epidemien, die der Krieg mit sich brachte.“379      
                                                                                                                                               
1995, 374-378. Eine hübsche, volkstümliche Würdigung der Kämpfer für die 
Souveränität des Papstes hat Ulrich Nersinger in einem auch sonst lesenswerten 
Buch (das leider einige vermeidbare Fehler enthält, siehe z.B. S. 38, 45, 146) 
vorgelegt: Tiara und Schwert – Die Päpste als Kriegsherren, Augsburg 2011, 
117-147.  
378 Zitat nach: Michael Davies, Für Thron und Altar – Der Aufstand in der 
Vendée (1793-1796), Ruppichteroth 2004, 9. 
379 Davies a. O. 115 f. Zur ideologischen Wurzel der in der Französischen Revo-
lution begangenen Grausamkeiten, zu denen es nicht etwa durch Mißverständnis-
se oder unglückliche Umstände kam, sondern die gezielt begangen wurden, siehe 
ferner die wichtige, umfangreiche Abhandlung des jüdischen Gelehrten J. L.  
Talmon, Die Ursprünge der totalitären Demokratie, dt. Übersetzung des engli-
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Sonderfall: Die Kreuzzüge 

 
Bei den Kreuzzügen380 nun beschränkte sich die Funktion der 

Bischöfe und Priester normalerweise auf den seelsorglichen Beistand 
bzw. auf die geistliche Leitung der Unternehmung. Die rein militäri-
sche Führung lag an sich in den Händen von Kommandanten, die 
nicht Kleriker waren.381 Eine gewisse Abweichung von der bisherigen 
Praxis, daß auch Mönche nicht kämpfen durften, lag allerdings bei den 
Templern und  Johannitern (und später beim Deutschen Orden) vor. 
Hier handelte es sich um Ordensleute, die mit der Waffe in der Hand 
kämpften. Aber man darf nicht übersehen, daß sie zugleich Ritter wa-
ren, ja eben das Ideal des mittelalterlichen Ritters mit dem des christ-
lichen Ordensmannes zum Schutze der Kirche und der Gläubigen 
erstmalig zu verbinden suchten. Die tiefe Verwurzelung der Gemein-
schaften in christlichem Geist erkennt man daran, daß jedenfalls der 
Johanniter – und der Deutsche Orden als Hospitalbruderschaften ge-
gründet worden waren und sich zunächst der Pflege der Armen und 
Kranken unter den Pilgern widmeten, gemäß den Worten des Herrn: 
„Was ihr einem von diesen geringsten meiner Brüder getan habt, das 
habt ihr mir getan.“ (Mt 25, 40)382 Diese Tätigkeit blieb prinzipiell ne-
ben den militärischen Aufgaben auch später noch erhalten.  

Problematisch ist es, den Angehörigen der Ritterorden pauschal 
das Leben von „Geistlichen“ zuzuschreiben383, weil dieser Begriff im 
Sinne des „Klerikers“ verstanden werden könnte. Die Ritter im eigent-

                                                                                                                                               
schen Originals Köln-Opladen 1961, 63-150. Talmon untersuchte in einem eige-
nen Abschnitt auch die „Ursprünge des politischen Messianismus im achtzehnten 
Jahrhundert“, die nicht zuletzt in Rousseaus Denken begründet lagen (zu Rousse-
au 34-45). Talmons Werk und Denken wurde seinerseits von Hans Otto Seit-
schek einer ausführlichen und kritischen Würdigung unterzogen (Politischer 
Messianismus. Totalitarismuskritik und philosophische Geschichtsschreibung im 
Anschluß an Jacob Leib Talmon, Paderborn 2005, zu Rousseau siehe v. a. 57-
61).   
380 Zur allgemeinen Beurteilung der Kreuzzüge siehe oben Anm. 16. 
381 Dänhardt, a. O. 52 f. 
382 Siehe Georg Philipp Melloni, Templer, Johanniter und Deutschordensritter. 
Die geistlichen Ritterorden im Heiligen Land, in: Die Kreuzzüge, Welt und Um-
welt der Bibel 8,29/2003, 54. 
383 So z.B. Johanna Maria van Winter, Rittertum: Ideal und Wirklichkeit, Aus 
dem Niederländischen übertragen, München (dtv) 1979, 69. 
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lichen Sinn waren vielmehr Laien384, die freilich die drei evangeli-
schen Räte der Armut, der Enthaltsamkeit und des Gehorsams befolg-
ten und ein entsprechendes Gelübde abgelegt hatten.385 Kleriker – und 
in diesem Sinne „Geistliche“ - waren nur die Ordenskapläne (capella-
ni)386, die als dritte Gruppe zu den Rittern (milites) und den dienenden 
Brüdern (servientes) hinzukamen. Sie nahmen ihrer eigentlichen Auf-
gabe nach nie unmittelbar und aktiv an den Schlachten teil. Ihre Funk-
tion war ausschließlich die geistliche Betreuung der Ritterheere.387 
Papst Urban II. verbot mit Bezugnahme auf die „Lehre der heiligen 
Kanones“ ausdrücklich, daß die Priester Waffen trügen.388 Wenn man 
dies alles bedenkt, traf  die Kritik der Griechen an kämpfenden Geist-
lichen, besonders an waffentragenden Bischöfen bei den Kreuzzügen 
nicht den vorgesehenen Regelfall, obgleich man zugeben muß, daß 
gelegentlich die Grenze der rein geistlichen Funktionen überschritten 
wurde.389 Rudolf Hiestand hätte in seiner Arbeit „Gott will es!“ Will 
Gott es wirklich? – Die Kreuzzugsidee in der Kritik ihrer Zeit390 die 
Angriffe der Griechen in dieser Hinsicht relativieren müssen.  

 
 

Die späteren kirchenrechtlichen Bestimmungen 
 
Jedenfalls hat die katholische Kirche an der Gewaltlosigkeit ih-

res Klerus von Anfang an, jedenfalls in der Theorie, kompromißlos 
festgehalten. Daß es sich bei den oben aus der Antike und dem Mittel-
alter angeführten entsprechenden Bestimmungen nicht nur um lokal 
und temporär begrenzte Bräuche, sondern um eine feste Regel der 
Kirche handelt, die über den ganzen Verlauf ihrer Geschichte überall 
ihre Gültigkeit besaß, betonte zu Recht St. Sipos in seinem Standard-

                                                 
384 Udo Arnold, Entstehung und Frühzeit des Deutschen Ordens, in: Josef Fle-
ckenstein – Manfred Hellmann, Die geistlichen Ritterorden, Sigmaringen 1980, 
99.  
385 Rudolf Hiestand, Ritterorden, in: Lexikon des Mittelalters 7/1995, 878. 
386 R. Hiestand, Ritterorden, a. O.  
387 Siehe Mönchtum, Orden, Klöster  von den Anfängen bis zur Gegenwart. Ein 
Lexikon, hg. von Georg Schwaiger, München 1994, 422 (s. v. Templer); Nikolas 
Jaspert, Die Kreuzzüge, Darmstadt 2003, 148.  
388 Poggiaspalla, a. O. 240. 
389 Dänhardt a. O. 53. 
390 Stuttgart-Berlin-Köln 1998, 21. 
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werk „Enchiridion Iuris Canonici“391: „Ad exemplum Christi, qui se 
mitem dixit (Mt. 11,29), et mandatum Apostoli: Episcopum oportet 
esse non percussorem (I Tim. 3,3; Tit. 1,7), Ecclesia inde a primis 
saeculis prohibuit a statu clericali viros, qui sanguinem etiam citra 
culpam effudissent392, in specie eos 1. qui ad mortem vel mutilationem 
reo per publicam auctoritatem infligendam sponte et scienter, proxime 
et efficaciter concurrebant, 2. qui in bello participabant, 3. clericos 
maioristas et regulares, qui adustione et incisione artem chirurgicam 
ipsis prohibitam exercebant, si inde etiam casualiter mors secuta es-
set.“ In deutscher Fassung würde der Text etwa so lauten: „Nach dem 
Vorbild Christi, der sich als sanftmütig bezeichnet hat (Mt 11,29), und 
nach dem Gebot des Apostels ‚Der Bischof darf nicht gewalttätig 
(griechisch: plekten) sein’ (1 Tim 3,3; Tit 1,7)393, hat die Kirche von 
den ersten Jahrhunderten an Männer vom Klerikerstand ferngehalten, 
die Blut – auch ohne Schuld - vergossen hatten, besonders diejenigen, 
1. die an der Verhängung der Todes- oder einer Verstümmelungsstrafe 
gegen einen Angeklagten durch die staatliche Gewalt willentlich und 
wissentlich, unmittelbar und erfolgreich mitwirkten, 2. die am Krieg 
teilnahmen, 3. höhere Kleriker und Regularkleriker, die mit Brennen 
und Schneiden das chirurgische Handwerk, das ihnen verboten ist, 
ausübten, wenn es dadurch, selbst nur per Unglück, zu einem Todes-
fall gekommen war.“       

Hier sieht man deutlich die Bemühung der Kirche, daß derjeni-
ge, der dem „status perfectionis“, also dem Stand der Vollkommen-
heit, angehören will, sich nicht an der Vernichtung menschlichen Le-
bens beteiligt haben soll, sonst hätte er, um eine so allerdings noch 
nicht in der Antike übliche Terminologie zu verwenden, das Weihe-
hindernis des „defectus lenitatis“, des Mangels an Herzensmilde, auf 
sich gezogen. Dabei ist einerseits der Kriegsdienst angesprochen. 
Aber nicht nur er, sondern alle Tätigkeiten und Berufe, die direkt mit 
                                                 
391 Enchiridion Iuris Canonici, ad usum scholarum et privatorum concinnavit St. 
Sipos, editionem sextam recognovit L. Gálos, Romae 1954, 392. 
392 Im Text steht fälschlich effundissent. 
393 Diese Forderung des hl. Paulus wird zusammen mit dem Verbot, zwei Herren 
zu dienen (Mt. 6,24), und dem Wunsch der Kirche, den „Miles Dei“ bzw. „Miles 
Christi“ von weltlichen Aufgaben freigestellt zu sehen (im Anschluß an 2 Tim 
2,3 f.), traditionell immer wieder für die Unvereinbarkeit von Klerikerstand und 
Militärdienst angeführt. Siehe z.B. J. Hergenröther, Katholische Kirche und 
christlicher Staat, Freiburg/B. 1872, 839 (dort Druckfehler bei der Stellenangabe: 
I. Tim 2,3).          
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dem Töten zusammenhängen, waren schlecht beleumundet, wenn es 
um Kleriker ging. Im alten Kirchenrecht, das von 1917 bis 1983 galt, 
war zwar die Bestimmung zu den chirurgischen Eingriffen schon fort-
gefallen. Aber die Irregularität eines künftigen Klerikers war aufrecht-
erhalten worden, wenn dieser als Richter ein Todesurteil gesprochen 
hatte (Can. 984 nr. 6 CIC/1917) oder freiwillig und unmittelbar an ei-
ner Exekution beteiligt gewesen war (Can. 984 nr. 7 CIC/1917). Das 
neue Kirchenrecht kennt solche „irregularitates ex defectu“ nicht 
mehr, sondern lediglich „irregularitates ex delicto“, also wenn Fälle 
vorsätzlicher und schuldhafter Tötung  vorliegen (Can. 1041 nr. 4 u. 5 
CIC/1983). „Ecclesia non sitit sanguinem“ („Die Kirche dürstet nicht 
nach Blut“) bzw. allgemeiner „Ecclesia abhorret a sanguine“ („Die 
Kirche schreckt vor dem Blutvergießen zurück“) so lautet die Regel, 
die im älteren Codex noch nachgewirkt hatte.394 Im Notfall hatte die 
Kirche, so sie in katholischen Staaten auch die weltliche Gewalt inne-
hatte, solche Aufgaben an den staatlichen Arm abgegeben (Th. Aq. S. 
th. II-II q. 64 a. 4). 

Für den Kleriker hatte es normalerweise sogar dann einschnei-
dende Folgen, wenn er ausschließlich zur Selbstverteidigung oder zum 
Schutz anderer und, ohne es beabsichtigt zu haben, einen Menschen 
getötet hatte. Obgleich dann keine Sündenschuld vorlag, wurde dem 
Priester doch zumindest empfohlen, sich der Darbringung des hl. 
Meßopfers zu enthalten. So riet es z.B. Papst Honorius III. Lediglich 
Papst Clemens V., in dieser Hinsicht aber eher eine einsame Stimme, 
nahm von dieser Regel auf dem Konzil von Vienne 1311/12 den Fall 
der reinen Selbstverteidigung aus.395     

 Dieselbe Lehre vertritt der hl. Thomas von Aquin. In einer 
Quaestio seiner „Summa theologiae“ behandelt er das Problem, ob es 
Klerikern erlaubt sei, im Rahmen der Selbstverteidigung jemanden zu 
töten, und erwidert auf eine der diese Frage bejahenden Antworten: 
„Ad tertium dicendum quod irregularitas consequitur actum homicidii 
etiam si sit absque peccato: ut patet in iudice qui iuste aliquem con-
demnat ad mortem. Et propter hoc clericus, etiam si se defendendo 
interficiat aliquem, irregularis est, quamvis non intendat occidere, sed 
seipsum defendere.“ – „Zu Punkt 3 muß man sagen: Die Irregularität 
folgt einem Tötungsakt, mag dieser auch frei von Sünde sein; wie es 
                                                 
394 Zu diesem Grundsatz siehe F. Poggiaspalla, a. O. 234 mit Anmerkungen.   
395 Clement. l. 5, tit. 4, cap. un. (Friedberg, Corpus Iuris Canonici, II, Sp. 1184). 
Vgl. Poggiaspalla, a. O. 245 f. 
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offenkundig ist bei einem Richter, der jemanden zu Recht zum Tode 
verurteilt. Und aus diesem Grunde ist der Kleriker, auch wenn er je-
manden bei der Selbstverteidigung tötet, irregulär, obgleich er nicht 
vorhat zu töten, sondern nur sich selbst zu verteidigen.“396  

Die Rechtfertigung dieser Haltung einer absoluten Gewaltlosig-
keit selbst im Falle der reinen Verteidigung liefert Thomas in einem 
anderen Artikel innerhalb derselben Quaestio: „Respondeo dicendum 
quod non licet clericis occidere, duplici ratione. Primo quidem, quia 
sunt electi ad altaris ministerium, in quo repraesentatur passio Christi 
occisi, qui cum percuteretur, non repercutiebat, ut dicitur I Ptr. 2,23. 
Et ideo non competit ut clerici sint percussores aut occisores: debent 
enim ministri suum dominum imitari, secundum illud Eccli. 10,2: Se-
cundum iudicem populi, sic et ministri eius…” – „Ich antworte, man 
muß sagen, daß es Klerikern aus einem doppelten Grund nicht erlaubt 
ist zu töten. Zum einen, weil sie zum Dienst am Altar auserwählt sind, 
auf welchem das Leiden des getöteten Christus gegenwärtiggesetzt 
wird, der, da er geschlagen wurde, nicht zurückschlug, wie es im 1. 
Petrusbrief (2,23) heißt. Und daher paßt es nicht, daß Kleriker gewalt-
tätig sind oder töten. Denn als Diener müssen sie ihren Herrn nachah-
men, gemäß jenem Ausspruch im Buch Jesus Sirach (10,2): „Wie der 
Richter des Volkes, so sollen auch seine Diener sein...“397  
 Die Angst vor dem Töten blieb so stark in Geltung, daß F. 
Deshayes, der die bis zum CIC (Corpus Iuris Canonici) von 1917 gül-
tige Kirchendisziplin wiedergab, über die Teilnahme von Klerikern 
am Krieg, selbst für den Fall des bellum iustum defensivum (also des 
gerechten Verteidigungskrieges), pauschal urteilen konnte: „Unde, 
practice, clericus major, si arma gerat in bello, fere semper pro irregu-
lari tenetur.“ – „Daher wird ein höherer Kleriker, wenn er in einem 
Krieg Waffen trägt, praktisch immer als irregulär betrachtet.“398 
 In welchen Konflikt politische Systeme, die  im Ernstfall Kleri-
ker sogar in den Krieg schicken399, jene jungen Männer bringen (von 
Militärgeistlichen abgesehen), konnte man vor einigen Jahren einer 

                                                 
396 S.th. II-II q. 64 a. 7. 
397 S.th. II-II q. 64 a. 4.      
398 Memento Juris Ecclesiastici, Paris (1895) Nr. 1041 d, p. 293 adn. 2.  
399 Für die Verhältnisse in Deutschland während des Zweiten Weltkriegs siehe 
Priester in Uniform – Seelsorger, Ordensleute und Theologen als Soldaten im 
Zweiten Weltkrieg, hg. vom Katholischen Militärbischofsamt und Hans Jürgen 
Brandt, Augsburg 1995.   
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Leserzuschrift an die Zeitung „Deutsche Tagespost“ entnehmen. Ein 
Priester berichtete, wie er 1944 in Eichstätt von seinem Ordensbruder 
gefragt worden war, ob er, der in der Sanitätstruppe hatte Dienst leis-
ten müssen, bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben in Kämpfe invol-
viert worden sei und Menschen getötet habe. Mit blutbefleckten Hän-
den dürfe er nämlich nicht an den Altar Gottes treten.400 Denn er hätte 
in diesem Fall, so darf man die Sorge des Mitbruders interpretieren, 
die kultische Heiligkeit verloren.  
   
 

Kirche und Staat  müssen die radikale Friedfertigkeit  
des katholischen Klerus schützen! 

 
Nach allem, was wir gesehen haben, ist es nur konsequent, daß 

es  den Klerikern bis zum heutigen Tage immer verboten blieb, sic 
freiwillig zum Militärdienst zu melden.401 Eine solche Bestimmung ist 
auch noch im neuen Kirchenrecht von 1983 enthalten.402  

Im alten CIC hatte die Kirche sogar noch darauf bestanden, ge-
mäß ihrer über 1500 Jahre alten Tradition das „privilegium immunita-
tis“ für den Klerus einzufordern: „Die Kleriker sind alle vom Militär-

                                                 
400 Prälat Kasper Lang, Leserbrief „Im Krieg“, DT Nr. 93/1996, 15. 
401 „Saecularem militiam ne capessant voluntarii, nisi cum sui Ordinarii licentia, 
ut citius liberi evadant, id fecerint; neve intestinis bellis et ordinis publici pertur-
bationibus opem quoquo modo ferant.“ (Can. 141 § 1 CIC/1917) – „Clericus mi-
nor qui contra praescriptum § 1 sponte sua militiae nomen dederit, ipso iure e 
statu clericali decidit“ (ibd. § 2). Wer die höheren Weihen empfangen hatte und 
gegen das Verbot des Can. 141 verstieß, verlor sein Amt (Can. 188 n. 6 CIC/ 
1917). Zum Verständnis der Sondererlaubnis durch den Ordinarius siehe E. 
Eichmann – K. Mörsdorf, Lehrbuch des Kirchenrechts, Bd. 1, 7Paderborn 1953, 
277 f.: „Zum Militärdienst dürfen sich Geistliche  n i c h t  f r e i w i l l i g  mel-
den, es sei denn mit Erlaubnis des eigenen Oberhirten und nur zu dem Zweck, 
um bei Bestehen einer staatsgesetzlichen allgemeinen Wehrpflicht früher frei zu 
werden.“ In der Anmerkung (278 Anm. 1) wird weitere Literatur zum Verhalten 
des Klerikers gegenüber dem Militärdienst angeführt, u. a. die oben mehrfach 
zitierte Arbeit von A. Dänhardt, Klerus und Militärdienst, Dresden 1940.        
402 „Cum servitium militare statui clericali minus congruat, clerici itemque can-
didati ad sacros ordines militiam ne capessant voluntarii, nisi de sui Ordinarii 
licentia” (Can. 289 § 1 CIC/1983). Statt “minus” wäre sehr wohl ein klares “non” 
oder gar "minime" bzw. "nequaquam" angebracht gewesen, die Erlaubnis des 
Ordinarius ist nicht mehr konditioniert, und das alte Verbot jedweder Unterstüt-
zung von Bürgerkriegen und innerstaatlichen Unruhen fehlt zur Gänze.  
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dienst befreit“ („Clerici omnes a servitio militari... immunes sunt“, 
Can. 121 CIC/1917).403 Manche Gemeinwesen, wie z.B. die Bundes-
republik Deutschland, wo nach dem Grundgesetz die Trennung von 
Staat und Kirche nicht im selben Maße wie beispielsweise in Frank-
reich durchgeführt ist404, respektieren die traditionelle Haltung der 
Kirche noch heute.405  

Diese selbst nahm freilich den traditionellen Canon nicht mehr 
ins neue Kirchenrecht auf. Das katholische Lehramt hatte ehedem je-
doch mehrfach darauf bestanden, daß besagte Immunität, d.h. die 
Freistellung vom Kriegsdienst, auf göttliche Anordnung und nicht et-
wa nur auf das positive Staatsrecht zurückgeht406, wenngleich hierüber 
auch keine letztverbindliche dogmatische Aussage vorliegt.407  

                                                 
403 Zum can. 121 CIC/1917 siehe Assenmacher, Die Wehrpflichtbefreiung der 
Geistlichen, 208 – 213; 217 - 221. 
404 Siehe Verf., „Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den 
Menschen“ (Präambel des Grundgesetzes) - Die christliche Grundprägung 
unseres Staates in Theorie und Praxis, CIVITAS 8/2010. Eine intensive 
Auseinandersetzung mit der Spannung zwischen religiöser Neutralität bzw. 
Religionsfreiheit in der Bundesrepublik Deutschland auf der einen und den 
christlichen Grundlagen unseres Gemeinwesens auf der anderen Seite findet man 
in: Michael Adenau, Der Islam und das deutsche Schulwesen – Religiös 
akzentuierte Kleidung des islamischen Lehrpersonals an der Öffentlichen 
Pflichtschule, Diss. Bonn 2003. Wichtig ist auch die Abhandlung des Bonner 
Juristen Christian Hillgruber Staat und Religion - Überlegungen zur Säkularität, 
zur Neutralität und zum religiös-weltanschaulichen Fundament des modernen 
Staates, Paderborn 2007.      
405 Siehe H. Schwendenwein, Die Rechte und Pflichten der Kleriker: J. Listl - H. 
Müller – H. Schmitz, Handbuch des katholischen Kirchenrechts, Regensburg 
1983, 213.  
406 Hofmann (a. O. 451 f; 459 f) führt mehrere verbindliche Entscheidungen der 
Kirche hierzu an, neben Texten von Konzilien auch den – noch zu zitierenden - 
Syllabus Papst Pius’ IX. Für göttlichen Ursprung der „immunitas a militia“ 
spricht sich z.B. auch., u. zwar mit Bezug auf die Entscheidung des Tridentinums 
(in der Fußnote) und auf die Hl. Schrift, Dominicus M. Prümmer O.P. expressis 
verbis aus: „Immunitas personalis clericorum – et idem valet de immunitate reli-
giosorum – fundatur in ipsa ordinatione divina. Quare S. Paulus adhortatur Timo-
theum: ‚Labora sicut bonus miles Christi Iesu. Nemo militans Deo implicat se 
negotiis saecularibus.’ (2 Tim 2,3 sq.) Maxime alienum est a statu clericali mu-
nus militis. » (Manuale Iuris Canonici, in usum scholarum, ed. VI., Friburgi Br. 
1933, Q. 63,4, p. 88)   
407 Insofern hat Johann Baptist Sägmüller recht (Lehrbuch des katholischen Kir-
chenrechts, I. Bd., Freiburg/B. 1914, 250). 
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Schon das Trienter Konzil hatte der Hoffnung Ausdruck verlie-
hen, die weltlichen Fürsten würden es nicht zulassen, „daß ihre Beam-
ten oder untergeordneten Magistrate die Immunität der Kirche und der 
kirchlichen Personen, die auf göttlicher Anordnung und kanonischen 
Vorschriften beruht, aus irgendeiner Begehrlichkeit oder irgendeiner 
Unbesonnenheit verletzen“ („ut officiales aut inferiores magistratus 
ecclesiae et personarum ecclesiasticarum immunitatem, Dei ordinatio-
ne et canonicis sanctionibus constitutam, aliquo cupiditatis studio seu 
inconsideratione aliqua violent“, Concil. Trid. Sess. XXV, Der refor-
matione generali, cap. XX).  Während die – an sich meist recht zuver-
lässige – von Josef Wohlmuth betreute Übersetzung bei der „immu-
nitas“ nur an „Steuerbefreiung“ denkt und das Substantiv so im Deut-
schen wiedergibt, ist der Begriff wohl weiter zu fassen. So übertrug 
ihn Wilhelm Smets ehedem richtig im allgemeinen Sinn mit „Immuni-
tät“ 408, die französische Version in Hefele-Leclercq’s berühmter Kon-
ziliengeschichte verwendet den Plural „immunités“.409 Zwar ist in der 
Fortsetzung des Trienter Textes von „aliquod cupiditatis studium“, 
von „irgendeiner Begehrlichkeit“ der staatlich Beauftragten die Rede. 
Aber trotzdem muß sich das Motiv für das angesprochene Fehlverhal-
ten keineswegs ausschließlich auf die Geldgier beziehen, die mit dem 
Eintreiben von Steuern und Abgaben zusammenhängt, zumal ja jener 
Grund für ein falsches Handeln durch „seu inconsideratione aliqua“ 
(„oder durch irgendeine Unbesonnenheit“) fortgeführt und ergänzt 
wird. 410 Ferner gibt es offenbar also eine oder mehrere Formen der 
                                                 
408 Des hochheiligen, ökumenischen und allgemeinen Concils von Trient Cano-
nes und Beschlüsse, Bielefeld 1869, Nachdr. Sinzig 1989, 194 f. Zur Geschichte 
und Interpretation der sog. „Fürstenreform“ des Tridentinums siehe Hubert Jedin, 
Geschichte des Konzils von Trient, IV 2, Freiburg/B. 1975, 125 ff. 
409 Histoire des conciles, d’après les documents originaux, Tome X : Les décrets 
du concile de Trente, par A. Michel, Paris 1938, 625. 
410 Implizit vertreten auch A. Blat O.P. (Commentarium textus Codicis Iuris Ca-
nonici, Liber II. De personis, ed. altera, Romae 1921, 72 sq.) und  P. Petrus Vidal 
S.I. (Ius canonicum ad codicis normam exactum, Tom. II: De personis, ed. tertia 
a P. Philippo Aguirre S.I. recognita, Romae 1943, 110) unsere Meinung, wie die 
von ihnen zitierten lehramtlichen Entscheidungen zeigen. Dezidiert für eine all-
gemeinere Auffassung von „immunitas“ spricht sich Charles Lefebvre aus: er 
wies darauf hin, daß eine erste, strengere  Fassung der Bestimmungen für das 
Verhalten der weltlichen Fürsten ausdrücklich die Steuerbefreiung für die Geist-
lichen erwähnt hatte, in der endgültig beschlossenen Version hat man dann all-
gemeiner formuliert (J. Lecler - H. Holstein - P. Adnès - Ch. Lefebvre, Trient II, 
in: Geschichte der Ökumenischen Konzilien, von G. Dumeige und H. Bacht, Bd. 
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„immunitas“, die nicht nur auf kanonische Vorschriften zurückgehen, 
sondern sogar göttlichen Rechts sind. Für welche Bestimmung sollte 
das eher zutreffen als für die seit alters geforderte Befreiung der Kle-
riker vom Waffenhandwerk mit seinem Zwang zum Töten, wie Domi-
nicus M. Prümmer O.P. zu Recht bemerkt hat?411  

Die Begründung für die nachkonziliare Neuerung lautet nun: 
Man will auf Vorrechte gegenüber der staatlichen Obrigkeit verzich-
ten, so wie es Gaudium et spes (76) des II. Vatikanums vorsehe412. 
Dies war übrigens eine Forderung gewesen, die im Anschluß an die 
Französische Revolution immer wieder an die Kirche, in der Regel 
von nicht besonders kirchenfreundlichen Kreisen, gerichtet worden 
war; Pius IX. z.B. hatte sie in seinem Syllabus ausdrücklich abgewie-
sen413:  Der Papst verwarf zu Recht eine Lehre, die einem solchen Pri-
vileg nur noch den Rang positiven staatlichen Rechts zugestehen woll-
te, mit dem Hinweis auf das – von Gott stammende! – Naturrecht, in-
dem er folgende Irrtümer verurteilte: „Ecclesiae et personarum eccle-
siasticarum immunitas a iure civili ortum habuit“ – „Die Rechtsunab-
hängigkeit der Kirche und der kirchlichen Personen hatte ihren Ur-
sprung im bürgerlichen Recht“ (Syllabus Nr. 30, DH 2930414). „Abs-
que ulla naturalis iuris et aequitatis violatione potest abrogari persona-
lis immunitas, qua clerici ab onere subeundae exercendaeque militiae 
eximuntur; hanc vero abrogationem postulat civilis progressus, maxi-
me in societate ad formam liberioris regiminis constituta“ – „Ohne 
jede Verletzung des natürlichen Rechtes und der natürlichen Billigkeit 
kann die persönliche Rechtsunabhängigkeit abgeschafft werden, durch 
die die Kleriker von der Last befreit werden, Militärdienst auf sich zu 

                                                                                                                                               
XI, Mainz 1987, 630-632). Die verschiedenen tridentinischen Projekte und 
Schemata zur sog. „Fürstenreform“ sowie das endgültige kurze Dokument findet 
man zusammengestellt und kommentiert in: Luigi Prosdocimi, Il progetto di „rif-
orma dei principi“ al concilio di Trento, Aevum 13/1939,  3-64. 
411 Prümmer, Manuale Iuris Canonici,  p. 88.  
412 Münsteraner Kommentar 289/1 (Reinhardt). 
413 So richtig in: P. Petrus Vidal S.I., Ius canonicum ad codicis normam exactum, 
Tom. II, 110. 
414 Pius IX. hat – sicherlich bewußt - denselben Ausdruck wie das Trienter Kon-
zil gewählt ("ecclesiae et personarum ecclesiasticarum immunitas"). Hier bezieht 
er sich ebenfalls zweifelsfrei nicht nur auf die Steuer, wie Syllabus Nr. 32 (weiter 
unten von uns aufgeführt) eindeutig zeigt, was auch die Übersetzung von 
Bausenhart-Hünermann offenbar nahelegt: Allgemein heißt es dort "Rechtsunab-
hängigkeit" und nicht "Steuerbefreiung". 
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nehmen und abzuleisten; diese Abschaffung aber erfordert der bürger-
liche Fortschritt, vor allem in einer Gesellschaft, die nach einer frei-
heitlicheren Regierungsform verfaßt ist“ (Syllabus Nr. 32, DH 2932). 
Es dürfte dem Gewicht der Befreiung vom Waffendienst entsprechen, 
daß gerade er unter den „immunitates“, die die Kirche schützte und 
verteidigte, vom seligen Papst Pius IX. noch einmal gesondert hervor-
gehoben wurde.  

Insofern steht das II. Vatikanum hier also in einer bedenklichen 
Tradition. Allerdings muß man zur gewissen Verteidigung des Kon-
zils sagen, daß in GS 76 eine wichtige Bedingung dafür genannt wur-
de, wenn die Kirche künftig bereit sein will, ihr angestammte Rechte 
aufzugeben: „Sie wird auf die Ausübung gewisser legitim erworbener 
Rechte verzichten, und zwar dort, wo es feststeht, daß durch deren 
Anwendung die Aufrichtigkeit ihres Zeugnisses in Frage gestellt 
wird“ („quorundam iurium legitime acquisitorum exercitio renunti-
abit, ubi constiterit eorum usu sinceritatem sui testimonii vocari in du-
bium“)415. Es darf mit Fug und Recht bezweifelt werden, ob in unse-
rem Fall diese Kondition erfüllt ist. Hätte die Kirche nicht gerade um 
der „sinceritas sui testimonii“, der „Aufrichtigkeit ihres Zeugnisses“ 
willen in einer so friedlosen Welt wie der unseren besser an diesem 
zeichenhaften Privileg festgehalten, das die Menschheit an ihre End-
bestimmung in einem transzendenten Gottesreich des ewigen Friedens 
erinnert?416      

 
 

        

                                                 
415 2LThK 14/1968, 532, vgl. Herders Theologischer Kommentar zum Zweiten 
Vatikanischen Konzil I 722. 
416 Eine vergleichbare Zeichenhaftigkeit ist auch mit dem heute so heftig ange-
feindeten Klerikerzölibat verbunden. Seit apostolischer Zeit (A. M. Kardinal 
Stickler, Der Klerikerzölibat. Seine Entwicklungsgeschichte und seine theologi-
schen Grundlagen, Abensberg 1993; Neuauflage Stuttgart 2012, hg. von Pfarrer 
Mag. Dr. Franz Ehgartner, mit Vorwort von Malcolm Kardinal Ranjith; St. Heid, 
Stefan Heid, Zölibat in der frühen Kirche – Die Anfänge einer Enthaltsamkeits-
pflicht für Kleriker in Ost und West, Paderborn, 3. erw. Auflage 2003) bildet er 
das Ideal für diejenigen jungen Männer, die in die Radikalnachfolge Christi ein-
treten. Durch ihre Lebensform ahmen sie Jesus in seinem Opferleben nach und 
weisen zugleich voraus auf den künftigen Zustand der himmlischen Glorie im 
Herrn. Weitere Literatur zum Zölibat siehe Verf., Der Zölibat ist apostolischen 
Ursprungs, Kirchliche Umschau 15, 7-8/ 2012, 34-39.      
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